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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes  

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/2381 
 

Mit Plenarbeschluss vom 25. September 2020 hat der Landtag den Gesetzentwurf der 
Landesregierung dem Innen- und Rechtsausschuss zur weiteren Beratung überwie-
sen. Der Innen- und Rechtsausschuss hat die Vorlage in mehreren Sitzungen beraten, 
schriftliche Stellungnahmen angefordert und eine mündliche Anhörung durchgeführt.  

Im Rahmen der Beratung wurde ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD abgelehnt 
sowie ein Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen angenommen. 

In seiner Sitzung am 9. Juni 2021 schloss der Ausschuss die Beratung ab. Bei Enthal-
tung der SPD empfiehlt der Ausschuss dem Landtag den Gesetzentwurf in der aus der 
rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen Fassung zur An-
nahme. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf der Landesregierung 
sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

 
Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Justizvollzugsmodernisierungsgesetz 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung des  

Landesstrafvollzugsgesetzes 
Schleswig-Holstein 

 Artikel 1 
Änderung des  

Landesstrafvollzugsgesetzes 
Schleswig-Holstein 

Das Landesstrafvollzugsgesetz Schleswig-
Holstein vom 21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 618) wird wie folgt geändert: 

 Das Landesstrafvollzugsgesetz Schleswig-
Holstein vom 21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 618) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:  1.  unverändert 

Die Wörter „weiblichen und männlichen“ 
werden gestrichen. 

  

2. § 3 wird wie folgt geändert:  2. § 3 wird wie folgt geändert: 

  a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

  „(5) Die unterschiedlichen individu-
ellen Erfordernisse und Bedürfnisse 
der Gefangenen, insbesondere im 
Hinblick auf Geschlecht, Alter, ethni-
sche Herkunft, Sprache, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung und 
sexuelle Identität, werden bei der 
Vollzugsgestaltung im Allgemeinen 
und im Einzelfall berücksichtigt. 
Kein Mensch darf im Rahmen des 
Strafvollzugs aufgrund dieser Merk-
male, einer rassistischen oder anti-
semitischen Zuschreibung oder des 
sozialen Status diskriminiert wer-
den.“ 

a)  Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 
8 eingefügt: 

 b)  unverändert 

„(8) Die berechtigten Interessen der 
Verletzten von Straftaten sind bei der 
Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei der Erteilung von Weisungen 
für Lockerungen, bei der Eingliede-
rung und der Entlassung der Gefan-
genen zu berücksichtigen. Der Voll-
zug ist darauf auszurichten, dass die 
Gefangenen sich mit den Folgen ihrer 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Straftat für die Verletzten auseinan-
dersetzen und Verantwortung für ihre 
Tat übernehmen. Sie sind dabei zu 
unterstützen, den verursachten mate-
riellen und immateriellen Schaden 
auszugleichen.“ 

b)  Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9.  c)  unverändert 

3. § 6 wird folgt geändert:  3.  unverändert 

a)  In Absatz 5 werden nach dem Wort 
„verbüßen“ die Wörter „oder die im 
Anschluss an eine Freiheitsstrafe eine 
Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen ha-
ben werden“ eingefügt. 

  

b)  Absatz 6 erhält folgende Fassung:   

„(6) Die Anstalt benachrichtigt von der 
oder dem Gefangenen zu benen-
nende Personen über deren oder des-
sen Aufnahme, sofern die oder der 
Gefangene nicht darum gebeten hat, 
dies zu unterlassen.“ 

  

4. § 7 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:   

„(2) Das Diagnoseverfahren erstreckt 
sich auf die Persönlichkeit, die Le-
bensverhältnisse, die Ursachen und 
Umstände der Straftat sowie alle 
sonstigen die Straffälligkeit begünsti-
genden und ihr entgegenwirkenden 
Gesichtspunkte, deren Kenntnis für 
eine Einschätzung der Rückfallwahr-
scheinlichkeit notwendig ist. Hieraus 
ergibt sich die Delinquenzhypothese, 
die die Grundlage für die weitere Voll-
zugsgestaltung und die Eingliederung 
der Gefangenen nach der Entlassung 
bildet. Neben den vollstreckungs-
rechtlichen Unterlagen sind insbeson-
dere auch Erkenntnisse der Gerichts- 
und Bewährungshilfe sowie der Füh-
rungsaufsichtsstellen einzubeziehen.“ 

  

b)  Absatz 3 und Absatz 4 werden gestri-
chen. 

  

5. Es wird folgender neuer § 8 eingefügt:  5.  unverändert 

„§ 8 Besondere Regelungen für Ersatz-
freiheitsstrafen und kurze Freiheitsstrafen   
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

(1) Ist ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe 
zu vollstrecken, findet ein Diagnosever-
fahren nicht statt. An seine Stelle tritt ein 
erweitertes Zugangsgespräch, in dem 
eine Feststellung der für eine angemes-
sene Vollzugsgestaltung wesentlichen 
Gesichtspunkte zur Person und zum Le-
bensumfeld der Gefangenen erfolgt und 
erneut die Möglichkeiten der Abwendung 
der Vollstreckung insbesondere durch 
freie Arbeit oder ratenweise Tilgung der 
Geldstrafe erörtert werden. 

  

(2) Bei einer Ersatzfreiheitsstrafe tritt an 
die Stelle eines Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans tritt ein Überleitungsplan, der 
insbesondere folgende Angaben enthält: 

  

1. Voraussichtlicher Entlassungszeit-
punkt; 

  

2. Unterbringung im geschlossenen o-
der offenen Vollzug oder in einer 
Übergangseinrichtung; 

  

3. Unterstützung bei der Abwendung der 
weiteren Vollstreckung der Ersatzfrei-
heitsstrafe durch freie Arbeit oder 
Zahlung der restlichen Geldstrafe; 

  

4. Ausführungen und Lockerungen;   

5. Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Lebenssituation während und nach 
dem Vollzug und 

  

6. Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Eingliederung. 

  

(3) Der Überleitungsplan wird zeitnah er-
stellt und nach Bedarf fortgeschrieben. 

  

(4) Bei einer voraussichtlichen Vollzugs-
dauer bis zu einem Jahr tritt an die Stelle 
eines Vollzugs- und Eingliederungsplans 
ein erweiterter Überleitungsplan, der ins-
besondere folgende Angaben enthält: 

  

1. Zusammenfassung der maßgeblichen 
Ergebnisse des Diagnoseverfahrens 
und der Delinquenzhypothese; 

  

2. voraussichtlicher Entlassungszeit-
punkt; 

  

3. Unterbringung im geschlossenen o-
der offenen Vollzug oder in einer 
Übergangseinrichtung; 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

4. Schulische und berufliche Qualifizie-
rung und Arbeit 

  

a)  schulische und berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen einschließ-
lich Alphabetisierungs- und 
Deutschkursen, 

  

b)  arbeitstherapeutische Maßnah-
men oder Arbeitstraining, 

  

c)  Arbeit,   

d)  Außenbeschäftigung,   

e)  Selbstbeschäftigung,   

f)  freies Beschäftigungsverhältnis;   

5. Ausführungen und Lockerungen;   

6. Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Lebenssituation während und nach 
dem Vollzug und 

  

7. Maßnahmen zur Vorbereitung der 
Eingliederung. 

  

(5) Der erweiterte Überleitungsplan wird 
regelmäßig innerhalb der ersten acht Wo-
chen nach der Aufnahme erstellt. Er wird 
regelmäßig nach Bedarf, spätestens je-
doch alle drei Monate überprüft und fort-
geschrieben. § 9 Absatz 4 bis 9 gilt ent-
sprechend.“ 

  

6. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt 
geändert: 

 6.  unverändert 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„des Ergebnisses des Diagnosever-
fahrens“ ersetzt durch die Wörter „der 
schriftlich formulierten Delinquenzhy-
pothese“. 

  

b)  In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen.   

c)  In Absatz 3 Satz 1 werden das 
Komma und die Wörter „spätestens 
aber alle zwölf Monate“ gestrichen. 

  

d)  In Absatz 4 Satz 1 werden hinter dem 
Wort „Diagnoseverfahrens“ ein 
Komma und die Wörter „die Delin-
quenzhypothese“ eingefügt. 

  

7. Der bisherige § 9 wird § 10 und wird wie 
folgt geändert: 

 7. Der bisherige § 9 wird § 10 und wird wie 
folgt geändert: 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a)  unverändert 

„(1) Der Vollzugs- und Eingliede-
rungsplan sowie seine Fortschreibun-
gen enthalten insbesondere folgende 
Angaben: 

  

1. Zusammenfassung der für die 
Vollzugs- und Eingliederungspla-
nung maßgeblichen Ergebnisse 
des Diagnoseverfahrens und der 
Delinquenzhypothese, 

  

2. Hilfs- und Behandlungsmaßnah-
men 

  

a)  Verlegung in eine sozialthera-
peutische Einrichtung, 

  

b)  Psychologische Behandlungs-
maßnahmen, 

  

c)  Maßnahmen zur Behandlung 
von Suchtmittelabhängigkeit 
und -missbrauch, Substitution, 

  

d)  Schuldnerberatung, Schulden-
regulierung und Erfüllung von 
Unterhaltspflichten, 

  

e)  Trainingsmaßnahmen zur Ver-
besserung der sozialen Kom-
petenz, 

  

f)  familienunterstützende Maß-
nahmen, 

  

g)  Ausgleich von Tatfolgen,   

h)  Aufrechterhaltung, Förderung 
und Gestaltung von Außen-
kontakten, 

  

i)  Sportangebote und Maßnah-
men zur strukturierten Gestal-
tung der Freizeit, 

  

3. Schulische und berufliche Qualifi-
zierung und Arbeit 

  

a)  schulische und berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen 
einschließlich Alphabetisie-
rungs- und Deutschkursen, 

  

b)  arbeitstherapeutische Maß-
nahmen oder Arbeitstraining, 

  

c)  Arbeit,   
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

d)  Außenbeschäftigung,   

e)  Selbstbeschäftigung,   

f)  freies Beschäftigungsverhält-
nis, 

  

4. Vollzugsöffnende Maßnahmen   

a)  Ausführungen,   

b)  Lockerungen,   

5. Unterbringung im geschlossenen 
oder offenen Vollzug, 

  

6. voraussichtlicher Entlassungszeit-
punkt, 

  

7. Frist zur Fortschreibung des Voll-
zugs- und Eingliederungsplans.“ 

  

b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Diagnoseverfahrens“ die Wörter 
„und der Delinquenzhypothese“ ein-
gefügt. 

 b)  unverändert 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Anknüpfend an die bisherige Voll-
zugsplanung wird der Vollzugs- und 
Eingliederungsplan spätestens neun 
Monate vor dem voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt konkretisiert o-
der ergänzt. Insbesondere ist Stellung 
zu nehmen zu: 

 „(3) Anknüpfend an die bisherige Voll-
zugsplanung wird der Vollzugs- und 
Eingliederungsplan spätestens neun 
Monate vor dem voraussichtlichen Ent-
lassungszeitpunkt konkretisiert oder 
ergänzt. Insbesondere ist Stellung zu 
nehmen zu: 

1. Ausführungen und Lockerungen,  1. Ausführungen und Lockerungen, 

2. Behandlungsmaßnahmen  2. Behandlungsmaßnahmen 

a)  Fortsetzung von im Vollzug 
noch nicht abgeschlossenen 
Maßnahmen, 

 a)  Fortsetzung von im Vollzug 
noch nicht abgeschlossenen 
Maßnahmen, 

b)  Vermittlung in nachsorgende 
Maßnahmen, 

 b)  Vermittlung in nachsorgende 
Maßnahmen, 

3. Zusammenarbeit  3. Zusammenarbeit 

a)  Beteiligung der Bewährungs-
hilfe, der Führungsaufsicht 
und der Forensischen Ambu-
lanzen, 

 a)  Beteiligung der Bewährungs-
hilfe, der Führungsaufsicht und 
der Forensischen Ambulanzen, 

b)  Kontaktaufnahme zu Einrich-
tungen der Entlassenenhilfe, 

 b)  Kontaktaufnahme zu Einrich-
tungen der Entlassenenhilfe, 

4. Unterkunft nach der Entlassung,  4. Unterkunft nach der Entlassung, 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

5. Arbeit und Ausbildung nach der 
Entlassung, 

 5. Arbeit und Ausbildung nach der 
Entlassung, 

6. Unterstützung bei notwendigen 
Behördengängen und der Be-
schaffung der notwendigen per-
sönlichen Dokumente. 

 6. Unterstützung bei notwendigen Be-
hördengängen und der Beschaf-
fung der notwendigen persönlichen 
Dokumente, 

  7.  Förderung der familiären Bezie-
hungen. 

Der Vollzugs- und Eingliederungsplan 
ist nach Bedarf, spätestens nach drei 
Monaten, zu überprüfen und fortzu-
schreiben.“ 

 Der Vollzugs- und Eingliederungsplan 
ist nach Bedarf, spätestens nach drei 
Monaten, zu überprüfen und fortzu-
schreiben.“ 

8. Der bisherige § 10 wird § 11 und wird wie 
folgt geändert: 

 8.  unverändert 

a)  In der Überschrift werden die Wörter 
„männlichen und weiblichen“ gestri-
chen. 

  

b)  In Absatz 1 werden die Wörter „Männ-
liche und weibliche Gefangene“ er-
setzt durch die Wörter „Gefangene 
unterschiedlichen Geschlechts“. 

  

c)  Es wird folgender neuer Absatz 2 ein-
gefügt: 

  

„(2) Von dem Grundsatz der getrenn-
ten Unterbringung kann im Einzelfall 
unter Berücksichtigung des berechtig-
ten Interesses der Gefangenen, ins-
besondere aufgrund ihrer Persönlich-
keit und besonderen Bedürfnisse, ab-
gewichen werden, wenn die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt nicht 
gefährdet sind.“ 

  

d)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.   

9. Der bisherige § 11 wird § 12.  9.  unverändert 

10. § 13 erhält folgende Fassung:  10.  unverändert 

„§ 13 Einschluss und Aufenthalt außer-
halb der Nachtzeit   

(1) Im geschlossenen Vollzug werden die 
Gefangenen während der Nachtzeit ein-
geschlossen; außerhalb der Nachtzeit 
dürfen sich die Gefangenen in Gemein-
schaft aufhalten. Die Dauer der Nachtzeit 
wird durch die Aufsichtsbehörde durch Er-
lass bestimmt. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die 
Gefangenen eingeschlossen werden 

  

1. während der ersten zwei Wochen 
nach der Erstaufnahme, 

  

2. wenn ein schädlicher Einfluss auf an-
dere Gefangene zu befürchten ist, 

  

3. wenn Gründe der Sicherheit es erfor-
dern, 

  

4. wenn Gründe der Ordnung der Anstalt 
es erfordern oder 

  

5. wenn die oder der Gefangene zu-
stimmt. 

  

(3) Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gilt auch für 
den offenen Vollzug.“ 

  

11. § 17 Absatz 3 und 4 erhält folgende Fas-
sung: 

 11.  unverändert 

„(3) Die oder der Gefangene ist vor ihrer o-
der seiner Verlegung anzuhören, soweit 
nicht die Voraussetzungen des § 103 Ab-
satz 2 Satz 2 vorliegen. 

  

(4) Die Anstalt benachrichtigt von der oder 
dem Gefangenen zu benennende Perso-
nen über deren oder dessen Aufnahme, 
sofern die oder der Gefangene nicht da-
rum gebeten hat, dies zu unterlassen.“ 

  

12. § 21 wird wie folgt geändert:  12. § 21 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Ge-
schädigte“ ersetzt durch das Wort 
„Verletzte“. 

 a)  unverändert 

b)  In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Ge-
schädigten“ ersetzt durch das Wort 
„Verletzten“. 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 „(3) Zur Ermöglichung tatfolgenaus-
gleichender Maßnahmen ist den be-
teiligten Verletzten und Angehöri-
gen auf Antrag die Erstattung von 
angemessenen Fahrtkosten und 
Aufwandsentschädigungen zu ge-
währen. Hierauf sind die Betroffenen 
hinzuweisen. Die Prüfung der Ange-
messenheit der Kosten obliegt im 
Einzelfall der Anstalt.“ 

13. § 24 wird wie folgt geändert:  13.  unverändert 

a)  In der Überschrift wird das Wort „An-
gebote“ ersetzt durch das Wort „Maß-
nahmen“. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

b)  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Kin-
der“ ersetzt durch das Wort „Angehö-
rige“ 

  

14. § 26 erhält folgende Fassung:  14.  unverändert 

„§ 26 Psychologische Behandlungsmaß-
nahmen   

Psychologische Behandlungsmaßnah-
men im Vollzug dienen der Behandlung 
psychischer Störungen des Verhaltens 
und Erlebens, die in einem Zusammen-
hang mit der Straffälligkeit stehen und die 
die Wiedereingliederung behindern könn-
ten. Sie werden durch systematische An-
wendung wissenschaftlich fundierter Me-
thoden mit einer oder mehreren Personen 
durchgeführt.“ 

  

15. Dem § 35 Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 15.  unverändert 

„Soweit gemeinnützige Arbeit nach der 
Landesverordnung über die Abwendung 
der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstra-
fen durch freie Arbeit vom 12. Februar 
1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 129), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 153), geleistet wird, 
steht dies der Erfüllung der Arbeitspflicht 
gleich.“ 

  

16. In § 37 Absatz 4 wird das Wort „Arbeit-
nehmer“ ersetzt durch die Wörter „Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer“. 

 16.  unverändert 

17. § 40 wird wie folgt geändert:  17.  unverändert 

a)  Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

  

„§ 40 Anerkennung von Arbeit und Bil-
dung, Ausgleichsentschädigung“. 

  

b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:   

„(1) Neben der Vergütung nach §§ 37 
und 38 sowie der Freistellung nach 
§ 39 erhalten Gefangene auf Antrag 
für zwei Monate zusammenhängen-
der Ausübung einer Arbeit (Arbeits-
therapie, Arbeitstraining oder Arbeit) 
oder zusammenhängender Teil-
nahme an einer beruflichen oder 
schulischen Qualifizierungsmaß-
nahme unter Fortzahlung der Vergü-
tung zwei Tage 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

1. Freistellung von der Arbeitspflicht 
oder 

  

2. unbegleiteten Ausgang oder Lang-
zeitausgang, soweit dessen Vo-
raussetzungen vorliegen. 

  

Stellen Gefangene keinen Antrag oder 
kann unbegleiteter Ausgang oder 
Langzeitausgang nicht gewährt wer-
den, wird der Entlassungszeitpunkt 
vorverlegt. Dies gilt auch, wenn Ge-
fangene die Freistellung nach Satz 1 
Nummer 1 nicht innerhalb eines Jah-
res nach Vorliegen der Voraussetzun-
gen in Anspruch nehmen. Durch Zei-
ten, in denen Gefangene ohne ihr Ver-
schulden an der Erfüllung ihrer Ar-
beitspflicht gehindert sind, wird die 
Frist nach Satz 1 gehemmt. Beschäf-
tigungszeiträume von unter zwei Mo-
naten bleiben unberücksichtigt. Unbe-
gleiteter Ausgang oder Langzeitaus-
gang nach Satz 1 Nummer 2 werden 
nicht auf die Höchstdauer des Lang-
zeitausgangs nach § 55 Absatz 1 
Nummer 3 angerechnet.“ 

  

c)  In Absatz 2 wird das Wort „Verkürzung“ 
ersetzt durch die Wörter „Vorverlegung 
des Entlassungszeitpunkts“. 

  

d)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:   

„(3) Soweit eine Vorverlegung des 
Entlassungszeitpunkts ausgeschlos-
sen ist, erhalten die Gefangenen bei 
ihrer Entlassung als Ausgleichsent-
schädigung zusätzlich 30 Prozent der 
ihnen zustehenden Vergütung. Der 
Anspruch entsteht erst mit der Entlas-
sung oder Verlegung in ein anderes 
Bundesland, wenn dort nach landes-
gesetzlicher Regelung eine Verkür-
zung nicht möglich ist. Vor der Entlas-
sung oder Verlegung ist der Anspruch 
nicht verzinslich, nicht abtretbar und 
nicht vererblich. Gefangenen, bei de-
nen eine Anrechnung nach Absatz 2 
Nummer 1 ausgeschlossen ist, wird 
die Ausgleichszahlung bereits nach 
Verbüßung von jeweils zehn Jahren 
der lebenslangen Freiheitsstrafe zum 
Eigengeld (§ 72) gutgeschrieben, so-
weit sie nicht vor diesem Zeitpunkt 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

entlassen sind; § 57 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches gilt entsprechend.“ 

  18. In § 42 wird folgender Absatz 5 ange-
fügt: 

  „(5) Die Anstaltsleitung kann den Ge-
fangenen gestatten, Besuche mittels ei-
ner audiovisuellen Verbindung (Video-
besuch) durchzuführen.“ 

18. In § 43 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„Geschädigte oder Geschädigter“ ersetzt 
durch die Wörter „Verletzte oder Verletz-
ter“. 

 19.  unverändert 

19. § 44 wird wie folgt geändert:  20.  unverändert 

a)  Absatz 1 wird gestrichen.   

b)  Es werden folgende neue Absätze 1 
bis 4 eingefügt: 

  

„(1) Besuchende Personen und die 
von ihnen mitgeführten Sachen wer-
den mit technischen Mitteln oder 
sonstigen Mitteln kontrolliert (Absu-
chung). Aus Gründen der Sicherheit 
können Besuche davon abhängig ge-
macht werden, dass die besuchenden 
Personen und die von ihnen mitge-
führten Sachen durchsucht werden. 

  

(2) Die Durchsuchung der Besuche-
rinnen darf nur durch weibliche Be-
dienstete, die Durchsuchung der Be-
sucher nur durch männliche Bediens-
tete erfolgen. Sonstige besuchende 
Personen haben die Wahlmöglichkeit 
einer Durchsuchung durch männliche 
oder weibliche Bedienstete. Die be-
troffene Person ist auf ihr Wahlrecht 
hinzuweisen; der Hinweis und die Ent-
scheidung der betroffenen Person 
sind zu dokumentieren. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entschei-
det die Anstalt nach billigem Ermes-
sen. 

  

(3) Bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses steht das Wahlrecht auch 
weiblichen und männlichen Besu-
chern zu, so dass die Durchsuchung 
Bediensteten des jeweils anderen Ge-
schlechts übertragen wird. Die be-
troffene Person ist auf die Regelung 
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des Satzes 1 hinzuweisen; Absatz 2 
Satz 3 2. Halbsatz gilt entsprechend. 

(4) Bei jeder Durchsuchung ist das 
Schamgefühl zu schonen.“ 

  

c)  Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden 
die Absätze 5 bis 8. 

  

20. In § 48 Absatz 1 Nummer 3 werden die 
Wörter „dem Geschädigten“ ersetzt durch 
die Wörter „der oder dem Verletzten“. 

 21.  unverändert 

21. § 49 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  22.  unverändert 

„(2)  Ein- und ausgehende Schreiben 
werden durch Sichtkontrolle auf verbo-
tene Gegenstände kontrolliert. Bei der 
Sichtkontrolle des Schriftwechsels der 
Gefangenen mit ihren Verteidigerinnen o-
der Verteidigern dürfen die ein- und aus-
gehenden Schreiben nur ungeöffnet auf 
verbotene Gegenstände untersucht wer-
den.“ 

  

22. In § 50 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 wird die 
Angabe „§ 38“ ersetzt durch die Angabe 
„§ 40“. 

 23.  unverändert 

23. § 53 wird wie folgt geändert:  24.  unverändert 

a)  In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„an“ die Wörter „die Absenderin oder“ 
eingefügt. 

  

b)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz an-
gefügt: „§ 48 Absatz 1 Nummer 3 gilt 
entsprechend.“ 

  

24. § 54 Absatz 1 und 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 25.  unverändert 

„(1) Das Verlassen der Einrichtung unter 
ständiger und unmittelbarer Aufsicht 
(Ausführung) kann Gefangenen gestattet 
werden, wenn dies zur Erreichung des 
Vollzugsziels erforderlich ist und wenn 
nicht konkrete Anhaltspunkte die Gefahr 
begründen, dass die Gefangenen sich 
trotz Sicherungsmaßnahmen dem Voll-
zug entziehen oder die Ausführung zu er-
heblichen Straftaten missbrauchen wer-
den. 

  

(2) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 soll die Ausführung Gefangenen 
zur Erreichung des Vollzugsziels gestattet 
werden zur Erhaltung der Lebenstüchtig-
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keit, wenn sie sich fünf Jahre ununterbro-
chen in Freiheitsentziehung befunden ha-
ben. In diesem Fall sollen jährlich mindes-
tens zwei Ausführungen durchgeführt 
werden. Lockerungen nach § 55 werden 
hierauf angerechnet. Sie unterbleiben, 
wenn die zur Sicherung erforderlichen 
Maßnahmen den Zweck der Ausführun-
gen gefährden.“ 

25. In der Überschrift zu § 56 werden die 
Wörter „wichtigen Gründen“ ersetzt durch 
die Wörter „wichtigem Anlass“. 

 26.  unverändert 

26. In § 57 Satz 2 werden die Wörter „der o-
der des Geschädigten“ ersetzt durch die 
Wörter „der Verletzten von Straftaten“. 

 27.  unverändert 

27. In § 58 Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Finanzbehörde“ die Wörter „oder dem 
Landesamt für Zuwanderung und Flücht-
linge“ eingefügt. 

 28.  unverändert 

28. Nach § 59 Absatz 3 Satz 2 wird folgender 
neuer Satz 3 eingefügt: 

 29.  unverändert 

„Sofern sich der voraussichtliche Entlas-
sungszeitpunkt ändert, kann erneut zu-
sammenhängender Langzeitausgang ge-
währt werden.“ 

  

29. In § 60 Absatz 2 werden die Wörter „dies 
gemessen an der Dauer der Strafzeit ver-
tretbar ist“ ersetzt durch die Wörter „sie 
sich zum Zeitpunkt der beabsichtigten 
Entlassung mindestens einen Monat un-
unterbrochen im Vollzug befunden ha-
ben.“ 

 30.  unverändert 

30. § 69 wird wie folgt geändert:  31.  unverändert 

a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 
2 eingefügt: 

  

„(2) Gefangene, die in eine sozialthe-
rapeutische Einrichtung verlegt wor-
den sind, sind von der Kostentra-
gungspflicht nach Absatz 1 befreit.“ 

  

b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.   

31. In § 71 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„sportlichen und“ gestrichen. 

 32.  unverändert 

32. Nach § 71 wird folgender § 71a eingefügt:  33.  unverändert 

„§ 71a Sport   
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(1)  Dem Sport kommt bei der Erreichung 
des Vollzugsziels besondere Bedeutung 
zu. Sport kann neben der sinnvollen Frei-
zeitgestaltung auch zur Diagnostik und 
gezielten Behandlung eingesetzt werden; 
Erkenntnisse aus der Sportpraxis dienen 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Be-
handlungsangebote. 

  

(2) Es sind ausreichende und geeignete 
Angebote vorzuhalten, um den Gefange-
nen eine regelmäßige sportliche Betäti-
gung zu ermöglichen. 

  

(3) Die Gefangenen sind zur Teilnahme 
und Mitwirkung an den Sportangeboten 
zu motivieren und anzuleiten.“ 

  

33. § 77 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  34.  unverändert 

a)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Zu-
stimmung“ die Wörter „der oder“ ein-
gefügt, die Wörter „der Bewährungs-
hilfe oder“ werden gestrichen und das 
Wort „entscheiden“ wird ersetzt durch 
das Wort „entscheidet“. 

  

b)  In Satz 3 werden die Wörter „Die Be-
währungshilfe und“ gestrichen, das 
Wort „die“ wird ersetzt durch das Wort 
„Die“ und das Wort „sind“ wird ersetzt 
durch das Wort „ist“. 

  

34. § 80 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  35.  unverändert 

„(1)  Kranke oder hilfsbedürftige Gefan-
gene können in ein Anstaltskrankenhaus 
oder in eine für ihre Untersuchung, Be-
handlung oder Versorgung besser geeig-
nete Vollzugsanstalt überstellt oder ver-
legt werden. Kann die Untersuchung, Be-
handlung oder Versorgung in einer Voll-
zugsanstalt oder einem Anstaltskranken-
haus nicht gewährleistet werden oder ist 
es nicht möglich, die Gefangenen recht-
zeitig in ein Anstaltskrankenhaus zu über-
stellen oder zu verlegen, sind sie in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen.“ 

  

35. § 86 wird wie folgt geändert:  36.  unverändert 

a)  Absatz 4 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 
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„3. das Gericht die Durchführung der 
Maßnahme nach Anhörung der o-
der des Gefangenen angeordnet 
hat.“ 

  

b)  Absatz 5 werden folgende Sätze an-
gefügt: 

  

„Der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung ist unverzüglich nach Beginn der 
Maßnahme nachzuholen. Die Gefan-
genen sind darüber zu belehren, dass 
sie bei dem nach Absatz 4 Nummer 3 
zuständigen Gericht auch nach Been-
digung der Maßnahme die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme sowie der Art und Weise ihres 
Vollzuges beantragen können. Die 
Belehrung ist aktenkundig zu ma-
chen.“ 

  

36. § 87 wird wie folgt geändert:  37.  unverändert 

a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.   

b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:   

„(2) Versterben Gefangene, gilt für die 
Unterrichtung von Verletzten § 406d 
Absatz 2 und 3 der Strafprozessord-
nung entsprechend.“ 

  

37. § 102 wird wie folgt geändert:  38. § 102 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Gefangenen, ihre Sachen und 
die Hafträume dürfen abgesucht und 
durchsucht werden. Die Durchsu-
chung von weiblichen Gefangenen 
darf nur durch weibliche Bedienstete, 
die Durchsuchung männlicher Gefan-
gener nur durch männliche Bediens-
tete erfolgen. Bei Darlegung eines be-
rechtigten Interesses soll dem 
Wunsch, die Durchsuchung einer Per-
son des jeweils anderen Geschlechts 
zu übertragen, entsprochen werden. 
Die Gefangenen sind auf die Rege-
lung des Satzes 3 hinzuweisen; der 
Hinweis und die Entscheidung sind zu 
dokumentieren und zu beachten. 
Sonstige Gefangene haben die Wahl-
möglichkeit der Durchsuchung durch 
männliche oder weibliche Bediens-
tete. Die betroffenen Gefangenen sind 
auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; Satz 4 
2. Halbsatz gilt entsprechend. Wird 

 „(1) Die Gefangenen, ihre Sachen und 
die Hafträume dürfen abgesucht und 
durchsucht werden. Das Schamge-
fühl ist zu schonen. Die Durchsu-
chung von weiblichen Gefangenen darf 
nur durch weibliche Bedienstete, die 
Durchsuchung männlicher Gefangener 
nur durch männliche Bedienstete erfol-
gen. Bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses soll dem Wunsch, die 
Durchsuchung einer Person des je-
weils anderen Geschlechts zu übertra-
gen, entsprochen werden. Die Gefan-
genen sind auf die Regelung des Sat-
zes 3 hinzuweisen; der Hinweis und die 
Entscheidung sind zu dokumentieren 
und zu beachten. Sonstige Gefangene 
haben die Wahlmöglichkeit der Durch-
suchung durch männliche oder weibli-
che Bedienstete. Die betroffenen Ge-
fangenen sind auf ihr Wahlrecht hinzu-
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das Wahlrecht nicht ausgeübt, ent-
scheidet die Anstalt nach billigem Er-
messen.“ 

weisen; Satz 4 2. Halbsatz gilt entspre-
chend. Wird das Wahlrecht nicht aus-
geübt, entscheidet die Anstalt nach bil-
ligem Ermessen.“ 

b)  Absatz 2 wird gestrichen.  b)  unverändert 

c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.  c)  unverändert 

d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 
und wird wie folgt geändert: Nach 
Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 d)  unverändert 

„Absatz 1 gilt entsprechend.“   

38. § 103 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 39.  unverändert 

„Die Anhörung nach § 17 Absatz 3 kann 
unterbleiben, wenn die sichere Durchfüh-
rung der Überstellung oder Verlegung ge-
fährdet ist.“ 

  

39. § 105 wird gestrichen.  40.  unverändert 

40. § 107 wird wie folgt geändert:  41.  unverändert 

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen. 

  

b)  Absatz 2 wird gestrichen.   

41. § 108 wird wie folgt geändert:  42. § 108 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 2 Nummer 6 werden die 
Wörter „die Fixierung“ ersetzt durch 
die Wörter „eine Fesselung, durch die 
die Bewegungsfreiheit der oder des 
Gefangenen vollständig aufgehoben 
wird, einschließlich der hiermit medizi-
nisch notwendig verbundenen Medi-
kation (Fixierung)“. 

 a)  unverändert 

b)  In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Ordnung“ die Wörter „der Anstalt“ 
eingefügt. 

 b)  unverändert 

  c)  In Absatz 8 Satz 2 wird nach dem 
Wort „durch“ das Wort „geschulte“ 
eingefügt. 

42. § 109 wird wie folgt geändert:  43. § 109 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „an“ ein Komma und folgender 
Halbsatz eingefügt: 

 a)   unverändert 

„sofern nicht ein Fall des Absatzes 4 
vorliegt“. 
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b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:  b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4)  Eine nicht nur kurzfristige Fixie-
rung bedarf der vorherigen Anord-
nung durch das Gericht. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Anordnung der Fixie-
rung auch durch die Anstaltsleitung o-
der einen anderen zuständigen Be-
diensteten der Anstalt getroffen wer-
den. Ist die gerichtliche Entscheidung 
nicht rechtzeitig herbeizuführen, ist 
der Antrag unverzüglich nach Fixie-
rungsbeginn zu stellen. Ist eine rich-
terliche Entscheidung beantragt und 
die Fixierung vor deren Erlangung be-
endet worden, ist dies dem Gericht 
unverzüglich mitzuteilen. Die Anord-
nung, die maßgeblichen Gründe hier-
für, ihre Durchsetzung, ihre Dauer und 
die Art der Überwachung sind durch 
die Anstalt zu dokumentieren. Nach 
Beendigung einer Fixierung, die nicht 
gerichtlich angeordnet wurde, sind die 
Gefangenen auf ihr Recht hinzuwei-
sen, die Zulässigkeit der durchgeführ-
ten Maßnahme bei dem zuständigen 
Gericht überprüfen zu lassen. Der 
Hinweis ist aktenkundig zu machen.“ 

 „(4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung 
bedarf der vorherigen ärztlichen Stel-
lungnahme und der Anordnung durch 
das Gericht. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung der Fixierung auch 
durch die Anstaltsleitung oder andere 
zuständige Bedienstete der Anstalt 
getroffen werden; die ärztliche Stel-
lungnahme ist unverzüglich nach-
träglich einzuholen. Ist die gerichtli-
che Entscheidung nicht rechtzeitig her-
beizuführen, ist der Antrag unverzüg-
lich nach Fixierungsbeginn zu stellen. 
Ist eine richterliche Entscheidung be-
antragt und die Fixierung vor deren Er-
langung beendet worden, ist dies dem 
Gericht unverzüglich mitzuteilen. Die 
Anordnung, die maßgeblichen Gründe 
hierfür, ihre Durchsetzung, ihre Dauer 
und die Art der Überwachung sind durch 
die Anstalt zu dokumentieren. Nach 
Beendigung einer Fixierung, die nicht 
gerichtlich angeordnet wurde, sind die 
Gefangenen auf ihr Recht hinzuwei-
sen, die Zulässigkeit der durchgeführ-
ten Maßnahme bei dem zuständigen 
Gericht überprüfen zu lassen. Der Hin-
weis ist aktenkundig zu machen.“ 

43. § 111 wird wie folgt geändert:  44.  unverändert 

a)  In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort 
„untergebracht“ das Komma durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

  

b)  Es wird folgender neuer Absatz 3 ein-
gefügt: 

  

„(3) In den übrigen Fällen der Unter-
bringung im besonders gesicherten 
Haftraum sucht die Ärztin oder der 
Arzt die Gefangenen alsbald und in 
der Folge täglich auf.“ 

  

c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.   

44. § 112 wird wie folgt geändert:  45.  unverändert 

a)  Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.   

b)  Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 4 eingefügt: 

  

„(4) Waffen sind Hieb- und Schuss-
waffen.“ 
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c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.   

45. § 116 Absatz 1 bis Absatz 4 erhält fol-
gende Fassung: 

 46.  unverändert 

„(1) Innerhalb der Anstalt dürfen Bediens-
tete Schusswaffen auf Anordnung der An-
staltsleiterin oder des Anstaltsleiters nur 
während des Nachtdienstes oder zur un-
mittelbaren Vorbereitung einer Maß-
nahme nach Absatz 2 führen. Der Ge-
brauch ist nach Maßgabe der Absätze 3 
und 4 nur zulässig, wenn dies zur Abwehr 
einer Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist. Das Recht zum Schusswaffenge-
brauch aufgrund anderer Vorschriften 
durch Polizeivollzugsbedienstete bleibt 
davon unberührt. 

  

(2)  Außerhalb der Anstalt dürfen Schuss-
waffen nur bei Gefangenentransporten 
sowie Aus- und Vorführungen von den 
dazu bestimmten Bediensteten nach 
Maßgabe der folgenden Absätze ge-
braucht werden. 

  

(3)  Schusswaffen dürfen nur gebraucht 
werden, wenn andere Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs bereits erfolglos 
waren oder keinen Erfolg versprechen. 
Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zu-
lässig, wenn der Zweck nicht durch Waf-
fenwirkung gegen Sachen erreicht werden 
kann. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn 
dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 

  

(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist 
vorher anzudrohen. Als Androhung gilt 
auch ein Warnschuss. Ohne Androhung 
dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht 
werden, wenn dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist.“ 

  

46. § 117 wird wie folgt geändert:  47.  unverändert 

a)  Absatz 1 Nummer 5 erhält folgende 
Fassung: 

  

„5. unerlaubt Betäubungsmittel oder 
andere berauschende Stoffe her-
stellen, besitzen, konsumieren, 
die Mitwirkung nach § 106 Ab-
satz 2 verweigern oder Kontrollen 
manipulieren,“ 
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b)  In Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort 
„und“ ersetzt durch das Wort „oder“. 

  

47. § 120 wird wie folgt geändert:  48.  unverändert 

a)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
„Verteidigerin oder einem Verteidiger“ 
ersetzt durch die Wörter „Rechtsan-
wältin oder einem Rechtsanwalt“. 

  

b)  In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Ge-
schädigten“ ersetzt durch das Wort 
„Verletzten“. 

  

48. In § 124 wird die Angabe „§ 121“ ersetzt 
durch die Angabe „§ 121b“. 

 49.  unverändert 

49. § 131 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  50.  unverändert 

„(2) Mit den Stellen der Bewährungs- 
und Gerichtshilfe, den Aufsichtsstel-
len für die Führungsaufsicht, den So-
zialleistungsträgern, insbesondere 
den Jugendämtern, den Arbeitsagen-
turen und den Jobcentern, anderen 
Hilfeeinrichtungen und den Trägern 
der Sozialen Strafrechtspflege ist eng 
zusammenzuarbeiten. Die Vollzugs-
behörden sollen mit Personen und 
Vereinen, deren Einfluss die Einglie-
derung der oder des Gefangenen för-
dern kann, zusammenarbeiten.“ 

  

50. In § 133 Absatz 1 wird das Wort „Träger“ 
ersetzt durch das Wort „Trägern“. 

 51.  unverändert 

51. § 135 wird wie folgt geändert:  52.  unverändert 

a)  In der Überschrift werden nach der 
Angabe „§ 135“ die Wörter „Seelsor-
gerinnen und“ eingefügt. 

  

b)  In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„freier“ die Wörter „Seelsorgehelferin-
nen und“ eingefügt. 

  

52. In § 138 Satz 2 wird die Angabe „§ 8“ er-
setzt durch die Angabe „§ 9“. 

 53.  unverändert 

  54. Nach § 141 Absatz 1 Satz 1 werden fol-
gende Sätze 2 und 3 eingefügt: 

  „Der Umfang und die Mittel der Aufsicht 
richten sich nach § 15 und § 16 des Lan-
desverwaltungsgesetzes. Das für Justiz 
zuständige Ministerium kann in Aus-
übung der Aufsicht übergeordnete Maß-
nahmen im Rahmen der Gefahrenab-
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wehr sowie zur Zusammenarbeit mit na-
tionalen und internationalen Justiz- und 
Sicherheitsbehörden anordnen, steu-
ern und prüfen.“ 

53. In § 142 Absatz 1 wird das Wort „Rechts-
verordnung“ ersetzt durch das Wort „Er-
lass“. 

   55. In § 142 Absatz 1 wird das Wort „Rechts-
verordnung“ ersetzt durch das Wort „Er-
lass“. 

54. § 143 wird wie folgt geändert:  56. § 143 wird wie folgt geändert: 

a)  a) In der Überschrift wird das Wort 
„Beirat“ ersetzt durch das Wort „An-
staltsbeiräte“. 

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Bei-
rat“ ersetzt durch das Wort „Anstalts-
beiräte“. 

b)  In Absatz 1 wird folgender Satz 2 ein-
gefügt: 

 b)   unverändert 

„Bei der Besetzung des Anstaltsbei-
rats soll auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Frauen und Männern hin-
gewirkt werden.“ 

  

55. § 145 wird wie folgt geändert:  57.  unverändert 

a)  In Absatz 1 werden nach der Absatz-
bezeichnung die Wörter „Strafarres-
tantinnen und“ eingefügt. 

    

b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„der“ die Wörter „Strafarrestantinnen 
und“ eingefügt. 

  

c)  In Absatz 4 werden nach dem Wort 
„Den“ die Wörter „Strafarrestantinnen 
und“ eingefügt. 

  

d)  In Absatz 5 werden nach der Absatz-
bezeichnung die Wörter „Strafarres-
tantinnen und“ eingefügt. 

  

56. Abschnitt 25 (Ordnungswidrigkeiten) wird 
gestrichen. 

 58.  unverändert 

57. § 147 erhält folgende Fassung:  59.  unverändert 

„§ 147 Einschränkung von Grundrechten     

Durch dieses Gesetz werden die Rechte   

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
(Artikel 2 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), 

  

2. auf körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
des Grundgesetzes), 
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3. auf ungestörte Religionsausübung 
(Artikel 4 Absatz 2 des Grundgeset-
zes), 

  

4. sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten 
(Artikel 5 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), 

  

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 
10 des Grundgesetzes) und 

  

6. auf freie Verfügbarkeit über das Ei-
gentum (Artikel 14 Absatz 1 des 
Grundgesetzes)  

  

eingeschränkt.“   

58. In § 148 wird die Angabe „31. August 
2021“ ersetzt durch die Angabe „31. De-
zember 2022“. 

 60.  unverändert 
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Artikel 2 
Gesetz über den Vollzug  

der Jugendstrafe  
in Schleswig-Holstein  

(Jugendstrafvollzugsgesetz -  
JStVollzG)  

 Artikel 2 
Gesetz über den Vollzug  

der Jugendstrafe  
in Schleswig-Holstein  

(Jugendstrafvollzugsgesetz -  
JStVollzG)  

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht   

unverändert 

Abschnitt 1    

Allgemeine Bestimmungen   

§ 1  Anwendungsbereich   

§ 2 Ziel des Vollzuges   

§ 3  Förder- und Erziehungsauftrag, 
Grundsätze der Vollzugsgestaltung 

  

§ 4  Leitlinien der Erziehung und Förde-
rung 

  

§ 5 Stellung der Jugendstrafgefangenen, 
Mitwirkung 

  

§ 6  Sicherheit   

Abschnitt 2   

Aufnahme, Diagnose und Vollzugspla-
nung 

  

§ 7  Aufnahmeverfahren   

§ 8  Diagnoseverfahren, Feststellung des 
Erziehungs- und Förderbedarfs 

  

§ 9  Besondere Regelungen für Ersatzfrei-
heitsstrafen und kurze Freiheitsstra-
fen 

  

§ 10  Vollzugs- und Eingliederungsplanung   

§ 11  Inhalt des Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans 

  

Abschnitt 3   

Unterbringung, Verlegung, Überstellung   

§ 12  Trennung von Jugendstrafgefange-
nen 

  

§ 13  Unterbringung   

§ 14  Einschluss und Aufenthalt außerhalb 
der Nachtzeit 
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§ 15  Wohngruppenvollzug   

§ 16  Abteilungsvollzug   

§ 17  Unterbringung von Müttern mit Kin-
dern 

  

§ 18  Geschlossener und offener Vollzug   

§ 19  Verlegung und Überstellung   

§ 20  Verlegung in eine sozialtherapeuti-
sche Einrichtung 

  

§ 21  Verlegung in die zentrale Ausbil-
dungsanstalt 

  

Abschnitt 4   

Soziale Hilfen, Beratung und Behandlung   

§ 22  Soziale Hilfen   

§ 23  Ausgleich von Tatfolgen   

§ 24  Schuldenregulierung   

§ 25  Suchtmittelberatung   

§ 26  Familienunterstützende Maßnahmen   

§ 27  Soziales Training   

§ 28  Psychologische Behandlungsmaß-
nahmen 

  

Abschnitt 5    

Sozialtherapeutischer Vollzug   

§ 29  Sozialtherapeutische Einrichtungen   

§ 30  Beendigung   

§ 31  Therapeutische Nachsorge   

§ 32  Aufnahme auf freiwilliger Grundlage   

Abschnitt 6   

Schulische und berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen, arbeitstherapeutische 
Maßnahmen, Arbeitstraining, Arbeit, Ver-
gütung 

  

§ 33  Ziel von Qualifizierung und Arbeit   

§ 34  Arbeitstherapeutische Maßnahmen, 
Arbeitstraining 

  

§ 35  Schulische und berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen 
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§ 36  Arbeit, Teilnahme an Arbeitstraining 
und arbeitstherapeutischen Maßnah-
men 

  

§ 37 Freies Beschäftigungsverhältnis, 
Selbstbeschäftigung 

  

§ 38  Vergütung   

§ 39  Vergütungsfortzahlung   

§ 40  Freistellung   

§ 41  Anerkennung von Arbeit und Bildung, 
Ausgleichsentschädigung 

  

Abschnitt 7   

Außenkontakte   

§ 42  Grundsatz   

§ 43  Besuch   

§ 44  Untersagung der Besuche   

§ 45  Durchführung der Besuche   

§ 46  Besuche von Verteidigern, Rechtsan-
wälten und Notaren 

  

§ 47 Telefongespräche   

§ 48 Schriftwechsel    

§ 49  Untersagung des Schriftwechsels   

§ 50  Sichtkontrolle, Weiterleitung und Auf-
bewahrung von Schreiben 

  

§ 51  Inhaltliche Kontrolle des Schriftwech-
sels 

  

§ 52  Anhalten von Schreiben   

§ 53  Andere Formen der Telekommunika-
tion 

  

§ 54  Pakete   

Abschnitt 8   

Aufenthalte außerhalb der Anstalt, Locke-
rungen 

  

§ 55  Ausführung   

§ 56  Lockerungen zur Erreichung des Voll-
zugsziels 

  

§ 57  Lockerungen aus wichtigem Anlass   
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§ 58  Weisungen für Lockerungen   

§ 59  Außenbeschäftigung, Vorführung, 
Ausantwortung 

  

Abschnitt 9   

Vorbereitung der Eingliederung, Entlas-
sung und Nachsorge 

  

§ 60 Vorbereitung der Eingliederung   

§ 61 Entlassung   

§ 62  Fortführung von Maßnahmen nach 
Entlassung und nachgehende Betreu-
ung 

  

§ 63  Verbleib oder Aufnahme auf freiwilli-
ger Grundlage 

  

Abschnitt 10   

Grundversorgung und Freizeit   

§ 64  Einbringen von Gegenständen   

§ 65  Gewahrsam an Gegenständen   

§ 66  Ausstattung des Haftraums   

§ 67  Aufbewahrung und Vernichtung von 
Gegenständen 

  

§ 68  Zeitungen und Zeitschriften, religiöse 
Schriften und Gegenstände 

  

§ 69  Rundfunk, Informations- und Unter-
haltungselektronik 

  

§ 70  Kleidung   

§ 71  Verpflegung und Einkauf   

§ 72  Freizeit   

§ 73  Sport   

Abschnitt 11   

Gelder der Jugendstrafgefangenen und 
Kostenbeteiligung 

  

§ 74 Eigengeld   

§ 75  Taschengeld   

§ 76  Konten, Bargeld   

§ 77  Hausgeld   

§ 78  Zweckgebundene Einzahlungen   
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§ 79  Überbrückungsgeld   

§ 80  Kostenbeteiligung   

Abschnitt 12    

Gesundheitsfürsorge   

§ 81  Art und Umfang der medizinischen 
Leistungen, Kostenbeteiligung 

  

§ 82  Durchführung der medizinischen Leis-
tungen, Kostentragung, Forderungs-
übergang 

  

§ 83  Ruhen der Ansprüche   

§ 84  Ärztliche Behandlung zur sozialen 
Eingliederung 

  

§ 85  Gesundheitsschutz und Hygiene   

§ 86  Freistunde   

§ 87  Krankenbehandlung während Locke-
rungen 

  

§ 88  Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge 

  

§ 89  Benachrichtigungspflicht   

Abschnitt 13    

Religionsausübung   

§ 90  Seelsorge   

§ 91 Religiöse Veranstaltungen   

§ 92  Weltanschauungsgemeinschaften   

Abschnitt 14   

Jugendstrafgefangene mit angeordneter 
oder vorbehaltener Sicherungsverwah-
rung 

  

§ 93  Vollzugsziel   

§ 94  Vollzugsgestaltung   

§ 95  Diagnoseverfahren   

§ 96  Vollzugs- und Eingliederungsplanung   

§ 97  Ausgestaltung des Vollzuges   

Abschnitt 15   

Sicherheit und Ordnung   
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§ 98  Grundsatz   

§ 99  Allgemeine Verhaltenspflichten   

§ 100  Absuchung, Durchsuchung   

§ 101  Sichere Unterbringung   

§ 102 Störung und Unterbindung des Mobil-
funkverkehrs 

  

§ 103  Maßnahmen zur Feststellung von 
Suchtmittelgebrauch 

  

§ 104  Festnahmerecht   

§ 105  Besondere Sicherungsmaßnahmen   

§ 106  Anordnung besonderer Sicherungs-
maßnahmen, Verfahren 

  

§ 107  Berichtspflichten, Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde 

  

§ 108  Ärztliche Beteiligung   

Abschnitt 16    

Unmittelbarer Zwang   

§ 109  Begriffsbestimmungen   

§ 110  Allgemeine Voraussetzungen   

§ 111  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit   

§ 112  Androhung   

§ 113 Schusswaffengebrauch   

Abschnitt 17   

Erzieherische Maßnahmen,  
Disziplinarverfahren 

  

§ 114 Einvernehmliche Konfliktregelung, er-
zieherische Maßnahmen 

  

§ 115  Disziplinarmaßnahmen   

§ 116  Vollstreckung der Disziplinarmaßnah-
men, Aussetzung zur Bewährung 

  

§ 117  Disziplinarbefugnis   

§ 118  Verfahren   

§ 119  Vollzug des Arrestes   

Abschnitt 18   

Aufhebung von Maßnahmen, Beschwerde   
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§ 120  Aufhebung von Maßnahmen   

§ 121  Beschwerderecht   

§ 122  Gerichtlicher Rechtsschutz   

Abschnitt 19    

Kriminologische Forschung   

§ 123  Evaluation, kriminologische For-
schung 

  

Abschnitt 20   

Organisation, Ausstattung und Aufbau 
der Anstalten 

  

§ 124  Jugendstrafvollzugsanstalt   

§ 125  Differenzierungsgebot   

§ 126  Ausstattung   

§ 127  Festsetzung der Belegungsfähigkeit, 
Verbot der Überbelegung 

  

§ 128  Einrichtungen zur schulischen und be-
ruflichen Bildung, Arbeitsbetriebe 

  

Abschnitt 21   

Innerer Aufbau, Personal   

§ 129  Zusammenarbeit   

§ 130  Bedienstete   

§ 131  Erfüllung nicht-hoheitsrechtlicher Auf-
gaben 

  

§ 132  Anstaltsleitung   

§ 133  Seelsorgerinnen und Seelsorger   

§ 134  Medizinische Versorgung   

§ 135  Versorgung psychisch erkrankter Ju-
gendstrafgefangener, Beleihung 

  

§ 136  Konferenzen   

§ 137  Interessenvertretung der Jugendstraf-
gefangenen 

  

§ 138  Hausordnung   

Abschnitt 22    

Aufsicht, Beiräte   

§ 139  Aufsichtsbehörde   
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§ 140  Vollstreckungsplan, Vollzugsgemein-
schaften 

  

§ 141  Anstaltsbeirat, Landesbeirat   

Abschnitt 23   

Vollzug des Strafarrestes   

§ 142  Grundsatz   

§ 143  Besondere Bestimmungen   

Abschnitt 24    

Schlussbestimmung   

§ 144  Einschränkung von Grundrechten   

Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

 Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 § 1  
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Jugend-
strafe und den Vollzug der Freiheitsstrafe 
nach § 114 des Jugendgerichtsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2146), (Vollzug) sowie den Vollzug 
des Strafarrestes in Jugendstrafvollzugsan-
stalten (Anstalten). 

  unverändert 

§ 2  
Ziel des Vollzuges 

 § 2  
Ziel des Vollzuges 

Der Vollzug dient dem Ziel, die Jugendstraf-
gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. 

  unverändert 

§ 3  
Förder- und  

Erziehungsauftrag,  
Grundsätze der  

Vollzugsgestaltung 

 § 3  
Förder- und  

Erziehungsauftrag,  
Grundsätze der  

Vollzugsgestaltung 

(1) Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. 
Die Jugendstrafgefangenen sind in der Ent-
wicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
so zu fördern, dass sie zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Le-
bensführung in Achtung der Rechte anderer 

 (1)  unverändert 



Drucksache 19/3079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 32 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

befähigt werden. Die Einsicht in die beim Op-
fer verursachten Tatfolgen soll geweckt wer-
den. 

(2)  Der Vollzug ist auf die Auseinanderset-
zung der Jugendstrafgefangenen mit ihren 
Straftaten und deren Folgen auszurichten. 

 (2)  unverändert 

(3)  Der Vollzug wirkt von Beginn an auf die 
Eingliederung der Jugendstrafgefangenen in 
das Leben in Freiheit hin. Sämtliche Maßnah-
men sind auf einen frühzeitigen Entlassungs-
zeitpunkt hin auszurichten. Der Vollzug ermit-
telt zusammen mit der oder dem Jugendstraf-
gefangenen die für die Eingliederung beste-
henden Hilfebedarfe, prüft die Leistungsan-
sprüche und unterstützt die oder den Jugend-
strafgefangenen dabei, bei den zuständigen 
Leistungsträgern eine Leistungsgewährung 
möglichst mit dem Tag der Entlassung zu er-
reichen. 

 (3)  unverändert 

(4)  Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit wie möglich an-
zugleichen. 

 (4)  unverändert 

(5) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs 
ist entgegenzuwirken. 

 (5)  unverändert 

(6)  Der Bezug der Jugendstrafgefangenen 
zum gesellschaftlichen Leben ist zu wahren 
und zu fördern. Den Jugendstrafgefangenen 
ist sobald wie möglich die Teilnahme am Le-
ben in der Freiheit zu gewähren. Die Anstalt 
arbeitet mit außervollzuglichen Einrichtungen 
und Organisationen sowie Personen und Ver-
einen eng zusammen, deren Mitwirkung die 
Eingliederung der Jugendstrafgefangenen 
fördern kann. 

 (6)  unverändert 

(7)  Die Personensorgeberechtigten sind, so-
weit dies möglich ist und dem Vollzugsziel 
nicht zuwiderläuft, in die Planung und Gestal-
tung des Vollzuges einzubeziehen. 

 (7)  unverändert 

(8) Die Belange der Familienangehörigen der 
Jugendstrafgefangenen sind bei der Voll-
zugsgestaltung zu berücksichtigen. Der Er-
halt familiärer und sozialer Bindungen der Ju-
gendstrafgefangenen soll gefördert werden. 

 (8)  unverändert 

(9)  Die unterschiedlichen individuellen Erfor-
dernisse und Bedürfnisse der Jugendstrafge-
fangenen, insbesondere im Hinblick auf Ge-
schlecht, Alter, Herkunft, Religion, Weltan-

 (9) Die unterschiedlichen individuellen Erfor-
dernisse und Bedürfnisse der Jugendstrafge-
fangenen, insbesondere im Hinblick auf Ge-
schlecht, Alter, ethnische Herkunft, Sprache, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung und 
sexuelle Identität, werden bei der Vollzugsge-
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schauung, Behinderung und sexuelle Identi-
tät, werden bei der Vollzugsgestaltung im All-
gemeinen und im Einzelfall berücksichtigt. 

staltung im Allgemeinen und im Einzelfall be-
rücksichtigt. Kein Mensch darf im Rahmen 
des Jugendstrafvollzugs aufgrund dieser 
Merkmale, einer rassistischen oder antise-
mitischen Zuschreibung oder des sozialen 
Status diskriminiert werden. 

(10) Personelle Ausstattung, sachliche Mittel 
und Organisation der Anstalt (§ 124 Absatz 1 
Satz 1) werden an Zielsetzung und Aufgabe 
des Vollzuges sowie den besonderen Bedürf-
nissen der Jugendstrafgefangenen ausge-
richtet. 

 (10) unverändert 

(11) Die unterschiedlichen Lebenslagen und 
Bedürfnisse der Jugendstrafgefangenen wer-
den bei der Vollzugsgestaltung und bei Ein-
zelmaßnahmen berücksichtigt. 

 (11) unverändert 

(12) Beim Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
sind die Jugendstrafgefangenen zur Abwen-
dung der weiteren Vollstreckung vorrangig 
bei der Tilgung ihrer Geldstrafe zu unterstüt-
zen. 

 (12) unverändert 

(13)  Die berechtigten Interessen der Verletz-
ten von Straftaten sind bei der Gestaltung des 
Vollzuges, insbesondere bei der Erteilung 
von Weisungen für Lockerungen, bei der Ein-
gliederung und der Entlassung der Jugend-
strafgefangenen zu berücksichtigen. Der 
Vollzug ist darauf auszurichten, dass die Ju-
gendstrafgefangenen sich mit den Folgen ih-
rer Straftat für die Verletzten auseinanderset-
zen und Verantwortung für ihre Tat überneh-
men. Sie sind dabei zu unterstützen, den ver-
ursachten materiellen und immateriellen 
Schaden auszugleichen. 

 (13) unverändert 

(14) Alle in der Anstalt Tätigen arbeiten zu-
sammen und wirken daran mit, das Vollzugs-
ziel zu erreichen. 

 (14) unverändert 

§ 4  
Leitlinien der Erziehung und 

Förderung 

 § 4  
Leitlinien der Erziehung und 

Förderung 

(1)  Erziehung und Förderung erfolgen durch 
Maßnahmen und Programme zur Entwick-
lung und Stärkung der Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Jugendstrafgefangenen im Hin-
blick auf die Erreichung des Vollzugsziels. 

   unverändert 

(2)  Durch differenzierte Angebote soll auf 
den jeweiligen Entwicklungsstand und den 
unterschiedlichen Erziehungs- und Förderbe-
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darf der Jugendstrafgefangenen eingegan-
gen werden. Ihre besonderen Lebenslagen 
und Bedürfnisse, insbesondere von minder-
jährigen Jugendstrafgefangenen, sind zu be-
rücksichtigen. 

(3)  Die Maßnahmen und Programme richten 
sich insbesondere auf die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Straftaten, deren Ursa-
chen und Folgen, die schulische Bildung, be-
rufliche Qualifizierung, soziales Training und 
die verantwortliche Gestaltung des alltägli-
chen Zusammenlebens, der freien Zeit sowie 
der Außenkontakte und die Eingliederung 
nach der Entlassung. 

  

§ 5  
Stellung der  

Jugendstrafgefangenen,  
Mitwirkung 

 § 5  
Stellung der  

Jugendstrafgefangenen,  
Mitwirkung 

(1) Die Persönlichkeit der Jugendstrafgefan-
genen ist zu achten. Ihre Selbständigkeit im 
Vollzugsalltag ist soweit wie möglich zu erhal-
ten und zu fördern. 

   unverändert 

(2)  Die Jugendstrafgefangenen werden an 
der Gestaltung des Vollzugsalltags beteiligt. 
Vollzugliche Maßnahmen sollen ihnen erläu-
tert werden. 

  

(3) Zur Erreichung des Vollzugsziels ist die o-
der der Jugendstrafgefangene zur Mitwirkung 
verpflichtet. Ihre oder seine Bereitschaft 
hierzu ist fortwährend durch eine auf Ermuti-
gung zur aktiven Mitwirkung abstellende indi-
viduelle Förderplanung, motivierende Lern-
gelegenheiten und sonstige Maßnahmen, die 
dem jeweiligen Entwicklungsstand der oder 
des Jugendstrafgefangenen entsprechen, zu 
wecken und zu fördern. 

  

(4)  Die Jugendstrafgefangenen unterliegen 
den in diesem Gesetz vorgesehenen Be-
schränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Ge-
setz eine besondere Regelung nicht enthält, 
dürfen ihnen nur Beschränkungen auferlegt 
werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder zur Abwendung einer schwerwie-
genden Störung der Ordnung der Anstalt un-
erlässlich sind. 
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§ 6  
Sicherheit 

 § 6  
Sicherheit 

(1)  Der Vollzug der Jugend- oder Freiheits-
strafe dient auch dem Schutz der Allgemein-
heit vor weiteren Straftaten. Zwischen dem 
Vollzugsziel und der Aufgabe, die Allgemein-
heit vor weiteren Straftaten zu schützen, be-
steht kein Gegensatz. 

   unverändert 

(2)  Die Sicherheit der Bevölkerung, der Be-
diensteten und der übrigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie der Jugendstrafgefan-
genen wird erreicht durch 

  

1. baulich-technische Vorkehrungen,   

2. organisatorische Regelungen und deren 
Umsetzung und 

  

3. soziale und behandlungsfördernde Struk-
turen. 

  

Die Sicherheitsmaßnahmen haben sich am 
erzieherischen Auftrag der Anstalt zu orien-
tieren. 

  

(3)  Die Sicherheit in den Anstalten soll ein 
gewaltfreies Klima fördern und die Jugend-
strafgefangenen vor Übergriffen Mitgefange-
ner schützen. Ihre Fähigkeit zu gewaltfreier 
Konfliktlösung ist zu entwickeln und zu stär-
ken. 

  

Abschnitt 2 
Aufnahme, Diagnose und  

Vollzugsplanung 

 Abschnitt 2 
Aufnahme, Diagnose und  

Vollzugsplanung 

§ 7  
Aufnahmeverfahren 

 § 7  
Aufnahmeverfahren 

(1) Mit den Jugendstrafgefangenen wird un-
mittelbar nach dem Eintreffen in der Anstalt im 
Rahmen der Erstaufnahme ein Gespräch ge-
führt, in dem Feststellungen über Sofortmaß-
nahmen getroffen werden (Sofortgespräch). 
Mit jeder Jugendstrafgefangenen und jedem 
Jugendstrafgefangenen soll spätestens drei 
Tage nach dem Zugang ein Gespräch geführt 
werden, in dem ihre oder seine gegenwärtige 
Lebenssituation erörtert wird und sie oder er 
über ihre oder seine Rechte und Pflichten in-
formiert wird (Zugangsgespräch). Den Ju-
gendstrafgefangenen wird ein Exemplar der 
Hausordnung ausgehändigt oder in anderer 

   unverändert 
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Weise dauerhaft zugänglich gemacht. Dieses 
Gesetz, die von ihm in Bezug genommenen 
Gesetze sowie die zu seiner Ausführung er-
lassenen Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften sind den Jugendstrafgefan-
genen auf Verlangen zugänglich zu machen. 

(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen 
andere Jugendstrafgefangene nicht zugegen 
sein. Bei sprachlichen Verständigungs-
schwierigkeiten, die nicht kurzfristig durch 
Hinzuziehung anderer Personen überwun-
den werden können, darf jedoch ausnahms-
weise mit Einwilligung der oder des Jugend-
strafgefangenen eine zuverlässige Jugend-
strafgefangene oder ein zuverlässiger Ju-
gendstrafgefangener hinzugezogen werden. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen werden spä-
testens nach drei Tagen ärztlich untersucht. 

  

(4) Die Jugendstrafgefangenen werden dabei 
unterstützt, notwendige Maßnahmen für hilfs-
bedürftige Angehörige, zur Erhaltung des Ar-
beitsplatzes und der Wohnung und zur Siche-
rung ihrer Habe außerhalb der Anstalt zu ver-
anlassen. 

  

(5) Bei Jugendstrafgefangenen, die eine Er-
satzfreiheitsstrafe verbüßen oder die im An-
schluss an eine Jugend- oder Freiheitsstrafe 
eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen haben 
werden, sind die Möglichkeiten der Abwen-
dung der Vollstreckung durch freie Arbeit oder 
ratenweise Tilgung der Geldstrafe zu erörtern 
und zu fördern, um so auf eine möglichst bal-
dige Entlassung hinzuwirken. 

  

(6) Bei minderjährigen Jugendstrafgefange-
nen werden die Personensorgeberechtigen 
und das Jugendamt von der Aufnahme der 
Jugendstrafgefangenen unverzüglich unter-
richtet. In den übrigen Fällen benachrichtigt 
die Anstalt Angehörige oder andere von der 
oder dem Jugendstrafgefangenen zu benen-
nende Personen über deren oder dessen Auf-
nahme, sofern die oder der Jugendstrafgefan-
gene nicht darum gebeten hat, dies zu unter-
lassen. 

  

§ 8 Diagnoseverfahren,  
Feststellung des Erziehungs- 

und Förderbedarfs 

 § 8 Diagnoseverfahren,  
Feststellung des Erziehungs- 

und Förderbedarfs 

(1) Nach der Aufnahme werden den Jugend-
strafgefangenen das Ziel ihres Aufenthalts 
verdeutlicht und die Angebote an schulischen 

   unverändert 
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und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, 
arbeitstherapeutischen Maßnahmen, Arbeits-
training, Arbeit, Sport und Freizeit erläutert. 

(2) An das Aufnahmeverfahren schließt sich 
zur Vorbereitung der Vollzugsplanung das Di-
agnoseverfahren an. Das Diagnoseverfahren 
soll wissenschaftlichen Standards genügen. 

  

(3) Das Diagnoseverfahren ist maßgeblich 
auf den Erziehungs- und Förderbedarf der Ju-
gendstrafgefangenen auszurichten. Es er-
streckt sich auf die Persönlichkeit, die Le-
bensverhältnisse, die Ursachen und Um-
stände der Straftat sowie alle sonstigen die 
Straffälligkeit begünstigenden und ihr entge-
genwirkenden Gesichtspunkte, deren Kennt-
nis für eine Einschätzung der Rückfallwahr-
scheinlichkeit notwendig ist. 

  

Hieraus ergibt sich die Delinquenzhypothese, 
die die Grundlage für die weitere Vollzugsge-
staltung und die Eingliederung der Jugend-
strafgefangenen nach der Entlassung bildet. 
Neben den vollstreckungsrechtlichen Unterla-
gen sind insbesondere auch Erkenntnisse der 
Gerichts-, Jugendgerichts- und Bewährungs-
hilfe sowie der Führungsaufsichtsstellen ein-
zubeziehen. 

  

(4) Das Ergebnis ihres Diagnoseverfahrens 
wird den Jugendstrafgefangenen erläutert. 
Sinnvolle Anregungen und Vorschläge der 
Jugendstrafgefangenen werden aufgegriffen 
und bei der Vollzugsplanung angemessen be-
rücksichtigt. 

  

§ 9  
Besondere Regelungen für  
Ersatzfreiheitsstrafen und 

kurze Freiheitsstrafen 

 § 9  
Besondere Regelungen für  
Ersatzfreiheitsstrafen und 

kurze Freiheitsstrafen 

(1) Ist ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe zu 
vollstrecken, findet ein Diagnoseverfahren 
nicht statt. An seine Stelle tritt ein erweitertes 
Zugangsgespräch, in dem eine Feststellung 
der für eine angemessene Vollzugsgestaltung 
wesentlichen Gesichtspunkte zur Person und 
zum Lebensumfeld der Jugendstrafgefange-
nen erfolgt und erneut die Möglichkeiten der 
Abwendung der Vollstreckung insbesondere 
durch freie Arbeit oder ratenweise Tilgung der 
Geldstrafe erörtert werden. 

   unverändert 
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(2) Bei der Ersatzfreiheitsstrafe tritt an die 
Stelle eines Vollzugs- und Eingliederungs-
plans tritt ein Überleitungsplan, der insbeson-
dere folgende Angaben enthält: 

  

1. Voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,   

2. Unterbringung im geschlossenen oder of-
fenen Vollzug oder in einer Übergangs-
einrichtung, 

  

3. Unterstützung bei der Abwendung der 
weiteren Vollstreckung der Ersatzfrei-
heitsstrafe durch freie Arbeit oder Zah-
lung der restlichen Geldstrafe, 

  

4. Ausführungen und Lockerungen,   

5. Maßnahmen zur Stabilisierung der Le-
benssituation während und nach dem 
Vollzug und 

  

6. Maßnahmen zur Vorbereitung der Einglie-
derung. 

  

(3) Der Überleitungsplan wird zeitnah erstellt 
und nach Bedarf fortgeschrieben. 

  

(4) Bei einer voraussichtlichen Vollzugsdauer 
von Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten tritt 
an die Stelle eines Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans ein erweiterter Überleitungsplan, 
der insbesondere folgende Angaben enthält: 

  

1. Zusammenfassung der maßgeblichen Er-
gebnisse des Diagnoseverfahrens und 
der Delinquenzhypothese, 

  

2. Voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,   

3. Unterbringung im geschlossenen oder of-
fenen Vollzug oder in einer Übergangs-
einrichtung, 

  

4. Schulische und berufliche Qualifizierung 
und Arbeit 

  

a)  schulische und berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen einschließlich Al-
phabetisierungs- und Deutschkursen, 

  

b)  arbeitstherapeutische Maßnahmen o-
der Arbeitstraining, 

  

c)  Arbeit,   

d)  Außenbeschäftigung,   

e)  Selbstbeschäftigung,   
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f)  freies Beschäftigungsverhältnis,   

5. Ausführungen und Lockerungen,   

6. Maßnahmen zur Stabilisierung der Le-
benssituation während und nach dem 
Vollzug und 

  

7. Maßnahmen zur Vorbereitung der Einglie-
derung. 

  

(5) Der erweiterte Überleitungsplan wird re-
gelmäßig innerhalb der ersten acht Wochen 
nach der Aufnahme erstellt. Er wird regelmä-
ßig nach Bedarf, spätestens jedoch alle drei 
Monate überprüft und fortgeschrieben. § 10 
Absatz 4 bis 9 gilt entsprechend. 

  

§ 10 
Vollzugs- und  

Eingliederungsplanung 

 § 10 
Vollzugs- und  

Eingliederungsplanung 

(1) Auf der Grundlage der schriftlich formu-
lierten Delinquenzhypothese und des festge-
stellten Erziehungs- und Förderbedarfs wird 
ein Vollzugs- und Eingliederungsplan erstellt. 
Er zeigt den Jugendstrafgefangenen bereits 
zu Beginn der Haft unter Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Vollzugsdauer die zur 
Erreichung des Vollzugsziels erforderlichen 
Maßnahmen auf. Daneben kann er weitere 
Hilfsangebote und Empfehlungen enthalten. 
Den Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen 
der Jugendstrafgefangenen ist Rechnung zu 
tragen. 

   unverändert 

(2) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan 
wird regelmäßig innerhalb der ersten sechs 
Wochen nach der Aufnahme erstellt. 

  

(3) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan so-
wie die darin vorgesehenen Maßnahmen 
werden regelmäßig alle vier Monate überprüft 
und fortgeschrieben. Bei Jugend- oder Frei-
heitsstrafen von mehr als drei Jahren verlän-
gert sich die Frist auf sechs Monate. Die Ent-
wicklung der Jugendstrafgefangenen und die 
in der Zwischenzeit gewonnenen Erkennt-
nisse sind zu berücksichtigen. 

  

(4) Das Ergebnis des Diagnoseverfahrens, 
die Delinquenzhypothese und die Vollzugs- 
und Eingliederungsplanung werden den Ju-
gendstrafgefangenen erläutert. Dabei wer-
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den deren Anregungen und Vorschläge ein-
bezogen, soweit sie der Erreichung des Voll-
zugsziels dienen. 

(5) An der Eingliederung mitwirkende Perso-
nen und Einrichtungen außerhalb des Vollzu-
ges sowie unmittelbar betroffene Familienmit-
glieder sind nach Möglichkeit in die Planung 
einzubeziehen. Wird ein minderjähriges Kind 
der oder des Jugendstrafgefangenen durch 
das Jugendamt betreut, ist auch das Jugend-
amt in die Planung einzubeziehen. Standen 
die Jugendstrafgefangenen vor ihrer Inhaftie-
rung unter Bewährung oder Führungsauf-
sicht, ist auch die für sie bislang zuständige 
Bewährungshelferin oder der für sie bislang 
zuständige Bewährungshelfer zu beteiligen. 

  

(6) Zur Erstellung und Fortschreibung des 
Vollzugs- und Eingliederungsplans führt die 
Anstalt eine Konferenz mit den an der Voll-
zugsgestaltung und an der Förderung sowie 
Erziehung maßgeblich Beteiligten durch. Die 
Jugendstrafgefangenen können an der Kon-
ferenz beteiligt werden. 

  

(7) Standen die Jugendstrafgefangenen vor 
ihrer Inhaftierung unter Bewährung oder Füh-
rungsaufsicht, können auch die für sie bislang 
zuständigen Bewährungshelferinnen und Be-
währungshelfer an der Konferenz beteiligt 
werden. An der Eingliederung mitwirkende 
Personen außerhalb des Vollzuges können 
mit Zustimmung der Jugendstrafgefangenen 
auch an der Konferenz beteiligt werden. 

  

(8) Werden die Jugendstrafgefangenen nach 
der Entlassung voraussichtlich unter Bewäh-
rungs- oder Führungsaufsicht gestellt, kann 
der künftig zuständigen Bewährungshelferin 
oder dem künftig zuständigen Bewährungs-
helfer in den letzten drei bis sechs Monaten 
vor dem voraussichtlichen Entlassungszeit-
punkt die Teilnahme an der Konferenz ermög-
licht werden und können ihr oder ihm der Voll-
zugs- und Eingliederungsplan und seine Fort-
schreibungen übersandt werden. 

  

(9) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan und 
seine Fortschreibungen werden den Jugend-
strafgefangenen erläutert und ausgehändigt. 
Sie werden der Vollstreckungsleiterin oder 
dem Vollstreckungsleiter und auf Verlangen 
den Personensorgeberechtigten übersandt. 
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§ 11  
Inhalt des Vollzugs- und  

Eingliederungsplans 

 § 11  
Inhalt des Vollzugs- und  

Eingliederungsplans 

(1) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan so-
wie seine Fortschreibungen enthalten insbe-
sondere folgende Angaben: 

 (1)  unverändert 

1. Zusammenfassung der für die Vollzugs- 
und Eingliederungsplanung maßgebli-
chen Ergebnisse des Diagnoseverfah-
rens und der Delinquenzhypothese, 

  

2. Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen   

a)  Verlegung in eine sozialtherapeuti-
sche Einrichtung, 

  

b)  Psychologische Behandlungsmaß-
nahmen, 

  

c)  Maßnahmen zur Behandlung von 
Suchtmittelabhängigkeit und -miss-
brauch, Substitution, 

  

d)  Schuldnerberatung, Schuldenregulie-
rung und Erfüllung von Unterhalts-
pflichten, 

  

e)  Trainingsmaßnahmen zur Verbesse-
rung der sozialen Kompetenz, 

  

f)  familienunterstützende Maßnahmen,   

g)  Ausgleich von Tatfolgen,   

h)  Aufrechterhaltung, Förderung und 
Gestaltung von Außenkontakten, 

  

i)  Sportangebote und Maßnahmen zur 
strukturierten Gestaltung der Freizeit, 

  

3. schulische und berufliche Qualifizierung 
und Arbeit 

  

a)  schulische und berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen einschließlich Al-
phabetisierungs- und Deutschkursen, 

  

b)  arbeitstherapeutische Maßnahmen o-
der Arbeitstraining, 

  

c)  Arbeit,   

d)  Außenbeschäftigung,   

e)  freies Beschäftigungsverhältnis,   

4. Vollzugsöffnende Maßnahmen   



Drucksache 19/3079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 42 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

a)  Ausführungen,   

b)  Lockerungen,   

5. Unterbringung im geschlossenen oder of-
fenen Vollzug, 

  

6. voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt,   

7. Frist zur Fortschreibung des Vollzugs- 
und Eingliederungsplans. 

  

(2) Maßnahmen, die nach dem Ergebnis des 
Diagnoseverfahrens und der Delinquenzhy-
pothese als zur Erreichung des Vollzugsziels 
zwingend erforderlich erachtet werden, sind 
als solche zu kennzeichnen und gehen allen 
anderen Maßnahmen vor. Andere Maßnah-
men dürfen für diese Zeit nicht gestattet wer-
den, soweit sie die Teilnahme an Maßnah-
men nach Satz 1 beeinträchtigen würden. 

 (2)  unverändert 

(3) Anknüpfend an die bisherige Vollzugspla-
nung wird der Vollzugs- und Eingliederungs-
plan spätestens sechs Monate vor dem vo-
raussichtlichen Entlassungszeitpunkt konkre-
tisiert oder ergänzt. Insbesondere ist Stellung 
zu nehmen zu: 

 (3) Anknüpfend an die bisherige Vollzugspla-
nung wird der Vollzugs- und Eingliederungs-
plan spätestens sechs Monate vor dem vo-
raussichtlichen Entlassungszeitpunkt konkreti-
siert oder ergänzt. Insbesondere ist Stellung 
zu nehmen zu: 

1. Ausführungen und Lockerungen,  1. Ausführungen und Lockerungen, 

2. Behandlungsmaßnahmen  2. Behandlungsmaßnahmen 

a)  Fortsetzung von im Vollzug noch nicht 
abgeschlossenen Maßnahmen, 

 a)  Fortsetzung von im Vollzug noch nicht 
abgeschlossenen Maßnahmen, 

b)  Vermittlung in nachsorgende Maß-
nahmen, 

 b)  Vermittlung in nachsorgende Maßnah-
men, 

3. Zusammenarbeit  3. Zusammenarbeit 

a)  Beteiligung der Bewährungshilfe, der 
Führungsaufsicht und der Forensi-
schen Ambulanzen, 

 a)  Beteiligung der Bewährungshilfe, der 
Führungsaufsicht und der Forensi-
schen Ambulanzen, 

b)  Kontaktaufnahme zu Einrichtungen 
der Entlassenenhilfe, 

 b)  Kontaktaufnahme zu Einrichtungen der 
Entlassenenhilfe, 

4. Unterkunft nach der Entlassung,  4. Unterkunft nach der Entlassung, 

5. Arbeit und Ausbildung nach der Entlas-
sung, 

 5. Arbeit und Ausbildung nach der Entlas-
sung, 

6. Unterstützung bei notwendigen Behör-
dengängen und der Beschaffung der not-
wendigen persönlichen Dokumente. 

 6. Unterstützung bei notwendigen Behörden-
gängen und der Beschaffung der notwen-
digen persönlichen Dokumente, 

  7.  Förderung der familiären Beziehungen. 
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Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist 
nach Bedarf, spätestens nach drei Monaten, 
zu überprüfen und fortzuschreiben. 

 Der Vollzugs- und Eingliederungsplan ist nach 
Bedarf, spätestens nach drei Monaten, zu 
überprüfen und fortzuschreiben. 

Abschnitt 3 
Unterbringung, Verlegung, 

Überstellung 

 Abschnitt 3 
Unterbringung, Verlegung, 

Überstellung 

§ 12 Trennung von  
Jugendstrafgefangenen 

 unverändert 

(1) Jugendstrafgefangene unterschiedlichen 
Geschlechts werden getrennt untergebracht. 

  

(2) Von dem Grundsatz der getrennten Unter-
bringung kann im Einzelfall unter Berücksich-
tigung des berechtigten Interesses der Ju-
gendstrafgefangenen, insbesondere auf-
grund ihrer Persönlichkeit und besonderen 
Bedürfnisse, abgewichen werden, wenn die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht ge-
fährdet sind. 

  

(3) Eine gemeinsame Unterbringung zum 
Zweck der medizinischen Behandlung und 
gemeinsame Maßnahmen, insbesondere zur 
schulischen und beruflichen Qualifizierung, 
sind zulässig. 

  

§ 13 
Unterbringung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen werden im 
geschlossenen und im offenen Vollzug in ih-
ren Hafträumen einzeln untergebracht. 

  

(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist mit 
Zustimmung der Jugendstrafgefangenen zu-
lässig, wenn 

  

1. Jugendstrafgefangene hilfsbedürftig sind,   

2. eine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
der Jugendstrafgefangenen besteht, 

  

3. dies aus Gründen der Förderung oder Er-
ziehung erforderlich ist 

  

und eine schädliche Beeinflussung der Ju-
gendstrafgefangenen nicht zu befürchten ist. 
Darüber hinaus ist eine gemeinsame Unter-
bringung nur vorübergehend in der Regel 
nicht länger als zwei Monate und aus zwin-
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genden Gründen, insbesondere zur Bewälti-
gung von Belegungsspitzen oder von einer 
Nichtbelegbarkeit von Hafträumen, zulässig. 

(3) Im offenen Vollzug dürfen abweichend 
von Absatz 1 Jugendstrafgefangene gemein-
sam untergebracht werden, sofern die bauli-
chen Verhältnisse dies zulassen und wenn 
schädliche Einflüsse nicht zu befürchten sind. 

  

§ 14  
Einschluss und Aufenthalt  

außerhalb der Nachtzeit 

  

(1) Im geschlossenen Vollzug werden die Ju-
gendstrafgefangenen während der Nachtzeit 
eingeschlossen; außerhalb der Nachtzeit dür-
fen sich die Jugendstrafgefangenen in Ge-
meinschaft aufhalten. Die Dauer der Nacht-
zeit wird durch die Aufsichtsbehörde durch 
Erlass bestimmt. 

  

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Ju-
gendstrafgefangenen eingeschlossen wer-
den 

  

1. während der ersten zwei Wochen nach 
der Erstaufnahme, 

  

2. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere 
Jugendstrafgefangene zu befürchten ist, 

  

3. wenn Gründe der Sicherheit es erfordern,   

4. wenn Gründe der Ordnung der Anstalt es 
erfordern oder 

  

5. wenn die oder der Jugendstrafgefangene 
zustimmt. 

  

(3) Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gilt auch für den 
offenen Vollzug. 

  

§ 15  
Wohngruppenvollzug 

  

(1) Geeignete Jugendstrafgefangene werden 
regelmäßig in Wohngruppen untergebracht, 
die entsprechend dem individuellen Entwick-
lungsstand und Förderbedarf zu bilden sind. 

  

(2) Der Wohngruppenvollzug dient der Ein-
übung sozialverträglichen Zusammenlebens, 
insbesondere von Toleranz sowie der Über-
nahme von Verantwortung für sich und an-
dere. Er ermöglicht den dort Untergebrachten, 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 45 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

ihren Vollzugsalltag weitgehend selbständig 
zu regeln. 

(3) Wohngruppenvollzug zeichnet sich durch 
eine besondere pädagogische Betreuung 
aus. Die Wohngruppen werden von fest zu-
geordneten Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes betreut. Sie werden baulich 
abgegrenzt für eine überschaubare Anzahl 
von Jugendstrafgefangenen eingerichtet und 
verfügen neben Hafträumen über wohnlich 
gestaltete Einrichtungen zur gemeinsamen 
Nutzung, insbesondere über Küchen und Ge-
meinschaftsräume. 

  

(4) Eine erzieherische Betreuung in den 
Wohngruppen ist auch in der ausbildungs- 
und arbeitsfreien Zeit der Jugendstrafgefan-
genen, vor allem auch am Wochenende, im 
erforderlichen Umfang zu gewährleisten. 

  

§ 16  
Abteilungsvollzug 

  

(1) Jugendstrafgefangene werden grundsätz-
lich in Abteilungen der Anstalt untergebracht. 
Diese sollen überschaubare Gruppen und 
räumliche Einheiten bilden. 

  

(2) Die Gruppen werden in der Regel von fest 
zugeordneten Bediensteten betreut, die auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Ju-
gendstrafgefangenen mit abgestimmten Voll-
zugsmaßnahmen eingehen können. 

  

§ 17  
Unterbringung von Müttern  

mit Kindern 

  

(1) Ist das Kind einer Jugendstrafgefangenen 
noch nicht drei Jahre alt, kann es mit Zustim-
mung der oder des Aufenthaltsbestimmungs-
berechtigten in der Anstalt untergebracht wer-
den, wenn die baulichen Gegebenheiten dies 
zulassen und Sicherheitsgründe nicht entge-
genstehen. Vor der Unterbringung ist das Ju-
gendamt zu hören. 

  

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der 
oder des für das Kind Unterhaltspflichtigen. 
Von der Geltendmachung des Kostenersatz-
anspruchs kann ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn hierdurch die gemeinsame Un-
terbringung von Mutter und Kind gefährdet 
würde. 
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§ 18  
Geschlossener und  

offener Vollzug 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen werden im 
geschlossenen oder offenen Vollzug unterge-
bracht. Abteilungen des offenen Vollzuges 
sehen keine oder nur verminderte Vorkehrun-
gen gegen Entweichungen vor. 

  

(2) Die Jugendstrafgefangenen sollen im of-
fenen Vollzug untergebracht werden, wenn 
sie dessen besonderen Anforderungen genü-
gen und verantwortet werden kann zu erpro-
ben, dass sie sich nicht dem Vollzug entzie-
hen oder die Möglichkeiten des offenen Voll-
zuges nicht zu Straftaten missbrauchen wer-
den. 

  

(3) Genügen die Jugendstrafgefangenen den 
besonderen Anforderungen des offenen Voll-
zuges nicht mehr, werden sie im geschlosse-
nen Vollzug untergebracht. 

  

(4) Durch den Vollstreckungsplan kann ins-
besondere bei Selbststellung, bei kurzen Ju-
gend- oder Freiheitsstrafen und bei Ersatz-
freiheitsstrafe bestimmt werden, dass die Auf-
nahme direkt im offenen Vollzug erfolgt. 

  

§ 19 
Verlegung und Überstellung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen können ab-
weichend vom Vollstreckungsplan in eine an-
dere Anstalt verlegt werden, wenn die Errei-
chung des Vollzugsziels hierdurch gefördert 
wird oder wenn Gründe der Vollzugsorgani-
sation oder andere wichtige Gründe dies er-
fordern. 

  

(2) Die Jugendstrafgefangenen dürfen aus 
wichtigem Grund in eine andere Anstalt über-
stellt werden. 

  

(3) Die oder der Jugendstrafgefangene ist vor 
ihrer oder seiner Verlegung anzuhören, so-
weit nicht die Voraussetzungen des § 101 
Absatz 2 Satz 2 vorliegen. 

  

(4) Die Personensorgeberechtigten werden 
von der Verlegung und Überstellung und die 
Vollstreckungsleiterin oder der Vollstre-
ckungsleiter sowie das zuständige Jugend-
amt von der Verlegung unverzüglich benach-
richtigt. Die Verteidigerinnen, Verteidiger und 
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Beistände nach § 69 des Jugendgerichtsge-
setzes erhalten auf Antrag der Jugendstraf-
gefangenen eine entsprechende Mitteilung 
über die Verlegung. 

§ 20 
Verlegung in eine  

sozialtherapeutische  
Einrichtung 

  

(1) Jugendstrafgefangene sind in eine sozial-
therapeutische Einrichtung zu verlegen, 
wenn deren besondere therapeutische Mittel 
zur Verringerung einer erheblichen Gefähr-
lichkeit der oder des Jugendstrafgefangenen 
angezeigt und erfolgversprechend sind. Eine 
erhebliche Gefährlichkeit liegt vor, wenn 
schwerwiegende Straftaten gegen Leib oder 
Leben, die persönliche Freiheit oder gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung zu erwarten 
sind. 

  

(2) Andere Jugendstrafgefangene können in 
eine sozialtherapeutische Einrichtung verlegt 
werden, wenn deren besondere therapeuti-
sche Mittel zur Erreichung des Vollzugsziels 
angezeigt und erfolgversprechend sind. 

  

(3) Vor einer Verlegung sind Bereitschaft und 
Fähigkeit der Jugendstrafgefangenen zur 
Teilnahme an einer sozialtherapeutischen 
Behandlung zu wecken und zu fördern. 

  

(4) Die Unterbringung soll zu einem Zeitpunkt 
erfolgen, der entweder den Abschluss der Be-
handlung zum voraussichtlichen Entlas-
sungszeitpunkt erwarten lässt oder die Fort-
setzung der Behandlung nach der Entlassung 
ermöglicht. Ist Sicherungsverwahrung ange-
ordnet oder vorbehalten, soll die Unterbrin-
gung zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den 
Abschluss der Behandlung noch während 
des Vollzuges der Jugend- oder Freiheits-
strafe erwarten lässt. 

  

§ 21 
Verlegung in die zentrale  

Ausbildungsanstalt 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen sind in die 
zentrale Ausbildungsanstalt zu verlegen, 
wenn deren besondere schulische und beruf-
liche Qualifikationsangebote zur Förderung 
der beruflichen Integration angezeigt und er-
folgsversprechend sind. 
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(2) Vor einer Verlegung sind Bereitschaft und 
Fähigkeit der Jugendstrafgefangenen zur 
Teilnahme an den Qualifikationsangeboten 
zu wecken und zu fördern. 

  

Abschnitt 4 
Soziale Hilfen, Beratung und 

Behandlung 

 Abschnitt 4 
Soziale Hilfen, Beratung und 

Behandlung 

§ 22 
Soziale Hilfen 

 § 22 
Soziale Hilfen 

Die Jugendstrafgefangenen werden darin un-
terstützt, ihre persönlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Schwierigkeiten zu beheben. 
Sie sollen dazu angeregt und in die Lage ver-
setzt werden, ihre Angelegenheiten selbst zu 
regeln. Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens 
werden die Jugendstrafgefangenen gemäß 
§ 8 Absatz 4 unterstützt. Während des Voll-
zuges werden sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten unterstützt, namentlich 
ihr Wahlrecht auszuüben sowie für die Unter-
haltsberechtigten zu sorgen und die Folgen 
der Straftat auszugleichen (§ 23). Für die Vor-
bereitung der Entlassung werden sie gemäß 
§ 60 Absatz 1 unterstützt. 

   unverändert 

§ 23 
Ausgleich von Tatfolgen 

 § 23 
Ausgleich von Tatfolgen 

(1) Tatfolgenausgleichende Maßnahmen im 
Justizvollzug, insbesondere der Täter-Opfer-
Ausgleich, sind ein Angebot an Verletzte und 
Jugendstrafgefangene sowie deren Angehö-
rige, die Straftat und ihre Folgen zu bearbei-
ten mit dem Ziel, eine dauerhafte Konfliktlö-
sung zu erreichen. Die Anstalt weist die Ju-
gendstrafgefangenen auf tatfolgenausglei-
chende Angebote hin und stellt die Vermitt-
lung an die Mediationsstellen sicher. Die Teil-
nahme an tatfolgenausgleichenden Maßnah-
men bedarf der Zustimmung aller Beteiligten. 
Sie kann jederzeit widerrufen werden. 

 (1)  unverändert 

(2) Nach Beendigung teilt die durchführende 
Stelle dem Vollzug das Ergebnis der Maß-
nahme und gegebenenfalls getroffene Wie-
dergutmachungsvereinbarungen schriftlich 
mit. 

 (2)  unverändert 

(3) Für die Durchführung tatfolgenausglei-
chender Maßnahmen können den Verletzten 
und Angehörigen bei Bedürftigkeit auf Antrag 

 (3) Zur Ermöglichung tatfolgenausglei-
chender Maßnahmen ist den beteiligten 
Verletzten und Angehörigen auf Antrag die 
Erstattung von angemessenen Fahrtkosten 
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die Erstattung von Fahrtkosten und eine Auf-
wandsentschädigung gewährt werden, wenn 
ihre Beteiligung im vollzuglichen Interesse 
liegt oder zur Erreichung des Vollzugsziels 
förderlich ist. Hierauf sind die Betroffenen hin-
zuweisen. 

und Aufwandsentschädigungen zu gewäh-
ren. Hierauf sind die Betroffenen hinzuweisen. 
Die Prüfung der Angemessenheit der Kos-
ten obliegt im Einzelfall der Anstalt. 

§ 24  
Schuldenregulierung 

 § 24  
Schuldenregulierung 

Die Anstalt hält Angebote zur Beratung der 
Jugendstrafgefangenen bei der Regulierung 
ihrer Schulden und zur Erfüllung ihrer wirt-
schaftlichen Verpflichtungen, insbesondere 
Unterhaltspflichten, vor, um die Jugendstraf-
gefangenen in die Lage zu versetzen, ihre 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu ordnen, den 
durch ihre Taten verursachten Schaden aus-
zugleichen sowie ihre Schulden im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten abzutragen. 

   unverändert 

§ 25  
Suchtmittelberatung 

 § 25  
Suchtmittelberatung 

Die Anstalt bietet Angebote zur Beratung von 
Suchtmittelabhängigen und Suchtgefährde-
ten an, um den Missbrauch von Suchtmitteln 
zu vermeiden, Therapiemotivation zu wecken 
und die Jugendstrafgefangenen bei der An-
bahnung einer Therapie außerhalb des Voll-
zuges zu unterstützen. Die medizinische Be-
handlung und psychosoziale Begleitung von 
suchtmittelabhängigen Jugendstrafgefange-
nen werden vorgehalten. 

   unverändert 

§ 26  
Familienunterstützende  

Maßnahmen 

 § 26  
Familienunterstützende  

Maßnahmen 

(1) Familienunterstützende Maßnahmen bie-
ten den Jugendstrafgefangenen Hilfe bei der 
Bewältigung ihrer familiären Situation, zur 
Aufrechterhaltung und Pflege ihrer familiären 
Beziehungen sowie Unterstützung in der 
Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwor-
tung an, unter anderem im Rahmen von Fami-
lien- und Paarberatung sowie von Väter- oder 
Müttertraining. Angehörige und Partner der 
Jugendstrafgefangenen können in die Ge-
staltung einbezogen werden. In geeigneten 
Fällen nimmt die Anstalt Kontakt zu den zu-
ständigen Sozialleistungsträgern auf. 

   unverändert 

(2) Im Einvernehmen mit dem Jugendamt för-
dert die Einrichtung den Erhalt und die Pflege 
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der Beziehung der Jugendstrafgefangenen zu 
ihren minderjährigen Kindern, insbesondere 
wenn sich die Kinder in einer Fremdunterbrin-
gung befinden. 

(3) Für Besuche und Kontakte im Rahmen 
dieser Angebote sind geeignete Räumlichkei-
ten vorzuhalten. 

  

§ 27  
Soziales Training 

 § 27  
Soziales Training 

Auf der Grundlage gruppenpädagogischer 
Konzepte werden soziale Trainings zur Förde-
rung sozial angemessener Verhaltenswei-
sen, zur Überwindung von Verhaltensproble-
men, zur Einübung gewaltfreier Konfliktlö-
sungskompetenzen und zur Ermöglichung 
sozialen Lernens angeboten. 

   unverändert 

§ 28  
Psychologische  

Behandlungsmaßnahmen 

 
§ 28  

Psychologische  
Behandlungsmaßnahmen 

Psychologische Behandlungsmaßnahmen im 
Vollzug dienen der Behandlung psychischer 
Störungen des Verhaltens und Erlebens, die 
in einem Zusammenhang mit der Straffällig-
keit stehen und die die Wiedereingliederung 
behindern könnten. Sie werden durch syste-
matische Anwendung wissenschaftlich fun-
dierter Methoden mit einer oder mehreren 
Personen durchgeführt. 

   unverändert 

Abschnitt 5  
Sozialtherapeutischer Vollzug 

 Abschnitt 5  
Sozialtherapeutischer Vollzug 

§ 29  
Sozialtherapeutische 

Einrichtungen 

 
  unverändert 

(1) Für den Vollzug nach § 20 sind sozialthe-
rapeutische Einrichtungen vorzuhalten. 

  

(2) Die sozialtherapeutischen Einrichtungen 
arbeiten auf der Grundlage der therapeuti-
schen Gemeinschaft durch Integration wis-
senschaftlich fundierter psychotherapeuti-
scher und sozialpädagogischer Methoden so-
wie schulischer und beruflicher Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Personen aus dem Le-
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bensumfeld der Jugendstrafgefangenen in-
nerhalb und außerhalb des Vollzuges werden 
in die Behandlung einbezogen. 

(3) Die Teilnahme der in der Sozialtherapie 
untergebrachten Jugendstrafgefangenen an 
den Angeboten der Anstalt kann gestattet 
werden, soweit die Entwicklung der Jugend-
strafgefangenen nicht gefährdet wird. 

  

(4) Die fachliche Eigenständigkeit der Ein-
richtungen ist zu wahren. Sie werden räum-
lich getrennt eingerichtet. Der Vollzug erfolgt 
in überschaubaren Wohngruppen, deren Aus-
gestaltung an den Grundsätzen sozialthera-
peutischer Behandlung auszurichten ist. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrich-
tungen müssen entsprechend befähigt sein 
und werden der Einrichtung fest zugeordnet. 

  

(5) Neben den Haft- und Therapieräumen ge-
hören zu den Wohngruppen wohnlich gestal-
tete Einrichtungen zur gemeinsamen Nut-
zung, insbesondere Küchen und Gemein-
schaftsräume. 

  

§ 30  
Beendigung 

  

Die Sozialtherapie wird beendet, wenn das 
Ziel der Behandlung erreicht worden ist oder 
aus Gründen, die in der Person der oder des 
Jugendstrafgefangenen liegen, nicht erreicht 
werden kann. Beeinträchtigt die oder der Ju-
gendstrafgefangene durch ihr oder sein Ver-
halten den Behandlungsverlauf anderer er-
heblich, kann die Sozialtherapie beendet wer-
den. 

  

§ 31 
Therapeutische Nachsorge 

  

Die sozialtherapeutische Einrichtung gewähr-
leistet für ihre entlassenen Jugendstrafgefan-
genen die therapeutische Nachsorge, sofern 
diese angezeigt ist und nicht anderweitig si-
chergestellt werden kann. 

  

§ 32  
Aufnahme auf freiwilliger 

Grundlage 

  

Frühere Jugendstrafgefangene der sozialthe-
rapeutischen Einrichtung sollen dort auf An-
trag vorübergehend wieder aufgenommen 
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werden, wenn der Erfolg ihrer Behandlung 
gefährdet ist. Die Unterbringung erfolgt auf 
vertraglicher Basis. Im Übrigen gilt § 63 Ab-
satz 2 und 3 entsprechend. 

Abschnitt 6 
Schulische und berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen, 
arbeitstherapeutische  

Maßnahmen, Arbeitstraining, 
Arbeit, Vergütung 

 Abschnitt 6 
Schulische und berufliche  

Qualifizierungsmaßnahmen,  
arbeitstherapeutische  

Maßnahmen, Arbeitstraining, 
Arbeit, Vergütung 

§ 33  
Ziel von Qualifizierung  

und Arbeit 

 
  unverändert 

Arbeitstraining und Arbeitstherapie, schuli-
sche und berufliche Aus- und Weiterbildung, 
vorberufliche Qualifizierung im Vollzug (schu-
lische und berufliche Qualifizierungsmaßnah-
men) und Arbeit haben insbesondere das 
Ziel, die Fähigkeiten der Jugendstrafgefange-
nen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
nach der Haftentlassung zu vermitteln, zu 
verbessern oder zu erhalten. Maßnahmen 
der schulischen und beruflichen Aus- und 
Weiterbildung sind für die Jugendstrafgefan-
genen von besonderer Bedeutung. Sie dienen 
dem Ziel, durch Vermittlung geeigneter Lern-
modelle schulischem Nachholbedarf zu be-
gegnen, die Lebenssituation zu stabilisieren, 
Beständigkeit und Selbstdisziplin aufzu-
bauen, Eigenverantwortung und Motivation zu 
entwickeln sowie das Selbstwertgefühl zu ver-
bessern. Die Jugendstrafgefangenen werden 
darin unterstützt und beraten, ihren Fähigkei-
ten, Kenntnissen und Neigungen angemes-
sene Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen o-
der Arbeit zu finden. 

  

§ 34  
Arbeitstherapeutische 

Maßnahmen, Arbeitstraining 

  

(1) Arbeitstherapeutische Maßnahmen die-
nen dazu, dass die Jugendstrafgefangenen 
Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Durchhal-
tevermögen und Konzentrationsfähigkeit ein-
üben, um sie stufenweise an die Grundanfor-
derungen des Arbeitslebens heranzuführen. 

  

(2) Arbeitstraining dient dazu, Jugendstrafge-
fangenen, die nicht in der Lage sind, einer re-
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gelmäßigen und erwerbsorientierten Be-
schäftigung nachzugehen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu vermitteln, die eine Eingliede-
rung in das leistungsorientierte Arbeitsleben 
fördern. Die in der Anstalt dafür vorgehalte-
nen Maßnahmen sind danach auszurichten, 
dass sie den Jugendstrafgefangenen für den 
Arbeitsmarkt relevante Grundlagen vermit-
teln. 

§ 35 
Schulische und berufliche 

Qualifizierungsmaßnahmen 

  

(1) Jugendstrafgefangene sind vorrangig zur 
Teilnahme an schulischen und beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen in Form von Ori-
entierungs-, Berufsvorbereitungs-, Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen oder speziellen 
Maßnahmen zur Förderung ihrer schulischen 
und beruflichen Entwicklung verpflichtet. 

  

(2) Jugendstrafgefangenen ist eine für sie 
sinnvolle Qualifizierungsmaßnahme anzubie-
ten. Jugendstrafgefangene erhalten allgemei-
nen und/oder berufsbildenden Unterricht in 
Anlehnung an die für öffentliche Schulen gel-
tenden Vorschriften. Bei der Festlegung von 
Inhalten, Methoden und Organisationsformen 
der schulischen und beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen wird der spezielle Förder-
bedarf der Jugendstrafgefangenen berück-
sichtigt. Schulische und berufliche Aus- und 
Weiterbildung werden in der Regel als Voll-
zeitmaßnahme durchgeführt. 

  

(3) Bei einer Verlegung in den offenen Voll-
zug kann die Fortsetzung der in der Anstalt 
begonnenen Qualifizierungsmaßnahmen zu-
gelassen werden, soweit Sicherheit und Ord-
nung nicht entgegenstehen und der Ab-
schluss der Qualifizierungsmaßnahme nicht 
anderweitig gesichert werden kann. 

  

(4) Nachweise über schulische und berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen dürfen keinen 
Hinweis auf die Inhaftierung enthalten. 

  

(5) Der Verpflichtung zur Teilnahme an schu-
lischen und beruflichen Qualifizierungsmaß-
nahmen unterliegen weibliche Jugendstraf-
gefangene nicht, soweit entsprechende ge-
setzliche Beschäftigungsverbote zum Schutz 
erwerbstätiger werdender und stillender Müt-
ter nach dem Mutterschutzgesetz vom 23. 
Mai 2017 (BGBl. I S.1228), geändert durch 
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Gesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 
2652), bestehen. 

§ 36  
Arbeit, Teilnahme an  
Arbeitstraining und  

arbeitstherapeutischen  
Maßnahmen 

  

(1) Soweit die Jugendstrafgefangenen nicht 
an schulischen oder beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen (§ 35) teilnehmen, sind sie 
zu Arbeit oder Teilnahme an Arbeitstraining 
oder arbeitstherapeutischen Maßnahmen 
verpflichtet, wenn und soweit sie dazu in der 
Lage sind. Die Zuweisung soll Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Neigungen der Jugendstraf-
gefangenen entsprechen. Nehmen die Ju-
gendstrafgefangenen eine Arbeit auf, gelten 
die von der Anstalt festgelegten Arbeitsbedin-
gungen. Soweit gemeinnützige Arbeit nach 
der Landesverordnung über die Abwendung 
der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen 
durch freie Arbeit vom 12. Februar 1993 
(GVOBl. Schl.-H. S. 129), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Juni 2004 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153), geleistet wird, steht dies der 
Erfüllung der Arbeitspflicht gleich. 

  

(2) Die Verpflichtung entfällt für weibliche Ju-
gendstrafgefangene, soweit das gesetzliche 
Beschäftigungsverbot zum Schutz erwerbstä-
tiger werdender und stillender Mütter nach 
dem Mutterschutzgesetz besteht. 

  

§ 37  
Freies 

Beschäftigungsverhältnis, 
Selbstbeschäftigung 

  

(1) Geeigneten Jugendstrafgefangenen soll 
gestattet werden, einer Arbeit oder Qualifizie-
rungsmaßnahme (§ 35) auf der Grundlage ei-
nes freien Beschäftigungsverhältnisses au-
ßerhalb der Anstalt nachzugehen oder sich in-
nerhalb oder außerhalb der Anstalt selbst zu 
beschäftigen, wenn die Beschäftigungsstelle 
geeignet ist und nicht überwiegende Gründe 
des Vollzuges entgegenstehen. § 58 gilt ent-
sprechend. 

  

(2) Das Entgelt ist der Anstalt zur Gutschrift 
für die Jugendstrafgefangenen zu überwei-
sen. 
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§ 38 
Vergütung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen erhalten eine 
Vergütung in Form von 

  

1. Arbeitsentgelt für die Teilnahme an Ar-
beitstraining und arbeitstherapeutischen 
Maßnahmen sowie für Arbeit nach § 34 
und § 36 oder 

  

2. Ausbildungsbeihilfe für die Teilnahme an 
schulischen und beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen nach § 35. 

  

(2) Der Bemessung der Vergütung sind neun 
Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu 
legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 
250. Teil der Eckvergütung; die Vergütung 
kann nach einem Stundensatz bemessen 
werden. 

  

(3) Die Vergütung kann je nach Art der Maß-
nahme und Leistung der Jugendstrafgefan-
genen gestuft werden. Sie beträgt mindestens 
60 Prozent der Eckvergütung und kann nach 
einem Stundensatz bemessen werden. Das 
für Justiz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, in einer Rechtsverordnung Vergü-
tungsstufen zu bestimmen. 

  

(4) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten sind, kann vom Arbeitsent-
gelt oder der Ausbildungsbeihilfe ein Betrag 
einbehalten werden, der dem Anteil der Ju-
gendstrafgefangenen am Beitrag entspre-
chen würde, wenn sie diese Vergütung als Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer erhiel-
ten. 

  

(5) Die Höhe der Vergütung ist den Jugend-
strafgefangenen schriftlich bekannt zu geben. 

  

(6) Die Jugendstrafgefangenen, die an einer 
Maßnahme nach § 35 teilnehmen, erhalten 
hierfür nur eine Ausbildungsbeihilfe, soweit 
kein Anspruch auf Leistungen zum Lebens-
unterhalt besteht, die außerhalb des Vollzu-
ges aus solchem Anlass gewährt werden. 

  

§ 39  
Vergütungsfortzahlung 

  

Nehmen die Jugendstrafgefangenen wäh-
rend der Zeit der Arbeit oder Qualifizierung an 
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einzel- oder gruppentherapeutischen Maß-
nahmen, an Maßnahmen zur Behandlung 
von Suchtmittelabhängigkeit und -miss-
brauch, an Trainingsmaßnahmen zur Verbes-
serung der sozialen Kompetenz sowie sozial-
therapeutischen Behandlungsmaßnahmen 
teil, erhalten sie eine Vergütungsfortzahlung 
in Höhe der ihnen dadurch entgehenden Ver-
gütung gemäß § 38 Absatz 1. 

§ 40 
Freistellung 

  

(1) Haben die Jugendstrafgefangenen ein 
halbes Jahr lang gearbeitet (Arbeitstherapie, 
Arbeitstraining oder Arbeit) oder an einer be-
ruflichen oder schulischen Qualifizierungs-
maßnahme teilgenommen, können sie bean-
spruchen, zehn Arbeitstage von der Arbeit 
freigestellt zu werden. Zeiten, in denen die 
Jugendstrafgefangenen infolge Krankheit an 
der Arbeitsleistung verhindert waren, werden 
mit bis zu 15 Arbeitstagen auf das Halbjahr 
angerechnet. Der Anspruch verfällt, wenn die 
Freistellung nicht innerhalb eines Jahres 
nach seiner Entstehung erfolgt ist. 

  

(2) Auf die Zeit der Freistellung wird Langzeit-
ausgang (§ 56 Absatz 1 Nummer 3) ange-
rechnet, soweit er in die Arbeitszeit fällt. Glei-
ches gilt für einen Langzeitausgang nach § 57 
Absatz 1, soweit er nicht wegen des Todes o-
der einer lebensgefährlichen Erkrankung na-
her Angehöriger erteilt worden ist. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen erhalten für 
die Zeit der Freistellung ihre zuletzt gezahlte 
Vergütung weiter. 

  

(4) Urlaubsregelungen freier Beschäftigungs-
verhältnisse außerhalb des Vollzuges bleiben 
unberührt. 

  

§ 41  
Anerkennung von  

Arbeit und Bildung,  
Ausgleichsentschädigung 

  

(1) Neben der Vergütung nach §§ 38 und 39 
sowie der Freistellung nach § 40 erhalten Ju-
gendstrafgefangene auf Antrag für zwei Mo-
nate zusammenhängender Ausübung einer 
Arbeit, Teilnahme an einem Arbeitstraining o-
der einer arbeitstherapeutischen Maßnahme 
oder zusammenhängender Teilnahme an ei-
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ner beruflichen oder schulischen Qualifizie-
rungsmaßnahme unter Fortzahlung der Ver-
gütung zwei Tage 

1. Freistellung von der Arbeit, der Teilnahme 
an einem Arbeitstraining oder einer ar-
beitstherapeutischen Maßnahme oder 
der Teilnahme an einer beruflichen oder 
schulischen Qualifizierungsmaßnahme o-
der 

  

2. unbegleiteten Ausgang oder Langzeitaus-
gang, soweit deren Voraussetzungen vor-
liegen. 

  

Stellen Jugendstrafgefangene keinen Antrag 
oder kann unbegleiteter Ausgang oder Lang-
zeitausgang nicht gewährt werden, wird der 
Entlassungszeitpunkt vorverlegt. Dies gilt 
auch, wenn Jugendstrafgefangene die Frei-
stellung nach Satz 1 Nummer 1 nicht inner-
halb eines Jahres nach Vorliegen der Voraus-
setzungen in Anspruch nehmen. Durch Zei-
ten, in denen Jugendstrafgefangene ohne ihr 
Verschulden an der Erfüllung ihrer Arbeits-
pflicht gehindert sind, wird die Frist nach Satz 
1 gehemmt. Beschäftigungszeiträume von 
unter zwei Monaten bleiben unberücksichtigt. 
Unbegleiteter Ausgang oder Langzeitaus-
gang nach Satz 1 Nummer 2 werden nicht 
auf die Dauer des unbegleiteten Ausgangs o-
der die Höchstdauer des Langzeitausgangs 
nach § 56 Absatz 1 Nummer 2 und 3 ange-
rechnet. 

  

(2) Eine Vorverlegung des Entlassungszeit-
punkts nach Absatz 1 ist ausgeschlossen 

  

1. bei einer Aussetzung der Vollstreckung 
des Restes einer Jugend- oder Freiheits-
strafe zur Bewährung, soweit wegen des 
von der Entscheidung des Gerichts bis 
zur Entlassung verbleibenden Zeitraums 
eine Anrechnung nicht mehr möglich ist, 

  

2. wenn dies von der Vollstreckungsleiterin 
oder vom Vollstreckungsleiter angeordnet 
wird, weil bei einer Aussetzung der Voll-
streckung des Restes einer Jugend- oder 
Freiheitsstrafe zur Bewährung die Lebens-
verhältnisse der oder des Jugendstrafge-
fangenen oder die Wirkungen, die von der 
Aussetzung für sie oder ihn zu erwarten 
sind, die Vollstreckung bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erfordern, 

  

3. wenn nach § 2 des Jugendgerichtsgeset-
zes in Verbindung mit § 456a Absatz 1 
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Strafprozessordnung (StPO) von der Voll-
streckung abgesehen wird. 

(3) Soweit eine Vorverlegung des Entlas-
sungszeitpunkts ausgeschlossen ist, erhält 
der Jugendstrafgefangene bei seiner Entlas-
sung als Ausgleichsentschädigung zusätzlich 
30 Prozent der ihm zustehenden Vergütung. 
Der Anspruch entsteht erst mit der Entlas-
sung oder Verlegung in ein anderes Bundes-
land, wenn dort nach landesgesetzlicher Re-
gelung eine Verkürzung nicht möglich ist. Vor 
der Entlassung oder Verlegung ist der An-
spruch nicht verzinslich, nicht abtretbar und 
nicht vererblich. § 57 Absatz 4 des Strafge-
setzbuchs (StGB) gilt entsprechend. 

  

Abschnitt 7  
Außenkontakte 

 Abschnitt 7  
Außenkontakte 

§ 42  
Grundsatz 

 § 42  
Grundsatz 

Die Jugendstrafgefangenen haben das 
Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt im 
Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes 
zu verkehren. Der Verkehr mit der Außenwelt 
ist zu fördern. 

   unverändert 

§ 43 
Besuch 

 § 43 
Besuch 

(1) Die Jugendstrafgefangenen dürfen regel-
mäßig Besuch empfangen. Die Gesamtdauer 
beträgt mindestens vier Stunden im Monat. 

 (1)  unverändert 

(2) Besuche von Angehörigen im Sinne von 
§ 11 Absatz 1 Nummer 1 StGB werden be-
sonders unterstützt; die Gesamtdauer erhöht 
sich hierfür um weitere zwei Stunden. Besu-
che von Kindern der Jugendstrafgefangenen 
werden nicht auf die Besuchszeiten ange-
rechnet. 

 (2)  unverändert 

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelas-
sen werden, wenn sie die Eingliederung der 
Jugendstrafgefangenen fördern oder persön-
lichen, rechtlichen oder geschäftlichen Ange-
legenheiten dienen, die nicht von den Jugend-
strafgefangenen schriftlich erledigt, durch 
Dritte wahrgenommen oder bis zur Entlas-
sung aufgeschoben werden können. 

 (3)  unverändert 

(4) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann über Absatz 1 und 2 hinausgehend 

 (4)  unverändert 
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mehrstündige, unüberwachte Besuche (Lang-
zeitbesuche) zulassen, wenn dies zur Pflege 
der familiären, partnerschaftlichen oder ihnen 
gleichzusetzender Kontakte der Jugendstraf-
gefangenen förderlich erscheint und die Ju-
gendstrafgefangenen hierfür geeignet sind. 

  (5) Die Anstaltsleitung kann den Jugend-
strafgefangenen gestatten, Besuche mit-
tels einer audiovisuellen Verbindung (Vi-
deobesuch) durchzuführen. 

§ 44  
Untersagung der Besuche 

 § 44  
Untersagung der Besuche 

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann Besuche untersagen, wenn 

   unverändert 

1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet würde, 

  

2. bei Personen, die nicht Angehörige der 
Jugendstrafgefangenen im Sinne von 
§ 11 Absatz 1 Nummer 1 StGB sind, zu 
befürchten ist, dass sie einen schädlichen 
Einfluss auf die Jugendstrafgefangenen 
haben oder die Erreichung des Vollzugs-
ziels behindern oder 

  

3. die Personensorgeberechtigten der oder 
des Jugendstrafgefangenen nicht einver-
standen sind. 

  

(2) Bestehen gewichtige Anhaltspunkte da-
für, dass durch Besuch bei der oder dem Ju-
gendstrafgefangenen das Wohl eines Kindes 
oder einer oder eines Jugendlichen gefährdet 
wird, insbesondere wenn das Kind oder die 
oder der Jugendliche Verletzte oder Verletz-
ter einer Straftat der oder des Jugendstrafge-
fangenen war, informiert die Anstaltsleiterin o-
der der Anstaltsleiter das zuständige Jugend-
amt gemäß § 8a des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch und regt an, über das Familien-
gericht ein Kontaktverbot zu erwirken. Kann 
eine Entscheidung nicht rechtzeitig erlangt 
werden, kann die Anstaltsleiterin oder der An-
staltsleiter vorläufig Besuche untersagen. 

  

§ 45  
Durchführung der Besuche 

 § 45  
Durchführung der Besuche 

(1) Besuchende Personen und die von ihnen 
mitgeführten Sachen werden mit technischen 
Mitteln oder sonstigen Mitteln kontrolliert (Ab-

   unverändert 
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suchung). Aus Gründen der Sicherheit kön-
nen Besuche davon abhängig gemacht wer-
den, dass die besuchenden Personen und 
die von ihnen mitgeführten Sachen durch-
sucht werden. 

(2) Die Durchsuchung der Besucherinnen 
darf nur durch weibliche Bedienstete, die 
Durchsuchung der Besucher nur durch 
männliche Bedienstete erfolgen. Sonstige be-
suchende Personen haben die Wahlmöglich-
keit einer Durchsuchung durch männliche o-
der weibliche Bedienstete. Die betroffene 
Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; der 
Hinweis und die Entscheidung der betroffe-
nen Person sind zu dokumentieren. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entscheidet die 
Anstalt nach billigem Ermessen. 

  

(3) Bei Darlegung eines berechtigten Interes-
ses steht das Wahlrecht auch weiblichen und 
männlichen Besuchern zu, so dass die 
Durchsuchung Bediensteten des jeweils an-
deren Geschlechts übertragen wird. Die be-
troffene Person ist auf die Regelung des Sat-
zes 1 hinzuweisen; Absatz 2 Satz 3 2. Halb-
satz gilt entsprechend. 

  

(4) Bei jeder Durchsuchung ist das Schamge-
fühl zu schonen. 

  

(5) Besuche werden in der Regel durch Be-
dienstete überwacht. Eine akustische Über-
wachung ist nur zulässig, soweit es im Einzel-
fall wegen einer Gefährdung der Erreichung 
des Vollzugsziels oder aus Gründen der Si-
cherheit erforderlich ist. Den Jugendstrafge-
fangenen ist die Möglichkeit zu belassen, auch 
nicht überwachte Gespräche mit Familienan-
gehörigen und engsten Vertrauten zu führen. 
Eine Aufzeichnung von Gesprächen ist unzu-
lässig. 

  

(6) Besuche dürfen abgebrochen werden, 
wenn Besucherinnen und Besucher oder Ju-
gendstrafgefangene gegen dieses Gesetz o-
der aufgrund dieses Gesetzes getroffene An-
ordnungen trotz Abmahnung verstoßen. Die 
Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich 
ist, den Besuch sofort abzubrechen. Besuche 
dürfen auch abgebrochen werden, wenn von 
Besucherinnen oder Besuchern schädlicher 
Einfluss ausgeht. 

  

(7) Gegenstände dürfen beim Besuch nicht 
übergeben werden. Ausnahmen sind mit vor-
heriger Genehmigung der Anstalt zulässig. 
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(8) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann im Einzelfall anordnen, 

  

1. eine Trennvorrichtung zu nutzen, wenn 
dies zum Schutz von Personen oder zur 
Verhinderung einer Übergabe von Ge-
genständen erforderlich ist, 

  

2. aus Gründen der Sicherheit der Anstalt 
den Besuch mit optisch-elektronischen 
Hilfsmitteln zu überwachen; die betroffe-
nen Personen sind vorher auf die Überwa-
chung hinzuweisen. 

  

§ 46 
Besuche von Verteidigern, 

Rechtsanwälten und Notaren 

 § 46 
Besuche von Verteidigern, 

Rechtsanwälten und Notaren 

(1) Besuche von Verteidigerinnen und Vertei-
digern sowie von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten und Notarinnen und Notaren 
in einer die Jugendstrafgefangenen betref-
fenden Rechtssache sowie von Beiständen 
nach § 69 des Jugendgerichtsgesetzes sind 
zu gestatten. 

   unverändert 

(2) Im Rahmen der Kontrolle gemäß § 45 Ab-
satz 1 ist eine inhaltliche Überprüfung der von 
Verteidigerinnen und Verteidigern und Bei-
ständen nach § 69 des Jugendgerichtsgeset-
zes mitgeführten Schriftstücke und sonstigen 
Unterlagen nicht zulässig. § 51 Absatz 2 Satz 
2 und 3 gilt entsprechend. 

  

(3) Besuche von Verteidigerinnen und Vertei-
digern sowie von Beiständen nach § 69 des 
Jugendgerichtsgesetzes werden nicht über-
wacht. 

  

(4) Abweichend von § 45 Absatz 7 dürfen bei 
Besuchen der Verteidigerinnen und Verteidi-
ger, von Beiständen nach § 69 des Jugend-
gerichtsgesetzes und von Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten und Notarinnen und No-
taren zur Erledigung einer die Jugendstrafge-
fangenen betreffenden Rechtssache Schrift-
stücke und sonstigen Unterlagen übergeben 
werden. Bei dem Besuch von Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten oder Notarinnen 
und Notaren kann die Übergabe aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt von 
der Erlaubnis der Anstaltsleiterin oder des An-
staltsleiters abhängig gemacht werden. § 51 
Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 
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(5) Die Anordnung einer Trennvorrichtung 
gemäß § 45 Absatz 8 Nummer 1 ist nur zu-
lässig, wenn dies zum Schutz von Personen 
unerlässlich ist. 

  

§ 47 
Telefongespräche 

 § 47 
Telefongespräche 

(1) Den Jugendstrafgefangenen kann gestat-
tet werden, Telefongespräche zu führen. Die 
Bestimmungen über den Besuch gelten ent-
sprechend. Eine beabsichtigte Überwachung 
teilt die Anstalt den Jugendstrafgefangenen 
rechtzeitig vor Beginn des Telefongesprächs 
und den Gesprächspartnern der Jugendstraf-
gefangenen unmittelbar nach Herstellung der 
Verbindung mit. 

   unverändert 

(2) Die Kosten der Telefongespräche tragen 
die Jugendstrafgefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem 
Umfang übernehmen. 

  

§ 48  
Schriftwechsel 

 § 48  
Schriftwechsel 

(1) Die Jugendstrafgefangenen haben das 
Recht, Schreiben abzusenden und zu emp-
fangen. 

   unverändert 

(2) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die 
Jugendstrafgefangenen. Sind sie dazu nicht 
in der Lage, kann die Anstalt die Kosten in be-
gründeten Fällen in angemessenem Umfang 
übernehmen. 

  

§ 49  
Untersagung des  
Schriftwechsels 

 § 49  
Untersagung des  
Schriftwechsels 

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann den Schriftwechsel mit bestimmten Per-
sonen untersagen, wenn 

   unverändert 

1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet würde, 

  

2. bei Personen, die nicht Angehörige der 
Jugendstrafgefangenen im Sinne von 
§ 11 Absatz 1 Nummer 1 StGB sind, zu be-
fürchten ist, dass der Schriftwechsel einen 
schädlichen Einfluss auf die Jugendstraf-
gefangenen hat oder die Erreichung des 
Vollzugsziels behindert, 
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3. dies von der oder dem Verletzten bean-
tragt wird, 

  

4. die Personensorgeberechtigten der oder 
des Jugendstrafgefangenen nicht einver-
standen sind. 

  

(2) § 44 Absatz 2 gilt entsprechend.   

§ 50  
Sichtkontrolle, Weiterleitung 

und Aufbewahrung  
von Schreiben 

 § 50  
Sichtkontrolle, Weiterleitung 

und Aufbewahrung  
von Schreiben 

(1) Die Jugendstrafgefangenen haben das 
Absenden und den Empfang von Schreiben 
durch die Anstalt vermitteln zu lassen, soweit 
nichts anderes gestattet ist. Ein- und ausge-
hende Schreiben sind unverzüglich weiterzu-
leiten. 

   unverändert 

(2) Ein- und ausgehende Schreiben werden 
durch Sichtkontrolle auf verbotene Gegen-
stände kontrolliert. Bei der Sichtkontrolle des 
Schriftwechsels der Jugendstrafgefangenen 
mit ihren Verteidigerinnen oder Verteidigern 
dürfen die ein- und ausgehenden Schreiben 
nur ungeöffnet auf verbotene Gegenstände 
untersucht werden. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen haben einge-
hende Schreiben unverschlossen zu verwah-
ren, sofern nichts anderes gestattet wird. Sie 
können sie verschlossen zu ihrer Habe ge-
ben. 

  

§ 51 
Inhaltliche Kontrolle des 

Schriftwechsels 

 § 51 
Inhaltliche Kontrolle des 

Schriftwechsels 

(1) Der Schriftwechsel darf nur inhaltlich kon-
trolliert werden, soweit es im Einzelfall aus 
Gründen der Erziehung oder aus Gründen 
der Sicherheit erforderlich ist. 

   unverändert 

(2) Der Schriftwechsel der Jugendstrafgefan-
genen mit ihren Verteidigerinnen oder Vertei-
digern und mit ihren Beiständen nach § 69 
des Jugendgerichtsgesetzes wird nicht inhalt-
lich kontrolliert. Liegt dem Vollzug eine Straf-
tat nach § 129a StGB, auch in Verbindung mit 
§ 129b Absatz 1 StGB zugrunde, gelten 
§ 148 Absatz 2 und § 148a StPO entspre-
chend; dies gilt nicht, wenn die Jugendstraf-
gefangenen sich im offenen Vollzug befinden 
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oder wenn ihnen Lockerungen nach § 56 ge-
währt worden sind und ein Grund, der die An-
staltsleiterin oder den Anstaltsleiter nach 
§ 120 Absatz 3 zum Widerruf von Lockerun-
gen ermächtigt, nicht vorliegt. Satz 2 gilt 
auch, wenn eine Jugend- oder Freiheitsstrafe 
wegen einer Straftat nach § 129a StGB, auch 
in Verbindung mit § 129b Absatz 1 StGB erst 
im Anschluss an den Vollzug der Jugend- o-
der Freiheitsstrafe, der eine andere Verurtei-
lung zugrunde liegt, zu vollstrecken ist. 

(3) Nicht inhaltlich kontrolliert werden ferner 
Schreiben der Jugendstrafgefangenen an 

  

1. Gerichte und Staatsanwaltschaften,   

2. die Volksvertretungen des Bundes und 
der Länder, 

  

3. die Verfassungsgerichte des Bundes und 
der Länder, 

  

4. Bürgerbeauftragte oder die Justizvoll-
zugsbeauftrage oder den Justizvollzugs-
beauftragten eines Landes, 

  

5. die Bundesbeauftragte oder den Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, die für die Kontrolle 
der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz in den Ländern zuständigen 
Stellen der Länder und die Aufsichtsbe-
hörden nach § 40 des Bundesdaten-
schutzgesetzes, 

  

6. das Europäische Parlament,   

7. den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte, 

  

8. die oder den Europäischen Datenschutz-
beauftragten, 

  

9. die oder den Europäischen Bürgerbeauf-
tragten, 

  

10. den Europäischen Ausschuss zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

  

11. den Menschenrechtsausschuss der Ver-
einten Nationen, 

  

12. den Ausschuss der Vereinten Nationen 
gegen Folter, den zugehörigen Unteraus-
schuss zur Verhütung von Folter und den 
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entsprechenden Nationalen Präventions-
mechanismen, 

13. sonstige Organisationen oder Einrichtun-
gen, mit denen der Schriftverkehr auf-
grund völkerrechtlicher Verpflichtungen 
der Bundesrepublik Deutschland ge-
schützt wird und 

  

14. die konsularische Vertretung des Heimat-
staates. 

  

Schreiben der in Satz 1 Nummer 2 bis 14 ge-
nannten Stellen, die an die Jugendstrafgefan-
genen gerichtet sind, werden nicht über-
wacht, sofern die Identität der Absender zwei-
felsfrei feststeht. Schreiben an nicht in der Ju-
gendanstalt tätige Ärztinnen und Ärzte, die 
mit der Untersuchung oder Behandlung der 
Jugendstrafgefangenen befasst sind, werden 
über die Anstaltsärztin oder den Anstaltsarzt 
vermittelt und kontrolliert. 

  

§ 52  
Anhalten von Schreiben 

 § 52  
Anhalten von Schreiben 

(1)  Die Anstalt kann Schreiben anhalten, 
wenn 

   unverändert 

1. die Erreichung des Vollzugsziels oder die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt ge-
fährdet würde, 

  

2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts 
einen Straf- oder Bußgeldtatbestand ver-
wirklichen würde, 

  

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstel-
lende Darstellungen von Anstaltsverhält-
nissen oder grobe Beleidigungen enthal-
ten, 

  

4. sie die Eingliederung anderer Jugend-
strafgefangener gefährden können oder 

  

5. sie in Geheim- oder Kurzschrift, unlesbar, 
unverständlich oder ohne zwingenden 
Grund in einer fremden Sprache abge-
fasst sind. 

  

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige 
Darstellungen enthalten, kann ein Begleit-
schreiben beigefügt werden, wenn die Ju-
gendstrafgefangenen auf dem Absenden be-
stehen. 

  

(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird 
das den Jugendstrafgefangenen mitgeteilt. 
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Angehaltene Schreiben werden an die Absen-
derin oder den Absender zurückgegeben o-
der, sofern dies unmöglich oder aus beson-
deren Gründen nicht angezeigt ist, verwahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung ausge-
schlossen ist, dürfen nicht angehalten wer-
den. 

  

§ 53 
Andere Formen der  
Telekommunikation 

 § 53 
Andere Formen der  
Telekommunikation 

(1) Die Anstalten richten Möglichkeiten zur 
Nutzung anderer Formen der Telekommuni-
kation ein. 

   unverändert 

(2) Den Jugendstrafgefangenen kann gestat-
tet werden, andere Formen der Telekommu-
nikation zu nutzen. Die Bestimmungen über 
den Besuch gelten entsprechend. Eine beab-
sichtigte Überwachung teilt die Anstalt den 
Jugendstrafgefangenen rechtzeitig vor Be-
ginn der Nutzung und den Gesprächspart-
nern unmittelbar nach Herstellung der Verbin-
dung mit. 

  

(3) Die Kosten tragen die Jugendstrafgefan-
genen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann 
die Anstalt die Kosten in begründeten Fällen in 
angemessenem Umfang übernehmen. 

  

§ 54  
Pakete 

 § 54  
Pakete 

(1) Den Jugendstrafgefangenen kann gestat-
tet werden, Pakete zu empfangen. Der Emp-
fang von Paketen mit Nahrungs- und Genuss-
mitteln ist untersagt. Die Anstalt kann Anzahl, 
Gewicht und Größe von Sendungen und ein-
zelnen Gegenständen festsetzen. Über § 64 
Absatz 1 Satz 2 hinaus kann sie Gegen-
stände und Verpackungsformen ausschlie-
ßen, die einen unverhältnismäßigen Kon-
trollaufwand bedingen. 

   unverändert 

(2) Die Anstalt kann die Annahme von Pake-
ten, deren Einbringung nicht gestattet ist oder 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
erfüllen, ablehnen oder solche Pakete an die 
Absenderin oder den Absender zurücksen-
den. 

  

(3) Pakete sind in Gegenwart der Jugend-
strafgefangenen zu öffnen, an die sie adres-
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siert sind. Mit nicht zugelassenen oder aus-
geschlossenen Gegenständen ist gemäß 
§ 67 Absatz 3 zu verfahren. Sie können auch 
auf Kosten der Jugendstrafgefangenen zu-
rückgesandt werden. 

(4) Der Empfang von Paketen kann vorüber-
gehend versagt werden, wenn dies wegen der 
Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung un-
erlässlich ist. 

  

(5) Den Jugendstrafgefangenen kann gestat-
tet werden, Pakete zu versenden. Der Inhalt 
kann aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung überprüft werden. § 49 Absatz 1 Num-
mer 3 gilt entsprechend. 

  

(6) Die Kosten des Paketversandes tragen 
die Jugendstrafgefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem 
Umfang übernehmen. 

  

Abschnitt 8 
Aufenthalte außerhalb der  

Anstalt, Lockerungen 

 Abschnitt 8 
Aufenthalte außerhalb der  

Anstalt, Lockerungen 

§ 55  
Ausführung 

 
  unverändert 

(1) Das Verlassen der Einrichtung unter stän-
diger und unmittelbarer Aufsicht (Ausführung) 
kann Jugendstrafgefangenen gestattet wer-
den, wenn dies zur Erreichung des Vollzugs-
ziels erforderlich ist und wenn nicht konkrete 
Anhaltspunkte die Gefahr begründen, dass 
die Jugendstrafgefangenen sich trotz Siche-
rungsmaßnahmenn dem Vollzug entziehen 
oder die Ausführung zu erheblichen Strafta-
ten missbrauchen werden. 

  

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 
1 soll die Ausführung Jugendstrafgefangenen 
zur Erreichung des Vollzugsziels gestattet 
werden zur Erhaltung der Lebenstüchtigkeit, 
wenn sie sich zwei Jahre ununterbrochen in 
Freiheitsentziehung befunden haben. In die-
sem Fall sollen jährlich mindestens zwei Aus-
führungen durchgeführt werden. Lockerun-
gen nach § 56 werden hierauf angerechnet. 
Sie unterbleiben, wenn die zur Sicherung er-
forderlichen Maßnahmen den Zweck der Aus-
führungen gefährden. 
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(3) Darüber hinaus kann den Jugendstrafge-
fangenen aus wichtigem Anlass eine Ausfüh-
rung gestattet werden. Liegt die Ausführung 
ausschließlich im Interesse der Jugendstraf-
gefangenen, können ihnen die Kosten aufer-
legt werden, soweit dies die Behandlung oder 
die Eingliederung nicht behindert. 

  

(4) Die Jugendstrafgefangenen können auch 
gegen ihren Willen ausgeführt werden, wenn 
dies aus besonderen Gründen notwendig ist. 

  

§ 56  
Lockerungen zur Erreichung 

des Vollzugsziels 

  

(1) Aufenthalte außerhalb der Anstalt ohne 
Aufsicht (Lockerungen) können Jugendstraf-
gefangenen zur Erreichung des Vollzugsziels 
mit ihrer Zustimmung gewährt werden, insbe-
sondere 

  

1. das Verlassen der Anstalt für bis zu 24 
Stunden in Begleitung einer von der An-
stalt zugelassenen Person (Begleitaus-
gang), 

  

2. das Verlassen der Anstalt für bis zu 24 
Stunden ohne Begleitung (unbegleiteter 
Ausgang), 

  

3. das Verlassen der Anstalt für mehrere 
Tage bis zu 30 Tage im Vollstreckungs-
jahr (Langzeitausgang), 

  

4. die regelmäßige Beschäftigung außer-
halb der Anstalt (Freigang) und 

  

5. die Unterbringung in besonderen Erzie-
hungseinrichtungen oder in Übergangs-
einrichtungen freier Träger. 

  

(2) Die Lockerungen sollen gewährt werden, 
wenn verantwortet werden kann zu erproben, 
dass die Jugendstrafgefangenen sich dem 
Vollzug der Jugend- oder Freiheitsstrafe nicht 
entziehen oder die Lockerungen nicht zu 
Straftaten missbrauchen werden. 

  

(3) Durch Lockerungen wird die Vollstre-
ckung der Jugend- oder Freiheitsstrafe nicht 
unterbrochen. 
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§ 57  
Lockerungen aus  
wichtigem Anlass 

  

(1) Lockerungen können auch aus wichtigem 
Anlass gewährt werden. Wichtige Anlässe 
sind insbesondere die Teilnahme an gericht-
lichen Terminen, die medizinische Behand-
lung der Jugendstrafgefangenen sowie der 
Tod oder eine lebensgefährliche Erkrankung 
naher Angehöriger der Jugendstrafgefange-
nen. 

  

(2)  § 56 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.   

§ 58  
Weisungen für Lockerungen 

  

Für Lockerungen sind die nach den Umstän-
den des Einzelfalles erforderlichen Weisun-
gen zu erteilen. Bei der Ausgestaltung der Lo-
ckerungen ist nach Möglichkeit auch den Be-
langen der Verletzten von Straftaten Rech-
nung zu tragen. 

  

§ 59  
Außenbeschäftigung, 

Vorführung, Ausantwortung 

  

(1) Den Jugendstrafgefangenen kann gestat-
tet werden, außerhalb der Anstalt einer regel-
mäßigen Beschäftigung unter ständiger Auf-
sicht oder unter Aufsicht in unregelmäßigen 
Abständen (Außenbeschäftigung) nachzuge-
hen. § 56 Absatz 2 gilt entsprechend. 

  

(2) Auf Ersuchen eines Gerichts werden Ju-
gendstrafgefangene vorgeführt, sofern ein 
Vorführungsbefehl vorliegt. 

  

(3) Jugendstrafgefangene dürfen befristet 
dem Gewahrsam eines Gerichts, einer 
Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, Zoll- 
oder Finanzbehörde oder dem Landesamt für 
Zuwanderung und Flüchtlinge auf Antrag 
überlassen werden (Ausantwortung). 
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Abschnitt 9 
Vorbereitung der 

Eingliederung, Entlassung  
und Nachsorge 

 Abschnitt 9 
Vorbereitung der 

Eingliederung, Entlassung  
und Nachsorge 

§ 60 
Vorbereitung der 

Eingliederung 

 
  unverändert 

(1) Die Maßnahmen zur sozialen und berufli-
chen Eingliederung sind auf den Zeitpunkt 
der voraussichtlichen Entlassung in die Frei-
heit abzustellen. Die Jugendstrafgefangenen 
sind bei der Ordnung ihrer persönlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Angelegenheiten 
zu unterstützen. Dies umfasst die Vermittlung 
in nachsorgende Maßnahmen. 

  

(2) Die Anstalt arbeitet frühzeitig mit Perso-
nen und Einrichtungen außerhalb des Vollzu-
ges zusammen, insbesondere mit den Agen-
turen für Arbeit, den Meldebehörden, den 
Trägern der Sozialversicherung und der So-
zialhilfe, den Hilfeeinrichtungen anderer Be-
hörden, den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege und der Forensisch-Therapeuti-
schen Ambulanz, um zu erreichen, dass die 
Jugendstrafgefangenen nach ihrer Entlas-
sung über eine geeignete Unterbringung und 
eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle verfü-
gen. Die Bewährungshilfe, das Jugendamt 
und die Führungsaufsichtsstelle beteiligen 
sich frühzeitig an der sozialen und beruflichen 
Eingliederung der Jugendstrafgefangenen. 

  

(3) Den Jugendstrafgefangenen können Auf-
enthalte in Einrichtungen außerhalb des Voll-
zuges (Übergangseinrichtungen) gewährt 
werden, wenn dies zur Vorbereitung der Ein-
gliederung erforderlich ist. Haben sich die Ju-
gendstrafgefangenen mindestens sechs Mo-
nate im Vollzug befunden, kann ihnen auch 
ein zusammenhängender Langzeitausgang 
bis zu sechs Monaten gewährt werden, wenn 
dies zur Vorbereitung der Eingliederung er-
forderlich ist. Sofern sich der voraussichtliche 
Entlassungszeitpunkt ändert, kann erneut zu-
sammenhängender Langzeitausgang ge-
währt werden. § 56 Absatz 2 und 3 sowie 
§ 58 gelten entsprechend. 

  

(4) In einem Zeitraum von sechs Monaten vor 
der voraussichtlichen Entlassung sind den 
Jugendstrafgefangenen die zur Vorbereitung 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 71 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

der Eingliederung erforderlichen Lockerun-
gen zu gewähren, sofern nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die 
Jugendstrafgefangenen sich dem Vollzug der 
Jugend- oder Freiheitsstrafe entziehen oder 
die Lockerungen zu Straftaten missbrauchen 
werden. 

§ 61  
Entlassung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen sollen am 
letzten Tag ihrer Strafzeit am Vormittag ent-
lassen werden. 

  

(2) Fällt das Strafende auf einen Sonnabend 
oder Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, 
den ersten Werktag nach Ostern oder Pfings-
ten oder in die Zeit vom 22. Dezember bis 
zum 6. Januar, können die Jugendstrafgefan-
genen an dem diesem Tag oder Zeitraum vor-
hergehenden Werktag entlassen werden, 
wenn sie sich zum Zeitpunkt der beabsichtig-
ten Entlassung mindestens einen Monat un-
unterbrochen im Vollzug befunden haben und 
fürsorgerische Gründe nicht entgegenstehen. 

  

(3) Der Entlassungszeitpunkt kann bis zu 
zwei Tage vorverlegt werden, wenn die Ju-
gendstrafgefangenen zu ihrer Eingliederung 
hierauf dringend angewiesen sind. 

  

(4) Bedürftigen Jugendstrafgefangenen kann 
eine Entlassungsbeihilfe in Form eines Rei-
sekostenzuschusses, angemessener Klei-
dung oder einer sonstigen notwendigen Un-
terstützung gewährt werden. 

  

§ 62  
Fortführung von Maßnahmen 
nach Entlassung und nachge-

hende Betreuung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen können auf 
Antrag nach ihrer Entlassung ausnahms-
weise im Vollzug begonnene Ausbildungs- 
und Behandlungsmaßnahmen fortführen, so-
weit diese nicht anderweitig durchgeführt wer-
den können. Hierzu können die Entlassenen 
auf vertraglicher Basis vorübergehend in ei-
ner Anstalt untergebracht werden, sofern es 
die Belegungssituation zulässt. 

  

(2) Bei Störung des Anstaltsbetriebes durch 
die Entlassenen oder aus vollzugsorganisato-
rischen Gründen können die Unterbringung 
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und die Maßnahme jederzeit beendet wer-
den. Vor Beendigung ist das Jugendamt zu 
benachrichtigen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder 
des Anstaltsleiters können im Einzelfall Be-
dienstete an der nachgehenden Betreuung 
Entlassener mit deren Einverständnis mitwir-
ken, wenn ansonsten die Eingliederung ge-
fährdet wäre. Die nachgehende Betreuung 
kann auch außerhalb der Anstalt erfolgen. In 
der Regel ist sie auf die ersten sechs Monate 
nach der Entlassung beschränkt. 

  

§ 63  
Verbleib oder Aufnahme auf 

freiwilliger Grundlage 

  

(1) Sofern es die Belegungssituation zulässt, 
können die Jugendstrafgefangenen auf An-
trag ausnahmsweise vorübergehend in der 
Anstalt verbleiben oder wieder aufgenommen 
werden, wenn die Eingliederung gefährdet 
und ein Aufenthalt in der Anstalt aus diesem 
Grunde gerechtfertigt ist. § 62 Absatz Satz 3 
gilt entsprechend. Die Unterbringung erfolgt 
auf vertraglicher Basis. 

  

(2) Gegen die in der Anstalt untergebrachten 
Entlassenen dürfen Maßnahmen des Vollzu-
ges nicht mit unmittelbarem Zwang durchge-
setzt werden. § 62 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

  

Abschnitt 10 
Grundversorgung und Freizeit 

 Abschnitt 10 
Grundversorgung und Freizeit 

§ 64 
Einbringen von Gegenständen 

 
  unverändert 

(1) Gegenstände dürfen durch oder für die 
Jugendstrafgefangenen nur mit Zustimmung 
der Anstalt eingebracht werden. Die Anstalt 
kann die Zustimmung verweigern, wenn die 
Gegenstände geeignet sind, die Sicherheit o-
der Ordnung der Anstalt oder die Erreichung 
des Vollzugsziels zu gefährden oder ihre Auf-
bewahrung nach Art oder Umfang offensicht-
lich nicht möglich ist. 

  

(2) Das Einbringen von Nahrungs- und Ge-
nussmitteln ist nicht gestattet. Die Anstaltslei-
terin oder der Anstaltsleiter kann eine abwei-
chende Regelung treffen. 
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§ 65  
Gewahrsam an Gegenständen 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen dürfen Ge-
genstände nur mit Zustimmung der Anstalt in 
Gewahrsam haben, annehmen oder abge-
ben. 

  

(2) Ohne Zustimmung dürfen sie Gegen-
stände von geringem Wert an andere Jugend-
strafgefangene weitergeben und von anderen 
Jugendstrafgefangenen annehmen; die Ab-
gabe und Annahme dieser Gegenstände und 
der Gewahrsam daran können von der Zu-
stimmung der Anstalt abhängig gemacht wer-
den. 

  

§ 66 
Ausstattung des Haftraums 

  

Die Jugendstrafgefangenen dürfen ihren 
Haftraum in angemessenem Umfang mit ei-
genen Gegenständen ausstatten oder diese 
dort aufbewahren. Gegenstände, die geeig-
net sind, die Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt, insbesondere die Übersichtlichkeit des 
Haftraumes, oder die Erreichung des Voll-
zugsziels zu gefährden, dürfen nicht in den 
Haftraum eingebracht werden oder werden 
daraus entfernt. 

  

§ 67 
Aufbewahrung und 

Vernichtung 
von Gegenständen 

  

(1) Gegenstände, die die Jugendstrafgefan-
genen nicht im Haftraum aufbewahren dürfen 
oder wollen, werden von der Anstalt aufbe-
wahrt, soweit dies nach Art und Umfang mög-
lich ist. 

  

(2) Den Jugendstrafgefangenen wird Gele-
genheit gegeben, ihre Gegenstände, die sie 
während des Vollzuges und für ihre Entlas-
sung nicht benötigen, zu versenden. § 54 Ab-
satz 6 gilt entsprechend. 

  

(3) Werden Gegenstände, deren Aufbewah-
rung nach Art oder Umfang nicht möglich ist, 
von den Jugendstrafgefangenen trotz Auffor-
derung nicht aus der Anstalt verbracht, darf 
die Anstalt diese Gegenstände auf Kosten der 
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Jugendstrafgefangenen aus der Anstalt ent-
fernen lassen. 

(4) Aufzeichnungen und andere Gegen-
stände, die Kenntnisse über Sicherungsvor-
kehrungen der Anstalt vermitteln oder 
Schlussfolgerungen auf diese zulassen, dür-
fen vernichtet oder unbrauchbar gemacht 
werden. 

  

§ 68 
Zeitungen und Zeitschriften, 

religiöse Schriften  
und Gegenstände 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen dürfen auf ei-
gene Kosten Zeitungen und Zeitschriften in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung 
der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind 
lediglich Zeitungen und Zeitschriften, deren 
Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße be-
droht ist. Einzelne Ausgaben können den Ju-
gendstrafgefangenen vorenthalten oder ent-
zogen werden, wenn deren Inhalte die Errei-
chung des Vollzugsziels oder die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt erheblich gefähr-
den würden. 

  

(2) Die Jugendstrafgefangenen dürfen grund-
legende religiöse Schriften sowie in ange-
messenem Umfang Gegenstände des religi-
ösen Gebrauchs besitzen. Diese dürfen den 
Jugendstrafgefangenen nur bei grobem Miss-
brauch entzogen werden. Die Seelsorgerin o-
der der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

  

§ 69  
Rundfunk, Informations- und 

Unterhaltungselektronik 

  

(1) Der Zugang zum Rundfunk ist zu ermögli-
chen. 

  

(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte wer-
den zugelassen, wenn nicht Gründe des § 66 
Satz 2 entgegenstehen. Andere Geräte der 
Informations- und Unterhaltungselektronik 
können zugelassen werden, wenn erzieheri-
sche Gründe nicht entgegenstehen. Die Ju-
gendstrafgefangenen können auf Mietgeräte 
oder auf ein Haftraummediensystem verwie-
sen werden. § 53 bleibt unberührt. 
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§ 70  
Kleidung 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen tragen An-
staltskleidung. 

  

(2) Die Anstalt kann eine von Absatz 1 abwei-
chende Regelung treffen. Für Reinigung, In-
standsetzung und regelmäßigen Wechsel der 
eigenen Kleidung haben die Jugendstrafge-
fangenen selbst und auf ihre Kosten zu sor-
gen. 

  

§ 71  
Verpflegung und Einkauf 

  

(1) Zusammensetzung und Nährwert der An-
staltsverpflegung entsprechen den Anforde-
rungen an eine gesunde Ernährung junger 
Menschen und werden ärztlich überwacht. 
Auf ärztliche Anordnung wird besondere Ver-
pflegung gewährt. Den Jugendstrafgefange-
nen ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ih-
rer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

  

(2) Den Jugendstrafgefangenen wird ermög-
licht einzukaufen. Die Anstalt wirkt auf ein An-
gebot hin, das auf Wünsche und Bedürfnisse 
der Jugendstrafgefangenen Rücksicht nimmt. 
Das Verfahren des Einkaufs regelt die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter. Nah-
rungs-, Genuss- und Körperpflegemittel kön-
nen nur vom Haus- und Taschengeld, andere 
Gegenstände in angemessenem Umfang 
auch vom Eigengeld eingekauft werden. 

  

§ 72  
Freizeit 

  

(1) Die Ausgestaltung der Freizeit orientiert 
sich am Vollzugsziel. Dazu sind geeignete 
Angebote, auch an Wochenenden und Feier-
tagen, insbesondere zur kulturellen Betäti-
gung, zur Bildung, zur kreativen Entfaltung 
und zum Erwerb von Medienkompetenz vor-
zuhalten. Die Anstalt stellt eine angemessen 
ausgestattete Bücherei zur Verfügung. 

  

(2) Die Jugendstrafgefangenen sind zur Teil-
nahme und Mitwirkung an Angeboten der 
Freizeitgestaltung verpflichtet. 
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§ 73  
Sport 

  

(1) Dem Sport kommt bei der Erreichung des 
Vollzugsziels besondere Bedeutung zu. Sport 
kann neben der sinnvollen Freizeitgestaltung 
auch zur Diagnostik und gezielten Behand-
lung eingesetzt werden; Erkenntnisse aus der 
Sportpraxis dienen der inhaltlichen Ausge-
staltung der Behandlungsangebote. 

  

(2) Es sind ausreichende und geeignete An-
gebote vorzuhalten, um den Jugendstrafge-
fangenen eine sportliche Betätigung von min-
destens zwei Stunden wöchentlich zu ermög-
lichen. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen sind zur Teil-
nahme und Mitwirkung an den Sportangebo-
ten zu motivieren und anzuleiten. 

  

Abschnitt 11  
Gelder der  

Jugendstrafgefangenen 
und Kostenbeteiligung 

 Abschnitt 11  
Gelder der  

Jugendstrafgefangenen 
und Kostenbeteiligung 

§ 74  
Eigengeld 

 
  unverändert 

(1) Das Eigengeld besteht aus den Beträgen, 
die die Jugendstrafgefangenen bei Strafantritt 
in die Anstalt mitbringen und die sie während 
der Haftzeit erhalten, und den Teilen der Ver-
gütung, die nicht als Hausgeld oder Überbrü-
ckungsgeld in Anspruch genommen werden. 

  

(2) Die Jugendstrafgefangenen können über 
das Eigengeld verfügen, soweit es nicht als 
Überbrückungsgeld notwendig ist. § 71 Ab-
satz 2, §§ 77 und 78 bleiben unberührt. 

  

§ 75  
Taschengeld 

  

(1) Erhalten Jugendstrafgefangene ohne ihr 
Verschulden keine Vergütung, wird ihnen bei 
Bedürftigkeit auf Antrag ein angemessenes 
Taschengeld gewährt. Bedürftig sind Jugend-
strafgefangene, soweit ihnen aus Hausgeld 
(§ 77) und Eigengeld (§ 74) monatlich ein Be-
trag bis zur Höhe des Taschengelds voraus-
sichtlich nicht zur Verfügung steht. 
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(2) Ein Verschulden im Sinne von Absatz 1 
liegt vor, wenn den Jugendstrafgefangenen 
ein Betrag nach Absatz 1 Satz 2 deshalb nicht 
zur Verfügung steht, weil sie eine ihnen ange-
botene zumutbare Tätigkeit nicht angenom-
men haben oder eine ausgeübte Tätigkeit 
verschuldet verloren haben. 

  

(3) Das Taschengeld beträgt 14 Prozent der 
Eckvergütung (§ 38 Absatz 2). Es wird zu Be-
ginn des Monats im Voraus gewährt. Gehen 
den Jugendstrafgefangenen im Laufe des 
Monats Gelder zu, wird zum Ausgleich ein 
Betrag bis zur Höhe des gewährten Taschen-
geldes einbehalten. 

  

(4) Jugendstrafgefangene dürfen über das 
Taschengeld im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Gesetzes verfügen. Es wird dem 
Hausgeldkonto gutgeschrieben. 

  

§ 76  
Konten, Bargeld 

  

(1) Gelder der Jugendstrafgefangenen wer-
den auf Hausgeld-, Überbrückungsgeld- und 
Eigengeldkonten in der Anstalt geführt. 

  

(2) Der Besitz von Bargeld in der Anstalt ist 
den Jugendstrafgefangenen nicht gestattet. 
Über Ausnahmen entscheidet die Anstaltslei-
terin oder der Anstaltsleiter. 

  

§ 77 
Hausgeld 

  

(1) Das Hausgeld wird aus drei Siebteln der 
in diesem Gesetz geregelten Vergütung 
(§ 38) gebildet. 

  

(2) Für Jugendstrafgefangene, die aus einem 
freien Beschäftigungsverhältnis, aus einer 
Selbstbeschäftigung oder anderweitig regel-
mäßige Einkünfte haben, wird daraus ein an-
gemessenes monatliches Hausgeld festge-
setzt. 

  

(3) Für Jugendstrafgefangene, die über Ei-
gengeld (§ 74) verfügen und keine hinrei-
chende Vergütung nach diesem Gesetz er-
halten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

  

(4) Die Jugendstrafgefangenen dürfen über 
das Hausgeld im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Gesetzes verfügen. Der Anspruch auf 
Auszahlung ist nicht übertragbar. 
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§ 78 
Zweckgebundene  

Einzahlungen 

  

Für Maßnahmen der Eingliederung, insbe-
sondere Kosten der Gesundheitsfürsorge 
und der Aus- und Fortbildung, und für Maß-
nahmen der Pflege sozialer Beziehungen, 
insbesondere Telefonkosten und Fahrtkosten 
anlässlich Lockerungen, kann zweckgebun-
den Geld eingezahlt werden. Das Geld darf 
nur für diese Zwecke verwendet werden. Der 
Anspruch auf Auszahlung ist nicht übertrag-
bar. 

  

§ 79  
Überbrückungsgeld 

  

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Be-
zügen und aus den Bezügen der Jugendstraf-
gefangenen, die in einem freien Beschäfti-
gungsverhältnis stehen oder denen gestattet 
ist, sich selbst zu beschäftigen, ist ein Über-
brückungsgeld zu bilden, das den notwendi-
gen Lebensunterhalt der Jugendstrafgefan-
genen und ihrer Unterhaltsberechtigten in 
den ersten vier Wochen nach der Entlassung 
sichern soll. 

  

(2) Das Überbrückungsgeld wird den Jugend-
strafgefangenen bei der Entlassung in die 
Freiheit ausbezahlt. Die Justizvollzugsanstalt 
kann es mit Zustimmung der oder des Ju-
gendstrafgefangenen ganz oder zum Teil ei-
ner mit der Entlassenenbetreuung befassten 
Stelle überweisen, die darüber entscheidet, 
wie das Geld innerhalb der ersten vier Wo-
chen nach der Entlassung an die Entlasse-
nen ausbezahlt wird. Die mit der Entlasse-
nenbetreuung befasste Stelle ist verpflichtet, 
das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen 
gesondert zu halten. Mit Zustimmung der Ju-
gendstrafgefangenen kann das Überbrü-
ckungsgeld auch Unterhaltsberechtigen 
überwiesen werden. 

  

(3) Das Überbrückungsgeld kann für Ausga-
ben der Jugendstrafgefangenen in Anspruch 
genommen werden, die ihrer Eingliederung 
dienen. 

  

(4) Für den Pfändungsschutz des Überbrü-
ckungsgeldes gilt § 51 Absatz 4 und 5 Straf-
vollzugsgesetz. 
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§ 80  
Kostenbeteiligung 

  

Die Jugendstrafgefangenen können an den 
Betriebskosten der in ihrem Gewahrsam be-
findlichen Geräte beteiligt werden. 

  

Abschnitt 12  
Gesundheitsfürsorge 

 Abschnitt 12  
Gesundheitsfürsorge 

§ 81  
Art und Umfang der 

medizinischen Leistungen, 
Kostenbeteiligung 

 
  unverändert 

(1) Für Art und Umfang der medizinischen 
Leistungen gelten die für gesetzlich Versi-
cherte maßgeblichen Vorschriften des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch und die auf-
grund dieser Vorschriften getroffenen Rege-
lungen entsprechend. Der Anspruch umfasst 
auch Vorsorgeleistungen, ferner die Versor-
gung mit medizinischen Hilfsmitteln, soweit 
diese mit Rücksicht auf die Dauer des Frei-
heitsentzugs nicht ungerechtfertigt sind und 
die Hilfsmittel nicht als allgemeine Ge-
brauchsgegenstände des täglichen Lebens 
anzusehen sind. 

  

(2) An den Kosten für Leistungen nach Ab-
satz 1 können die volljährigen Jugendstrafge-
fangenen in angemessenem Umfang beteiligt 
werden, höchstens jedoch bis zum Umfang 
der Beteiligung vergleichbarer gesetzlich Ver-
sicherter. Für Leistungen, die über Absatz 1 
hinausgehen, können den Jugendstrafgefan-
genen die gesamten Kosten auferlegt wer-
den. 

  

(3) Erhalten Jugendstrafgefangene Leistun-
gen nach Absatz 1 infolge einer mutwilligen 
Selbstverletzung, sind sie in angemessenem 
Umfang an den Kosten zu beteiligen. Die Kos-
tenbeteiligung unterbleibt, wenn hierdurch die 
Erreichung des Vollzugsziels, insbesondere 
die Eingliederung der Jugendstrafgefange-
nen, gefährdet würde. 
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§ 82  
Durchführung der 

medizinischen Leistungen, 
Kostentragung, 

Forderungsübergang 

  

(1) Kranke oder hilfsbedürftige Jugendstraf-
gefangene können in ein Anstaltskranken-
haus oder in eine für ihre Untersuchung, Be-
handlung oder Versorgung besser geeignete 
Vollzugsanstalt überstellt oder verlegt werden. 
Kann die Untersuchung, Behandlung oder 
Versorgung in einer Vollzugsanstalt oder ei-
nem Anstaltskrankenhaus nicht gewährleistet 
werden oder ist es nicht möglich, die Jugend-
strafgefangenen rechtzeitig in ein Anstalts-
krankenhaus zu überstellen oder zu verlegen, 
sind sie in ein Krankenhaus außerhalb des 
Vollzuges zu bringen. 

  

(2) Wird die Strafvollstreckung während einer 
Behandlung von Jugendstrafgefangenen un-
terbrochen oder beendet, hat das Land nur 
diejenigen Kosten zu tragen, die bis zur Un-
terbrechung oder Beendigung der Strafvoll-
streckung angefallen sind. 

  

(3) Gesetzliche Schadensersatzansprüche, 
die Jugendstrafgefangenen infolge einer Kör-
perverletzung gegen Dritte zustehen, gehen 
insoweit auf das Land über, als den Jugend-
strafgefangenen Leistungen nach § 81 Absatz 
1 zu gewähren sind. Von der Geltendma-
chung der Ansprüche ist im Interesse der Ju-
gendstrafgefangenen abzusehen, wenn hier-
durch die Erreichung des Vollzugsziels, ins-
besondere die Eingliederung, gefährdet 
würde. 

  

(4) Hinsichtlich der Anhörung der oder des 
Jugendstrafgefangenen und Mitteilung an 
Angehörige oder andere Personen gilt § 19 
Absatz 3 und 4 entsprechend. 

  

§ 83 
Ruhen der Ansprüche 

  

Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange die 
Jugendstrafgefangenen aufgrund eines freien 
Beschäftigungsverhältnisses oder Selbstbe-
schäftigung krankenversichert sind. 
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§ 84  
Ärztliche Behandlung zur 

sozialen Eingliederung 

  

Mit Zustimmung der Jugendstrafgefangenen 
soll die Anstalt ärztliche Behandlungen, ins-
besondere Operationen oder prothetische 
Maßnahmen, durchführen lassen, die die so-
ziale Eingliederung fördern. Die Kosten tra-
gen bei Volljährigen die Jugendstrafgefange-
nen und bei minderjährigen Jugendstrafge-
fangenen die Personensorgeberechtigten. 
Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die An-
stalt die Kosten in begründeten Fällen in an-
gemessenem Umfang übernehmen. 

  

§ 85  
Gesundheitsschutz  

und Hygiene 

  

Die Anstalt unterstützt die Jugendstrafgefan-
genen bei der Wiederherstellung und Erhal-
tung ihrer körperlichen, geistigen und seeli-
schen Gesundheit. Sie fördert das Bewusst-
sein für gesunde Ernährung und Lebensfüh-
rung. Die Jugendstrafgefangenen haben die 
notwendigen Anordnungen zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zu befolgen. 

  

§ 86  
Freistunde 

  

Den Jugendstrafgefangenen wird ermöglicht, 
sich täglich mindestens eine Stunde im 
Freien aufzuhalten (Freistunde), wenn die 
Witterung dies zu der festgesetzten Zeit zu-
lässt. 

  

§ 87  
Krankenbehandlung während 

Lockerungen 

  

Während Lockerungen haben die Jugend-
strafgefangenen einen Anspruch auf medizi-
nische Leistungen gegen das Land nur in der 
für sie zuständigen Anstalt. § 57 bleibt unbe-
rührt. 
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§ 88 
Zwangsmaßnahmen  
auf dem Gebiet der  

Gesundheitsfürsorge 

  

(1) Medizinische Untersuchungen und Be-
handlungen sind unbeschadet der Rechte der 
Personensorgeberechtigten zwangsweise 
gegen den natürlichen Willen der oder des Ju-
gendstrafgefangenen nur zulässig, soweit die 
oder der Jugendstrafgefangene krankheits-
bedingt die Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach 
dieser Einsicht handeln kann und die Maß-
nahme erforderlich ist, 

  

1. um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder 
die gegenwärtige Gefahr einer schwer-
wiegenden Schädigung der Gesundheit 
der oder des Jugendstrafgefangenen ab-
zuwenden oder 

  

2. um die von der oder dem Jugendstrafge-
fangenen ausgehende gegenwärtige Ge-
fahr schwerer gesundheitlicher Schädi-
gungen Dritter abzuwenden. 

  

(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 
1 ist eine wirksame Patientenverfügung zu 
berücksichtigen. 

  

(3) Eine medizinische Zwangsmaßnahme 
nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 

  

1. sie im Hinblick auf das Behandlungsziel 
Erfolg verspricht, 

  

2. mildere Mittel aussichtslos sind,   

3. sie nicht mit unzumutbaren Belastungen 
verbunden ist und 

  

4. der von der Maßnahme zu erwartende 
Nutzen die mit der Maßnahme verbunde-
nen Belastungen deutlich überwiegt. 

  

Untersuchung und Behandlung müssen von 
einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt o-
der überwacht werden. Die Anordnung trifft 
die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter im 
Einvernehmen mit der behandelnden Ärztin o-
der dem behandelnden Arzt. Die Anord-
nungsgründe, die Aufklärung der oder des 
Betroffenen, die Art und Weise der Durchfüh-
rung sowie die Wirkung der Behandlung sind 
von der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt zu dokumentieren. 
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(4) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme setzt 
weiterhin voraus, dass 

  

1. eine den Verständnismöglichkeiten der o-
der des Jugendstrafgefangenen entspre-
chende Information über die beabsich-
tigte Behandlung und ihre Wirkungen vo-
rausgegangen ist, 

  

2. vor Beginn der Behandlung ernsthaft ver-
sucht wurde, eine auf Vertrauen gegrün-
dete, freiwillige Zustimmung der oder des 
Jugendstrafgefangenen zu erreichen, 

  

3. das für die Vollstreckung zuständige Ge-
richt die Durchführung der Maßnahme 
nach Anhörung der oder des Jugendstraf-
gefangenen angeordnet hat. 

  

(5) Ist unverzügliches Handeln geboten, kann 
von den Voraussetzungen gemäß Absatz 4 
Nummer 3 abgesehen werden, soweit die 
dadurch eintretende zeitliche Verzögerung 
die Abwendung der Gefahr gefährden würde. 
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
unverzüglich nach Beginn der Maßnahme 
nachzuholen. Die Jugendstrafgefangenen 
sind darüber zu belehren, dass sie bei dem 
nach Absatz 4 Nummer 3 zuständigen Ge-
richt auch nach Beendigung der Maßnahme 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme sowie der Art und Weise ihres 
Vollzuges beantragen können. Die Belehrung 
ist aktenkundig zu machen. 

  

(6) Die zwangsweise körperliche Untersu-
chung der Jugendstrafgefangenen zum Ge-
sundheitsschutz und zur Hygiene ist zulässig, 
wenn sie nicht mit einem körperlichen Eingriff 
verbunden ist. Sie bedarf der Anordnung ei-
ner Ärztin oder eines Arztes und ist unter de-
ren oder dessen Leitung durchzuführen. 

  

§ 89  
Benachrichtigungspflicht 

  

(1) Erkranken Jugendstrafgefangene schwer 
oder versterben sie, werden die Angehörigen, 
insbesondere die Personensorgeberechtig-
ten, benachrichtigt. Dem Wunsch der Jugend-
strafgefangenen, auch andere Personen zu 
benachrichtigen, soll nach Möglichkeit ent-
sprochen werden. 
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(2) Versterben Jugendstrafgefangene, gilt für 
die Unterrichtung von Verletzten von Strafta-
ten § 406 d Absatz 2 und 3 der Strafprozess-
ordnung entsprechend. 

  

Abschnitt 13  
Religionsausübung 

 Abschnitt 13  
Religionsausübung 

§ 90  
Seelsorge 

 
  unverändert 

Den Jugendstrafgefangenen darf religiöse 
Betreuung durch Seelsorgerinnen oder Seel-
sorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht ver-
sagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, 
mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger 
in Verbindung zu treten. 

  

§ 91  
Religiöse Veranstaltungen 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen haben das 
Recht, am Gottesdienst und an anderen reli-
giösen Veranstaltungen ihres Bekenntnisses 
teilzunehmen. 

  

(2) Die Zulassung zu Gottesdiensten oder re-
ligiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung 
der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

  

(3) Jugendstrafgefangene können von der 
Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen 
religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden, wenn dies aus überwiegenden Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; 
die Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vor-
her gehört werden. 

  

§ 92  
Weltanschauungsgemein-

schaften 

  

Für Angehörige weltanschaulicher Bekennt-
nisse gelten § 68 Absatz 2, §§ 90 und 91 ent-
sprechend. 
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Abschnitt 14 
Jugendstrafgefangene mit 

angeordneter oder  
vorbehaltener  

Sicherungsverwahrung 

 Abschnitt 14 
Jugendstrafgefangene mit 

angeordneter oder  
vorbehaltener  

Sicherungsverwahrung 

§ 93  
Vollzugsziel 

 
  unverändert 

Bei angeordneter oder vorbehaltener Siche-
rungsverwahrung (§ 7 Absatz 2, § 106 Ab-
satz 3 und 4 Jugendgerichtsgesetz) dient der 
Vollzug der Jugendstrafe und der Freiheits-
strafe auch dem Ziel, die Gefährlichkeit der 
Jugendstrafgefangenen für die Allgemeinheit 
so zu mindern, dass die Vollstreckung der 
Unterbringung oder deren Anordnung mög-
lichst entbehrlich wird. 

  

§ 94  
Vollzugsgestaltung 

  

(1) Bei angeordneter oder vorbehaltener Si-
cherungsverwahrung ist der Vollzug therapie-
gerichtet auszugestalten. Die Jugendstrafge-
fangenen sind individuell und intensiv zu be-
treuen. Fähigkeiten, die sie für ein selbstbe-
stimmtes Leben in Freiheit und sozialer Ver-
antwortung benötigen, sind zu erhalten und 
zu fördern. 

  

(2) Die Bereitschaft der Jugendstrafgefange-
nen, an der Erreichung der Vollzugsziele mit-
zuwirken, ist fortwährend zu wecken und zu 
fördern. Die durchgeführten Behandlungs- 
und Motivationsmaßnahmen sind zu doku-
mentieren. 

  

§ 95  
Diagnoseverfahren 

  

Das Diagnoseverfahren muss wissenschaftli-
chen Erkenntnissen genügen. Es ist von Per-
sonen mit einschlägiger wissenschaftlicher 
Qualifikation im Bereich der Diagnostik durch-
zuführen. 
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§ 96  
Vollzugs- und 

Eingliederungsplanung 

  

Bei Jugendstrafgefangenen mit angeordneter 
oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung o-
der lebenslanger Freiheitsstrafe wird der Voll-
zugsplan regelmäßig alle sechs Monate über-
prüft und fortgeschrieben. Die Entwicklung 
der Jugendstrafgefangenen und die in der 
Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnisse sind 
zu berücksichtigen. Die durchgeführten Maß-
nahmen sind zu dokumentieren. 

  

§ 97  
Ausgestaltung des Vollzuges 

  

(1) Den Jugendstrafgefangenen sind die zur 
Erreichung des Vollzugsziels im Einzelfall er-
forderlichen Behandlungsmaßnahmen anzu-
bieten. Dabei finden insbesondere sozial- 
und psychotherapeutische, psychiatrische 
und sozialpädagogische Methoden Anwen-
dung, die wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entsprechen. Soweit standardisierte Ange-
bote nicht ausreichen oder keinen Erfolg ver-
sprechen, sind individuell zugeschnittene Be-
handlungsangebote zu unterbreiten. 

  

(2) Eine Unterbringung in einer therapeuti-
schen Gemeinschaft ist vorzusehen, wenn 
diese zur Erreichung des Vollzugsziels ange-
zeigt ist. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen sind bereits 
während des Vollzuges der Jugendstrafe o-
der der Freiheitsstrafe in eine sozialtherapeu-
tische Einrichtung zu verlegen, wenn ihre Teil-
nahme an den dortigen Behandlungspro-
grammen zur Verringerung der Gefährlichkeit 
für die Allgemeinheit angezeigt ist. Die Verle-
gung soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den 
Abschluss der Behandlung während des Voll-
zuges der Jugendstrafe oder der Freiheits-
strafe erwarten lässt. 

  

Abschnitt 15 
Sicherheit und Ordnung 

 Abschnitt 15 
Sicherheit und Ordnung 

§ 98  
Grundsatz 

 § 98  
Grundsatz 

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt bilden 
die Grundlage des auf die Erreichung des 

   unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 87 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Vollzugsziels ausgerichteten Anstaltslebens 
und tragen dazu bei, dass in der Anstalt ein 
gewaltfreies Klima herrscht. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die 
den Jugendstrafgefangenen zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt auferlegt werden, sind so zu wählen, 
dass sie in einem angemessenen Verhältnis 
zu ihrem Zweck stehen und die Jugendstraf-
gefangenen nicht mehr und nicht länger als 
notwendig beeinträchtigen. 

  

§ 99  
Allgemeine 

Verhaltenspflichten 

 § 99  
Allgemeine 

Verhaltenspflichten 

(1) Die Jugendstrafgefangenen sind für das 
geordnete Zusammenleben in der Anstalt mit-
verantwortlich und müssen mit ihrem Verhal-
ten dazu beitragen. Ihr Bewusstsein hierfür ist 
zu entwickeln und zu stärken. 

   unverändert 

(2) Die Jugendstrafgefangenen haben die An-
ordnungen der Bediensteten zu befolgen, 
auch wenn sie sich durch diese beschwert 
fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich 
dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

  

(3) Die Jugendstrafgefangenen haben ihren 
Haftraum und die ihnen von der Anstalt über-
lassenen Sachen in Ordnung zu halten und 
schonend zu behandeln. 

  

(4) Die Jugendstrafgefangenen haben Um-
stände, die eine Gefahr für das Leben oder 
eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit ei-
ner Person bedeuten, unverzüglich zu mel-
den. 

  

§ 100  
Absuchung, Durchsuchung 

 § 100  
Absuchung, Durchsuchung 

(1) Die Jugendstrafgefangenen, ihre Sachen 
und die Hafträume dürfen abgesucht und 
durchsucht werden. Die Durchsuchung von 
weiblichen Jugendstrafgefangenen darf nur 
durch weibliche Bedienstete, die Durchsu-
chung männlicher Jugendstrafgefangener 
nur durch männliche Bedienstete erfolgen. 
Bei Darlegung eines berechtigten Interesses 
soll dem Wunsch, die Durchsuchung einer 
Person des jeweils anderen Geschlechts zu 
übertragen, entsprochen werden. Die Ju-
gendstrafgefangenen sind auf die Regelung 
des Satzes 3 hinzuweisen; der Hinweis und 

 (1) Die Jugendstrafgefangenen, ihre Sachen 
und die Hafträume dürfen abgesucht und 
durchsucht werden. Das Schamgefühl ist zu 
schonen. Die Durchsuchung von weiblichen 
Jugendstrafgefangenen darf nur durch weibli-
che Bedienstete, die Durchsuchung männli-
cher Jugendstrafgefangener nur durch männ-
liche Bedienstete erfolgen. Bei Darlegung ei-
nes berechtigten Interesses soll dem Wunsch, 
die Durchsuchung einer Person des jeweils an-
deren Geschlechts zu übertragen, entspro-
chen werden. Die Jugendstrafgefangenen sind 
auf die Regelung des Satzes 3 hinzuweisen; 
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die Entscheidung sind zu dokumentieren und 
zu beachten. Sonstige Jugendstrafgefangene 
haben die Wahlmöglichkeit der Durchsu-
chung durch männliche oder weibliche Be-
dienstete. Die betroffenen Jugendstrafgefan-
genen sind auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; 
Satz 4 2. Halbsatz gilt entsprechend. Wird 
das Wahlrecht nicht ausgeübt, entscheidet 
die Anstalt nach billigem Ermessen. 

der Hinweis und die Entscheidung sind zu do-
kumentieren und zu beachten. Sonstige Ju-
gendstrafgefangene haben die Wahlmöglich-
keit der Durchsuchung durch männliche oder 
weibliche Bedienstete. Die betroffenen Ju-
gendstrafgefangenen sind auf ihr Wahlrecht 
hinzuweisen; Satz 4 2. Halbsatz gilt entspre-
chend. Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, 
entscheidet die Anstalt nach billigem Ermes-
sen. 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann allgemein anordnen, dass die Jugend-
strafgefangenen in der Regel bei der Auf-
nahme, vor und nach Kontakten mit Besuche-
rinnen und Besuchern sowie vor und nach je-
der Abwesenheit von der Anstalt mit Entklei-
dung zu durchsuchen sind, es sei denn im 
Einzelfall ist davon auszugehen, dass die o-
der der Jugendstrafgefangene nicht unerlaubt 
Gegenstände in die Anstalt oder aus der An-
stalt schmuggelt. 

 (2)  unverändert 

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann im Einzelfall eine mit Entkleidung ver-
bundene Durchsuchung sowie eine Untersu-
chung der Körperöffnungen anordnen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die oder der Jugendstrafgefangene un-
ter der Kleidung, an oder im Körper verbotene 
Gegenstände verbirgt. Bei Gefahr im Verzug 
können auch andere Bedienstete diese Maß-
nahmen vorläufig anordnen; die Entschei-
dung der Anstaltsleiterin oder des Anstaltslei-
ters ist unverzüglich einzuholen. Absatz 1 gilt 
entsprechend. Eine Untersuchung intimer 
Körperöffnungen darf nur durch eine Ärztin o-
der einen Arzt vorgenommen werden, bei Ge-
fahr im Verzug auch durch Sanitätsbediens-
tete. 

 (3)  unverändert 

§ 101  
Sichere Unterbringung 

 § 101  
Sichere Unterbringung 

(1) Jugendstrafgefangene können in eine An-
stalt verlegt und überstellt werden, die zu ihrer 
sicheren Unterbringung besser geeignet ist, 
wenn in erhöhtem Maße die Gefahr der Ent-
weichung oder Befreiung gegeben ist oder 
sonst ihr Verhalten oder ihr Zustand eine Ge-
fahr für die Sicherheit der Anstalt darstellt. Die 
Höchstdauer einer Überstellung beträgt 
sechs Monate. 

   unverändert 

(2) Hinsichtlich der Anhörung der oder des 
Jugendstrafgefangenen und Mitteilung an 
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Angehörige oder andere Personen gilt § 19 
Absatz 3 und 4 entsprechend. Die Anhörung 
nach § 19 Absatz 3 kann unterbleiben, wenn 
die sichere Durchführung der Überstellung o-
der Verlegung gefährdet ist. 

§ 102  
Störung und Unterbindung 

des Mobilfunkverkehrs 

 § 102  
Störung und Unterbindung des 

Mobilfunkverkehrs 

Die Anstalt darf technische Geräte betreiben, 
die unerlaubte Mobilfunkverbindungen auf 
dem Anstaltsgelände unterbinden oder stö-
ren. Sie hat hierbei die von der Bundesnetza-
gentur gemäß § 55 Absatz 1 Satz 5 des Tele-
kommunikationsgesetzes festgelegten Rah-
menbedingungen zu beachten. Der Mobil-
funkverkehr außerhalb des Geländes der An-
stalt darf nicht beeinträchtigt werden. 

   unverändert 

§ 103  
Maßnahmen zur Feststellung 

von Suchtmittelgebrauch 

 § 103  
Maßnahmen zur Feststellung 

von Suchtmittelgebrauch 

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt kann die Anstaltsleiterin 
oder der Anstaltsleiter allgemein oder im Ein-
zelfall Maßnahmen anordnen, die geeignet 
sind, den Gebrauch von Suchtmitteln festzu-
stellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden sein. 

   unverändert 

(2) Verweigern Jugendstrafgefangene die 
Mitwirkung an Maßnahmen nach Absatz 1 
ohne hinreichenden Grund, ist davon auszu-
gehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gege-
ben ist. 

  

(3) Wird verbotener Suchtmittelgebrauch 
festgestellt, können die Kosten der Maßnah-
men den Jugendstrafgefangenen auferlegt 
werden. 

  

§ 104  
Festnahmerecht 

 § 104  
Festnahmerecht 

Jugendstrafgefangene, die entwichen sind o-
der sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der 
Anstalt aufhalten, können durch die Anstalt o-
der auf deren Veranlassung festgenommen 
und zurückgebracht werden. Führt die Verfol-
gung oder die von der Anstalt veranlasste 

   unverändert 



Drucksache 19/3079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 90 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Fahndung nicht alsbald zur Wiederergrei-
fung, sind die weiteren Maßnahmen der Voll-
streckungsbehörde zu überlassen. 

§ 105  
Besondere 

Sicherungsmaßnahmen 

 § 105  
Besondere 

Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Jugendstrafgefangene können be-
sondere Sicherungsmaßnahmen angeordnet 
werden, wenn nach ihrem Verhalten oder auf-
grund ihres seelischen Zustandes in erhöh-
tem Maße die Gefahr der Entweichung, von 
Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sa-
chen, der Selbsttötung oder der Selbstverlet-
zung besteht und die besondere Sicherungs-
maßnahme zur Abwendung der Gefahr ver-
hältnismäßig ist. 

 (1)  unverändert 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen 
sind zulässig: 

 (2)  unverändert 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von 
Gegenständen, 

  

2. die Beobachtung der Jugendstrafgefange-
nen, zusätzlich auch mit technischen Hilfs-
mitteln, 

  

3. die Absonderung von anderen Jugend-
strafgefangenen, 

  

4. die Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Haftraum ohne gefährdende 
Gegenstände, 

  

5. die Fesselung und   

6. eine Fesselung, durch die die Bewe-
gungsfreiheit der oder des Jugendstrafge-
fangenen vollständig aufgehoben wird, 
einschließlich der hiermit medizinisch not-
wendig verbundenen Medikation (Fixie-
rung). 

  

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1, 3 
und 4 sind auch zulässig, wenn die Gefahr ei-
ner Befreiung oder eine erhebliche Störung 
der Ordnung der Anstalt anders nicht vermie-
den oder behoben werden kann. 

 (3)  unverändert 

(4) Im Rahmen einer Absonderung oder Un-
terbringung in einem besonders gesicherten 
Haftraum kann der Aufenthalt der oder des 
Jugendstrafgefangenen im Freien entzogen 
werden, wenn dies unerlässlich ist, um das 
Ziel der Maßnahme zu erreichen. 

 (4)  unverändert 
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(5) Eine Absonderung von mehr als vierund-
zwanzig Stunden Dauer (Einzelhaft) ist nur 
zulässig, wenn sie zur Abwehr einer von der 
Person der oder des Jugendstrafgefangenen 
ausgehenden Gefahr unerlässlich ist. 

 (5)  unverändert 

(6) In der Regel dürfen Fesseln nur an den 
Händen oder an den Füßen angelegt werden. 
Im Interesse der Jugendstrafgefangenen 
kann die Anstaltsleiterin oder der Anstaltslei-
ter eine andere Art der Fesselung anordnen. 
Die Fesselung wird zeitweise gelockert, so-
weit dies notwendig ist. 

 (6)  unverändert 

(7) Die Fixierung ist nur im Rahmen einer Un-
terbringung in einem besonders gesicherten 
Haftraum gemäß Absatz 2 Nummer 4 zuläs-
sig, wenn eine von einer oder einem Jugend-
strafgefangenen ausgehende gegenwärtige 
Gefahr erheblicher Gesundheitsschädigun-
gen an sich oder anderen trotz der Unterbrin-
gung nicht anders abgewendet werden kann. 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist re-
gelmäßig zu überprüfen. Die Fixierung ist un-
verzüglich zu beenden, sobald die Gefahr 
nicht mehr besteht. 

 (7)  unverändert 

(8) Während der Absonderung oder Unter-
bringung im besonders gesicherten Haftraum 
sind die Jugendstrafgefangenen in besonde-
rem Maße zu betreuen. Sind die Jugendstraf-
gefangenen darüber hinaus gefesselt oder fi-
xiert, sind sie durch Bedienstete ständig und 
in unmittelbarem Sichtkontakt zu beobach-
ten, bei einer Fixierung in unmittelbarer räum-
licher Anwesenheit. 

 (8) Während der Absonderung oder Unterbrin-
gung im besonders gesicherten Haftraum sind 
die Jugendstrafgefangenen in besonderem 
Maße zu betreuen. Sind die Jugendstrafgefan-
genen darüber hinaus gefesselt oder fixiert, 
sind sie durch geschulte Bedienstete ständig 
und in unmittelbarem Sichtkontakt zu be-
obachten, bei einer Fixierung in unmittelbarer 
räumlicher Anwesenheit. 

(9) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 
beim Transport ist die Fesselung auch dann 
zulässig, wenn aus anderen Gründen als de-
nen des Absatzes 1 in erhöhtem Maße die 
Gefahr der Entweichung besteht. Für Fixie-
rungen beim Transport gelten die Absätze 6 
und 7 entsprechend. 

 (9)  unverändert 

§ 106 
Anordnung besonderer 
Sicherungsmaßnahmen,  

Verfahren 

 § 106 
Anordnung besonderer 
Sicherungsmaßnahmen,  

Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ord-
net die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
an, sofern nicht ein Fall des Absatzes 4 vor-
liegt. Bei Gefahr im Verzug können auch an-
dere Bedienstete diese Maßnahmen vorläufig 

 (1)  unverändert 
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anordnen; die Entscheidung der Anstaltsleite-
rin oder des Anstaltsleiters ist unverzüglich 
einzuholen. 

(2) Die Entscheidung wird den Jugendstraf-
gefangenen von der Anstaltsleiterin oder dem 
Anstaltsleiter mündlich eröffnet und mit einer 
kurzen Begründung schriftlich abgefasst. 

 (2)  unverändert 

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dür-
fen nur soweit aufrechterhalten werden, als es 
ihr Zweck erfordert. 

 (3)  unverändert 

(4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf 
der vorherigen Anordnung durch das Gericht. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung 
der Fixierung auch durch die Anstaltsleitung 
oder einen anderen zuständigen Bedienste-
ten der Anstalt getroffen werden. Ist die ge-
richtliche Entscheidung nicht rechtzeitig her-
beizuführen, ist der Antrag unverzüglich nach 
Fixierungsbeginn zu stellen. Ist eine richterli-
che Entscheidung beantragt und die Fixie-
rung vor deren Erlangung beendet worden, 
ist dies dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 
Die Anordnung, die maßgeblichen Gründe 
hierfür, ihre Durchsetzung, ihre Dauer und die 
Art der Überwachung sind durch die Anstalt 
zu dokumentieren. Nach Beendigung einer 
Fixierung, die nicht gerichtlich angeordnet 
wurde, sind die Jugendstrafgefangenen auf 
ihr Recht hinzuweisen, die Zulässigkeit der 
durchgeführten Maßnahme bei dem zustän-
digen Gericht überprüfen zu lassen. Der Hin-
weis ist aktenkundig zu machen. 

 (4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf 
der vorherigen ärztlichen Stellungnahme 
und der Anordnung durch das Gericht. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Anordnung der Fi-
xierung auch durch die Anstaltsleitung oder 
andere zuständige Bedienstete der Anstalt 
getroffen werden; die ärztliche Stellung-
nahme ist unverzüglich nachträglich einzu-
holen. Ist die gerichtliche Entscheidung nicht 
rechtzeitig herbeizuführen, ist der Antrag un-
verzüglich nach Fixierungsbeginn zu stellen. 
Ist eine richterliche Entscheidung beantragt 
und die Fixierung vor deren Erlangung been-
det worden, ist dies dem Gericht unverzüglich 
mitzuteilen. Die Anordnung, die maßgeblichen 
Gründe hierfür, ihre Durchsetzung, ihre Dauer 
und die Art der Überwachung sind durch die 
Anstalt zu dokumentieren. Nach Beendigung 
einer Fixierung, die nicht gerichtlich angeord-
net wurde, sind die Jugendstrafgefangenen auf 
ihr Recht hinzuweisen, die Zulässigkeit der 
durchgeführten Maßnahme bei dem zuständi-
gen Gericht überprüfen zu lassen. Der Hinweis 
ist aktenkundig zu machen. 

§ 107  
Berichtspflichten, Zustim-

mung der Aufsichtsbehörde 

 § 107  
Berichtspflichten, Zustimmung 

der Aufsichtsbehörde 

(1) Fesselungen und Fixierung sind der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen, wenn 
sie länger als 24 Stunden aufrechterhalten 
werden, Einzelhaft und die Unterbringung in 
einem besonders gesicherten Haftraum, 
wenn sie länger als drei Tage aufrechterhal-
ten werden. 

   unverändert 

(2) Bei mehr als 30 Tagen Einzelhaft inner-
halb von zwölf Monaten ist die Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich. 
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(3) Bei mehr als 15 Tagen Unterbringung in 
einem besonders gesicherten Haftraum in-
nerhalb von zwölf Monaten ist die Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich. 

  

§ 108 
Ärztliche Beteiligung 

 § 108 
Ärztliche Beteiligung 

(1) Werden die Jugendstrafgefangenen ärzt-
lich behandelt oder beobachtet oder bildet ihr 
seelischer Zustand den Anlass der besonde-
ren Sicherungsmaßnahme, ist vorher eine 
ärztliche Stellungnahme einzuholen. Ist dies 
wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, wird 
die Stellungnahme unverzüglich nachträglich 
eingeholt. 

   unverändert 

(2) Sind die Jugendstrafgefangenen in einem 
besonders gesicherten Haftraum unterge-
bracht und gefesselt oder fixiert, sucht sie die 
Ärztin oder der Arzt unverzüglich und in der 
Folge täglich auf. Im Bedarfsfall werden die 
Jugendstrafgefangenen alsbald von einer 
Psychologin oder einem Psychologen aufge-
sucht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei einer 
Fesselung während einer Ausführung, Vor-
führung oder eines Transportes sowie bei Be-
wegungen innerhalb der Anstalt. 

  

(3) In den übrigen Fällen der Unterbringung 
im besonders gesicherten Haftraum sucht die 
Ärztin oder der Arzt die Jugendstrafgefange-
nen alsbald und in der Folge täglich auf. 

  

(4) Die Ärztin oder der Arzt ist regelmäßig zu 
hören, solange die Jugendstrafgefangenen 
länger als vierundzwanzig Stunden abgeson-
dert sind. 

  

Abschnitt 16  
Unmittelbarer Zwang 

 Abschnitt 16  
Unmittelbarer Zwang 

§ 109  
Begriffsbestimmungen 

 
  unverändert 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung 
auf Personen oder Sachen durch körperliche 
Gewalt, ihre Hilfsmittel oder durch Waffen. 

  

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare 
körperliche Einwirkung auf Personen oder 
Sachen. 

  

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind 
insbesondere Fesseln und Reizstoffe. 
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(4)  Waffen sind Hieb- und Schusswaffen.   

(5) Es dürfen nur dienstlich zugelassene 
Hilfsmittel und Waffen verwendet werden. 

  

§ 110  
Allgemeine Voraussetzungen 

  

(1) Bedienstete dürfen unmittelbaren Zwang 
anwenden, wenn sie Vollzugs- und Siche-
rungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen 
und der damit verfolgte Zweck auf keine an-
dere Weise erreicht werden kann. 

  

(2) Gegen andere Personen als Jugendstraf-
gefangene darf unmittelbarer Zwang ange-
wendet werden, wenn sie es unternehmen, 
Jugendstrafgefangene zu befreien oder wi-
derrechtlich in die Anstalt einzudringen, oder 
wenn sie sich unbefugt darin aufhalten. 

  

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf-
grund anderer Regelungen bleibt unberührt. 

  

§ 111  
Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit 

  

(1) Unter mehreren möglichen und geeigne-
ten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs 
sind diejenigen zu wählen, die den Einzelnen 
und die Allgemeinheit voraussichtlich am we-
nigsten beeinträchtigen. 

  

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn 
ein durch ihn zu erwartender Schaden er-
kennbar außer Verhältnis zu dem angestreb-
ten Erfolg steht. 

  

§ 112  
Androhung 

  

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. 
Die Androhung darf nur dann unterbleiben, 
wenn die Umstände sie nicht zulassen oder 
unmittelbarer Zwang sofort angewendet wer-
den muss, um eine rechtswidrige Tat, die den 
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu 
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr 
abzuwenden. 
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§ 113  
Schusswaffengebrauch 

  

(1) Innerhalb der Anstalt dürfen Bedienstete 
Schusswaffen auf Anordnung der Anstaltslei-
terin oder des Anstaltsleiters nur während des 
Nachtdienstes oder zur unmittelbaren Vorbe-
reitung einer Maßnahme nach Absatz 2 füh-
ren. Der Gebrauch ist nach Maßgabe der Ab-
sätze 3 und 4 nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für Leib oder Leben erfor-
derlich ist. Das Recht zum Schusswaffenge-
brauch aufgrund anderer Vorschriften durch 
Polizeivollzugsbedienstete bleibt davon unbe-
rührt. 

  

(2) Außerhalb der Anstalt dürfen Schusswaf-
fen nur bei Gefangenentransporten sowie 
Aus- und Vorführungen von den dazu be-
stimmten Bediensteten nach Maßgabe der fol-
genden Absätze gebraucht werden. 

  

(3) Schusswaffen dürfen nur gebraucht wer-
den, wenn andere Maßnahmen des unmittel-
baren Zwangs bereits erfolglos waren oder 
keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen 
ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der 
Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sa-
chen erreicht werden kann. Ihr Gebrauch un-
terbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbetei-
ligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet 
würden. 

  

(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vor-
her anzudrohen. Als Androhung gilt auch ein 
Warnschuss. Ohne Androhung dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 

  

(5) Gegen Jugendstrafgefangene dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, 

  

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes ge-
fährliches Werkzeug trotz wiederholter 
Aufforderung nicht ablegen oder 

  

2. um ihre Entweichung zu vereiteln,   

und nur, um sie angriffs- oder fluchtunfähig zu 
machen. 

  

(6) Gegen andere Personen dürfen Schuss-
waffen nur dann gebraucht werden, wenn sie 
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es unternehmen, Jugendstrafgefangene ge-
waltsam zu befreien und nur, um sie angriffs-
unfähig zu machen. 

Abschnitt 17 
Erzieherische Maßnahmen, 

Disziplinarverfahren 

 Abschnitt 17 
Erzieherische Maßnahmen, 

Disziplinarverfahren 

§ 114 
Einvernehmliche  
Konfliktregelung,  

erzieherische Maßnahmen 

 
  unverändert 

(1) Verstöße der Jugendstrafgefangenen ge-
gen Pflichten, die ihnen durch oder aufgrund 
dieses Gesetzes auferlegt sind, sind unver-
züglich erzieherisch aufzuarbeiten. Dabei 
können vorrangig gegenüber den Disziplinar-
maßnahmen nach § 115 Maßnahmen der 
einvernehmlichen Konfliktregelung nach Ab-
satz 2 oder erzieherische Maßnahmen nach 
Absatz 3 ergriffen werden, sofern diese geeig-
net sind, den Jugendstrafgefangenen ihr 
Fehlverhalten und die Notwendigkeit einer 
Verhaltensänderung bewusst zu machen. 
Einvernehmliche Konfliktregelungen nach Ab-
satz 2 gehen erzieherischen Maßnahmen 
nach Absatz 3 vor. 

  

(2) Im Rahmen der einvernehmlichen Kon-
fliktregelung werden mit den Jugendstrafge-
fangenen Vereinbarungen getroffen. Zur 
Konfliktregelung kommen insbesondere die 
Wiedergutmachung des Schadens, die Ent-
schuldigung bei Geschädigten, die Erbrin-
gung von Leistungen für die Gemeinschaft, die 
Teilnahme an einer Mediation und der vo-
rübergehende Verbleib auf dem Haftraum in 
Betracht. Erfüllen die Jugendstrafgefangenen 
die Vereinbarung, sind die Anordnung einer 
erzieherischen Maßnahme nach Absatz 3 so-
wie die Anordnung einer Disziplinarmaß-
nahme nach § 115 aufgrund dieser Verfeh-
lung ausgeschlossen. 

  

(3) Als erzieherische Maßnahmen für die 
Dauer von jeweils bis zu einer Woche kom-
men in Betracht 

  

1. die Erteilung von Weisungen und Aufla-
gen, 

  

2. die Beschränkung oder der Entzug einzel-
ner Gegenstände für die Freizeitbeschäf-
tigung und 
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3. der Ausschluss von gemeinsamer Freizeit 
oder von einzelnen Freizeitveranstaltun-
gen. 

  

Es sollen möglichst solche erzieherischen 
Maßnahmen angeordnet werden, die mit der 
Verfehlung in Zusammenhang stehen. 

  

§ 115  
Disziplinarmaßnahmen 

  

(1) Disziplinarmaßnahmen dürfen nur ange-
ordnet werden, wenn Maßnahmen nach 
§ 114 Absatz 2 oder 3 nicht ausreichen, um 
den Jugendstrafgefangenen das Unrecht ih-
rer Handlung zu verdeutlichen. Ferner ist so-
wohl bei der Entscheidung, ob eine Diszipli-
narmaßnahme anzuordnen ist, als auch bei 
Auswahl der nach Absatz 3 zulässigen Maß-
nahmen, eine aus demselben Anlass bereits 
angeordnete besondere Sicherungsmaß-
nahme zu berücksichtigen. 

  

(2) Disziplinarmaßnahmen können angeord-
net werden, wenn die Jugendstrafgefange-
nen rechtswidrig und schuldhaft 

  

1. andere Personen verbal oder tätlich an-
greifen, 

  

2. Lebensmittel oder fremde Sachen zerstö-
ren oder beschädigen, 

  

3. in sonstiger Weise gegen Strafgesetze 
verstoßen oder eine Ordnungswidrigkeit 
begehen, 

  

4. verbotene Gegenstände in die Anstalt 
einbringen, sich an deren Einbringung be-
teiligen, sie besitzen oder weitergeben, 

  

5. unerlaubt Betäubungsmittel oder andere 
berauschende Stoffe herstellen, besitzen, 
konsumieren, die Mitwirkung nach § 103 
Absatz 2 verweigern oder Kontrollen ma-
nipulieren, 

  

6. entweichen oder zu entweichen versu-
chen, 

  

7. gegen Weisungen im Zusammenhang mit 
der Gewährung von Lockerungen und 
Ausführungen verstoßen oder 

  

8. wiederholt oder schwerwiegend gegen 
sonstige Pflichten verstoßen, die ihnen 
durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes auferlegt sind, und dadurch 
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das geordnete Zusammenleben in der 
Anstalt stören 

und eine einvernehmliche Konfliktregelung 
gemäß § 114 Absatz 2 nicht in Betracht 
kommt oder nicht erfolgreich war. 

  

(3)  Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind   

1. der Verweis,   

2. die Beschränkung des Hörfunk- oder 
Fernsehempfangs bis zu zwei Monaten, 
der gleichzeitige Entzug jedoch nur bis 
zwei Wochen, 

  

3. die Beschränkung oder der Entzug der 
Gegenstände für die Freizeitbeschäfti-
gung mit Ausnahme des Lesestoffs bis zu 
zwei Monaten, 

  

4. die Beschränkung oder der Entzug des 
Aufenthalts in Gemeinschaft oder der 
Teilnahme an einzelnen Freizeitveran-
staltungen bis zu vier Wochen, 

  

5. die Beschränkung des Einkaufs bis zu 
zwei Monaten, 

  

6. die Kürzung des Arbeitsentgelts um zehn 
Prozent bis zu zwei Monaten, 

  

7. der Entzug der zugewiesenen Arbeit bis 
zu zwei Wochen und 

  

8. der Arrest bis zu zwei Wochen.   

(4) Arrest darf nur wegen schwerer oder wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden. 

  

(5) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können 
miteinander verbunden werden. 

  

(6) Disziplinarmaßnahmen sind auch zuläs-
sig, wenn wegen derselben Verfehlung ein 
Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird. 

  

§ 116 
Vollstreckung der 

Disziplinarmaßnahmen, 
Aussetzung zur Bewährung 

  

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Re-
gel sofort vollstreckt. Die Vollstreckung ist 
auszusetzen, soweit es zur Gewährung eines 
effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist. 
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(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder 
teilweise bis zu sechs Monaten zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden. Die Aussetzung zur 
Bewährung kann ganz oder teilweise wider-
rufen werden, wenn die Jugendstrafgefange-
nen die ihr zugrundeliegenden Erwartungen 
nicht erfüllen. 

  

§ 117  
Disziplinarbefugnis 

  

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei ei-
ner Verfehlung auf dem Weg in eine andere 
Anstalt zum Zweck der Verlegung ist die Lei-
terin oder der Leiter der Bestimmungsanstalt 
zuständig. 

  

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn 
sich die Verfehlung gegen die Anstaltsleiterin 
oder den Anstaltsleiter richtet. 

  

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Ju-
gendstrafgefangenen in einer anderen An-
stalt oder während einer Untersuchungshaft 
angeordnet worden sind, werden auf Ersu-
chen vollstreckt. § 116 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 

  

§ 118 
Verfahren 

  

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind 
sowohl belastende als auch entlastende Um-
stände zu ermitteln. Die betroffenen Jugend-
strafgefangenen werden in einer ihnen ver-
ständlichen Sprache darüber unterrichtet, 
welche Verfehlungen ihnen zur Last gelegt 
werden. Sie sind darauf hinzuweisen, dass es 
ihnen freisteht sich zu äußern, sich von einer 
Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 
vertreten zu lassen sowie Zeugen oder an-
dere Beweismittel zu benennen oder eine 
einvernehmliche Konfliktregelung gemäß 
§ 114 Absatz 2 anzustreben. Bei sprachli-
chen Verständigungsschwierigkeiten ist eine 
Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zu be-
stellen. Die Erhebungen werden in einer Nie-
derschrift festgelegt; die Einlassung der Ju-
gendstrafgefangenen wird vermerkt. 

  

(2) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu 
beurteilen sind, werden durch eine Entschei-
dung geahndet. 
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(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
soll sich vor der Entscheidung mit Personen 
besprechen, die maßgeblich an der Erzie-
hung und der Vollzugsgestaltung mitwirken. 
Bei Schwangeren, stillenden Müttern oder bei 
Jugendstrafgefangenen, die sich in ärztlicher 
Behandlung befinden, ist eine Ärztin oder ein 
Arzt zu hören. Hiervon kann abgesehen wer-
den, wenn nur ein Verweis ausgesprochen 
werden soll. 

  

(4) Vor der Entscheidung über eine Diszipli-
narmaßnahme erhalten die Jugendstrafge-
fangenen Gelegenheit, sich zu dem Ergebnis 
der Ermittlungen zu äußern. Die Entschei-
dung wird den Jugendstrafgefangenen von 
der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter 
mündlich eröffnet und mit einer kurzen Be-
gründung schriftlich abgefasst. 

  

§ 119  
Vollzug des Arrestes 

  

(1) Für die Dauer des Arrestes werden die Ju-
gendstrafgefangenen getrennt von anderen 
Jugendstrafgefangenen untergebracht. Sie 
können in einem besonderen Arrestraum un-
tergebracht werden, der den Anforderungen 
entsprechen muss, die an einen zum Aufent-
halt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum 
gestellt werden. Der Arrest ist erzieherisch zu 
gestalten. Soweit nichts anderes angeordnet 
wird, ruhen die Befugnisse der Jugendstraf-
gefangenen zur Teilnahme an Maßnahmen 
außerhalb des Raumes, in dem Arrest voll-
streckt wird, sowie die Befugnisse zur Aus-
stattung des Haftraums mit eigenen Gegen-
ständen (§ 66), zum Fernsehempfang (§ 69) 
und Einkauf (§ 71). Gegenstände für die Frei-
zeitbeschäftigung mit Ausnahme des Lese-
stoffs sind nicht zugelassen. Die Rechte zur 
Teilnahme an religiösen Veranstaltungen 
(§ 91) und auf Aufenthalt im Freien (§ 86) 
bleiben unberührt. 

  

(2) Bevor Arrest vollzogen wird, ist eine Ärztin 
oder ein Arzt zu hören. Während des Arrestes 
stehen die Jugendstrafgefangenen unter 
ärztlicher Aufsicht. 

  

(3) Der Vollzug des Arrestes unterbleibt oder 
wird unterbrochen, wenn die Gesundheit der 
Jugendstrafgefangenen gefährdet werden. 
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Abschnitt 18 
Aufhebung von Maßnahmen, 

Beschwerde 

 Abschnitt 18 
Aufhebung von Maßnahmen, 

Beschwerde 

§ 120  
Aufhebung von Maßnahmen 

 
  unverändert 

(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Re-
gelung einzelner Angelegenheiten auf dem 
Gebiet des Vollzuges richtet sich nach den 
nachfolgenden Absätzen, soweit dieses Ge-
setz keine abweichende Bestimmung enthält. 

  

(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Vergangen-
heit und die Zukunft zurückgenommen wer-
den. 

  

(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden, wenn 

  

1. aufgrund nachträglich eingetretener oder 
bekannt gewordener Umstände die Maß-
nahmen hätten versagt werden können, 

  

2. die Maßnahmen missbraucht werden o-
der 

  

3. Weisungen nicht befolgt werden.   

(4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach 
den Absätzen 2 oder 3 nur aufgehoben wer-
den, wenn die vollzuglichen Interessen an der 
Aufhebung in Abwägung mit dem schutzwür-
digen Vertrauen der Betroffenen auf den Be-
stand der Maßnahmen überwiegen. Davon ist 
auszugehen, wenn eine Maßnahme uner-
lässlich ist, um die Sicherheit der Anstalt zu 
gewährleisten. 

  

(5) Der gerichtliche Rechtsschutz bleibt unbe-
rührt. 

  

§ 121  
Beschwerderecht 

  

(1) Die Jugendstrafgefangenen erhalten Ge-
legenheit, sich in Angelegenheiten, die sie 
selbst betreffen, mit Wünschen, Anregungen 
und Beschwerden an die Anstaltsleiterin oder 
den Anstaltsleiter zu wenden. 

  

(2) Besichtigen Vertreterinnen oder Vertreter 
der Aufsichtsbehörde die Anstalt, ist zu ge-
währleisten, dass die Jugendstrafgefangenen 
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sich in Angelegenheiten, die sie selbst betref-
fen, an diese wenden können. 

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbe-
schwerde bleibt unberührt. 

  

§ 122  
Gerichtlicher Rechtsschutz 

  

Für den gerichtlichen Rechtsschutz gelten die 
§§ 92, 93 und 110 Absatz 1 des Jugendge-
richtsgesetzes in Verbindung mit §§ 109, 111 
bis 120 Absatz 1 und § 121b des Strafvoll-
zugsgesetzes. 

  

Abschnitt 19  
Kriminologische Forschung 

 Abschnitt 19  
Kriminologische Forschung 

§ 123  
Evaluation, kriminologische 

Forschung 

 
  unverändert 

(1) Behandlungsprogramme für die Jugend-
strafgefangenen sind auf der Grundlage wis-
senschaftlicher Erkenntnisse zu konzipieren, 
zu standardisieren und auf ihre Wirksamkeit 
hin zu überprüfen. 

  

(2) Der Vollzug, insbesondere seine Aufga-
benerfüllung und Gestaltung, die Umsetzung 
seiner Leitlinien sowie die Behandlungspro-
gramme und deren Wirkungen auf die Errei-
chung des Vollzugsziels, soll regelmäßig 
durch eine Hochschule oder durch eine an-
dere Stelle wissenschaftlich begleitet und er-
forscht werden. 

  

Abschnitt 20  
Organisation, Ausstattung 
und Aufbau der Anstalten 

 Abschnitt 20  
Organisation, Ausstattung und 

Aufbau der Anstalten 

§ 124  
Jugendstrafvollzugsanstalt 

 
  unverändert 

(1) Die Jugendstrafe, die Freiheitsstrafe in 
Fällen des § 114 Jugendgerichtsgesetz und 
die Ersatzfreiheitsstrafe werden in Jugend-
strafvollzugsanstalten, Teilanstalten oder in 
getrennten Abteilungen einer Anstalt des Er-
wachsenenvollzugs (Anstalt) vollzogen. Ge-
meinsame Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
von nach Jugendstrafrecht und nach allge-
meinem Strafrecht Verurteilten sind zulässig. 
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In jedem Fall erfolgt der Vollzug der Jugend-
strafe nach diesem Gesetz. 

(2) Die Abteilungen der Anstalt sollen in 
Wohngruppen gegliedert sein, zu denen ne-
ben den Hafträumen weitere Räume zur ge-
meinsamen Nutzung gehören. 

  

(3) Weibliche Jugendstrafgefangene sind in 
einer eigenen Anstalt oder im Frauenvollzug 
unterzubringen. Sofern sie im Frauenvollzug 
untergebracht werden, gelten die Regelun-
gen des Abschnitts 14 des Landesstrafvoll-
zugsgesetzes. 

  

§ 125  
Differenzierungsgebot 

  

Für den Vollzug der Jugend- und Freiheits-
strafe sind Haftplätze in verschiedenen An-
stalten, Einrichtungen und Abteilungen vorzu-
sehen, die eine dem Vollzugsziel entspre-
chende Behandlungsdifferenzierung ermögli-
chen. Es sind Einrichtungen des offenen Voll-
zuges einzurichten. Diese können als Abtei-
lung einer geschlossenen Anstalt gebildet 
werden. In den Einrichtungen des offenen 
Vollzuges sind die erforderlichen Behand-
lungs- und Betreuungsangebote vorzuhalten. 

  

§ 126  
Ausstattung 

  

(1) Anstalten, Einrichtungen und Abteilungen 
sind so auszustatten, dass sie ihre jeweiligen 
Aufgaben erfüllen können. Es ist eine be-
darfsgerechte Anzahl und Ausstattung von 
Plätzen, insbesondere für therapeutische 
Maßnahmen, schulische und berufliche Qua-
lifizierung, Arbeitstraining und Arbeitstherapie 
sowie zur Ausübung von Arbeit vorzusehen. 
Entsprechendes gilt für Besuche, Freizeit, 
Sport und Seelsorge. 

  

(2) Haft-, Freizeit-, Gemeinschafts- und Be-
suchsräume sind wohnlich oder sonst ihrem 
Zweck entsprechend auszugestalten. Sie 
müssen hinreichend Luftinhalt und ausrei-
chenden Lichteinfall haben und für eine ge-
sunde Lebensführung ausreichend mit Hei-
zung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche 
ausgestattet sein. 
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§ 127  
Festsetzung der 

Belegungsfähigkeit, Verbot 
der Überbelegung 

  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Bele-
gungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine 
angemessene Unterbringung der Jugend-
strafgefangenen gewährleistet ist. § 126 Ab-
satz 1 Satz 2 ist zu berücksichtigen. 

  

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Jugend-
strafgefangenen als zugelassen belegt wer-
den. 

  

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vo-
rübergehend und nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zulässig. 

  

§ 128  
Einrichtungen zur  
schulischen und  

beruflichen Bildung, 
Arbeitsbetriebe 

  

(1) In den Anstalten sind Einrichtungen zur 
schulischen und beruflichen Bildung und zur 
arbeitstherapeutischen Beschäftigung sowie 
Arbeitsbetriebe in ausreichendem Umfang 
vorzusehen. 

  

(2) Die Anstalt soll im Zusammenwirken mit 
den Vereinigungen und Stellen des Arbeits- 
und Wirtschaftslebens dazu beitragen, dass 
jede oder jeder arbeitsfähige Jugendstrafge-
fangene beruflich gefördert, beraten und ver-
mittelt wird. 

  

(3) Die Anstalt stellt durch geeignete organi-
satorische Maßnahmen sicher, dass Ar-
beitsagenturen und Jobcenter die ihnen ob-
liegenden Aufgaben wie Berufsberatung, 
Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung durch-
führen können. 

  

(4) Die Arbeitsbetriebe und Einrichtungen 
sind den Verhältnissen außerhalb der Anstal-
ten anzugleichen. Die Arbeitsschutz- und Un-
fallverhütungsvorschriften sind zu beachten. 

  

(5) Berufliche Qualifizierung und Arbeit kön-
nen auch durch externe Bildungsträger oder 
private Unternehmen erfolgen. In den von Ex-
ternen in der Anstalt betriebenen Einrichtun-
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gen kann die technische und fachliche Lei-
tung Angehörigen dieser Träger und Unter-
nehmen übertragen werden. 

Abschnitt 21  
Innerer Aufbau, Personal 

 Abschnitt 21  
Innerer Aufbau, Personal 

§ 129  
Zusammenarbeit 

 § 129  
Zusammenarbeit 

(1) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusam-
men und wirken daran mit, das Vollzugsziel 
und die Aufgaben des Vollzuges zu erfüllen. 

   unverändert 

(2) Mit den Stellen der Bewährungs- und Ge-
richtshilfe, den Aufsichtsstellen für die Füh-
rungsaufsicht, den Sozialleistungsträgern, 
insbesondere den Jugendämtern, den Ar-
beitsagenturen und den Jobcentern, ande-
ren Hilfeeinrichtungen und den Trägern der 
Sozialen Strafrechtspflege ist eng zusam-
menzuarbeiten. Die Vollzugsbehörden sollen 
mit Personen und Vereinen, deren Einfluss 
die Eingliederung der oder des Gefangenen 
fördern kann, zusammenarbeiten. 

  

§ 130 
Bedienstete 

 § 130 
Bedienstete 

(1) Die Aufgaben der Anstalten werden von 
Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
wahrgenommen. Sie können aus besonderen 
Gründen auch anderen Bediensteten der An-
stalten übertragen werden. 

   unverändert 

(2) Für Bedienstete, die nicht Beamte sind, 
gelten die für Vollzugsbeamtinnen und -be-
amte geltenden Vorschriften entsprechend, 
soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes etwas anderes bestimmt wird. 
Anstelle des Diensteides ist eine Verpflich-
tungserklärung nach dem Verpflichtungsge-
setz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), ge-
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 1974 (BGBl. I S. 1942), abzugeben. 

  

   
(3) Alle Bediensteten sind berufen, in ihren 
besonderen Aufgaben daran mitzuwirken, 
das Vollzugsziel und die Aufgaben des Vollzu-
ges zu verwirklichen. Sie sollen durch ihr Ver-
halten vorbildlich wirken und so die Jugend-
strafgefangenen nicht nur durch Anordnung, 
sondern durch eigenes Beispiel zur Mitarbeit 
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im Vollzug und zu einem selbstverantwortli-
chen Leben hinführen. 

(4) Die Anstalt wird mit dem für die Erreichung 
des Vollzugsziels und die Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Personal ausgestattet. 
Es muss für die erzieherische Gestaltung des 
Vollzuges geeignet und qualifiziert sein. Fort-
bildung sowie Praxisberatung und -beglei-
tung für die Bediensteten sind zu gewährleis-
ten. 

  

(5) Die Zahl der Fachkräfte für sozialtherapeu-
tische Einrichtungen ist so zu bemessen, dass 
eine therapeutische Nachsorge früherer Ju-
gendstrafgefangener gemäß § 31 ermöglicht 
werden kann. 

  

§ 131  
Erfüllung 

nicht-hoheitsrechtlicher  
Aufgaben 

 § 131  
Erfüllung 

nicht-hoheitsrechtlicher  
Aufgaben 

(1) Die Erfüllung nicht-hoheitsrechtlicher Auf-
gaben, insbesondere bei Beratungs- und Be-
handlungsmaßnahmen, kann externen Trä-
gern oder Personen vertraglich übertragen 
werden. 

   unverändert 

(2) Die gemäß Absatz 1 tätig werdenden Per-
sonen sind gemäß dem Verpflichtungsgesetz 
zu verpflichten. 

  

(3) Die Anstalt trägt dafür Sorge, dass § 130 
Absatz 3 und 4 Satz 2 im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung entsprechende Anwendung 
findet. 

  

§ 132  
Anstaltsleitung 

 § 132  
Anstaltsleitung 

(1) Für jede Jugendstrafvollzugsanstalt ist 
eine Leiterin oder ein Leiter zu bestellen. 

   unverändert 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
trägt die Verantwortung für den gesamten 
Vollzug und vertritt die Anstalt nach außen. 
Sie oder er kann einzelne Aufgabenbereiche 
auf andere Bedienstete übertragen. Die Auf-
sichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur 
Übertragung vorbehalten. 
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§ 133  
Seelsorgerinnen und  

Seelsorger 

 § 133  
Seelsorgerinnen und  

Seelsorger 

(1) Den Religionsgemeinschaften wird im 
Einvernehmen mit den Anstalten die Wahr-
nehmung der Seelsorge ermöglicht. Seelsor-
gerinnen und Seelsorger werden im Einver-
nehmen mit der jeweiligen Religionsgemein-
schaft im Hauptamt bestellt oder von der Re-
ligionsgemeinschaft entsandt. 

   unverändert 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen 
einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge 
nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsor-
gerische Betreuung auf andere Weise zuzu-
lassen. 

  

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder 
des Anstaltsleiters darf die Anstaltsseelsor-
gerin oder der Anstaltsseelsorger sich freier 
Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie 
für andere religiöse Veranstaltungen von au-
ßen zuziehen. 

  

§ 134  
Medizinische Versorgung 

 § 134  
Medizinische Versorgung 

(1) Die ärztliche Versorgung ist durch haupt-
amtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. 
Sie kann aus besonderen Gründen neben-
amtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärz-
tinnen oder Ärzten übertragen werden. 

   unverändert 

(2) Die Pflege der Kranken soll von Bediens-
teten ausgeführt werden, die eine Erlaubnis 
nach dem Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 
1018), besitzen. Solange diese nicht zur Ver-
fügung stehen, können auch Bedienstete o-
der externe Kräfte eingesetzt werden, die 
eine sonstige Qualifikation in der Kranken-
pflege erfahren haben. 

  

§ 135  
Versorgung 

psychisch erkrankter  
Jugendstrafgefangener,  

Beleihung 

 
§ 135  

Versorgung 
psychisch erkrankter  

Jugendstrafgefangener,  
Beleihung 

(1) Die medizinische Versorgung psychisch 
erkrankter Jugendstrafgefangener im Rah-

   unverändert 
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men des Vollzuges der Jugend- oder Frei-
heitsstrafe kann einem geeigneten psychiat-
rischen Krankenhaus als Aufgabe zur Erledi-
gung in den Handlungsformen des öffentli-
chen Rechts unter der Aufsicht des Landes 
widerruflich übertragen werden. Die Aufga-
benübertragung darf nur erfolgen, wenn die 
Einrichtung im Hinblick auf ihre personelle 
und sachliche Ausstattung, Organisation so-
wie medizinische und persönliche Betreuung 
der Jugendstrafgefangenen für die Unterbrin-
gung geeignet ist 

(2) Die Übertragung an ein privatrechtlich 
verfasstes Krankenhaus bedarf der Belei-
hung mit den für die Durchführung dieser Auf-
gabe erforderlichen hoheitlichen Befugnis-
sen. Die Beleihung erfolgt durch Verwal-
tungsakt oder öffentlich-rechtlichen Vertrag 
des für Justiz zuständigen Ministeriums im 
Einvernehmen mit dem für Gesundheit zu-
ständigen Ministerium. Der Verwaltungsakt o-
der Vertrag ist öffentlich bekannt zu geben. 
Das durch Verwaltungsakt begründete 
Rechtsverhältnis kann ergänzend durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag mit dem für Justiz 
zuständigen Ministerium geregelt werden. 
Durch den Verwaltungsakt oder den Vertrag 
ist sicherzustellen, dass 

  

1. die Einrichtung im Hinblick auf ihre perso-
nelle und sachliche Ausstattung, Organi-
sation sowie medizinische und persönli-
che Betreuung der Kranken für die Unter-
bringung und Behandlung geeignet ist, 

  

2. der ärztlichen Leiterin oder dem ärztlichen 
Leiter der Einrichtung die Verantwortung 
für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 übertragen wird und 

  

3. der Einsatz von Personal von einem auf 
die persönliche und fachliche Eignung be-
zogenen Einwilligungsvorbehalt der ärztli-
chen Leiterin oder des ärztlichen Leiters 
abhängig ist. 

  

Die ärztliche Leiterin oder der ärztliche Leiter 
der Einrichtung, die Vertretung, die verant-
wortliche Pflegedienstleitung und ihre Vertre-
tung sowie weitere Ärztinnen und Ärzte mit 
Leitungsfunktion werden auf Vorschlag des 
Krankenhausträgers durch das für Justiz zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für Gesundheit zuständigen Ministerium 
bestellt. Die Bestellung setzt die persönliche 
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und fachliche Eignung für die Wahrnehmung 
der Aufgaben voraus. 

(3) Die Übertragung an Krankenhäuser in öf-
fentlich-rechtlicher Organisations- und Hand-
lungsform kann auf Antrag ihres Trägers 
durch Rechtsverordnung des für Justiz zu-
ständigen Ministeriums erfolgen. 

  

(4) Der Umfang und die Mittel der Aufsicht 
über die öffentlich-rechtliche oder privatrecht-
lich verfasste Einrichtung nach Absatz 1 rich-
ten sich nach § 15 Absatz 2, § 16 Absatz 1 
und 3 und § 18 Absatz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes. Die Bevollmächtigten der 
Aufsichtsbehörde (§ 139) haben ein jederzei-
tiges direktes Weisungsrecht auch gegen-
über dem Personal. Ihnen ist jederzeit Zutritt 
zu den für die gemäß Absatz 1 genutzten 
Räumlichkeiten zu gewähren. Im Falle der 
Nichtbefolgung können die Bevollmächtigten 
bei Gefahr im Verzug die angewiesenen 
Maßnahmen auf Kosten der Einrichtung 
selbst ausführen oder ausführen lassen. Die 
Aufsichtsbehörde tritt dabei in die Rechte des 
Trägers ein und kann sich der personellen, 
sachlichen, baulichen und organisatorischen 
Ausstattung des Trägers bedienen. Der Trä-
ger ist verpflichtet sicherzustellen, dass die 
Selbstvornahme nicht durch Rechte Dritter 
beeinträchtigt wird. Im Falle eines Widerrufs 
der Aufgabenübertragung kann die Aufsichts-
behörde Maßnahmen unter Inanspruch-
nahme von Personal der Einrichtung sowie 
der vor dem Widerruf von ihr genutzten 
Räumlichkeiten und Sachmittel treffen, um 
die Versorgung aufrechtzuerhalten, bis diese 
anderweitig geregelt werden kann; für die In-
anspruchnahme Dritter ist eine Entschädi-
gung unter entsprechender Anwendung der 
§§ 221 bis 226 des Landesverwaltungsgeset-
zes zu leisten. 

  

§ 136  
Konferenzen  

 § 136  
Konferenzen  

Zur Vorbereitung wichtiger Entscheidungen 
im Vollzug, in der Regel bei erstmaliger Ge-
währung von Lockerungen, Verlegung in den 
offenen Vollzug oder bei Maßnahmen zur Ent-
lassungsvorbereitung, sind Konferenzen mit 
den an der Behandlung maßgeblich Beteilig-
ten durchzuführen. § 10 Absatz 6 und 7 gilt 
entsprechend. 

   unverändert 
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§ 137  
Interessenvertretung der  
Jugendstrafgefangenen 

 § 137  
Interessenvertretung der  
Jugendstrafgefangenen 

Den Jugendstrafgefangenen soll ermöglicht 
werden, an der Verantwortung für Angele-
genheiten von gemeinsamem Interesse teil-
zunehmen, die sich ihrer Eigenart und der Auf-
gabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eig-
nen. 

 Den Jugendstrafgefangenen wird ermög-
licht, Vertretungen zu wählen. Diese kön-
nen in Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse Vorschläge und Anregungen an 
die Anstalt unterbreiten. Diese sollen mit 
der Vertretung erörtert werden. 

§ 138  
Hausordnung 

 § 138  
Hausordnung 

Die Anstaltsleitung erlässt eine Hausord-
nung. Diese informiert in verständlicher Form 
namentlich über die Rechte und Pflichten der 
Jugendstrafgefangenen und enthält Erläute-
rungen zur Organisation des Besuchs, zur Ar-
beitszeit, Freizeit und Ruhezeit sowie Hin-
weise zu den Möglichkeiten, Anträge und Be-
schwerden anzubringen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann sich die Genehmigung vorbehal-
ten. 

   unverändert 

Abschnitt 22 
Aufsicht, Beiräte 

 Abschnitt 22 
Aufsicht, Beiräte 

§ 139  
Aufsichtsbehörde 

 § 139  
Aufsichtsbehörde 

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium 
führt die Aufsicht über die Anstalten (Auf-
sichtsbehörde) und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Vollzuges. Es führt 
auch die Aufsicht über die Einrichtungen ge-
mäß § 135. 

 (1) Das für Justiz zuständige Ministerium führt 
die Aufsicht über die Anstalten (Aufsichtsbe-
hörde) und sichert gemeinsam mit ihnen die 
Qualität des Vollzuges. Der Umfang und die 
Mittel der Aufsicht richten sich nach § 15 
und § 16 des Landesverwaltungsgesetzes. 
Das für Justiz zuständige Ministerium kann 
in Ausübung der Aufsicht übergeordnete 
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenab-
wehr sowie zur Zusammenarbeit mit natio-
nalen und internationalen Justiz- und Si-
cherheitsbehörden anordnen, steuern und 
prüfen. Es führt auch die Aufsicht über die Ein-
richtungen gemäß § 135. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich Entschei-
dungen über Verlegungen und Überstellun-
gen vorbehalten. 

 (2)  unverändert 
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§ 140  
Vollstreckungsplan,  

Vollzugsgemeinschaften 

 § 140  
Vollstreckungsplan,  

Vollzugsgemeinschaften 

(1) Die Aufsichtsbehörde regelt nach allge-
meinen Merkmalen durch Erlass die örtliche 
und sachliche Zuständigkeit der Anstalten in 
einem Vollstreckungsplan. 

   unverändert 

(2) Im Rahmen von Vollzugsgemeinschaften 
kann der Vollzug auch in Vollzugseinrichtun-
gen anderer Länder vorgesehen werden. 

  

§ 141  
Anstaltsbeirat, Landesbeirat 

 § 141  
Anstaltsbeirat, Landesbeirat 

(1) Bei der Anstalt ist ein Beirat zu bilden. Bei 
der Besetzung des Anstaltsbeirats ist auf ein 
ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern hinzuwirken. Die im Vollzug Tätigen 
dürfen nicht Mitglieder des Beirats sein. 

   unverändert 

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken bera-
tend bei der Gestaltung des Vollzuges und 
der Eingliederung der Jugendstrafgefange-
nen mit. Sie fördern das Verständnis für den 
Vollzug und seine gesellschaftliche Akzep-
tanz und vermitteln Kontakte zu öffentlichen 
und privaten Einrichtungen. 

  

(3) Der Beirat steht der Anstaltsleiterin oder 
dem Anstaltsleiter, den im Vollzug Tätigen 
und den Jugendstrafgefangenen als An-
sprechpartner zur Verfügung. 

  

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich 
über die Unterbringung der Jugendstrafge-
fangenen und die Gestaltung des Vollzuges 
unterrichten und die Anstalt besichtigen. Sie 
können die Jugendstrafgefangenen in ihren 
Räumen aufsuchen. Unterhaltung und 
Schriftwechsel werden nicht überwacht. 

  

(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpflich-
tet, außerhalb ihres Amtes über alle Angele-
genheiten, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind, besonders über Namen und Persönlich-
keit der Jugendstrafgefangenen, Verschwie-
genheit zu bewahren. Dies gilt auch nach Be-
endigung ihres Amtes. 

  

(6) Der gemäß § 11 Bewährungs- und Ge-
richtshilfegesetz vom 31. Januar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 274), Zuständigkeiten 
und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
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(GVOBl. Schl.-H. S. 30), zu bildende Landes-
beirat berät die Landesregierung auch in An-
gelegenheiten des Justizvollzuges. 

Abschnitt 23  
Vollzug des Strafarrestes 

 Abschnitt 23  
Vollzug des Strafarrestes 

§ 142  
Grundsatz 

 
  unverändert 

(1) Für den Vollzug des Strafarrestes in An-
stalten gelten die Bestimmungen der §§ 2 bis 
141 entsprechend, sofern die Strafarrestantin-
nen oder Strafarrestanten zur Tatzeit das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und 
das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben und soweit § 143 nicht Abweichendes be-
stimmt. 

  

(2) § 143 Absatz 1 bis 3, 7 und 8 gilt nicht, 
wenn Strafarrest in Unterbrechung einer an-
deren freiheitsentziehenden Maßnahme voll-
zogen wird. 

  

§ 143  
Besondere Bestimmungen 

  

(1) Strafarrestantinnen und Strafarrestanten 
sollen im offenen Vollzug untergebracht wer-
den. 

  

(2) Eine gemeinsame Unterbringung ist nur 
mit Einwilligung der Strafarrestantinnen und 
Strafarrestanten zulässig. 

  

(3) Besuche, Telefongespräche und Schrift-
wechsel dürfen nur untersagt oder überwacht 
werden, wenn dies aus Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt notwendig ist. 

  

(4) Den Strafarrestantinnen und Strafarres-
tanten soll gestattet werden, einmal wöchent-
lich Besuch zu empfangen. 

  

(5) Strafarrestantinnen und Strafarrestanten 
dürfen eigene Kleidung tragen und eigenes 
Bettzeug benutzen, wenn Gründe der Sicher-
heit der Anstalt nicht entgegenstehen und sie 
für Reinigung, Instandsetzung und regelmä-
ßigen Wechsel auf eigene Kosten sorgen. 

  

(6) Sie dürfen Nahrungs-, Genuss- und Kör-
perpflegemittel in angemessenem Umfang 
durch Vermittlung der Anstalt auf eigene Kos-
ten erwerben. 
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(7) Eine mit einer Entkleidung verbundene 
körperliche Durchsuchung ist nur bei Gefahr 
im Verzug zulässig. 

  

(8) Zur Vereitelung einer Entweichung und 
zur Wiederergreifung dürfen Schusswaffen 
nicht gebraucht werden. 

  

Abschnitt 24  
Schlussbestimmung 

 Abschnitt 24  
Schlussbestimmung 

§ 144  
Einschränkung von  

Grundrechten 

 
  unverändert 

Durch dieses Gesetz werden die Rechte   

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Ar-
tikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

  

2. auf körperliche Unversehrtheit und Frei-
heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 des 
Grundgesetzes), 

  

3. auf ungestörte Religionsausübung (Arti-
kel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes), 

  

4. sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten (Artikel 5 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes), 

  

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des 
Grundgesetzes) und 

  

6. auf freie Verfügbarkeit über das Eigentum 
(Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes)  

  

eingeschränkt.   
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Artikel 3 
Gesetz über den Vollzug der  

Untersuchungshaft in  
Schleswig-Holstein  

(Untersuchungshaftvollzugs- 
gesetz - UVollzG)  

 Artikel 3 
Gesetz über den Vollzug der  

Untersuchungshaft in  
Schleswig-Holstein  

(Untersuchungshaftvollzugs- 
gesetz - UVollzG) 

Inhaltsübersicht 

 

 Inhaltsübersicht  

unverändert 

 
Abschnitt 1   

Allgemeine Bestimmungen   

§ 1  Anwendungsbereich   
§ 2 Aufgabe des Untersuchungshaftvoll-

zuges   

§ 3  Zuständigkeit und Zusammenarbeit 
  

§ 4  Grundsätze der Vollzugsgestaltung 
  

§ 5  Stellung der Untersuchungsgefange-
nen   

§ 6  Sicherheit   

Abschnitt 2    

Vollzugsverlauf   

§ 7  Aufnahmeverfahren   

§ 8  Verlegung und Überstellung   

§ 9  Vorführung, Ausführung und Ausant-
wortung 

  

§ 10  Entlassung   

Abschnitt 3    

Unterbringung   

§ 11  Trennungsgrundsätze   

§ 12  Unterbringung   

§ 13  Einschluss und Aufenthalt außerhalb 
der Nachtzeit 

  

§ 14  Abteilungsvollzug   

Abschnitt 4   

Soziale Hilfen und Beratung   
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§ 15  Soziale Hilfen   

§ 16  Ausgleich von Tatfolgen   

§ 17  Schuldenregulierung   

§ 18  Suchtmittelberatung   

§ 19  Familienunterstützende Angebote   

§ 20  Soziales Training   

Abschnitt 5   

Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeit, Ver-
gütung 

  

§ 21  Qualifizierung und Arbeit   

§ 22  Selbstbeschäftigung   

§ 23  Vergütung   

Abschnitt 6    

Außenkontakte   

§ 24  Grundsatz   

§ 25 Besuch   

§ 26  Untersagung der Besuche   

§ 27 Durchführung der Besuche   

§ 28  Besuche von Verteidigern, Rechtsan-
wälten und Notaren 

  

§ 29  Telefongespräche   

§ 30  Schriftwechsel   

§ 31  Untersagung des Schriftwechsels   

§ 32  Sichtkontrolle, Weiterleitung und Auf-
bewahrung von Schreiben 

  

§ 33  Inhaltliche Kontrolle des Schriftwech-
sels 

  

§ 34  Anhalten von Schreiben   

§ 35  Andere Formen der Telekommunika-
tion 

  

§ 36  Pakete   

Abschnitt 7   

Grundversorgung und Freizeit   

§ 37  Einbringen von Gegenständen   
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§ 38  Gewahrsam an Gegenständen   

§ 39  Ausstattung des Haftraums   

§ 40  Aufbewahrung und Vernichtung von 
Gegenständen 

  

§ 41  Zeitungen und Zeitschriften, religiöse 
Schriften und Gegenstände 

  

§ 42  Rundfunk, Informations- und Unter-
haltungselektronik 

  

§ 43  Kleidung   

§ 44  Verpflegung und Einkauf   

§ 45  Annehmlichkeiten   

§ 46  Freizeit   

Abschnitt 8   

Gelder der Untersuchungsgefangenen 
und Kostenbeteiligung 

  

§ 47  Taschengeld   

§ 48  Konten, zweckgebundene Einzahlun-
gen, Bargeld 

  

§ 49  Kostenbeteiligung   

Abschnitt 9    

Gesundheitsfürsorge   

§ 50 Art und Umfang der medizinischen 
Leistungen, Kostenbeteiligung 

  

§ 51  Durchführung der medizinischen Leis-
tungen, Forderungsübergang, Kos-
tentragung 

  

§ 52  Ruhen der Ansprüche   

§ 53  Gesundheitsschutz und Hygiene   

§ 54  Freistunde   

§ 55  Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge 

  

§ 56  Benachrichtigungspflicht   

Abschnitt 10    

Religionsausübung   

§ 57  Seelsorge   

§ 58  Religiöse Veranstaltungen   
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§ 59  Weltanschauungsgemeinschaften   

Abschnitt 11   

Besondere Vorschriften für weibliche Un-
tersuchungsgefangene 

  

§ 60  Unterbringung und Vollzugsgestal-
tung 

  

§ 61  Unterbringung von weiblichen Unter-
suchungsgefangenen mit ihren Kin-
dern 

  

§ 62  Schwangerschaft und Entbindung   

Abschnitt 12   

Sicherheit und Ordnung   

§ 63  Grundsatz   

§ 64  Allgemeine Verhaltenspflichten   

§ 65  Absuchung, Durchsuchung   

§ 66  Sichere Unterbringung   

§ 67  Störung und Unterbindung des Mobil-
funkverkehrs 

  

§ 68  Maßnahmen zur Feststellung von 
Suchtmittelgebrauch 

  

§ 69  Festnahmerecht   

§ 70  Besondere Sicherungsmaßnahmen   

§ 71 Anordnung besonderer Sicherungs-
maßnahmen, Verfahren 

  

§ 72  Berichtspflichten, Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde 

  

§ 73  Ärztliche Beteiligung   

Abschnitt 13   

Unmittelbarer Zwang   

§ 74  Begriffsbestimmungen   

§ 75  Allgemeine Voraussetzungen   

§ 76  Grundsatz der Verhältnismäßigkeit   

§ 77  Androhung   

§ 78  Schusswaffengebrauch   

Abschnitt 14    
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Disziplinarverfahren   

§ 79  Disziplinarmaßnahmen   

§ 80  Vollstreckung der Disziplinarmaßnah-
men, Aussetzung zur Bewährung 

  

§ 81  Disziplinarbefugnis   

§ 82  Verfahren   

§ 83  Vollzug des Arrestes   

Abschnitt 15   

Aufhebung von Maßnahmen, Be-
schwerde, gerichtlicher Rechtsschutz 

  

§ 84  Aufhebung von Maßnahmen   

§ 85  Beschwerderecht   

§ 86  Gerichtlicher Rechtsschutz   

Abschnitt 16   

Ergänzende Bestimmungen für junge Un-
tersuchungsgefangene 

  

§ 87  Anwendungsbereich   

§ 88  Gestaltung des Vollzuges   

§ 89  Zusammenarbeit und Einbeziehung 
Dritter 

  

§ 90  Ermittlung des Förder- und Erzie-
hungsbedarfs, Maßnahmen 

  

§ 91  Unterbringung   

§ 92  Schulische und berufliche Aus- und 
Weiterbildung, Arbeit 

  

§ 93  Besuche, Schriftwechsel, Telefonge-
spräche 

  

§ 94  Freizeit und Sport   

§ 95  Einvernehmliche Konfliktregelung, Er-
zieherische Maßnahmen, Disziplinar-
maßnahmen 

  

Abschnitt 17   

Kriminologische Forschung   

§ 96  Evaluation, kriminologische For-
schung 

  

Abschnitt 18   
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Organisation, Ausstattung und Aufbau 
der Anstalten 

  

§ 97  Anstalten   

§ 98  Ausstattung   

§ 99  Festsetzung der Belegungsfähigkeit, 
Verbot der Überbelegung 

  

§ 100  Einrichtungen zur schulischen und be-
ruflichen Bildung, Arbeitsbetriebe 

  

Abschnitt 19   

Innerer Aufbau, Personal   

§ 101  Zusammenarbeit   

§ 102  Bedienstete   

§ 103  Erfüllung nicht-hoheitsrechtlicher Auf-
gaben 

  

§ 104  Anstaltsleitung   

§ 105  Seelsorgerinnen und Seelsorger   

§ 106  Medizinische Versorgung   

§ 107  Mitverantwortung der Untersuchungs-
gefangenen 

  

§ 108  Hausordnung   

Abschnitt 20    

Aufsicht, Beiräte   

§ 109  Aufsichtsbehörde   

§ 110  Vollstreckungsplan, Vollzugsgemein-
schaften 

  

§ 111  Anstaltsbeiräte   

Abschnitt 21    

Schlussbestimmungen   

§ 112  Einschränkung von Grundrechten   
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Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

 Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 § 1  
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Un-
tersuchungshaft. 

   unverändert 

(2) Es gilt entsprechend für den Vollzug der 
Haft nach § 127b Absatz 2, § 230 Absatz 2, 
§§ 236, 329 Absatz 3, § 412 Satz 1 und 
§ 453c der Strafprozessordnung sowie der 
einstweiligen Unterbringung nach § 275a Ab-
satz 6 der Strafprozessordnung. 

  

§ 2 
Aufgabe des 

Untersuchungshaftvollzuges 

 § 2 
Aufgabe des 

Untersuchungshaftvollzuges 

Der Vollzug der Untersuchungshaft hat die 
Aufgabe, durch sichere Unterbringung der 
Untersuchungsgefangenen die Durchführung 
eines geordneten Strafverfahrens zu gewähr-
leisten und in den Fällen des § 112a Strafpro-
zessordnung der Gefahr weiterer Straftaten 
zu begegnen. 

   unverändert 

§ 3  
Zuständigkeit und  
Zusammenarbeit 

 § 3  
Zuständigkeit und  
Zusammenarbeit 

(1) Entscheidungen nach diesem Gesetz trifft 
die Justizvollzugsanstalt, in der die Untersu-
chungshaft vollzogen wird (Anstalt). Sie ar-
beitet eng mit Gericht und Staatsanwaltschaft 
zusammen, um die Aufgabe des Untersu-
chungshaftvollzuges zu erfüllen und die Si-
cherheit und Ordnung der Anstalt zu gewähr-
leisten. 

   unverändert 

(2) Die Anstalt hat Anordnungen nach § 119 
Absatz 1 der Strafprozessordnung zur Ab-
wehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wie-
derholungsgefahr zu beachten und umzuset-
zen. 
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§ 4  
Grundsätze der  

Vollzugsgestaltung 

 § 4  
Grundsätze der  

Vollzugsgestaltung 

(1) Das Leben im Vollzug ist den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit wie möglich an-
zugleichen, soweit die Aufgabe des Untersu-
chungshaftvollzuges und die Erfordernisse 
eines geordneten Zusammenlebens in der 
Anstalt dies zulassen. Selbständigkeit in der 
Lebensgestaltung ist zu fördern. 

 (1)  unverändert 

(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs 
ist entgegenzuwirken. 

 (2)  unverändert 

(3) Die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Untersuchungsgefangenen, insbesondere im 
Hinblick auf Geschlecht, Alter und Herkunft, 
werden bei der Vollzugsgestaltung im Allge-
meinen und im Einzelfall berücksichtigt. 

 (3) Die unterschiedlichen individuellen Erfor-
dernisse und Bedürfnisse der Untersu-
chungsgefangenen, insbesondere im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, 
Sprache, Religion, Weltanschauung, Be-
hinderung und sexuelle Identität, werden 
bei der Vollzugsgestaltung im Allgemeinen 
und im Einzelfall berücksichtigt. Kein Mensch 
darf im Rahmen des Untersuchungshaft-
vollzuges aufgrund dieser Merkmale, einer 
rassistischen oder antisemitischen Zu-
schreibung oder des sozialen Status diskri-
miniert werden. 

(4) Die Belange der Familienangehörigen der 
Untersuchungsgefangenen sind bei der Voll-
zugsgestaltung zu berücksichtigen. Der Er-
halt familiärer und sozialer Bindungen des 
Untersuchungsgefangenen soll gefördert 
werden. 

 (4)  unverändert 

(5) Personen und Einrichtungen außerhalb 
des Vollzuges sollen in den Vollzugsalltag 
einbezogen werden. Therapien und Beratun-
gen werden auch durch externe Fachkräfte 
durchgeführt. 

 (5)  unverändert 

(6) Alle in der Anstalt Tätigen arbeiten zusam-
men und wirken daran mit, die Aufgaben der 
Untersuchungshaft und die Grundsätze der 
Vollzugsgestaltung umzusetzen. 

 (6)  unverändert 

§ 5  
Stellung der 

Untersuchungsgefangenen 

 § 5  
Stellung der 

Untersuchungsgefangenen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen gelten als 
unschuldig. Sie sind so zu behandeln, dass 
der Anschein vermieden wird, sie würden zur 
Verbüßung einer Strafe festgehalten. Dies ist 

   unverändert 
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auch bei der Ausgestaltung der vollzuglichen 
Angebote zu berücksichtigen. 

(2) Die Persönlichkeit der Untersuchungsge-
fangenen ist zu achten. Ihre Selbständigkeit 
im Vollzugsalltag ist soweit wie möglich zu er-
halten und zu fördern. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen werden 
an der Gestaltung des Vollzugsalltags betei-
ligt. Vollzugliche Maßnahmen sollen ihnen er-
läutert werden. 

  

(4) Die Untersuchungsgefangenen unterlie-
gen den in diesem Gesetz vorgesehenen Be-
schränkungen ihrer Freiheit. Soweit das Ge-
setz eine besondere Regelung nicht enthält, 
dürfen ihnen nur Beschränkungen auferlegt 
werden, die zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder zur Abwendung einer schwerwie-
genden Störung der Ordnung der Anstalt o-
der zur Umsetzung einer verfahrenssichern-
den Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung unerlässlich sind. Sie 
müssen in einem angemessenen Verhältnis 
zum Zweck der Anordnung stehen und dürfen 
die Untersuchungsgefangenen nicht mehr 
und nicht länger als notwendig beeinträchti-
gen. 

  

§ 6  
Sicherheit 

 § 6  
Sicherheit 

(1) Die Sicherheit der Bevölkerung, der Be-
diensteten und der übrigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie der Untersuchungsge-
fangenen wird erreicht durch 

   unverändert 

1. baulich-technische Vorkehrungen,   

2. organisatorische Regelungen und deren 
Umsetzung und 

  

3. soziale und behandlungsfördernde Struk-
turen. 

  

Die Sicherheitsmaßnahmen haben sich an 
den jeweiligen Aufgaben der Anstalten zu ori-
entieren. 

  

(2) Die Sicherheit in der Anstalt soll ein ge-
waltfreies Klima fördern und die Untersu-
chungsgefangenen vor Übergriffen Mitgefan-
gener schützen. Den Untersuchungsgefan-
genen sollen Angebote zur Entwicklung und 
Stärkung ihrer Fähigkeiten zu gewaltfreier 
Konfliktlösung gemacht werden. 
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Abschnitt 2  
Vollzugsverlauf 

 Abschnitt 2  
Vollzugsverlauf 

§ 7  
Aufnahmeverfahren 

 
  unverändert 

(1) Mit den Untersuchungsgefangenen wird 
unmittelbar nach dem Eintreffen in der Anstalt 
im Rahmen der Erstaufnahme ein Gespräch 
geführt, in dem Feststellungen über Sofort-
maßnahmen getroffen werden (Sofortge-
spräch). Mit jeder Untersuchungsgefangenen 
und jedem Untersuchungsgefangenen soll 
spätestens drei Tage nach dem Zugang ein 
Gespräch geführt werden, in dem ihre oder 
seine gegenwärtige Lebenssituation erörtert 
wird und sie oder er über ihre oder seine 
Rechte und Pflichten informiert wird (Zu-
gangsgespräch). Ihnen wird ein Exemplar der 
Hausordnung ausgehändigt. Dieses Gesetz, 
die von ihm in Bezug genommenen Gesetze 
sowie die zu seiner Ausführung erlassenen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften sind den Untersuchungsgefangenen 
auf Verlangen zugänglich zu machen. 

  

(2) Während des Aufnahmeverfahrens dürfen 
andere Untersuchungsgefangene nicht zuge-
gen sein. Bei sprachlichen Verständigungs-
schwierigkeiten, die nicht kurzfristig durch 
Hinzuziehung anderer Personen überwunden 
werden können, darf jedoch ausnahmsweise 
mit Einwilligung der oder des Untersuchungs-
gefangenen eine zuverlässige Untersu-
chungsgefangene oder ein zuverlässiger Un-
tersuchungsgefangener hinzugezogen wer-
den. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen werden 
alsbald ärztlich untersucht. 

  

(4) Den Untersuchungsgefangenen ist Gele-
genheit zu geben, eine Angehörige oder ei-
nen Angehörigen oder eine Vertrauensper-
son von der Aufnahme in die Anstalt zu be-
nachrichtigen, soweit eine verfahrenssi-
chernde Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung nicht entgegensteht. 

  

(5) Die Untersuchungsgefangenen werden 
dabei unterstützt, notwendige Maßnahmen 
für hilfsbedürftige Angehörige, zur Erhaltung 
des Arbeitsplatzes und der Wohnung und zur 
Sicherung ihrer Habe außerhalb der Anstalt 
zu veranlassen. 
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§ 8  
Verlegung und Überstellung 

  

(1) Untersuchungsgefangene können abwei-
chend vom Vollstreckungsplan in eine andere 
Anstalt verlegt oder überstellt werden, wenn 
es 

  

1. zur Umsetzung einer verfahrenssichern-
den Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung, 

  

2. aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt oder 

  

3. aus Gründen der Vollzugsorganisation o-
der aus anderen wichtigen Gründen erfor-
derlich ist. 

  

Zuvor ist dem Gericht und der Staatsanwalt-
schaft Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 

  

(2) § 7 Absatz 4 gilt entsprechend.   

§ 9  
Vorführung, Ausführung und 

Ausantwortung 

  

(1) Auf Ersuchen eines Gerichts oder einer 
Staatsanwaltschaft werden Untersuchungs-
gefangene vorgeführt. Über Vorführungser-
suchen in anderen als dem der Inhaftierung 
zugrundeliegenden Verfahren sind das Ge-
richt und die Staatsanwaltschaft unverzüglich 
zu unterrichten. 

  

(2) Aus besonderen Gründen können Unter-
suchungsgefangene ausgeführt werden. 
Ausführungen zur Befolgung einer gerichtli-
chen Ladung sind zu ermöglichen, soweit da-
rin das persönliche Erscheinen angeordnet ist 
oder dies aus sonstigen prozessualen Grün-
den erforderlich ist und eine verfahrenssi-
chernde Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung nicht entgegensteht. 
Vor der Entscheidung ist dem Gericht und der 
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Liegt die Ausführung aus-
schließlich im Interesse der Untersuchungs-
gefangenen, können ihnen die Kosten aufer-
legt werden. 

  

(3) Untersuchungsgefangene dürfen befristet 
dem Gewahrsam eines Gerichts, einer 
Staatsanwaltschaft oder einer Polizei-, Zoll- 
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oder Finanzbehörde oder dem Landesamt für 
Zuwanderung und Flüchtlinge auf Antrag 
überlassen werden (Ausantwortung). Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 10  
Entlassung 

  

(1) Auf Anordnung des Gerichts oder der 
Staatsanwaltschaft entlässt die Anstalt die 
Untersuchungsgefangenen unverzüglich aus 
der Haft, es sei denn, es ist in anderer Sache 
eine richterlich angeordnete Freiheitsentzie-
hung zu vollziehen. 

  

(2) Aus fürsorgerischen Gründen kann Unter-
suchungsgefangenen der freiwillige Verbleib 
in der Anstalt bis zum Vormittag des zweiten 
auf den Eingang der Entlassungsanordnung 
folgenden Werktags gestattet werden. Der 
freiwillige Verbleib setzt das schriftliche Ein-
verständnis der Untersuchungsgefangenen 
voraus, dass die bisher bestehenden Be-
schränkungen aufrechterhalten bleiben. 

  

(3) Bedürftigen Untersuchungsgefangenen 
kann eine Entlassungsbeihilfe in Form eines 
Reisekostenzuschusses, angemessener 
Kleidung oder einer sonstigen notwendigen 
Unterstützung gewährt werden. 

  

Abschnitt 3  
Unterbringung 

 Abschnitt 3  
Unterbringung 

§ 11  
Trennungsgrundsätze 

 
  unverändert 

(1) Untersuchungsgefangene werden von 
Gefangenen anderer Haftarten, namentlich 
von Strafgefangenen, getrennt unterge-
bracht. Ausnahmen sind zulässig 

  

1. mit Zustimmung der einzelnen Untersu-
chungsgefangenen, 

  

2. zur Umsetzung einer verfahrenssichern-
den Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung oder 

  

3. aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt. 

  

Darüber hinaus können Untersuchungsge-
fangene ausnahmsweise mit Gefangenen an-
derer Haftarten untergebracht werden, wenn 
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die geringe Anzahl der Untersuchungsgefan-
genen eine getrennte Unterbringung nicht zu-
lässt. 

(2) Untersuchungsgefangene unterschiedli-
chen Geschlechts werden getrennt unterge-
bracht. Von dem Grundsatz der getrennten 
Unterbringung kann im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung des berechtigten Interesses 
der Gefangenen, insbesondere aufgrund ih-
rer Persönlichkeit und besonderen Bedürf-
nisse, abgewichen werden, wenn die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet 
sind. 

  

(3) Gemeinsame Maßnahmen, insbesondere 
zur schulischen und beruflichen Qualifizie-
rung, sind zulässig, wenn Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt nicht gefährdet oder 
schädliche Einflüsse nicht zu befürchten sind. 

  

§ 12  
Unterbringung 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen werden in 
ihren Hafträumen einzeln untergebracht. 

  

(2) Auf ihren Antrag können Untersuchungs-
gefangene gemeinsam untergebracht wer-
den, wenn schädliche Einflüsse nicht zu be-
fürchten sind. Der Antrag kann jederzeit wi-
derrufen werden. 

  

(3) Ohne Zustimmung ist eine gemeinsame 
Unterbringung nur vorübergehend und aus 
zwingenden Gründen zulässig. 

  

§ 13 
Einschluss und Aufenthalt 

außerhalb der Nachtzeit 

  

(1) Während der Nachtzeit werden die Unter-
suchungsgefangenen eingeschlossen; au-
ßerhalb der Nachtzeit können sie sich in Ge-
meinschaft aufhalten. Die Dauer der Nacht-
zeit wird durch die Aufsichtsbehörde durch 
Erlass bestimmt. 

  

(2) Der gemeinschaftliche Aufenthalt kann 
eingeschränkt werden, wenn es zur Umset-
zung einer verfahrenssichernden Anordnung 
nach § 119 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
erforderlich ist. 

  

(3) Darüber hinaus dürfen die Untersu-
chungsgefangenen eingeschlossen werden 
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1. während der ersten zwei Wochen nach 
der Aufnahme, 

  

2. wenn ein schädlicher Einfluss auf andere 
Untersuchungsgefangene zu befürchten 
ist, 

  

3. wenn Gründe der Sicherheit es erfordern,   

4. wenn Gründe der Ordnung der Anstalt es 
erfordern oder 

  

5. wenn die oder der Untersuchungsgefan-
gene zustimmt. 

  

§ 14  
Abteilungsvollzug 

  

(1) Untersuchungsgefangene werden grund-
sätzlich in Abteilungen der Anstalt unterge-
bracht. Diese sollen überschaubare Gruppen 
und räumliche Einheiten bilden. 

  

(2) Die Gruppen werden in der Regel von fest 
zugeordneten Bediensteten betreut, die auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unter-
suchungsgefangenen mit abgestimmten Voll-
zugsmaßnahmen eingehen können. 

  

Abschnitt 4  
Soziale Hilfen und Beratung 

 Abschnitt 4  
Soziale Hilfen und Beratung 

§ 15  
Soziale Hilfen 

 § 15  
Soziale Hilfen 

(1) Die Untersuchungsgefangenen werden 
darin unterstützt, ihre persönlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zu 
beheben. Sie sollen dazu angeregt und in die 
Lage versetzt werden, ihre Angelegenheiten 
selbst zu regeln. 

   unverändert 

(2) Die Anstalt arbeitet mit außervollzuglichen 
Einrichtungen und Organisationen sowie mit 
Personen und Vereinen eng zusammen, die 
soziale Hilfestellung leisten können, die sich 
um eine Haftvermeidung oder einen Aus-
gleich mit den Verletzten der Straftat bemü-
hen. Die Untersuchungsgefangenen sind zu 
beraten. Insbesondere sind ihnen Stellen und 
Einrichtungen außerhalb der Anstalt zu be-
nennen. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen sind, so-
weit erforderlich, über die notwendigen Maß-
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nahmen zur Aufrechterhaltung ihrer sozial-
versicherungsrechtlichen Ansprüche zu bera-
ten. 

§ 16  
Ausgleich von Tatfolgen 

 § 16  
Ausgleich von Tatfolgen 

(1) Im Auftrag der Staatsanwaltschaft oder 
des Gerichts vermittelt die Anstalt tatfolgen-
ausgleichende Maßnahmen zum Zweck des 
Täter-Opfer-Ausgleichs oder der Schadens-
wiedergutmachung nach §§ 155a, 155b Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung. 

 (1)   unverändert 

(2) Außerhalb des Ermittlungsverfahrens 
weist die Anstalt die Untersuchungsgefange-
nen auf tatfolgenausgleichende Angebote hin 
und stellt die Vermittlung an die Mediations-
stellen sicher. 

 (2)  unverändert 

(3) Die Teilnahme an tatfolgenausgleichen-
den Maßnahmen bedarf der Zustimmung al-
ler Beteiligten. Sie kann jederzeit widerrufen 
werden. Nach Beendigung teilt die durchfüh-
rende Stelle dem Vollzug das Ergebnis der 
Maßnahme und gegebenenfalls getroffene 
Wiedergutmachungsvereinbarungen schrift-
lich mit. 

 (3)  unverändert  

  (4) Zur Ermöglichung tatfolgenausglei-
chender Maßnahmen ist den beteiligten 
Verletzten und Angehörigen auf Antrag die 
Erstattung von angemessenen Fahrtkosten 
und Aufwandsentschädigungen zu gewäh-
ren. Hierauf sind die Betroffenen hinzuwei-
sen. Die Prüfung der Angemessenheit der 
Kosten obliegt im Einzelfall der Anstalt. 

§ 17  
Schuldenregulierung 

 § 17  
Schuldenregulierung 

Die Anstalt hält Angebote zur Beratung der 
Untersuchungsgefangenen bei der Regulie-
rung ihrer Schulden und zur Erfüllung ihrer 
wirtschaftlichen Verpflichtungen, insbeson-
dere Unterhaltspflichten, vor, um die Untersu-
chungsgefangenen in die Lage zu versetzen, 
ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu ordnen, 
ihren Unterhaltsverpflichtungen nachzukom-
men, den durch ihre Taten verursachten 
Schaden auszugleichen sowie ihre Schulden 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten abzutragen. 

   unverändert 
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§ 18  
Suchtmittelberatung 

 § 18  
Suchtmittelberatung 

Die Anstalt bietet Angebote zur Beratung von 
Suchtmittelabhängigen und Suchtgefährde-
ten an, um den Missbrauch von Suchtmitteln 
zu vermeiden, Therapiemotivation zu wecken 
und die Untersuchungsgefangenen bei der 
Anbahnung einer Therapie außerhalb des 
Vollzuges zu unterstützen. Die medizinische 
Behandlung und psychosoziale Begleitung 
von suchtmittelabhängigen Untersuchungs-
gefangenen werden vorgehalten. 

   unverändert 

§ 19  
Familienunterstützende  

Angebote 

 § 19  
Familienunterstützende  

Angebote 

Familienunterstützende Angebote bieten den 
Untersuchungsgefangenen Hilfe bei der Be-
wältigung ihrer familiären Situation, zur Auf-
rechterhaltung und Pflege ihrer familiären Be-
ziehungen sowie Unterstützung in der Wahr-
nehmung ihrer elterlichen Verantwortung an, 
unter anderem im Rahmen von Familien- und 
Paarberatung sowie von Väter- oder Mütter-
training. Kinder und Partnerinnen und Partner 
der Untersuchungsgefangenen können in die 
Gestaltung einbezogen werden. Für Besuche 
und Kontakte im Rahmen dieser Angebote 
sind geeignete Räumlichkeiten vorzuhalten. 
In geeigneten Fällen nimmt die Anstalt Kon-
takt zu den zuständigen Sozialleistungsträ-
gern auf. 

   unverändert 

§ 20  
Soziales Training 

 § 20  
Soziales Training 

Auf der Grundlage gruppenpädagogischer 
Konzepte können soziale Trainings zur Förde-
rung sozial angemessener Verhaltenswei-
sen, zur Überwindung von Verhaltensproble-
men, zur Einübung gewaltfreier Konfliktlö-
sungskompetenzen und zur Ermöglichung 
sozialen Lernens angeboten werden. 

   unverändert 
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Abschnitt 5 
Qualifizierungsmaßnahmen, 

Arbeit, Vergütung 

 Abschnitt 5 
Qualifizierungsmaßnahmen, 

Arbeit, Vergütung 

§ 21  
Qualifizierung und Arbeit 

 
  unverändert 

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind nicht 
zur Arbeit verpflichtet. 

  

(2) Den Untersuchungsgefangenen soll ent-
sprechend ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Neigungen Arbeit, die Teilnahme an Ar-
beitstraining oder Arbeitstherapie angeboten 
werden. 

  

(3) Geeigneten Untersuchungsgefangenen 
soll Gelegenheit zum Erwerb oder zur Verbes-
serung schulischer und beruflicher Kennt-
nisse gegeben werden, soweit es die beson-
deren Bedingungen der Untersuchungshaft 
zulassen. Zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen soll Untersuchungs-
gefangenen, die nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, 
die Teilnahme an Deutschkursen ermöglicht 
werden. 

  

(4) Nehmen die Untersuchungsgefangenen 
eine Arbeit oder sonstige Beschäftigung nach 
den Absätzen 2 oder 3 auf, gelten die von der 
Anstalt festgelegten Beschäftigungsbedin-
gungen. Für schwangere und stillende Unter-
suchungsgefangene sind die Vorschriften 
des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1228), geändert durch Gesetz 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S.2652), 
über die Beschäftigungsverbote und die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes entsprechend an-
zuwenden. Die Untersuchungsgefangenen 
können von ihrer Tätigkeit nach Satz 1 abge-
löst werden, wenn dies zur Umsetzung einer 
verfahrenssichernden Anordnung nach § 119 
Absatz 1 der Strafprozessordnung oder aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt erforderlich ist. 

  

(5) Nachweise über schulische und berufliche 
Bildungsmaßnahmen dürfen keinen Hinweis 
auf die Inhaftierung enthalten. 
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§ 22 
Selbstbeschäftigung 

  

(1) Untersuchungsgefangenen soll gestattet 
werden, sich innerhalb der Anstalt selbst zu 
beschäftigen, wenn die Beschäftigung geeig-
net ist und nicht die Aufgaben der Untersu-
chungshaft, eine verfahrenssichernde Anord-
nung nach § 119 Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung oder Gründe der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt entgegenstehen. 

  

(2) Das Entgelt ist der Anstalt zur Gutschrift für 
die Untersuchungsgefangenen zu überwei-
sen. 

  

§ 23 
Vergütung 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen erhalten 
eine Vergütung in Form von 

  

1. Arbeitsentgelt für die Teilnahme an Ar-
beitstraining und arbeitstherapeutischen 
Maßnahmen sowie für Arbeit oder 

  

2. Ausbildungsbeihilfe für die Teilnahme an 
schulischen und beruflichen Bildungs-
maßnahmen. 

  

(2) Der Bemessung der Vergütung sind neun 
Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu 
legen (Eckvergütung). Ein Tagessatz ist der 
250. Teil der Eckvergütung; die Vergütung 
kann nach einem Stundensatz bemessen 
werden. 

  

(3) Die Vergütung kann je nach Art der Maß-
nahme und Leistung der Untersuchungsge-
fangenen gestuft werden. Sie beträgt mindes-
tens 60 Prozent der Eckvergütung und kann 
nach einem Stundensatz bemessen werden. 
Das für Justiz zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, in einer Rechtsverordnung Vergü-
tungsstufen zu bestimmen. 

  

(4) Soweit Beiträge zur Bundesagentur für Ar-
beit zu entrichten sind, kann vom Arbeitsent-
gelt oder der Ausbildungsbeihilfe ein Betrag 
einbehalten werden, der dem Anteil der Unter-
suchungsgefangenen am Beitrag entspre-
chen würde, wenn sie diese Vergütung als Ar-
beitnehmerin oder Arbeitnehmer erhielten. 
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(5) Die Höhe der Vergütung ist den Untersu-
chungsgefangenen schriftlich bekannt zu ge-
ben. 

  

(6) Die Untersuchungsgefangenen, die an ei-
ner schulischen oder beruflichen Bildungs-
maßnahme teilnehmen, erhalten hierfür nur 
eine Ausbildungsbeihilfe, soweit kein An-
spruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt 
besteht, die außerhalb des Vollzuges aus sol-
chem Anlass gewährt werden. 

  

Abschnitt 6  
Außenkontakte 

 Abschnitt 6  
Außenkontakte 

§ 24  
Grundsatz 

 § 24  
Grundsatz 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben 
das Recht, mit Personen außerhalb der An-
stalt im Rahmen der Bestimmungen dieses 
Gesetzes zu verkehren, soweit eine verfah-
renssichernde Anordnung nach § 119 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung nicht entge-
gensteht. Der Verkehr mit der Außenwelt ist 
zu fördern. 

   unverändert 

(2) Sind Anhaltspunkte vorhanden, dass Ent-
scheidungen der Anstaltsleitung zur Gewäh-
rung, Überwachung oder Untersagung der Au-
ßenkontakte der Untersuchungsgefangenen 
den der Untersuchungshaft zugrundeliegen-
den Haftgrund oder verfahrenssichernde An-
ordnungen nach § 119 Absatz 1 der Strafpro-
zessordnung berühren können, hat die An-
staltsleitung zuvor die Zustimmung des zu-
ständigen Gerichts einzuholen. § 3 Absatz 2 
gilt entsprechend. 

  

§ 25  
Besuch 

 § 25  
Besuch 

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen re-
gelmäßig Besuch empfangen. Die Gesamt-
dauer beträgt mindestens zwei Stunden im 
Monat. 

 (1)  unverändert 

(2) Besuche von Angehörigen im Sinne von 
§ 11 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch 
werden besonders unterstützt; die Gesamt-
dauer erhöht sich hierfür um weitere zwei 
Stunden. Bei Besuchen von minderjährigen 

 (2)  unverändert 
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Kindern der Untersuchungsgefangenen er-
höht sich die Gesamtdauer um weitere zwei 
Stunden. 

(3) Besuche sollen darüber hinaus zugelas-
sen werden, wenn sie persönlichen, rechtli-
chen oder geschäftlichen Angelegenheiten 
dienen, die nicht von den Untersuchungsge-
fangenen schriftlich erledigt, durch Dritte 
wahrgenommen oder bis zur voraussichtli-
chen Entlassung aufgeschoben werden kön-
nen. 

 (3)  unverändert 

(4) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann über Absatz 1 und 2 hinausgehend 
mehrstündige, unüberwachte Besuche (Lang-
zeitbesuche) zulassen, wenn dies zur Pflege 
der familiären, partnerschaftlichen oder ihnen 
gleichzusetzender Kontakte der Untersu-
chungsgefangenen förderlich erscheint und 
die Untersuchungsgefangenen hierfür geeig-
net sind. 

 (4)  unverändert 

  (5) Die Anstaltsleitung kann den Untersu-
chungsgefangenen gestatten, Besuche 
mittels einer audiovisuellen Verbindung 
(Videobesuch) durchzuführen. 

§ 26  
Untersagung der Besuche 

 § 26  
Untersagung der Besuche 

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann Besuche untersagen, wenn die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt gefährdet 
würde. 

   unverändert 

(2) Bestehen gewichtige Anhaltspunkte dafür, 
dass durch Besuch bei der oder dem Unter-
suchungsgefangenen das Wohl eines Kindes 
oder einer oder eines Jugendlichen gefährdet 
wird, insbesondere wenn der Verdacht be-
steht, dass das Kind oder die oder der Ju-
gendliche Geschädigte oder Geschädigter ei-
ner Straftat der oder des Untersuchungsge-
fangenen war, informiert die Anstaltsleiterin o-
der der Anstaltsleiter das zuständige Jugend-
amt gemäß § 8a Absatz 1 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch und regt an, über das Fa-
miliengericht ein Kontaktverbot zu erwirken. 
Kann eine Entscheidung nicht rechtzeitig er-
langt werden, kann die Anstaltsleiterin oder 
der Anstaltsleiter vorläufig Besuche untersa-
gen. 
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§ 27  
Durchführung der Besuche 

 § 27  
Durchführung der Besuche 

(1) Besuchende Personen und die von ihnen 
mitgeführten Sachen werden mit technischen 
Mitteln oder sonstigen Mitteln kontrolliert (Ab-
suchung). Aus Gründen der Sicherheit kön-
nen Besuche davon abhängig gemacht wer-
den, dass die besuchenden Personen und 
die von ihnen mitgeführten Sachen durch-
sucht werden. 

   unverändert 

(2) Die Durchsuchung der Besucherinnen 
darf nur durch weibliche Bedienstete, die 
Durchsuchung der Besucher nur durch 
männliche Bedienstete erfolgen. Sonstige be-
suchende Personen haben die Wahlmöglich-
keit einer Durchsuchung durch männliche o-
der weibliche Bedienstete. Die betroffene 
Person ist auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; der 
Hinweis und die Entscheidung der betroffe-
nen Person sind zu dokumentieren. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entscheidet die 
Anstalt nach billigem Ermessen. 

  

(3) Bei Darlegung eines berechtigten Interes-
ses steht das Wahlrecht auch weiblichen und 
männlichen Besuchern zu, so dass die 
Durchsuchung Bediensteten des jeweils an-
deren Geschlechts übertragen wird. Die be-
troffene Person ist auf die Regelung des Sat-
zes 1 hinzuweisen; Absatz 2 Satz 3 2. Halb-
satz gilt entsprechend. 

  

(4) Bei jeder Durchsuchung ist das Schamge-
fühl zu schonen. 

  

(5) Besuche werden in der Regel durch Be-
dienstete überwacht. Eine akustische Über-
wachung ist nur zulässig, soweit es im Einzel-
fall wegen einer Gefährdung der Aufgaben 
der Untersuchungshaft oder aus Gründen der 
Sicherheit erforderlich ist. 

  

(6) Besuche dürfen abgebrochen werden, 
wenn Besucherinnen oder Besucher oder 
Untersuchungsgefangene gegen dieses Ge-
setz oder aufgrund dieses Gesetzes ge-
troffene Anordnungen trotz Abmahnung ver-
stoßen. Dies gilt auch bei einem Verstoß ge-
gen verfahrenssichernde Anordnungen nach 
§ 119 Absatz 1 der Strafprozessordnung. Die 
Abmahnung unterbleibt, wenn es unerlässlich 
ist, den Besuch sofort abzubrechen. 

  

(7) Soweit nicht das Gericht im Rahmen einer 
verfahrenssichernden Anordnung nach § 119 
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Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Strafprozess-
ordnung die Übergabe von Gegenständen 
untersagt hat, bedarf diese der vorherigen 
Genehmigung der Anstalt. Besucherinnen 
und Besucher dürfen jedoch Gegenstände, 
die sie innerhalb der Anstalt an dafür zugelas-
senen Einrichtungen zum Einkauf für die Un-
tersuchungsgefangenen erworben haben, 
übergeben. 

(8) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann im Einzelfall anordnen, 

  

1. eine Trennvorrichtung zu nutzen, wenn 
dies zum Schutz von Personen oder zur 
Verhinderung einer Übergabe von Ge-
genständen erforderlich ist, 

  

2. aus Gründen der Sicherheit der Anstalt 
den Besuch mit optisch-elektronischen 
Hilfsmitteln zu überwachen; die betroffe-
nen Personen sind vorher auf die Über-
wachung hinzuweisen. 

  

§ 28  
Besuche von Verteidigern, 

Rechtsanwälten und Notaren 

 § 28  
Besuche von Verteidigern, 

Rechtsanwälten und Notaren 

(1) Besuche von Verteidigerinnen und Vertei-
digern sowie von sonstigen Berufsgeheimnis-
trägerinnen und Berufsgeheimnisträgern im 
Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 4 der Strafprozessordnung sind zu gestat-
ten. Ebenfalls zu gestatten sind Besuche von 
Vertreterinnen und Vertretern der Bewäh-
rungshilfe, der Gerichts- und Jugendgerichts-
hilfe. § 27 Absatz 1 gilt entsprechend. 

   unverändert 

(2) Im Rahmen der Kontrolle gemäß § 27 Ab-
satz 1 ist eine inhaltliche Überprüfung der von 
Verteidigerinnen und Verteidigern, Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten sowie Notarin-
nen und Notaren mitgeführten Schriftstücke 
und sonstigen Unterlagen nicht zulässig. 

  

(3) Besuche von Verteidigerinnen und Vertei-
digern sowie von Rechtsanwältinnen oder 
Rechtsanwälten und von Notarinnen oder 
Notaren in einer die Untersuchungsgefan-
gene oder den Untersuchungsgefangenen 
betreffenden Rechtssache werden nicht über-
wacht. 

  

(4) Abweichend von § 27 Absatz 7 dürfen bei 
Besuchen von Verteidigerinnen und Verteidi-
gern und von Rechtsanwältinnen und Rechts-
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anwälten und Notarinnen und Notaren zur Er-
ledigung einer die Gefangenen betreffenden 
Rechtssache Schriftstücke und sonstigen Un-
terlagen übergeben werden. Bei dem Besuch 
von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
und Notarinnen und Notaren kann die Über-
gabe aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt von der Erlaubnis der An-
staltsleiterin oder des Anstaltsleiters abhän-
gig gemacht werden. 

(5) Die Anordnung einer Trennvorrichtung ge-
mäß § 27 Absatz 8 Nummer 1 ist nur zulässig, 
wenn dies zum Schutz von Personen uner-
lässlich ist. 

  

§ 29  
Telefongespräche 

 § 29  
Telefongespräche 

(1) Den Untersuchungsgefangenen kann ge-
stattet werden, Telefongespräche zu führen. 
Die Bestimmungen über den Besuch gelten 
entsprechend. Eine beabsichtigte Überwa-
chung teilt die Anstalt den Untersuchungsge-
fangenen rechtzeitig vor Beginn des Telefon-
gesprächs und den Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartnern der Untersuchungs-
gefangenen unmittelbar nach Herstellung der 
Verbindung mit. 

   unverändert 

(2) Die Kosten der Telefongespräche tragen 
die Untersuchungsgefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem Um-
fang übernehmen. 

  

§ 30  
Schriftwechsel 

 § 30  
Schriftwechsel 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben 
das Recht, Schreiben abzusenden und zu 
empfangen. 

   unverändert 

(2) Die Kosten des Schriftwechsels tragen die 
Untersuchungsgefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem Um-
fang übernehmen. 
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§ 31 
Untersagung des 
Schriftwechsels 

 § 31 
Untersagung des 
Schriftwechsels 

(1) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann den Schriftwechsel mit bestimmten Per-
sonen untersagen, wenn 

   unverändert 

1. die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet würde oder 

  

2. dies von der oder dem Verletzten bean-
tragt wird. 

  

(2) § 26 Absatz 2 gilt entsprechend.   

§ 32  
Sichtkontrolle, Weiterleitung 

und Aufbewahrung von 
Schreiben 

 § 32  
Sichtkontrolle, Weiterleitung 

und Aufbewahrung von  
Schreiben 

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das 
Absenden und den Empfang von Schreiben 
durch die Anstalt vermitteln zu lassen, soweit 
nichts anderes gestattet ist. Ein- und ausge-
hende Schreiben sind unverzüglich weiterzu-
leiten. 

   unverändert 

(2) Ein- und ausgehende Schreiben werden 
durch Sichtkontrolle auf verbotene Gegen-
stände kontrolliert. Bei der Sichtkontrolle des 
Schriftwechsels der Untersuchungsgefange-
nen mit ihren Verteidigerinnen oder Verteidi-
gern dürfen die ein- und ausgehenden Schrei-
ben nur ungeöffnet auf verbotene Gegen-
stände untersucht werden. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben 
eingehende Schreiben unverschlossen zu 
verwahren, sofern nichts anderes gestattet 
wird. Sie können sie verschlossen zu ihrer 
Habe geben. 

  

§ 33  
Inhaltliche Kontrolle des 

Schriftwechsels 

 § 33  
Inhaltliche Kontrolle des 

Schriftwechsels 

(1) Der Schriftwechsel darf nur inhaltlich kon-
trolliert werden, soweit es im Einzelfall wegen 
einer Gefährdung der Aufgaben des Vollzu-
ges der Untersuchungshaft oder aus Gründen 
der Sicherheit erforderlich ist. 

   unverändert 
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(2) Der Schriftwechsel der Untersuchungsge-
fangenen mit ihren Verteidigerinnen oder Ver-
teidigern wird nicht inhaltlich kontrolliert. 

  

(3) Nicht inhaltlich kontrolliert werden ferner 
Schreiben der Untersuchungsgefangenen an 

  

1. Gerichte und Staatsanwaltschaften,   

2. die Volksvertretungen des Bundes und 
der Länder, 

  

3. die Verfassungsgerichte des Bundes und 
der Länder, 

  

4. Bürgerbeauftragte oder die Justizvoll-
zugsbeauftrage oder den Justizvollzugs-
beauftragte eines Landes, 

  

5. die Bundesbeauftragte oder den Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, die für die Kontrolle 
der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz in den Ländern zuständigen 
Stellen der Länder und die Aufsichtsbe-
hörden nach § 40 des Bundesdaten-
schutzgesetzes, 

  

6. das Europäische Parlament,   

7. den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte, 

  

8. die oder den Europäischen Datenschutz-
beauftragten, 

  

9. die oder den Europäischen Bürgerbeauf-
tragten, 

  

10. den Europäischen Ausschuss zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

  

11. die Europäische Kommission gegen Ras-
sismus und Intoleranz, 

  

12. den Menschenrechtsausschuss der Ver-
einten Nationen, 

  

13. die Ausschüsse der Vereinten Nationen 
für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung und für die Beseitigung der Dis-
kriminierung der Frau, 

  

14. den Ausschuss der Vereinten Nationen 
gegen Folter, den zugehörigen Unteraus-
schuss zur Verhütung von Folter und den 
entsprechenden Nationalen Präventions-
mechanismen und 
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15. die konsularische Vertretung des Heimat-
staates. 

  

Schreiben der in Satz 1 Nummer 2 bis 15 ge-
nannten Stellen, die an die Untersuchungs-
gefangenen gerichtet sind, werden nicht 
überwacht, sofern die Identität der Absender 
zweifelsfrei feststeht. Schreiben an nicht in 
der Justizvollzugsanstalt tätige Ärztinnen und 
Ärzte, die mit der Untersuchung oder Be-
handlung der Untersuchungsgefangenen be-
fasst sind, werden über die Anstaltsärztin o-
der den Anstaltsarzt vermittelt und kontrol-
liert. 

  

§ 34  
Anhalten von Schreiben 

 § 34  
Anhalten von Schreiben 

(1) Die Anstalt kann Schreiben anhalten, 
wenn 

   unverändert 

1. es die Aufgabe des Untersuchungshaft-
vollzuges oder die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt erfordert, 

  

2. die Weitergabe in Kenntnis ihres Inhalts 
einen Straf- oder Bußgeldtatbestand ver-
wirklichen würde, 

  

3. sie grob unrichtige oder erheblich entstel-
lende Darstellungen von Anstaltsverhält-
nissen oder grobe Beleidigungen enthal-
ten oder 

  

4. sie in Geheim- oder Kurzschrift, unlesbar, 
unverständlich oder ohne zwingenden 
Grund in einer fremden Sprache abge-
fasst sind. 

  

(2) Ausgehenden Schreiben, die unrichtige 
Darstellungen enthalten, kann ein Begleit-
schreiben beigefügt werden, wenn die Unter-
suchungsgefangenen auf dem Absenden be-
stehen. 

  

(3) Sind Schreiben angehalten worden, wird 
das den Untersuchungsgefangenen mitge-
teilt. Hiervon kann abgesehen werden, wenn 
und solange es die Aufgabe des Untersu-
chungshaftvollzuges erfordert. Soweit ange-
haltene Schreiben nicht als Beweismittel nach 
strafprozessualen Vorschriften sichergestellt 
werden, werden sie an die Absenderin oder 
den Absender zurückgegeben oder, sofern 
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dies unmöglich oder aus besonderen Grün-
den nicht angezeigt oder untunlich ist, ver-
wahrt. 

(4) Schreiben, deren Überwachung ausge-
schlossen ist, dürfen nicht angehalten wer-
den. 

  

§ 35 
Andere Formen der 
Telekommunikation 

 § 35 
Andere Formen der 
Telekommunikation 

(1) Die Anstalten richten Möglichkeiten zur 
Nutzung anderer Formen der Telekommuni-
kation ein. 

   unverändert 

(2) Den Untersuchungsgefangenen kann ge-
stattet werden, andere Formen der Telekom-
munikation zu nutzen. Die Bestimmungen 
über den Besuch gelten entsprechend. Eine 
beabsichtigte Überwachung teilt die Anstalt 
den Untersuchungsgefangenen rechtzeitig 
vor Beginn der Nutzung und den Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartnern unmit-
telbar nach Herstellung der Verbindung mit. 

  

(3) Die Kosten tragen die Untersuchungsge-
fangenen. Sind sie dazu nicht in der Lage, 
kann die Anstalt die Kosten in begründeten 
Fällen in angemessenem Umfang überneh-
men. 

  

§ 36 
Pakete 

 § 36 
Pakete 

(1) Den Untersuchungsgefangenen kann ge-
stattet werden, Pakete zu empfangen. Der 
Empfang von Paketen mit Nahrungs- und Ge-
nussmitteln ist untersagt. Die Anstalt kann 
Anzahl, Gewicht und Größe von Sendungen 
und einzelnen Gegenständen festsetzen. 
Über § 37 Absatz 1 Satz 2 hinaus kann sie 
Gegenstände und Verpackungsformen aus-
schließen, die einen unverhältnismäßigen 
Kontrollaufwand bedingen. 

   unverändert 

(2) Die Anstalt kann die Annahme von Pake-
ten, deren Einbringung nicht gestattet ist oder 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllen, ablehnen oder solche Pakete 
an die Absenderin oder den Absender zu-
rücksenden. 

  

(3) Pakete sind in Gegenwart der Untersu-
chungsgefangenen zu öffnen, an die sie 
adressiert sind. Mit nicht zugelassenen oder 
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ausgeschlossenen Gegenständen ist gemäß 
§ 40 Absatz 3 zu verfahren. Sie können auch 
auf Kosten der Untersuchungsgefangenen 
zurückgesandt werden. 

(4) Der Empfang von Paketen kann vorüber-
gehend versagt werden, wenn dies wegen der 
Gefährdung der Sicherheit oder Ordnung un-
erlässlich ist. 

  

(5) Den Untersuchungsgefangenen kann ge-
stattet werden, Pakete zu versenden. Der In-
halt kann aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung überprüft werden. 

  

(6) Die Kosten des Paketversandes tragen 
die Untersuchungsgefangenen. Sind sie dazu 
nicht in der Lage, kann die Anstalt die Kosten 
in begründeten Fällen in angemessenem Um-
fang übernehmen. 

  

Abschnitt 7  
Grundversorgung und Freizeit 

 Abschnitt 7  
Grundversorgung und Freizeit 

§ 37  
Einbringen von Gegenständen 

 
  unverändert 

(1) Gegenstände dürfen durch oder für die 
Untersuchungsgefangenen nur mit Zustim-
mung der Anstalt eingebracht werden. Die 
Anstalt kann die Zustimmung verweigern, 
wenn die Gegenstände geeignet sind, die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt oder den 
Zweck der Untersuchungshaft zu gefährden 
oder ihre Aufbewahrung nach Art oder Um-
fang offensichtlich nicht möglich ist. 

  

(2) Das Einbringen von Nahrungs- und Ge-
nussmitteln ist nicht gestattet. Die Anstaltslei-
terin oder der Anstaltsleiter kann eine abwei-
chende Regelung treffen. 

  

§ 38 
Gewahrsam an Gegenständen 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen 
Gegenstände nur mit Zustimmung der Anstalt 
in Gewahrsam haben, annehmen oder abge-
ben. 

  

(2) Ohne Zustimmung dürfen sie Gegen-
stände von geringem Wert an andere Gefan-
gene weitergeben und von anderen Gefange-
nen annehmen; die Abgabe und Annahme 
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dieser Gegenstände und der Gewahrsam da-
ran können von der Zustimmung der Anstalt 
abhängig gemacht werden. 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 1 kann wi-
derrufen werden, wenn es zur Umsetzung ei-
ner verfahrenssichernden Anordnung nach 
§ 119 Absatz 1 der Strafprozessordnung oder 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder zur 
Abwendung einer erheblichen Störung der 
Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 

  

§ 39  
Ausstattung des Haftraums 

  

Die Untersuchungsgefangenen dürfen ihren 
Haftraum in angemessenem Umfang mit ei-
genen Gegenständen ausstatten oder diese 
dort aufbewahren. Gegenstände, die geeig-
net sind, die Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt, insbesondere die Übersichtlichkeit des 
Haftraumes, zu gefährden, oder Sachen, de-
ren Überlassung eine verfahrenssichernde 
Anordnung nach § 119 Absatz 1 der Strafpro-
zessordnung entgegensteht, dürfen nicht in 
den Haftraum eingebracht werden oder wer-
den daraus entfernt. 

  

§ 40  
Aufbewahrung und  

Vernichtung von 
Gegenständen 

  

(1) Gegenstände, die die Untersuchungsge-
fangenen nicht im Haftraum aufbewahren 
dürfen oder wollen, werden von der Anstalt 
aufbewahrt, soweit dies nach Art und Umfang 
möglich ist. 

  

(2) Den Untersuchungsgefangenen wird Ge-
legenheit gegeben, ihre Gegenstände, die sie 
während des Vollzuges und für ihre Entlas-
sung nicht benötigen, zu versenden. § 36 Ab-
satz 6 gilt entsprechend. 

  

(3) Werden Gegenstände, deren Aufbewah-
rung nach Art oder Umfang nicht möglich ist, 
von den Untersuchungsgefangenen trotz Auf-
forderung nicht aus der Anstalt verbracht, darf 
die Anstalt diese Gegenstände auf Kosten 
der Untersuchungsgefangenen aus der An-
stalt entfernen lassen. 

  

(4) Aufzeichnungen und andere Gegen-
stände, die Kenntnisse über Sicherungsvor-
kehrungen der Anstalt vermitteln oder 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 143 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Schlussfolgerungen auf diese zulassen, dür-
fen vernichtet oder unbrauchbar gemacht 
werden. 

§ 41  
Zeitungen und Zeitschriften, 

religiöse Schriften  
und Gegenstände 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen auf 
eigene Kosten Zeitungen und Zeitschriften in 
angemessenem Umfang durch Vermittlung 
der Anstalt beziehen. Ausgeschlossen sind 
lediglich Zeitungen und Zeitschriften, deren 
Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße be-
droht ist. 

  

(2) Zeitungen oder Zeitschriften können den 
Untersuchungsgefangenen vorenthalten wer-
den, wenn dies zur Umsetzung einer verfah-
renssichernden Anordnung nach § 119 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung erforderlich 
ist. Für einzelne Ausgaben gilt dies auch 
dann, wenn deren Inhalte die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt erheblich gefährden wür-
den. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen grundle-
gende religiöse Schriften sowie in angemes-
senem Umfang Gegenstände des religiösen 
Gebrauchs besitzen. Diese dürfen den Unter-
suchungsgefangenen nur bei grobem Miss-
brauch entzogen werden. Die Seelsorgerin o-
der der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

  

§ 42 
Rundfunk, Informations- und 

Unterhaltungselektronik 

  

(1) Der Zugang zum Rundfunk ist zu ermögli-
chen. 

  

(2) Eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte wer-
den zugelassen, wenn nicht Gründe des § 39 
Satz 2 entgegenstehen. Andere Geräte der 
Informations- und Unterhaltungselektronik 
können unter diesen Voraussetzungen zuge-
lassen werden. Die Untersuchungsgefange-
nen können auf Mietgeräte oder auf ein Haft-
raummediensystem verwiesen werden. § 35 
bleibt unberührt. 

  

(3) Der Rundfunkempfang kann vorüberge-
hend ausgesetzt oder einzelnen Untersu-
chungsgefangenen untersagt werden, wenn 
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dies zur Umsetzung einer verfahrenssichern-
den Anordnung nach § 119 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung oder zur Aufrechterhaltung 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt un-
erlässlich ist. 

§ 43  
Kleidung 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen dürfen ei-
gene Kleidung tragen, soweit sie für Reini-
gung, Instandhaltung und regelmäßigen 
Wechsel sorgen. Die Anstaltsleitung kann an-
ordnen, dass Reinigung und Instandhaltung 
nur durch Vermittlung der Anstalt erfolgen 
dürfen. 

  

(2) Soweit es zur Umsetzung einer verfah-
renssichernden Anordnung nach § 119 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung oder zur Ge-
währleistung der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erforderlich ist, kann das in Absatz 1 
genannte Recht eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden. 

  

§ 44  
Verpflegung und Einkauf 

  

(1) Zusammensetzung und Nährwert der An-
staltsverpflegung entsprechen den Anforde-
rungen an eine gesunde Ernährung und wer-
den ärztlich überwacht. Auf ärztliche Anord-
nung wird besondere Verpflegung gewährt. 
Den Untersuchungsgefangenen ist zu ermög-
lichen, Speisevorschriften ihrer Religionsge-
meinschaft zu befolgen. 

  

(2) Den Untersuchungsgefangenen wird er-
möglicht einzukaufen. Die Anstalt wirkt auf 
ein Angebot hin, das auf Wünsche und Bedürf-
nisse der Untersuchungsgefangenen Rück-
sicht nimmt. Das Verfahren des Einkaufs re-
gelt die Anstaltsleiterin oder der Anstaltslei-
ter. 

  

(3) Gegenstände, deren Überlassung eine 
verfahrenssichernde Anordnung nach § 119 
Absatz 1 der Strafprozessordnung entgegen-
steht, oder die geeignet sind, die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt zu gefährden, sind 
vom Einkauf ausgeschlossen. 
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§ 45  
Annehmlichkeiten 

  

Von den §§ 39, 43 und 44 nicht umfasste An-
nehmlichkeiten dürfen sich die Untersu-
chungsgefangenen auf ihre Kosten verschaf-
fen, soweit und solange weder eine verfah-
renssichernde Anordnung nach § 119 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung entgegen-
steht noch die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet wird. 

  

§ 46 
Freizeit 

  

Zur Ausgestaltung der Freizeit hat die Anstalt 
insbesondere Angebote zur sportlichen und 
kulturellen Betätigung und Bildungsangebote 
vorzuhalten. Die Anstalt stellt eine angemes-
sen ausgestattete Bücherei zur Verfügung. 

  

Abschnitt 8 
Gelder der 

Untersuchungsgefangenen 
und Kostenbeteiligung 

 Abschnitt 8 
Gelder der 

Untersuchungsgefangenen 
und Kostenbeteiligung 

§ 47  
Taschengeld 

 
  unverändert 

(1) Kann Untersuchungsgefangenen weder 
Arbeit noch die Teilnahme an einer Bildungs-
maßnahme angeboten werden, wird ihnen 
zur Überbrückung einer unverschuldeten Be-
dürftigkeit auf Antrag ein Taschengeld ge-
währt. Bedürftig sind Untersuchungsgefan-
gene, soweit ihnen im laufenden Monat nicht 
ein Betrag bis zur Höhe des Taschengeldes 
aus eigenen Mitteln zur Verfügung steht. 

  

(2) Das Taschengeld beträgt 14 Prozent der 
Eckvergütung nach § 23 Absatz 2. Es wird zu 
Beginn des Monats im Voraus gewährt. Ge-
hen Untersuchungsgefangenen im Laufe des 
Monats Gelder zu, wird zum Ausgleich ein 
Betrag bis zur Höhe des gewährten Taschen-
geldes einbehalten. 

  

(3) Untersuchungsgefangene dürfen über 
das Taschengeld im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Gesetzes verfügen. 
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§ 48  
Konten, zweckgebundene  

Einzahlungen, Bargeld 

  

(1) Gelder der Untersuchungsgefangenen 
werden auf einem Eigengeldkonto in der An-
stalt geführt. 

  

(2) Für einzelne Maßnahmen, insbesondere 
Kosten der Gesundheitsfürsorge und der 
Aus- und Fortbildung, und für Maßnahmen 
der Pflege sozialer Beziehungen, insbeson-
dere Telefonkosten, kann zweckgebunden 
Geld eingezahlt werden. Das Geld darf nur für 
diese Zwecke verwendet werden. Der An-
spruch auf Auszahlung ist nicht übertragbar. 

  

(3) Der Besitz von Bargeld in der Anstalt ist 
den Untersuchungsgefangenen nicht gestat-
tet. Über Ausnahmen entscheidet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter. 

  

§ 49  
Kostenbeteiligung 

  

Die Untersuchungsgefangenen können an 
den Betriebskosten der in ihrem Gewahrsam 
befindlichen Geräte beteiligt werden. 

  

Abschnitt 9  
Gesundheitsfürsorge 

 Abschnitt 9  
Gesundheitsfürsorge 

§ 50  
Art und Umfang der  

medizinischen Leistungen, 
Kostenbeteiligung 

 
  unverändert 

(1) Für Art und Umfang der medizinischen 
Leistungen gelten die für gesetzlich Versi-
cherte maßgeblichen Vorschriften des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch und die auf 
Grund dieser Vorschriften getroffenen Rege-
lungen entsprechend. Der Anspruch umfasst 
auch Vorsorgeleistungen, ferner die Versor-
gung mit medizinischen Hilfsmitteln, soweit 
diese mit Rücksicht auf die Dauer des Frei-
heitsentzugs nicht ungerechtfertigt sind und 
die Hilfsmittel nicht als allgemeine Ge-
brauchsgegenstände des täglichen Lebens 
anzusehen sind. 

  

(2) An den Kosten für Leistungen nach Ab-
satz 1 können die volljährigen Untersu-
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chungsgefangenen in angemessenem Um-
fang beteiligt werden, höchstens jedoch bis 
zum Umfang der Beteiligung vergleichbarer 
gesetzlich Versicherter. Für Leistungen, die 
über Absatz 1 hinausgehen, können den Un-
tersuchungsgefangenen die gesamten Kos-
ten auferlegt werden. 

(3) Erhalten Untersuchungsgefangene Leis-
tungen nach Absatz 1 infolge einer mutwilli-
gen Selbstverletzung, sind sie in angemesse-
nem Umfang an den Kosten zu beteiligen. 

  

(4) Die Anstaltsleitung soll nach Anhörung 
des ärztlichen Dienstes der Anstalt den Unter-
suchungsgefangenen auf ihren Antrag hin 
gestatten, auf ihre Kosten externen ärztlichen 
Rat einzuholen. Die Erlaubnis kann versagt 
werden, wenn die Untersuchungsgefangenen 
die gewählte ärztliche Vertrauensperson und 
den ärztlichen Dienst der Anstalt nicht wech-
selseitig von der Schweigepflicht entbinden 
oder wenn es zur Umsetzung einer verfah-
renssichernden Anordnung nach § 119 Ab-
satz 1 der Strafprozessordnung oder zur Auf-
rechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt erforderlich ist. Die Konsultation 
soll in der Anstalt stattfinden. 

  

§ 51  
Durchführung der  

medizinischen Leistungen, 
Forderungsübergang, 

Kostentragung 

  

(1) Kranke oder hilfsbedürftige Untersu-
chungsgefangene können in ein Anstalts-
krankenhaus oder in eine für ihre Untersu-
chung, Behandlung oder Versorgung besser 
geeignete Vollzugsanstalt überstellt oder ver-
legt werden. Kann die Untersuchung, Be-
handlung oder Versorgung in einer Vollzugs-
anstalt oder einem Anstaltskrankenhaus nicht 
gewährleistet werden oder ist es nicht mög-
lich, die Untersuchungsgefangenen rechtzei-
tig in ein Anstaltskrankenhaus zu überstellen 
oder zu verlegen, sind sie in ein Krankenhaus 
außerhalb des Vollzuges zu bringen. 

  

(2) Zuvor ist dem Gericht und der Staatsan-
waltschaft nach Möglichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Bei Verlegungen 
und Überstellungen gilt § 7 Absatz 4 entspre-
chend. 
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(3) Gesetzliche Schadensersatzansprüche, 
die Untersuchungsgefangenen infolge einer 
Körperverletzung gegen Dritte zustehen, ge-
hen insoweit auf das Land über, als den Unter-
suchungsgefangenen Leistungen nach § 50 
Absatz 1 zu gewähren sind. 

  

(4) Werden Untersuchungsgefangene wäh-
rend einer Behandlung aus der Haft entlas-
sen, hat das Land nur diejenigen Kosten zu 
tragen, die bis zur Entlassung angefallen sind. 

  

§ 52  
Ruhen der Ansprüche 

  

Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange 
die Untersuchungsgefangenen aufgrund 
Selbstbeschäftigung krankenversichert sind. 

  

§ 53  
Gesundheitsschutz  

und Hygiene 

  

Die Anstalt unterstützt die Untersuchungsge-
fangenen bei der Wiederherstellung und Er-
haltung ihrer körperlichen, geistigen und see-
lischen Gesundheit. Sie fördert das Bewusst-
sein für gesunde Ernährung und Lebensfüh-
rung. Die Untersuchungsgefangenen haben 
die notwendigen Anordnungen zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene zu befolgen. 

  

§ 54  
Freistunde 

  

Den Untersuchungsgefangenen wird ermög-
licht, sich täglich mindestens eine Stunde im 
Freien aufzuhalten (Freistunde), wenn die 
Witterung dies zu der festgesetzten Zeit zu-
lässt. 

  

§ 55  
Zwangsmaßnahmen auf  

dem Gebiet der  
Gesundheitsfürsorge 

  

(1) Medizinische Untersuchungen und Be-
handlungen sind unbeschadet der Rechte 
Personensorgeberechtigter zwangsweise ge-
gen den natürlichen Willen der oder des Un-
tersuchungsgefangenen nur zulässig, soweit 
die oder der Untersuchungsgefangene krank-
heitsbedingt die Notwendigkeit der ärztlichen 
Maßnahme nicht erkennen oder nicht nach 
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dieser Einsicht handeln kann und die Maß-
nahme erforderlich ist, 

1. um eine gegenwärtige Lebensgefahr oder 
die gegenwärtige Gefahr einer schwer-
wiegenden Schädigung der Gesundheit 
der oder des Untersuchungsgefangenen 
abzuwenden oder 

  

2. um die von der oder dem Untersuchungs-
gefangenen ausgehende gegenwärtige 
Gefahr schwerer gesundheitlicher Schä-
digungen Dritter abzuwenden. 

  

(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Num-
mer 1 ist eine wirksame Patientenverfügung 
zu berücksichtigen. 

  

(3) Eine medizinische Zwangsmaßnahme 
nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 

  

1. sie im Hinblick auf das Behandlungsziel 
Erfolg verspricht, 

  

2. mildere Mittel aussichtslos sind,   

3. sie nicht mit unzumutbaren Belastungen 
verbunden ist und 

  

4. der von der Maßnahme zu erwartende 
Nutzen die mit der Maßnahme verbunde-
nen Belastungen deutlich überwiegt. 

  

Untersuchung und Behandlung müssen von 
einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt o-
der überwacht werden. Die Anordnung trifft 
die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter im 
Einvernehmen mit der behandelnden Ärztin o-
der dem behandelnden Arzt. Die Anord-
nungsgründe, die Aufklärung der oder des 
Betroffenen, die Art und Weise der Durchfüh-
rung sowie die Wirkung der Behandlung sind 
von der behandelnden Ärztin oder dem be-
handelnden Arzt zu dokumentieren. 

  

(4) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme setzt 
weiterhin voraus, dass 

  

1. eine den Verständnismöglichkeiten der o-
der des Untersuchungsgefangenen ent-
sprechende Information über die beab-
sichtigte Behandlung und ihre Wirkungen 
vorausgegangen ist, 

  

2. vor Beginn der Behandlung ernsthaft ver-
sucht wurde, eine auf Vertrauen gegrün-
dete, freiwillige Zustimmung der oder des 
Untersuchungsgefangenen zu erreichen, 
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3. das Gericht die Durchführung der Maß-
nahme nach Anhörung der oder des Un-
tersuchungsgefangenen angeordnet hat. 

  

(5) Ist unverzügliches Handeln geboten, kann 
von den Voraussetzungen gemäß Absatz 4 
Nummer 3 abgesehen werden, soweit die 
dadurch eintretende zeitliche Verzögerung 
die Abwendung der Gefahr gefährden würde. 
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
unverzüglich nach Beginn der Maßnahme 
nachzuholen. Die Untersuchungsgefangenen 
sind darüber zu belehren, dass sie bei dem 
nach Absatz 4 Nummer 3 zuständigen Gericht 
auch nach Beendigung der Maßnahme die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme sowie der Art und Weise ihres Vollzu-
ges beantragen können. Die Belehrung ist 
aktenkundig zu machen. 

  

(6) Die zwangsweise körperliche Untersu-
chung der Untersuchungsgefangenen zum 
Gesundheitsschutz und zur Hygiene ist zu-
lässig, wenn sie nicht mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden ist. Sie bedarf der Anord-
nung einer Ärztin oder eines Arztes und ist un-
ter deren oder dessen Leitung durchzuführen. 

  

§ 56  
Benachrichtigungspflicht 

  

(1) Erkranken Untersuchungsgefangene 
schwer oder versterben sie, werden die An-
gehörigen, bei Minderjährigen insbesondere 
die Personensorgeberechtigten, benachrich-
tigt. Dem Wunsch der Untersuchungsgefan-
genen, auch andere Personen zu benachrich-
tigen, soll nach Möglichkeit entsprochen wer-
den. 

  

(2) Versterben Untersuchungsgefangene, gilt 
für die Unterrichtung von Verletzten von Straf-
taten § 406 d Absatz 2 und 3 der Strafpro-
zessordnung entsprechend. 

  

Abschnitt 10  
Religionsausübung 

 Abschnitt 10  
Religionsausübung 

§ 57 
Seelsorge 

 
  unverändert 

Den Untersuchungsgefangenen darf religiöse 
Betreuung durch Seelsorgerinnen oder Seel-
sorger ihrer Religionsgemeinschaft nicht ver-
sagt werden. Auf Wunsch ist ihnen zu helfen, 
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mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger 
in Verbindung zu treten. 

§ 58  
Religiöse Veranstaltungen 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen haben das 
Recht, am Gottesdienst und an anderen religi-
ösen Veranstaltungen ihres Bekenntnisses 
teilzunehmen. 

  

(2) Die Zulassung zu Gottesdiensten oder re-
ligiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft bedarf der Zustimmung 
der Seelsorgerin oder des Seelsorgers der 
Religionsgemeinschaft. 

  

(3) Untersuchungsgefangene können von der 
Teilnahme am Gottesdienst oder an anderen 
religiösen Veranstaltungen ausgeschlossen 
werden, wenn dies zur Umsetzung einer ver-
fahrenssichernden Anordnung nach § 119 
Absatz 1 der Strafprozessordnung oder aus 
überwiegenden Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung geboten ist; die Seelsorgerin oder 
der Seelsorger soll vorher gehört werden. 

  

§ 59  
Weltanschauungsgemein-

schaften 

  

Für Angehörige weltanschaulicher Bekennt-
nisse gelten § 41 Absatz 3, §§ 57 und 58 ent-
sprechend. 

  

Abschnitt 11  
Besondere 

Vorschriften für weibliche  
Untersuchungsgefangene 

 Abschnitt 11  
Besondere 

Vorschriften für weibliche  
Untersuchungsgefangene 

§ 60  
Unterbringung und  
Vollzugsgestaltung 

 
  unverändert 

(1) Weibliche Untersuchungsgefangene wer-
den in Einrichtungen des Frauenvollzuges un-
tergebracht. 

  

(2) Die Sicherheitsmaßnahmen (§ 6 Ab-
satz 2) sind auf den Sicherungsbedarf der 
Abteilung auszurichten. 

  

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vollzuges der Untersuchungshaft an weibli-
chen Untersuchungsgefangenen müssen 
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entsprechend befähigt und qualifiziert sein 
und sind der Einrichtung fest zugeordnet. 

§ 61  
Unterbringung von weiblichen 

Untersuchungsgefangenen 
mit ihren Kindern 

  

(1) Bis zur Vollendung ihres dritten Lebens-
jahres können Kinder von weiblichen Unter-
suchungsgefangenen mit Zustimmung der o-
der des Aufenthaltsbestimmungsberechtigten 
mit ihrer Mutter gemeinsam in der Anstalt un-
tergebracht werden, wenn die baulichen Ge-
gebenheiten dies zulassen und Sicherheits-
gründe nicht entgegenstehen. Vor der Unter-
bringung ist das Jugendamt zu hören. 

  

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kosten der 
für das Kind Unterhaltspflichtigen. Von der 
Geltendmachung des Kostenersatzan-
spruchs kann ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn hierdurch die gemeinsame Un-
terbringung gefährdet würde. 

  

§ 62  
Schwangerschaft  
und Entbindung 

  

(1) Schwangeren Untersuchungsgefangenen 
soll die Möglichkeit einer Teilnahme an Ge-
burtsvorbereitungskursen eröffnet werden. 
Die Anstalt vermittelt den Kontakt zu einer 
Hebamme. 

  

(2) Auf den Zustand einer Untersuchungsge-
fangenen, die schwanger ist oder unlängst 
entbunden hat, ist Rücksicht zu nehmen; die 
Vorschriften des Mutterschutzgesetzes gel-
ten entsprechend. 

  

(3) Zur Entbindung ist die Schwangere in ein 
Krankenhaus außerhalb des Vollzuges zu 
bringen. 

  

(4) Entbindet die Untersuchungsgefangene in 
einer Anstalt, dürfen in der Anzeige der Ge-
burt an das Standesamt die Anstalt als Ge-
burtsstätte des Kindes, das Verhältnis der an-
zeigenden Person zur Anstalt und die Inhaf-
tierung der Mutter nicht vermerkt sein. 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 153 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Abschnitt 12  
Sicherheit und Ordnung 

 Abschnitt 12  
Sicherheit und Ordnung 

§ 63  
Grundsatz 

 § 63  
Grundsatz 

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt bilden 
die Grundlage des Anstaltslebens und tragen 
dazu bei, dass in der Anstalt ein gewaltfreies 
Klima herrscht. 

   unverändert 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen, die 
den Untersuchungsgefangenen zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt auferlegt werden, sind so zu wählen, 
dass sie in einem angemessenen Verhältnis 
zu ihrem Zweck stehen und die Untersu-
chungsgefangenen nicht mehr und nicht län-
ger als notwendig beeinträchtigen. 

  

§ 64  
Allgemeine  

Verhaltenspflichten 

 
§ 64  

Allgemeine  
Verhaltenspflichten 

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind für 
das geordnete Zusammenleben in der Anstalt 
mitverantwortlich und müssen mit ihrem Ver-
halten dazu beitragen. Ihr Bewusstsein hier-
für ist zu entwickeln und zu stärken. 

   unverändert 

(2) Die Untersuchungsgefangenen haben die 
Anordnungen der Bediensteten zu befolgen, 
auch wenn sie sich durch diese beschwert 
fühlen. Einen ihnen zugewiesenen Bereich 
dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

  

(3) Die Untersuchungsgefangenen haben ih-
ren Haftraum und die ihnen von der Anstalt 
überlassenen Sachen in Ordnung zu halten 
und schonend zu behandeln. 

  

(4) Die Untersuchungsgefangenen haben 
Umstände, die eine Gefahr für das Leben o-
der eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit 
einer Person bedeuten, unverzüglich zu mel-
den. 

  

§ 65  
Absuchung, Durchsuchung 

 § 65  
Absuchung, Durchsuchung 

(1) Die Untersuchungsgefangenen, ihre Sa-
chen und die Hafträume dürfen abgesucht 
und durchsucht werden. Die Durchsuchung 
von weiblichen Untersuchungsgefangenen 

 (1) Die Untersuchungsgefangenen, ihre Sa-
chen und die Hafträume dürfen abgesucht und 
durchsucht werden. Das Schamgefühl ist zu 
schonen. Die Durchsuchung von weiblichen 
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darf nur durch weibliche Bedienstete, die 
Durchsuchung männlicher Untersuchungsge-
fangener nur durch männliche Bedienstete er-
folgen. Bei Darlegung eines berechtigten Inte-
resses soll dem Wunsch, die Durchsuchung 
einer Person des jeweils anderen Ge-
schlechts zu übertragen, entsprochen wer-
den. Die Untersuchungsgefangenen sind auf 
die Regelung des Satzes 3 hinzuweisen; der 
Hinweis und die Entscheidung sind zu doku-
mentieren und zu beachten. Sonstige Unter-
suchungsgefangene haben die Wahlmöglich-
keit der Durchsuchung durch männliche oder 
weibliche Bedienstete. Die betroffenen Unter-
suchungsgefangenen sind auf ihr Wahlrecht 
hinzuweisen; Satz 4 2. Halbsatz gilt entspre-
chend. Wird das Wahlrecht nicht ausgeübt, 
entscheidet die Anstalt nach billigem Ermes-
sen. 

Untersuchungsgefangenen darf nur durch 
weibliche Bedienstete, die Durchsuchung 
männlicher Untersuchungsgefangener nur 
durch männliche Bedienstete erfolgen. Bei 
Darlegung eines berechtigten Interesses soll 
dem Wunsch, die Durchsuchung einer Person 
des jeweils anderen Geschlechts zu übertra-
gen, entsprochen werden. Die Untersuchungs-
gefangenen sind auf die Regelung des Satzes 
3 hinzuweisen; der Hinweis und die Entschei-
dung sind zu dokumentieren und zu beachten. 
Sonstige Untersuchungsgefangene haben die 
Wahlmöglichkeit der Durchsuchung durch 
männliche oder weibliche Bedienstete. Die be-
troffenen Untersuchungsgefangenen sind auf 
ihr Wahlrecht hinzuweisen; Satz 4 2. Halbsatz 
gilt entsprechend. Wird das Wahlrecht nicht 
ausgeübt, entscheidet die Anstalt nach billi-
gem Ermessen. 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann allgemein anordnen, dass die Untersu-
chungsgefangenen in der Regel bei der Auf-
nahme, vor und nach Kontakten mit Besuche-
rinnen und Besuchern sowie vor und nach je-
der Abwesenheit von der Anstalt mit Entklei-
dung zu durchsuchen sind, es sei denn im 
Einzelfall ist davon auszugehen, dass die o-
der der Untersuchungsgefangene nicht uner-
laubt Gegenstände in die Anstalt oder aus der 
Anstalt schmuggelt. 

 (2)  unverändert 

(3) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann im Einzelfall eine mit Entkleidung ver-
bundene Durchsuchung sowie eine Untersu-
chung der Körperöffnungen anordnen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass die oder der Untersuchungsgefangene 
unter der Kleidung, an oder im Körper verbo-
tene Gegenstände verbirgt. Bei Gefahr im 
Verzug können auch andere Bedienstete 
diese Maßnahmen vorläufig anordnen; die 
Entscheidung der Anstaltsleiterin oder des 
Anstaltsleiters ist unverzüglich einzuholen. 
Absatz 1 gilt entsprechend. Eine Untersu-
chung intimer Körperöffnungen darf nur durch 
eine Ärztin oder einen Arzt vorgenommen 
werden, bei Gefahr im Verzug auch durch Sa-
nitätsbedienstete. 

 (3)  unverändert 

§ 66  
Sichere Unterbringung 

 § 66  
Sichere Unterbringung 

(1) Untersuchungsgefangene können in eine 
Anstalt verlegt werden, die zu ihrer sicheren 
Unterbringung besser geeignet ist, wenn in 

   unverändert 
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erhöhtem Maße die Gefahr der Entweichung 
oder Befreiung gegeben ist oder sonst ihr Ver-
halten oder ihr Zustand eine Gefahr für die Si-
cherheit der Anstalt darstellt. 

(2) § 7 Absatz 4 gilt entsprechend.   

§ 67  
Störung und Unterbindung  

des Mobilfunkverkehrs 

 § 67  
Störung und Unterbindung  

des Mobilfunkverkehrs 

Die Anstalt darf technische Geräte betreiben, 
die unerlaubte Mobilfunkverbindungen auf 
dem Anstaltsgelände unterbinden oder stö-
ren. Sie hat hierbei die von der Bundesnetza-
gentur gemäß § 55 Absatz 1 Satz 5 des Tele-
kommunikationsgesetzes festgelegten Rah-
menbedingungen zu beachten. Der Mobil-
funkverkehr außerhalb des Geländes der An-
stalt darf nicht beeinträchtigt werden. 

   unverändert 

§ 68 
Maßnahmen zur Feststellung 

von Suchtmittelgebrauch 

 § 68 
Maßnahmen zur Feststellung 

von Suchtmittelgebrauch 

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt kann die Anstaltsleiterin 
oder der Anstaltsleiter allgemein oder im Ein-
zelfall Maßnahmen anordnen, die geeignet 
sind, den Gebrauch von Suchtmitteln festzu-
stellen. Diese Maßnahmen dürfen nicht mit 
einem körperlichen Eingriff verbunden sein. 

   unverändert 

(2) Verweigern Untersuchungsgefangene die 
Mitwirkung an Maßnahmen nach Absatz 1 
ohne hinreichenden Grund, ist davon auszu-
gehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht gege-
ben ist. 

  

(3) Wird verbotener Suchtmittelgebrauch 
festgestellt, können die Kosten der Maßnah-
men den Untersuchungsgefangenen aufer-
legt werden. 

  

§ 69  
Festnahmerecht 

 § 69  
Festnahmerecht 

Untersuchungsgefangene, die entwichen 
sind oder sich sonst ohne Erlaubnis außer-
halb der Anstalt aufhalten, können durch die 
Anstalt oder auf deren Veranlassung festge-
nommen und zurückgebracht werden. 

   unverändert 
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§ 70  
Besondere  

Sicherungsmaßnahmen 

 § 70  
Besondere  

Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Untersuchungsgefangene können 
besondere Sicherungsmaßnahmen angeord-
net werden, wenn nach ihrem Verhalten oder 
aufgrund ihres seelischen Zustandes in er-
höhtem Maße die Gefahr der Entweichung, 
von Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen, der Selbsttötung oder der Selbstver-
letzung besteht und die besondere Siche-
rungsmaßnahme zur Abwendung der Gefahr 
verhältnismäßig ist. 

 (1)  unverändert 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnahmen 
sind zulässig: 

 (2)  unverändert 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von 
Gegenständen, 

  

2. die Beobachtung der Untersuchungsge-
fangenen, zusätzlich auch mit techni-
schen Hilfsmitteln, 

  

3. die Absonderung von anderen Untersu-
chungsgefangenen, 

  

4. die Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Haftraum ohne gefährdende 
Gegenstände, 

  

5. die Fesselung und   

6. eine Fesselung, durch die die Bewegungs-
freiheit der oder des Untersuchungsgefan-
genen vollständig aufgehoben wird, ein-
schließlich der hiermit medizinisch not-
wendig verbundenen Medikation (Fixie-
rung). 

  

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1, 3 
und 4 sind auch zulässig, wenn die Gefahr ei-
ner Befreiung oder eine erhebliche Störung 
der Ordnung der Anstalt anders nicht vermie-
den oder behoben werden kann. 

 (3)  unverändert 

(4) Im Rahmen einer Absonderung oder Un-
terbringung in einem besonders gesicherten 
Haftraum kann der Aufenthalt der oder des 
Untersuchungsgefangenen im Freien entzo-
gen werden, wenn dies unerlässlich ist, um 
das Ziel der Maßnahme zu erreichen. 

 (4)  unverändert 

(5) Eine Absonderung von mehr als vierund-
zwanzig Stunden Dauer (Einzelhaft) ist nur 
zulässig, wenn sie zur Abwehr einer von der 

 (5)  unverändert 
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Person des Untersuchungsgefangenen aus-
gehenden Gefahr unerlässlich ist. 

(6) In der Regel dürfen Fesseln nur an den 
Händen oder an den Füßen angelegt werden. 
Im Interesse der Untersuchungsgefangenen 
kann die Anstaltsleiterin oder der Anstaltslei-
ter eine andere Art der Fesselung anordnen. 
Die Fesselung wird zeitweise gelockert, so-
weit dies notwendig ist. 

 (6)  unverändert 

(7) Die Fixierung ist nur im Rahmen einer Un-
terbringung in einem besonders gesicherten 
Haftraum gemäß Absatz 2 Nummer 4 zuläs-
sig, wenn eine von einer oder einem Untersu-
chungsgefangenen ausgehende gegenwär-
tige Gefahr erheblicher Gesundheitsschädi-
gungen an sich oder anderen trotz der Unter-
bringung nicht anders abgewendet werden 
kann. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
ist regelmäßig zu überprüfen. Die Fixierung 
ist unverzüglich zu beenden, sobald die Ge-
fahr nicht mehr besteht. 

 (7)  unverändert 

(8) Während der Absonderung oder Unter-
bringung im besonders gesicherten Haftraum 
sind die Untersuchungsgefangenen in beson-
derem Maße zu betreuen. Sind die Untersu-
chungsgefangenen darüber hinaus gefesselt 
oder fixiert, sind sie durch Bedienstete ständig 
und in unmittelbarem Sichtkontakt zu be-
obachten, bei einer Fixierung in unmittelbarer 
räumlicher Anwesenheit. 

 (8) Während der Absonderung oder Unterbrin-
gung im besonders gesicherten Haftraum sind 
die Untersuchungsgefangenen in besonderem 
Maße zu betreuen. Sind die Untersuchungsge-
fangenen darüber hinaus gefesselt oder fixiert, 
sind sie durch geschulte Bedienstete ständig 
und in unmittelbarem Sichtkontakt zu be-
obachten, bei einer Fixierung in unmittelbarer 
räumlicher Anwesenheit. 

(9) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 
beim Transport ist die Fesselung auch dann 
zulässig, wenn aus anderen Gründen als de-
nen des Absatzes 1 in erhöhtem Maße die 
Gefahr der Entweichung besteht. Für Fixie-
rungen beim Transport gelten die Absätze 6 
und 7 entsprechend. 

 (9)  unverändert 

§ 71  
Anordnung besonderer  
Sicherungsmaßnahmen,  

Verfahren 

 § 71  
Anordnung besonderer  
Sicherungsmaßnahmen,  

Verfahren 

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen ord-
net die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
an, sofern nicht ein Fall des Absatzes 4 vor-
liegt. Bei Gefahr im Verzug können auch an-
dere Bedienstete diese Maßnahmen vorläufig 
anordnen; die Entscheidung der Anstaltsleite-
rin oder des Anstaltsleiters ist unverzüglich 
einzuholen. 

 (1)  unverändert 
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(2) Die Entscheidung wird den Untersu-
chungsgefangenen von der Anstaltsleiterin o-
der dem Anstaltsleiter mündlich eröffnet und 
mit einer kurzen Begründung schriftlich abge-
fasst. 

 (2)  unverändert 

(3) Besondere Sicherungsmaßnahmen dür-
fen nur soweit aufrechterhalten werden, als es 
ihr Zweck erfordert. 

 (3)  unverändert 

(4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf 
der vorherigen Anordnung durch das Gericht. 
Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung 
der Fixierung auch durch die Anstaltsleitung 
oder einen anderen zuständigen Bedienste-
ten der Anstalt getroffen werden. Ist die ge-
richtliche Entscheidung nicht rechtzeitig her-
beizuführen, ist der Antrag unverzüglich nach 
Fixierungsbeginn zu stellen. Ist eine richterli-
che Entscheidung beantragt und die Fixie-
rung vor deren Erlangung beendet worden, 
ist dies dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 
Die Anordnung, die maßgeblichen Gründe 
hierfür, ihre Durchsetzung, ihre Dauer und die 
Art der Überwachung sind durch die Anstalt 
zu dokumentieren. Nach Beendigung einer 
Fixierung, die nicht gerichtlich angeordnet 
wurde, sind die Untersuchungsgefangenen 
auf ihr Recht hinzuweisen, die Zulässigkeit 
der durchgeführten Maßnahme bei dem zu-
ständigen Gericht überprüfen zu lassen. Der 
Hinweis ist aktenkundig zu machen. 

 (4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf 
der vorherigen ärztlichen Stellungnahme 
und der Anordnung durch das Gericht. Bei Ge-
fahr im Verzug kann die Anordnung der Fixie-
rung auch durch die Anstaltsleitung oder an-
dere zuständige Bedienstete der Anstalt ge-
troffen werden; die ärztliche Stellungnahme 
ist unverzüglich nachträglich einzuholen. 
Ist die gerichtliche Entscheidung nicht recht-
zeitig herbeizuführen, ist der Antrag unverzüg-
lich nach Fixierungsbeginn zu stellen. Ist eine 
richterliche Entscheidung beantragt und die Fi-
xierung vor deren Erlangung beendet worden, 
ist dies dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. 
Die Anordnung, die maßgeblichen Gründe 
hierfür, ihre Durchsetzung, ihre Dauer und die 
Art der Überwachung sind durch die Anstalt zu 
dokumentieren. Nach Beendigung einer Fixie-
rung, die nicht gerichtlich angeordnet wurde, 
sind die Untersuchungsgefangenen auf ihr 
Recht hinzuweisen, die Zulässigkeit der durch-
geführten Maßnahme bei dem zuständigen 
Gericht überprüfen zu lassen. Der Hinweis ist 
aktenkundig zu machen. 

§ 72  
Berichtspflichten,  
Zustimmung der  

Aufsichtsbehörde 

 § 72  
Berichtspflichten,  
Zustimmung der  

Aufsichtsbehörde 

(1) Fesselungen und Fixierung sind der Auf-
sichtsbehörde, dem Gericht und der Staatsan-
waltschaft unverzüglich mitzuteilen, wenn sie 
länger als 24 Stunden aufrechterhalten wer-
den, Einzelhaft und die Unterbringung in ei-
nem besonders gesicherten Haftraum, wenn 
sie länger als drei Tage aufrechterhalten wer-
den. 

   unverändert 

(2) Bei mehr als 30 Tagen Einzelhaft inner-
halb von zwölf Monaten ist die Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich. 
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(3) Bei mehr als 15 Tagen Unterbringung in 
einem besonders gesicherten Haftraum in-
nerhalb von zwölf Monaten ist die Zustimmung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich. 

  

§ 73 
Ärztliche Beteiligung 

 § 73 
Ärztliche Beteiligung 

(1) Werden die Untersuchungsgefangenen 
ärztlich behandelt oder beobachtet oder bil-
det ihr seelischer Zustand den Anlass der be-
sonderen Sicherungsmaßnahme, ist vorher 
eine ärztliche Stellungnahme einzuholen. Ist 
dies wegen Gefahr im Verzug nicht möglich, 
wird die Stellungnahme unverzüglich nach-
träglich eingeholt. 

   unverändert 

(2) Sind die Untersuchungsgefangenen in ei-
nem besonders gesicherten Haftraum unter-
gebracht und gefesselt oder fixiert, sucht sie 
die Ärztin oder der Arzt unverzüglich und in 
der Folge täglich auf. Im Bedarfsfall werden 
die Untersuchungsgefangenen alsbald von 
einer Psychologin oder einem Psychologen 
aufgesucht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei 
einer Fesselung während einer Ausführung, 
Vorführung oder eines Transportes sowie bei 
Bewegungen innerhalb der Anstalt. 

  

(3) In den übrigen Fällen der Unterbringung 
im besonders gesicherten Haftraum sucht die 
Ärztin oder der Arzt die Untersuchungsgefan-
genen alsbald und in der Folge täglich auf. 

  

(4) Die Ärztin oder der Arzt ist regelmäßig zu 
hören, solange die Untersuchungsgefange-
nen länger als vierundzwanzig Stunden ab-
gesondert sind. 

  

Abschnitt 13  
Unmittelbarer Zwang 

 Abschnitt 13  
Unmittelbarer Zwang 

§ 74  
Begriffsbestimmungen 

 
  unverändert 

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung 
auf Personen oder Sachen durch körperliche 
Gewalt, ihre Hilfsmittel oder durch Waffen. 

  

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare 
körperliche Einwirkung auf Personen oder 
Sachen. 

  

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind 
insbesondere Fesseln und Reizstoffe. 
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(4) Waffen sind Hieb- und Schusswaffen.   

(5) Es dürfen nur dienstlich zugelassene 
Hilfsmittel und Waffen verwendet werden. 

  

§ 75  
Allgemeine Voraussetzungen 

  

(1) Bedienstete dürfen unmittelbaren Zwang 
anwenden, wenn sie Vollzugs- und Siche-
rungsmaßnahmen rechtmäßig durchführen 
und der damit verfolgte Zweck auf keine an-
dere Weise erreicht werden kann. 

  

(2) Gegen andere Personen als Untersu-
chungsgefangene darf unmittelbarer Zwang 
angewendet werden, wenn sie es unterneh-
men, Gefangene zu befreien oder widerrecht-
lich in die Anstalt einzudringen, oder wenn sie 
sich unbefugt darin aufhalten. 

  

(3) Das Recht zu unmittelbarem Zwang auf-
grund anderer Regelungen bleibt unberührt. 

  

§ 76  
Grundsatz der  

Verhältnismäßigkeit 

  

(1) Unter mehreren möglichen und geeigne-
ten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs 
sind diejenigen zu wählen, die den Einzelnen 
und die Allgemeinheit voraussichtlich am we-
nigsten beeinträchtigen. 

  

(2) Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn 
ein durch ihn zu erwartender Schaden er-
kennbar außer Verhältnis zu dem angestreb-
ten Erfolg steht. 

  

§ 77  
Androhung 

  

Unmittelbarer Zwang ist vorher anzudrohen. 
Die Androhung darf nur dann unterbleiben, 
wenn die Umstände sie nicht zulassen oder 
unmittelbarer Zwang sofort angewendet wer-
den muss, um eine rechtswidrige Tat, die den 
Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt, zu 
verhindern oder eine gegenwärtige Gefahr 
abzuwenden. 
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§ 78  
Schusswaffengebrauch 

  

(1) Innerhalb der Anstalt dürfen Bedienstete 
Schusswaffen auf Anordnung der Anstaltslei-
terin oder des Anstaltsleiters nur während des 
Nachtdienstes oder zur unmittelbaren Vorbe-
reitung einer Maßnahme nach Absatz 2 füh-
ren. Der Gebrauch ist nach Maßgabe der Ab-
sätze 3 und 4 nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für Leib oder Leben erfor-
derlich ist. Das Recht zum Schusswaffenge-
brauch aufgrund anderer Vorschriften durch 
Polizeivollzugsbedienstete bleibt davon unbe-
rührt. 

  

(2) Außerhalb der Anstalt dürfen Schusswaf-
fen nur bei Gefangenentransporten sowie 
Aus- und Vorführungen von den dazu be-
stimmten Bediensteten nach Maßgabe der fol-
genden Absätze gebraucht werden. 

  

(3) Schusswaffen dürfen nur gebraucht wer-
den, wenn andere Maßnahmen des unmittel-
baren Zwangs bereits erfolglos waren oder 
keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen 
ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der 
Zweck nicht durch Waffenwirkung gegen Sa-
chen erreicht werden kann. Ihr Gebrauch un-
terbleibt, wenn dadurch erkennbar Unbetei-
ligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet 
würden. 

  

(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist vor-
her anzudrohen. Als Androhung gilt auch ein 
Warnschuss. Ohne Androhung dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, 
wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 

  

(5) Gegen Untersuchungsgefangene dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht werden, 

  

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes ge-
fährliches Werkzeug trotz wiederholter 
Aufforderung nicht ablegen oder 

  

2 um ihre Entweichung zu vereiteln,   

und nur, um sie angriffs- oder fluchtunfähig zu 
machen. 

  

(6) Gegen andere Personen dürfen Schuss-
waffen nur dann gebraucht werden, wenn sie 
es unternehmen, Untersuchungsgefangene 
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gewaltsam zu befreien und nur, um sie an-
griffsunfähig zu machen. 

Abschnitt 14  
Disziplinarverfahren 

 Abschnitt 14  
Disziplinarverfahren 

§ 79  
Disziplinarmaßnahmen 

 
  unverändert 

(1) Disziplinarmaßnahmen können angeord-
net werden, wenn die Untersuchungsgefan-
genen rechtswidrig und schuldhaft 

  

1. gegen eine verfahrenssichernde Anord-
nung nach § 119 Absatz 1 der Strafpro-
zessordnung verstoßen, 

  

2. andere Personen verbal oder tätlich an-
greifen, 

  

3. fremde Sachen zerstören oder beschädi-
gen, 

  

4. in sonstiger Weise gegen Strafgesetze 
verstoßen oder eine Ordnungswidrigkeit 
begehen, 

  

5. verbotene Gegenstände in die Anstalt 
einbringen, sich an deren Einbringung be-
teiligen, sie besitzen oder weitergeben, 

  

6. unerlaubt Betäubungsmittel oder andere 
berauschende Stoffe herstellen, besitzen 
oder konsumieren, die Mitwirkung nach 
§ 68 Absatz 1 verweigern oder Kontrollen 
manipulieren, 

  

7. entweichen oder zu entweichen versu-
chen, 

  

8. gegen Weisungen im Zusammenhang mit 
der Gewährung von Ausführungen ver-
stoßen oder 

  

9. wiederholt oder schwerwiegend gegen 
sonstige Pflichten verstoßen, die ihnen 
durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes auferlegt sind, und dadurch 
das geordnete Zusammenleben in der 
Anstalt stören 

  

und eine einvernehmliche Streitbeilegung ge-
mäß § 82 Absatz 2 nicht in Betracht kommt 
oder nicht erfolgreich war. 

  

(2)  Zulässige Disziplinarmaßnahmen sind   



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 163 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

1. der Verweis,   

2. die Beschränkung oder der Entzug von 
Annehmlichkeiten nach § 45 bis zu drei 
Monaten, 

  

3. die Beschränkung des Hörfunk- oder 
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten, 
der gleichzeitige Entzug jedoch nur bis 
zwei Wochen, 

  

4. die Beschränkung oder der Entzug der 
Gegenstände für die Freizeitbeschäfti-
gung mit Ausnahme des Lesestoffs bis zu 
drei Monaten, 

  

5. die Beschränkung oder der Entzug des 
Aufenthalts in Gemeinschaft oder der 
Teilnahme an einzelnen Freizeitveran-
staltungen bis zu vier Wochen, 

  

6. die Beschränkung des Einkaufs bis zu 
drei Monaten, 

  

7. die Kürzung des Arbeitsentgelts um zehn 
Prozent bis zu drei Monaten, 

  

8. der Entzug der zugewiesenen Arbeit bis 
zu vier Wochen und 

  

9. der Arrest bis zu vier Wochen.   

(3) Arrest darf nur wegen schwerer oder wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden. 

  

(4) Mehrere Disziplinarmaßnahmen können 
miteinander verbunden werden. 

  

(5) Disziplinarmaßnahmen sind auch zuläs-
sig, wenn wegen derselben Verfehlung ein 
Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird. 

  

(6) Bei der Auswahl der Disziplinarmaßnah-
men sind Grund und Zweck der Haft sowie die 
psychischen Auswirkungen der Untersu-
chungshaft und des Strafverfahrens auf die 
Untersuchungsgefangenen zu berücksichti-
gen. Durch die Anordnung und den Vollzug 
einer Disziplinarmaßnahme dürfen die Vertei-
digung, die Verhandlungsfähigkeit und die 
Verfügbarkeit der Untersuchungsgefangenen 
für die Verhandlung nicht beeinträchtigt wer-
den. 
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§ 80  
Vollstreckung der 

Disziplinarmaßnahmen,  
Aussetzung zur Bewährung 

  

(1) Disziplinarmaßnahmen werden in der Re-
gel sofort vollstreckt. Die Vollstreckung ist 
auszusetzen, soweit es zur Gewährung eines 
effektiven Rechtsschutzes erforderlich ist. 

  

(2) Disziplinarmaßnahmen können ganz oder 
teilweise bis zu sechs Monaten zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden. Die Aussetzung zur 
Bewährung kann ganz oder teilweise wider-
rufen werden, wenn die Untersuchungsge-
fangenen die ihr zugrundeliegenden Erwar-
tungen nicht erfüllen. 

  

§ 81  
Disziplinarbefugnis 

  

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die An-
staltsleiterin oder der Anstaltsleiter an. Bei ei-
ner Verfehlung auf dem Weg in eine andere 
Anstalt zum Zweck der Verlegung ist die Lei-
terin oder der Leiter der Bestimmungsanstalt 
zuständig. 

  

(2) Die Aufsichtsbehörde entscheidet, wenn 
sich die Verfehlung gegen die Anstaltsleiterin 
oder den Anstaltsleiter richtet. 

  

(3) Disziplinarmaßnahmen, die gegen die Un-
tersuchungsgefangenen in einer anderen An-
stalt angeordnet worden sind, werden auf Er-
suchen vollstreckt. § 80 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 

  

§ 82  
Verfahren 

  

(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei sind 
sowohl belastende als auch entlastende Um-
stände zu ermitteln. Die betroffenen Untersu-
chungsgefangenen werden in einer ihnen ver-
ständlichen Sprache darüber unterrichtet, 
welche Verfehlungen ihnen zur Last gelegt 
werden. Sie sind darauf hinzuweisen, dass es 
ihnen freisteht sich zu äußern, sich von einer 
Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt 
vertreten zu lassen sowie Zeugen oder an-
dere Beweismittel zu benennen oder eine 
einvernehmliche Streitbeilegung gemäß Ab-
satz 2 anzustreben. Bei sprachlichen Ver-
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ständigungsschwierigkeiten ist eine Dolmet-
scherin oder ein Dolmetscher zu bestellen. 
Die Erhebungen werden in einer Niederschrift 
festgelegt; die Einlassung der Untersu-
chungsgefangenen wird vermerkt. 

(2) In geeigneten Fällen können zur Abwen-
dung von Disziplinarmaßnahmen im Wege 
einvernehmlicher Streitbeilegung Vereinba-
rungen getroffen werden. Insbesondere kom-
men die Wiedergutmachung des Schadens, 
die Entschuldigung bei Verletzten, die Erbrin-
gung von Leistungen für die Gemeinschaft 
und der vorübergehende Verbleib auf dem 
Haftraum in Betracht. Erfüllen die Untersu-
chungsgefangenen die Vereinbarung, ist die 
Anordnung einer Disziplinarmaßnahme auf-
grund dieser Verfehlung unzulässig. 

  

(3) Mehrere Verfehlungen, die gleichzeitig zu 
beurteilen sind, werden durch eine Entschei-
dung geahndet. 

  

(4) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
soll sich vor der Entscheidung mit Personen 
besprechen, die maßgeblich an der Vollzugs-
gestaltung mitwirken. Bei Schwangeren, stil-
lenden Müttern oder bei Untersuchungsge-
fangenen, die sich in ärztlicher Behandlung 
befinden, ist eine Ärztin oder ein Arzt zu hören. 
Hiervon kann abgesehen werden, wenn nur 
ein Verweis ausgesprochen werden soll. 

  

(5) Vor der Entscheidung über eine Diszipli-
narmaßnahme erhalten die Untersuchungs-
gefangenen Gelegenheit, sich zu dem Ergeb-
nis der Ermittlungen zu äußern. Die Entschei-
dung wird den Untersuchungsgefangenen 
von der Anstaltsleiterin oder Anstaltsleiter 
mündlich eröffnet und mit einer kurzen Be-
gründung schriftlich abgefasst. 

  

§ 83  
Vollzug des Arrestes 

  

   
(1) Für die Dauer des Arrestes werden die 
Untersuchungsgefangenen getrennt von an-
deren Gefangenen untergebracht. Sie kön-
nen in einem besonderen Arrestraum unter-
gebracht werden, der den Anforderungen 
entsprechen muss, die an einen zum Aufent-
halt bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum 
gestellt werden. Soweit nichts anderes ange-
ordnet wird, ruhen die Befugnisse der Unter-
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suchungsgefangenen zur Teilnahme an Maß-
nahmen außerhalb des Raumes, in dem Ar-
rest vollstreckt wird, sowie die Befugnisse der 
Untersuchungsgefangenen aus den §§ 39, 
42, 43, 44, 45 und 46. Gegenstände für die 
Freizeitbeschäftigung mit Ausnahme des Le-
sestoffs sind nicht zugelassen. Die Rechte zur 
Teilnahme an religiösen Veranstaltungen 
(§ 58) und auf Aufenthalt im Freien (§ 54) 
bleiben unberührt. 

(2) Bevor Arrest vollzogen wird, ist eine Ärztin 
oder ein Arzt zu hören. Während des Arrestes 
stehen die Untersuchungsgefangenen unter 
ärztlicher Aufsicht. 

  

(3) Der Vollzug des Arrestes unterbleibt oder 
wird unterbrochen, wenn die Gesundheit der 
Untersuchungsgefangenen oder der Fort-
gang des Strafverfahrens gefährdet würde. 

  

Abschnitt 15  
Aufhebung von Maßnahmen, 

Beschwerde, gerichtlicher 
Rechtsschutz 

 Abschnitt 15  
Aufhebung von Maßnahmen, 

Beschwerde, gerichtlicher 
Rechtsschutz 

§ 84  
Aufhebung von Maßnahmen 

 
  unverändert 

(1) Die Aufhebung von Maßnahmen zur Re-
gelung einzelner Angelegenheiten auf dem 
Gebiet des Vollzuges richtet sich nach den 
nachfolgenden Absätzen, soweit dieses Ge-
setz keine abweichenden Bestimmungen ent-
hält. 

  

(2) Rechtswidrige Maßnahmen können ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Vergangen-
heit und die Zukunft zurückgenommen wer-
den. 

  

(3) Rechtmäßige Maßnahmen können ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden, wenn 

  

1. aufgrund nachträglich eingetretener oder 
bekannt gewordener Umstände die Maß-
nahmen hätten versagt werden können, 

  

2. die Maßnahmen missbraucht werden o-
der 

  

3. Weisungen nicht befolgt werden.   

(4) Begünstigende Maßnahmen dürfen nach 
den Absätzen 2 oder 3 nur aufgehoben wer-
den, wenn die vollzuglichen Interessen an der 
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Aufhebung in Abwägung mit dem schutzwür-
digen Vertrauen der Betroffenen auf den Be-
stand der Maßnahmen überwiegen. Davon ist 
auszugehen, wenn eine Maßnahme uner-
lässlich ist, um die Sicherheit der Anstalt zu 
gewährleisten. 

(5) Der gerichtliche Rechtsschutz bleibt unbe-
rührt. 

  

§ 85  
Beschwerderecht 

  

(1) Die Untersuchungsgefangenen erhalten 
Gelegenheit, sich in Angelegenheiten, die sie 
selbst betreffen, mit Wünschen, Anregungen 
und Beschwerden an die Anstaltsleiterin oder 
den Anstaltsleiter zu wenden. 

  

(2) Besichtigen Vertreterinnen oder Vertreter 
der Aufsichtsbehörde die Anstalt, ist zu ge-
währleisten, dass die Untersuchungsgefan-
genen sich in Angelegenheiten, die sie selbst 
betreffen, an diese wenden können. 

  

(3) Die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbe-
schwerde bleibt unberührt. 

  

§ 86  
Gerichtlicher Rechtsschutz 

  

Der gerichtliche Rechtsschutz gegen Ent-
scheidungen und Maßnahmen im Vollzug der 
Untersuchungshaft (§§ 119a, 126 Absatz 5 
der Strafprozessordnung) bleibt unberührt. 

  

Abschnitt 16 
Ergänzende  

Bestimmungen für junge  
Untersuchungsgefangene 

 Abschnitt 16 
Ergänzende  

Bestimmungen für junge  
Untersuchungsgefangene 

§ 87  
Anwendungsbereich 

 
  unverändert 

(1) Auf Untersuchungsgefangene, die zur 
Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hatten und die das 24. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (junge Untersuchungs-
gefangene), findet dieses Gesetz nach Maß-
gabe der Bestimmungen dieses Abschnitts 
Anwendung. 

  

(2) Von einer Anwendung der Bestimmungen 
dieses Abschnitts auf volljährige junge Unter-
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suchungsgefangene kann abgesehen wer-
den, wenn die erzieherische Ausgestaltung 
des Vollzuges für diese nicht oder nicht mehr 
angezeigt ist. Die Bestimmungen dieses Ab-
schnitts können ausnahmsweise auch über 
die Vollendung des 24. Lebensjahres hinaus 
angewendet werden, wenn dies im Hinblick 
auf die voraussichtlich nur noch geringe 
Dauer der Untersuchungshaft zweckmäßig 
erscheint. 

§ 88  
Gestaltung des Vollzuges 

  

(1) Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. 
Die Fähigkeiten der jungen Untersuchungs-
gefangenen zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in 
Achtung der Rechte Anderer sind zu fördern. 

  

(2) Den jungen Untersuchungsgefangenen 
sollen neben altersgemäßen Bildungs-, Be-
schäftigungs- und Freizeitmöglichkeiten auch 
sonstige entwicklungsfördernde Hilfestellun-
gen angeboten werden. Die Bereitschaft zur 
Annahme der Angebote ist zu wecken und zu 
fördern. 

  

(3) In diesem Gesetz vorgesehene Beschrän-
kungen können minderjährigen Untersu-
chungsgefangenen auch auferlegt werden, 
soweit es dringend geboten ist, um sie vor ei-
ner Gefährdung ihrer Entwicklung zu bewah-
ren. 

  

§ 89  
Zusammenarbeit und 
Einbeziehung Dritter 

  

(1) Die Zusammenarbeit der Anstalt mit staat-
lichen und privaten Institutionen erstreckt sich 
insbesondere auf Jugendgerichtshilfe, Ju-
gendamt, Schulen, berufliche Bildungsträger 
und Träger der freien Wohlfahrtsverbände. 

  

(2) Die Personensorgeberechtigten sind, so-
weit dies möglich ist und eine verfahrenssi-
chernde Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung nicht entgegensteht, in 
die Gestaltung des Vollzuges einzubeziehen. 

  

(3) Die Personensorgeberechtigten und das 
Jugendamt werden von der Aufnahme, von 
einer Verlegung und der Entlassung unver-
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züglich unterrichtet, soweit eine verfahrenssi-
chernde Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung nicht entgegensteht. 

§ 90  
Ermittlung des Förder-  

und Erziehungsbedarfs,  
Maßnahmen 

  

(1) Nach der Aufnahme wird der Förder- und 
Erziehungsbedarf der jungen Untersu-
chungsgefangenen unter Berücksichtigung 
ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensverhält-
nisse ermittelt. 

  

(2) In einer Konferenz mit an der Erziehung 
maßgeblich beteiligten Bediensteten werden 
der Förder- und Erziehungsbedarf erörtert 
und die sich daraus ergebenden Maßnahmen 
festgelegt. Diese werden mit den jungen Un-
tersuchungsgefangenen besprochen und den 
Personensorgeberechtigten auf Verlangen 
mitgeteilt. 

  

§ 91  
Unterbringung 

  

(1) Junge Untersuchungsgefangene können 
mit Jugendstrafgefangenen oder Gefange-
nen, die im Anschluss an eine Jugendstrafe 
in Abschiebungshaft sind, gemeinsam unter-
gebracht werden, wenn dies aus erzieheri-
schen Gründen angezeigt ist und eine schäd-
liche Einflussnahme nicht zu befürchten ist. In 
den ersten zwei Wochen nach der Aufnahme 
kann die gemeinsame Unterbringung einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden. Von 
einer gemeinsamen Unterbringung ist abzu-
sehen, wenn eine verfahrenssichernde An-
ordnung nach § 119 Absatz 1 der Strafpro-
zessordnung oder Gründe der Sicherheit o-
der Ordnung entgegenstehen. 

  

(2) Von Gefangenen im Erwachsenenvollzug 
werden junge Untersuchungsgefangene ge-
trennt untergebracht. Gleiches gilt für Gefan-
gene von Haftarten, die nicht in Absatz 1 er-
wähnt sind. Hiervon kann aus den in § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 genannten Gründen abge-
wichen werden, wenn eine Vollzugsgestal-
tung nach § 88 gewährleistet ist und schädli-
che Einflüsse auf die jungen Untersuchungs-
gefangenen nicht zu befürchten sind. 
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(3) Junge Untersuchungsgefangene können 
mit Gefangenen im Erwachsenenvollzug ge-
meinsam an Freizeit- und Bildungsmaßnah-
men teilnehmen sowie gemeinsam arbeiten, 
wenn dies aus erzieherischen Gründen ange-
zeigt ist und keine schädlichen Einflüsse auf 
die jungen Untersuchungsgefangenen zu be-
fürchten sind und wenn keine verfahrenssi-
chernde Anordnung nach § 119 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung oder Gründe der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt entgegen-
stehen. 

  

(4) Während der Nachtzeit werden die jungen 
Untersuchungsgefangenen in ihren Hafträu-
men einzeln untergebracht. Mit ihrer Zustim-
mung können sie mit einer oder einem ande-
ren jungen Untersuchungsgefangenen oder 
einer oder einem anderen Jugendstrafgefan-
genen gemeinsam untergebracht werden, 
wenn dies aus erzieherischen Gründen ange-
zeigt ist und schädliche Einflüsse nicht zu be-
fürchten sind; dies gilt auch dann, wenn Ge-
fangene hilfebedürftig sind oder eine Gefahr 
für Leben oder Gesundheit besteht oder wenn 
eine gemeinsame Unterbringung nur vorüber-
gehend und aus zwingenden Gründen er-
folgt. Es dürfen nicht mehr als zwei Gefan-
gene in einem Haftraum untergebracht wer-
den. 

  

§ 92  
Schulische und berufliche 
Aus- und Weiterbildung,  

Arbeit 

  

(1) Schulpflichtige Untersuchungsgefangene 
nehmen in der Anstalt am allgemein- oder be-
rufsbildenden Unterricht in Anlehnung an die 
für öffentliche Schulen geltenden Bestimmun-
gen teil. 

  

(2) Minderjährige Untersuchungsgefangene 
können zur Teilnahme an schulischen und be-
ruflichen Orientierungs-, Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen oder speziellen Maßnah-
men zur Förderung ihrer schulischen, berufli-
chen oder persönlichen Entwicklung ver-
pflichtet werden. 

  

(3) Den übrigen jungen Untersuchungsgefan-
genen soll nach Möglichkeit die Teilnahme an 
den in Absatz 2 genannten Maßnahmen an-
geboten werden. 

  

(4) Im Übrigen bleibt § 21 Absatz 2 unberührt.   
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§ 93  
Besuche, Schriftwechsel, 

Telefongespräche 

  

(1) Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 2 be-
trägt die Gesamtdauer des Besuchs für junge 
Untersuchungsgefangene mindestens vier 
Stunden im Monat. Über § 25 Absatz 3 hinaus 
sollen Besuche auch dann zugelassen wer-
den, wenn sie die Erziehung fördern. 

  

(2) Bei minderjährigen Untersuchungsgefan-
genen können Besuche, Schriftwechsel und 
Telefongespräche auch untersagt werden, 
wenn Personensorgeberechtigte nicht einver-
standen sind. 

  

(3) Besuche dürfen über § 27 Absatz 6 hin-
aus auch abgebrochen werden, wenn von 
Besucherinnen oder Besuchern ein schädli-
cher Einfluss ausgeht. 

  

(4) Der Schriftwechsel kann über § 31 Ab-
satz 1 Nummer 1 hinaus bei Personen, die 
nicht Angehörige der jungen Untersuchungs-
gefangenen im Sinne von § 11 Absatz 1 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuches sind, auch un-
tersagt werden, wenn zu befürchten ist, dass 
der Schriftwechsel einen schädlichen Einfluss 
auf die jungen Untersuchungsgefangenen 
hat. 

  

(5) Für Besuche, Schriftwechsel und Telefon-
gespräche mit Beiständen nach § 69 des Ju-
gendgerichtsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974 
(BGBl. I S. 2146), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 840), 
gelten die §§ 28, 29 und 33 Absatz 2 entspre-
chend. 

  

§ 94  
Freizeit und Sport 

  

(1) Zur Ausgestaltung der Freizeit sind geeig-
nete Angebote vorzuhalten. Die jungen Un-
tersuchungsgefangenen sind zur Teilnahme 
und Mitwirkung an Freizeitangeboten zu moti-
vieren. 

  

(2) Über § 39 Satz 2 hinaus ist der Besitz ei-
gener Fernsehgeräte und elektronischer Me-
dien ausgeschlossen, wenn erzieherische 
Gründe entgegenstehen. 
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(3) Dem Sport kommt bei der Gestaltung des 
Vollzuges an jungen Untersuchungsgefange-
nen besondere Bedeutung zu. Es sind ausrei-
chende und geeignete Angebote vorzuhalten, 
um den jungen Untersuchungsgefangenen 
eine sportliche Betätigung von mindestens 
zwei Stunden wöchentlich zu ermöglichen. 

  

§ 95  
Einvernehmliche 
Konfliktregelung, 

Erzieherische Maßnahmen, 
Disziplinarmaßnahmen 

  

(1) Verstöße der jungen Untersuchungsge-
fangenen gegen Pflichten, die ihnen durch o-
der aufgrund dieses Gesetzes auferlegt sind, 
sind unverzüglich erzieherisch aufzuarbeiten. 
Dabei können vorrangig gegenüber den Dis-
ziplinarmaßnahmen nach Absatz 5 Maßnah-
men der einvernehmlichen Konfliktregelung 
nach Absatz 2 oder erzieherische Maßnah-
men nach Absatz 3 ergriffen werden, sofern 
diese geeignet sind, den jungen Untersu-
chungsgefangenen ihr Fehlverhalten und die 
Notwendigkeit einer Verhaltensänderung be-
wusst zu machen. Einvernehmliche Konflikt-
regelungen nach Absatz 2 gehen erzieheri-
schen Maßnahmen nach Absatz 3 vor. 

  

(2) Im Rahmen der einvernehmlichen Kon-
fliktregelung werden mit den jungen Untersu-
chungsgefangenen Vereinbarungen getrof-
fen. Zur Konfliktregelung kommen insbeson-
dere die Wiedergutmachung des Schadens, 
die Entschuldigung bei Geschädigten, die Er-
bringung von Leistungen für die Gemein-
schaft, die Teilnahme an einer Mediation und 
der vorübergehende Verbleib auf dem Haft-
raum in Betracht. Erfüllen die Jugendstrafge-
fangenen die Vereinbarung, sind die Anord-
nung einer erzieherischen Maßnahme nach 
Absatz 3 sowie die Anordnung einer Diszipli-
narmaßnahme nach Absatz 5 aufgrund die-
ser Verfehlung ausgeschlossen. 

  

(3) Als erzieherische Maßnahmen für die 
Dauer von jeweils bis zu einer Woche kom-
men in Betracht 

  

1. die Erteilung von Weisungen und Aufla-
gen, 

  

2. die Beschränkung oder der Entzug einzel-
ner Gegenstände für die Freizeitbeschäf-
tigung und 
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3. der Ausschluss von gemeinsamer Freizeit 
oder von einzelnen Freizeitveranstaltun-
gen. 

  

Es sollen möglichst solche erzieherischen 
Maßnahmen angeordnet werden, die mit der 
Verfehlung in Zusammenhang stehen. 

  

(4) Die Anstaltsleitung legt fest, welche Be-
diensteten befugt sind, eine einvernehmliche 
Konfliktregelung nach Absatz 2 oder erziehe-
rische Maßnahmen nach Absatz 3 anzuord-
nen. 

  

(5) Disziplinarmaßnahmen dürfen nur ange-
ordnet werden, wenn eine einvernehmliche 
Konfliktregelung nach Absatz 2 oder erziehe-
rische Maßnahmen nach Absatz 3 nicht aus-
reichen, um den jungen Untersuchungsge-
fangenen das Unrecht ihrer Handlung zu ver-
deutlichen. Ferner ist sowohl bei der Ent-
scheidung, ob eine Disziplinarmaßnahme an-
zuordnen ist, als auch bei Auswahl der nach 
Absatz 3 zulässigen Maßnahmen eine aus 
demselben Anlass bereits angeordnete be-
sondere Sicherungsmaßnahme zu berück-
sichtigen. 

  

(6) Gegen junge Untersuchungsgefangene 
dürfen Disziplinarmaßnahmen nach § 79 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 8 nicht verhängt wer-
den. Maßnahmen nach § 79 Absatz 2 Num-
mer 2, Nummer 3 Halbsatz 1, Nummer 4 so-
wie Nummer 6 sind nur bis zu zwei Monaten, 
Arrest ist nur bis zu zwei Wochen zulässig 
und erzieherisch auszugestalten. 

  

Abschnitt 17  
Kriminologische Forschung 

 Abschnitt 17  
Kriminologische Forschung 

§ 96  
Evaluation,  

kriminologische Forschung 

 
  unverändert 

Der Vollzug der Untersuchungshaft, insbe-
sondere seine Aufgabenerfüllung und Gestal-
tung, die Umsetzung seiner Leitlinien sowie 
die Angebote der Vollzugsgestaltung, soll re-
gelmäßig durch eine Hochschule oder durch 
eine andere Stelle wissenschaftlich begleitet 
und erforscht werden. 
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Abschnitt 18  
Organisation, Ausstattung  
und Aufbau der Anstalten 

 Abschnitt 18  
Organisation, Ausstattung  
und Aufbau der Anstalten 

§ 97  
Anstalten 

 
  unverändert 

Die Untersuchungshaft wird in Landesjustiz-
vollzugsanstalten vollzogen. Der Vollzug von 
Untersuchungshaft und Strafhaft in einer An-
stalt ist unter den Voraussetzungen des § 11 
Absatz 1 zulässig. 

  

§ 98  
Ausstattung 

  

(1) Anstalten, Einrichtungen und Abteilungen 
sind so auszustatten, dass sie ihre jeweiligen 
Aufgaben erfüllen können. Es ist eine be-
darfsgerechte Anzahl und Ausstattung von 
Plätzen, insbesondere für schulische und be-
rufliche Qualifizierung, Arbeitstraining und Ar-
beitstherapie sowie zur Ausübung von Arbeit, 
vorzusehen. Entsprechendes gilt für Besu-
che, Freizeit, Sport und Seelsorge. 

  

(2) Haft-, Freizeit-, Gemeinschafts- und Be-
suchsräume sind wohnlich oder sonst ihrem 
Zweck entsprechend auszugestalten. Sie 
müssen hinreichend Luftinhalt und ausrei-
chenden Lichteinfall haben und für eine ge-
sunde Lebensführung ausreichend mit Hei-
zung und Lüftung, Boden- und Fensterfläche 
ausgestattet sein. 

  

§ 99  
Festsetzung der 

Belegungsfähigkeit,  
Verbot der Überbelegung 

  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Bele-
gungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass eine 
angemessene Unterbringung der Untersu-
chungsgefangenen gewährleistet ist. § 98 
Absatz 1 Satz 2 ist zu berücksichtigen. 

  

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr Untersu-
chungsgefangenen als zugelassen belegt 
werden. 

  

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind nur vo-
rübergehend und nur mit Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde zulässig. 
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§ 100  
Einrichtungen zur schuli-

schen und beruflichen  
Bildung, Arbeitsbetriebe 

  

(1) In den Anstalten sind Einrichtungen zur 
schulischen und beruflichen Bildung und zur 
arbeitstherapeutischen Beschäftigung sowie 
Arbeitsbetriebe in ausreichendem Umfang 
vorzusehen. 

  

(2) Berufliche Qualifizierung und Arbeit kön-
nen auch durch externe Bildungsträger oder 
private Unternehmen erfolgen. In den von Ex-
ternen in der Anstalt betriebenen Einrichtun-
gen kann die technische und fachliche Lei-
tung Angehörigen dieser Träger und Unter-
nehmen übertragen werden. 

  

Abschnitt 19  
Innerer Aufbau, Personal 

 Abschnitt 19  
Innerer Aufbau, Personal 

§ 101  
Zusammenarbeit 

 
  unverändert 

Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen 
und wirken daran mit, die Aufgaben des Voll-
zuges zu erfüllen. 

  

§ 102  
Bedienstete 

  

(1) Die Aufgaben der Anstalten werden von 
Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten 
wahrgenommen. Sie können aus besonderen 
Gründen auch anderen Bediensteten der An-
stalten übertragen werden. 

  

(2) Für Bedienstete, die nicht Beamte sind, 
gelten die für Vollzugsbeamtinnen und -be-
amte geltenden Vorschriften entsprechend, 
soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes etwas anderes bestimmt wird. 
Anstelle des Diensteides ist eine Verpflich-
tungserklärung nach dem Verpflichtungsge-
setz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), ge-
ändert durch § 1 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 1974 (BGBl. I S. 1942), abzugeben. 

  

(3) Alle Bediensteten sind berufen, in ihren 
besonderen Aufgaben daran mitzuwirken, die 
Aufgaben des Vollzuges zu verwirklichen. Sie 
sollen durch ihr Verhalten vorbildlich wirken 
und so die Untersuchungsgefangenen nicht 
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nur durch Anordnung, sondern durch eigenes 
Beispiel zur Mitarbeit im Vollzug hinführen. 

(4) Die Anstalt wird mit dem für den Vollzug 
der Untersuchungshaft und die Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Personal ausgestat-
tet. Fortbildung sowie Praxisberatung und -
begleitung für die Bediensteten sind zu ge-
währleisten. 

  

§ 103  
Erfüllung  

nicht-hoheitsrechtlicher  
Aufgaben 

  

(1) Die Erfüllung nicht-hoheitsrechtlicher Auf-
gaben kann externen Trägern oder Personen 
vertraglich übertragen werden. 

  

(2) Die gemäß Absatz 1 tätig werdenden Per-
sonen sind gemäß dem Verpflichtungsgesetz 
zu verpflichten. 

  

(3) Die Anstalt trägt dafür Sorge, dass § 102 
Absatz 3 und 4 Satz 2 im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung entsprechende Anwendung 
findet. 

  

§ 104  
Anstaltsleitung 

  

(1) Für jede Justizvollzugsanstalt ist eine Lei-
terin oder ein Leiter zu bestellen. 

  

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
trägt die Verantwortung für den gesamten 
Vollzug und vertritt die Anstalt nach außen. 
Sie oder er kann einzelne Aufgabenbereiche 
auf andere Bedienstete übertragen. Die Auf-
sichtsbehörde kann sich die Zustimmung zur 
Übertragung vorbehalten. 

  

§ 105  
Seelsorgerinnen  
und Seelsorger 

  

(1) Den Religionsgemeinschaften wird im 
Einvernehmen mit den Anstalten die Wahr-
nehmung der Seelsorge ermöglicht. Seelsor-
gerinnen und Seelsorger werden im Einver-
nehmen mit der jeweiligen Religionsgemein-
schaft im Hauptamt bestellt oder von der Re-
ligionsgemeinschaft entsandt. 

  

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen 
einer Religionsgemeinschaft eine Seelsorge 
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nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsor-
gerische Betreuung auf andere Weise zuzu-
lassen. 

(3) Mit Zustimmung der Anstaltsleiterin oder 
des Anstaltsleiters darf die Anstaltsseelsor-
gerin oder der Anstaltsseelsorger sich freier 
Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer 
bedienen und diese für Gottesdienste sowie 
für andere religiöse Veranstaltungen von au-
ßen zuziehen. 

  

§ 106  
Medizinische Versorgung 

  

(1) Die ärztliche Versorgung ist durch haupt-
amtliche Ärztinnen oder Ärzte sicherzustellen. 
Sie kann aus besonderen Gründen neben-
amtlichen oder vertraglich verpflichteten Ärz-
tinnen oder Ärzten übertragen werden. 

  

(2) Die Pflege der Kranken soll von Bediens-
teten ausgeführt werden, die eine Erlaubnis 
nach dem Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018), besitzen. Solange diese nicht zur 
Verfügung stehen, können auch Bedienstete 
oder externe Kräfte eingesetzt werden, die 
eine sonstige Qualifikation in der Kranken-
pflege erfahren haben. 

  

§ 107  
Mitverantwortung der  

Untersuchungsgefangenen 

  

Den Untersuchungsgefangenen soll ermög-
licht werden, an der Verantwortung für Ange-
legenheiten von gemeinsamem Interesse teil-
zunehmen, die sich ihrer Eigenart und der 
Aufgabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung 
eignen. Sie können der Anstaltsleitung inso-
weit Vorschläge und Anregungen unterbrei-
ten. 

  

§ 108  
Hausordnung 

  

Die Anstaltsleitung erlässt eine Hausord-
nung. Diese informiert in verständlicher Form 
namentlich über die Rechte und Pflichten der 
Gefangenen und enthält Erläuterungen zur 
Organisation des Besuchs, zur Arbeitszeit, 
Freizeit und Ruhezeit sowie Hinweise zu den 
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Möglichkeiten, Anträge und Beschwerden an-
zubringen. Die Aufsichtsbehörde kann sich 
die Genehmigung vorbehalten. 

Abschnitt 20  
Aufsicht, Beiräte 

 Abschnitt 20  
Aufsicht, Beiräte 

§ 109  
Aufsichtsbehörde 

 § 109  
Aufsichtsbehörde 

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium 
führt die Aufsicht über die Anstalten (Auf-
sichtsbehörde) und sichert gemeinsam mit 
ihnen die Qualität des Vollzuges. 

 (1) Das für Justiz zuständige Ministerium führt 
die Aufsicht über die Anstalten (Aufsichtsbe-
hörde) und sichert gemeinsam mit ihnen die 
Qualität des Vollzuges. Der Umfang und die 
Mittel der Aufsicht richten sich nach § 15 
und § 16 des Landesverwaltungsgesetzes. 
Das für Justiz zuständige Ministerium kann 
in Ausübung der Aufsicht übergeordnete 
Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenab-
wehr sowie zur Zusammenarbeit mit natio-
nalen und internationalen Justiz- und Si-
cherheitsbehörden anordnen, steuern und 
prüfen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich Entschei-
dungen über Verlegungen und Überstellun-
gen vorbehalten. 

 (2)  unverändert 

§ 110  
Vollstreckungsplan, 

Vollzugsgemeinschaften 

 § 110  
Vollstreckungsplan, 

Vollzugsgemeinschaften 

(1) Die Aufsichtsbehörde regelt nach allge-
meinen Merkmalen durch Erlass die örtliche 
und sachliche Zuständigkeit der Anstalten in 
einem Vollstreckungsplan. 

   unverändert 

(2) Im Rahmen von Vollzugsgemeinschaften 
kann der Vollzug auch in Vollzugseinrichtun-
gen anderer Länder vorgesehen werden. 

  

§ 111  
Anstaltsbeiräte 

 § 111  
Anstaltsbeiräte 

(1) Bei jeder Anstalt ist ein Beirat zu bilden. 
Bei der Besetzung des Anstaltsbeirats soll auf 
ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und 
Männern hingewirkt werden. Die im Vollzug 
Tätigen dürfen nicht Mitglieder des Beirats 
sein. 

   unverändert 

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken bera-
tend bei der Gestaltung des Vollzuges und 
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bei der Betreuung der Untersuchungsgefan-
genen mit. Sie fördern das Verständnis für 
den Vollzug und seine gesellschaftliche Ak-
zeptanz und vermitteln Kontakte zu öffentli-
chen und privaten Einrichtungen. 

(3) Der Beirat steht der Anstaltsleiterin oder 
dem Anstaltsleiter, den im Vollzug Tätigen 
und den Untersuchungsgefangenen als An-
sprechpartner zur Verfügung. 

  

(4) Die Mitglieder des Beirats können sich 
über die Unterbringung der Untersuchungs-
gefangenen und die Gestaltung des Vollzu-
ges unterrichten und die Anstalt besichtigen. 
Sie können die Untersuchungsgefangenen in 
ihren Räumen aufsuchen. Unterhaltung und 
Schriftwechsel werden vorbehaltlich einer 
verfahrenssichernden Anordnung nach § 119 
Absatz 1 der Strafprozessordnung nicht über-
wacht. 

  

(5) Die Mitglieder des Beirats sind verpflich-
tet, außerhalb ihres Amtes über alle Angele-
genheiten, die ihrer Natur nach vertraulich 
sind, besonders über Namen und Persönlich-
keit der Untersuchungsgefangenen, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch 
nach Beendigung ihres Amtes. 

  

Abschnitt 21  
Schlussbestimmungen 

 Abschnitt 21  
Schlussbestimmungen 

§ 112  
Einschränkung von  

Grundrechten 

 
  unverändert 

Durch dieses Gesetz werden die Rechte   

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Ar-
tikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

  

2. auf körperliche Unversehrtheit und Frei-
heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 des 
Grundgesetzes), 

  

3. auf ungestörte Religionsausübung (Arti-
kel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes), 

  

4. sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten (Artikel 5 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes), 

  

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des 
Grundgesetzes) und 
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6. auf freie Verfügbarkeit über das Eigentum 
(Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes)  

  

eingeschränkt.   
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Artikel 4  
Änderung des Gesetzes  

über den Vollzug der  
Sicherungsverwahrung in 

Schleswig-Holstein 

 Artikel 4  
Änderung des Gesetzes  

über den Vollzug der  
Sicherungsverwahrung in 

Schleswig-Holstein 

Das Gesetz über den Vollzug der Sicherungs-
verwahrung in Schleswig-Holstein (GVOBl. 
Schl.-H. S. 169), geändert durch Gesetz vom 
21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 618), wird 
wie folgt geändert: 

 Das Gesetz über den Vollzug der Sicherungs-
verwahrung in Schleswig-Holstein (GVOBl. 
Schl.-H. S. 169), geändert durch Gesetz vom 
21. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 618), wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht erhält folgende Fas-
sung: 

 1.  unverändert 

„Inhaltsübersicht  

Abschnitt 1 

  

Allgemeine Bestimmungen   

§ 1 Anwendungsbereich   

§ 2  Ziel und Aufgabe des Vollzuges   

§ 3  Grundsätze der Vollzugsgestal-
tung 

  

§ 4  Einbeziehung Dritter   

§ 5  Stellung der Untergebrachten, 
Mitwirkung 

  

§ 6  Sicherheit   

Abschnitt 2   

Aufnahme, Diagnose, und Vollzugspla-
nung 

  

§ 7  Aufnahmeverfahren   

§ 8  Diagnoseverfahren   

§ 9  Vollzugs- und Eingliederungspla-
nung 

  

§ 10  Inhalt des Vollzugs- und Einglie-
derungsplans 

  

Abschnitt 3    

Unterbringung, Verlegung   

§ 11  Trennungsgrundsätze   

§ 12  Unterbringung und Bewegungs-
freiheit 

  

§ 13  Wohngruppenvollzug   
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§ 14  Geschlossener und offener Voll-
zug 

  

§ 15  Verlegung und Überstellung   

Abschnitt 4   

Therapeutische Ausgestaltung und 
Maßnahmen 

  

§ 15a  Soziale Hilfen   

§ 16  Therapeutische Ausgestaltung   

§ 17  Motivierungsmaßnahmen   

§ 18  Sozialtherapeutische Maßnah-
men 

  

§ 19  Psychotherapeutische Maßnah-
men 

  

§ 20  Psychiatrische Maßnahmen   

Abschnitt 5   

Arbeitstherapeutische Maßnahmen, 
Arbeitstraining, schulische und beruf-
liche Qualifizierungsmaßnahmen, Ar-
beit, Vergütung 

  

§ 21  Arbeit, Beschäftigung   

§ 22  Arbeitstherapeutische Maßnah-
men, Arbeitstraining 

  

§ 23  (aufgehoben)    

§ 24  Schulische und berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen 

  

§ 25  Selbstbeschäftigung, Freies Be-
schäftigungsverhältnis 

  

§ 26  Freistellung von der Arbeit   

Abschnitt 6    

Außenkontakte   

§ 27  Grundsatz   

§ 28  Besuch   

§ 29  Untersagung der Besuche   

§ 30  Durchführung der Besuche   

§ 31  Besuche von Verteidigern, 
Rechtsanwälten und Notaren 

  

§ 32  Telefongespräche   
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§ 33  Schriftwechsel   

§ 34  Untersagung des Schriftwechsels   

§ 35  Sichtkontrolle, Weiterleitung und 
Aufbewahrung von Schreiben 

  

§ 36  Inhaltliche Kontrolle des Schrift-
wechsels 

  

§ 37  Anhalten von Schreiben   

§ 38  Andere Formen der Telekommu-
nikation 

  

§ 39  Pakete   

Abschnitt 7   

Aufenthalte außerhalb der Einrichtung, 
Lockerungen 

  

§ 40  Ausführungen   

§ 41  Lockerungen zur Erreichung des 
Vollzugsziels 

  

§ 42  Lockerungen aus wichtigem An-
lass 

  

§ 43  Weisungen für Lockerungen   

§ 44  (aufgehoben)    

§ 45  (aufgehoben)    

§ 46  (aufgehoben)    

§ 47  Außenbeschäftigung, Vorführung, 
Ausantwortung 

  

Abschnitt 8   

Vorbereitung der Eingliederung, Ent-
lassung und Nachsorge 

  

§ 48  Vorbereitung der Eingliederung   

§ 49  Entlassung   

§ 50  Nachgehende Betreuung   

§ 51  Verbleib oder Aufnahme auf frei-
williger Grundlage 

  

Abschnitt 9   

Grundversorgung und Freizeit   

§ 52  Einbringen von Gegenständen   

§ 53  Gewahrsam an Gegenständen   

§ 54  Ausstattung des Zimmers   
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§ 55  Aufbewahrung und Vernichtung 
von Gegenständen 

  

§ 56  Zeitungen und Zeitschriften, religi-
öse Schriften und Gegenstände 

  

§ 57  Rundfunk, Informations- und Un-
terhaltungselektronik 

  

§ 58  Kleidung   

§ 59  Verpflegung und Einkauf   

§ 60  Freizeit   

§ 60a  Sport   

Abschnitt 10   

Gelder der Untergebrachten und Kos-
ten 

  

§ 61  Vergütung   

§ 62  (aufgehoben)    

§ 63  Vergütungsfortzahlung   

§ 64  Eigengeld   

§ 65  Taschengeld   

§ 66  Konten, Bargeld   

§ 67  Hausgeld   

§ 68  Zweckgebundene Einzahlungen   

§ 69  Überbrückungsgeld   

§ 70  Kosten   

Abschnitt 11   

Gesundheitsfürsorge   

§ 71  Art und Umfang der medizinischen 
Leistungen, Kostenbeteiligung 

  

§ 72  Durchführung der medizinischen 
Leistungen, Kostentragung, For-
derungsübergang 

  

§ 72a Ruhen der Ansprüche   

§ 73  Ärztliche Behandlung zur sozialen 
Eingliederung 

  

§ 74  Gesundheitsschutz und Hygiene   

§ 74a  Freistunde   

§ 75  Krankenbehandlung während Lo-
ckerungen 
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§ 76  Zwangsmaßnahmen auf dem Ge-
biet der Gesundheitsfürsorge 

  

§ 77  Benachrichtigungspflicht   

Abschnitt 12   

Religionsausübung   

§ 78  Seelsorge   

§ 79  Religiöse Veranstaltungen   

§ 80  Weltanschauungsgemeinschaften   

Abschnitt 13   

Sicherheit und Ordnung   

§ 81  Grundsatz   

§ 82  Allgemeine Verhaltenspflichten   

§ 83  Absuchung, Durchsuchung   

§ 84  Sichere Unterbringung   

§ 84a  Störung und Unterbindung des 
Mobilfunkverkehrs 

  

§ 85  Maßnahmen zur Feststellung von 
Suchtmittelgebrauch 

  

§ 86  Festnahmerecht   

§ 87  Besondere Sicherungsmaßnah-
men 

  

§ 88  Anordnung besonderer Siche-
rungsmaßnahmen, Verfahren 

  

§ 88a  Berichtspflichten, Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde 

  

§ 89  Ärztliche Beteiligung   

Abschnitt 14    

Unmittelbarer Zwang   

§ 90  Begriffsbestimmungen   

§ 91  Allgemeine Voraussetzungen   

§ 92  Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit 

  

§ 93  Androhung   

§ 94  Schusswaffengebrauch   

Abschnitt 15    

Disziplinarverfahren   
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§ 95  Konfliktgespräch   

§ 96  Disziplinarmaßnahmen   

§ 97  Vollzug der Disziplinarmaßnah-
men, Aussetzung zur Bewährung 

  

§ 98  Disziplinarbefugnis   

§ 99  Verfahren   

Abschnitt 16   

Aufhebung von Maßnahmen, Be-
schwerde 

  

§ 100  Aufhebung von Maßnahmen   

§ 101  Beschwerderecht   

Abschnitt 17    

Kriminologische Forschung   

§ 102  Evaluation, kriminologische For-
schung 

  

Abschnitt 18   

Organisation, Ausstattung und Aufbau 
der Einrichtung 

  

§ 103  Einrichtung   

§ 103a Ausstattung   

§ 104  Festsetzung der Belegungsfähig-
keit 

  

Abschnitt 19   

Innerer Aufbau, Personal   

§ 105  Leitung der Einrichtung   

§ 106  Bedienstete   

§ 107  Seelsorge   

§ 108 Medizinische Versorgung   

§ 109  Interessenvertretung der Unterge-
brachten 

  

§ 110  Hausordnung   

Abschnitt 20   

Aufsicht, Beirat   

§ 111  Aufsichtsbehörde   

§ 112  Vollstreckungsplan, Vollzugsge-
meinschaften 
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§ 113  Beirat   

Abschnitt 21   

(aufgehoben)    

§ 114  (aufgehoben)    

§ 115  (aufgehoben)   

§ 116  (aufgehoben)   

§ 117  (aufgehoben)    

§ 118 (aufgehoben)    

§ 119  (aufgehoben)    

§ 120  (aufgehoben)    

§ 121  (aufgehoben)    

§ 122  (aufgehoben)    

§ 123  (aufgehoben)    

§ 124  (aufgehoben)    

§ 125  (aufgehoben)    

Abschnitt 22    

Schlussbestimmung   

§ 126  Einschränkung von Grundrech-
ten“ 

  

2. In den Überschriften zu den Abschnitten 
werden die römischen Ziffern ersetzt 
durch arabische Ziffern. 

 2.   unverändert 

3. In der Überschrift zu § 2 wird das Wort 
„Vollzugs“ ersetzt durch das Wort „Vollzu-
ges“. 

 3.   unverändert 

4. § 3 wird wie folgt geändert:  4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a)  Es wird folgender neuer Absatz 1 ein-
gefügt: 

 a)  unverändert 

„(1) Der Vollzug ist auf die Auseinan-
dersetzung der Untergebrachten mit 
ihren Straftaten und deren Folgen 
auszurichten.“ 

  

b)  Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden 
die Absätze 2 bis 4. 

 b)  unverändert 

c)  Der bisherige Absatz 4 wird gestri-
chen. 

 c)  unverändert 
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d)  In Absatz 5 werden nach dem Wort 
„unterschiedlichen“ die Wörter „indivi-
duellen Erfordernisse und“ eingefügt. 

 d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 „(5) Die unterschiedlichen individu-
ellen Erfordernisse und Bedürfnisse 
der Untergebrachten, insbesondere 
im Hinblick auf Geschlecht, Alter, 
ethnische Herkunft, Sprache, Reli-
gion, Weltanschauung, Behinde-
rung und sexuelle Identität, werden 
bei der Vollzugsgestaltung im Allge-
meinen und im Einzelfall berück-
sichtigt. Kein Mensch darf im Rah-
men der Sicherungsverwahrung 
aufgrund dieser Merkmale, einer 
rassistischen oder antisemitischen 
Zuschreibung oder des sozialen Sta-
tus diskriminiert werden.“ 

e)  Nach Absatz 5 werden folgende Ab-
sätze 6 bis 9 angefügt: 

 e)  unverändert 

„(6) Die Belange der Familienangehö-
rigen der Untergebrachten sind bei 
der Vollzugsgestaltung zu berücksich-
tigen. Der Erhalt familiärer und sozia-
ler Bindungen der Untergebrachten 
soll gefördert werden. 

  

(7) Der Bezug der Untergebrachten 
zum gesellschaftlichen Leben ist zu 
wahren und zu fördern. Den Unterge-
brachten ist sobald wie möglich die 
Teilnahme am Leben in der Freiheit 
zu gewähren. 

  

(8) Alle in der Einrichtung Tätigen ar-
beiten zusammen und wirken daran 
mit, das Vollzugsziel zu erreichen. 

  

(9) Die berechtigten Interessen der 
Verletzten von Straftaten sind bei der 
Gestaltung des Vollzuges, insbeson-
dere bei der Erteilung von Weisungen 
für Lockerungen, bei der Eingliede-
rung und der Entlassung der Unterge-
brachten, zu berücksichtigen. Der 
Vollzug ist darauf auszurichten, dass 
die Untergebrachten sich mit den Fol-
gen ihrer Straftat für die Verletzten 
auseinandersetzen und Verantwor-
tung für ihre Tat übernehmen. Sie sind 
dabei zu unterstützen, den verursach-
ten materiellen und immateriellen 
Schaden auszugleichen.“ 

  

5. § 6 erhält folgende Fassung:  5.   unverändert 
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„§ 6 Sicherheit   

(1) Die Unterbringung dient auch dem 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten. 

  

(2) Die Sicherheit der Bevölkerung, der 
Bediensteten und der übrigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie der Unterge-
brachten wird erreicht durch 

  

1. baulich-technische Vorkehrungen,   

2. organisatorische Regelungen und de-
ren Umsetzung und 

  

3. soziale und behandlungsfördernde 
Strukturen. 

  

Die Sicherheitsmaßnahmen haben sich 
an den Aufgaben der Einrichtung zu ori-
entieren. 

  

(3) Die Sicherheit in der Einrichtung soll 
ein gewaltfreies Klima fördern und die Un-
tergebrachten vor Übergriffen anderer 
Untergebrachter schützen. Ihre Fähigkeit 
zu gewaltfreier Konfliktlösung ist zu entwi-
ckeln und zu stärken.“ 

  

6. Die Überschrift zu Abschnitt 2 erhält fol-
gende Fassung: 

 6.   unverändert 

„Abschnitt 2 
Aufnahme, Diagnose und Vollzugspla-
nung“ 

  

7. In § 7 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 7.   unverändert 

„Bei sprachlichen Verständigungsschwie-
rigkeiten, die nicht kurzfristig durch Hinzu-
ziehung anderer Personen überwunden 
werden können, darf jedoch ausnahms-
weise mit Einwilligung der oder des Unter-
gebrachten eine zuverlässige Unterge-
brachte oder ein zuverlässiger Unterge-
brachter hinzugezogen werden.“ 

  

8. In § 8 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem 
Wort „Erkenntnisse“ ein Komma und die 
Wörter „insbesondere denen der Delin-
quenzhypothese,“ eingefügt.“ 

 8.   unverändert 

9. § 11 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  9.   unverändert 

„(2) Untergebrachte unterschiedlichen 
Geschlechts werden getrennt unterge-
bracht. Von dem Grundsatz der getrenn-
ten Unterbringung kann im Einzelfall unter 
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Berücksichtigung des berechtigten Inte-
resses der Untergebrachten, insbeson-
dere aufgrund ihrer Persönlichkeit und 
besonderen Bedürfnisse, abgewichen 
werden, wenn die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt nicht gefährdet sind.“ 

10. In § 13 Absatz 2 wird folgender Satz an-
gefügt: 

 10.  unverändert 

„Er ermöglicht den dort Untergebrachten, 
ihren Vollzugsalltag weitgehend selbstän-
dig zu regeln.“ 

  

11. § 15 wird wie folgt geändert:  11. § 15 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „o-
der“ wird das Wort „wenn“ einge-
fügt und das Wort „zwingende“ 
wird gestrichen. 

  

bb)  Satz 2 wird gestrichen.  a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b)  Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt: 

 b)  unverändert 

„(2) Die Untergebrachten dürfen aus 
wichtigem Grund in eine andere Ein-
richtung überstellt werden.“ 

  

c)  Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden 
die Absätze 3 bis 7. 

 c)  unverändert 

d)  Folgender Absatz 8 wird angefügt:  d)  unverändert 

„(8) Die oder der Untergebrachte ist 
vor ihrer oder seiner Verlegung anzu-
hören, soweit nicht die Voraussetzun-
gen des § 84 Absatz 2 Satz 2 vorlie-
gen.“ 

  

12. In Abschnitt 4 wird vor § 16 folgender 
§ 15a eingefügt: 

 12.  unverändert 

„§ 15a Soziale Hilfe   

Die Untergebrachten werden darin unter-
stützt, ihre persönlichen, wirtschaftlichen 
und sozialen Schwierigkeiten zu behe-
ben. Sie sollen dazu angeregt und in die 
Lage versetzt werden, ihre Angelegenhei-
ten selbst zu regeln.“ 

  

  13. § 16 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  Der Punkt wird gestrichen und durch 
ein Komma ersetzt und folgender Text 
angefügt: 
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  „§ 21 Absatz 3 des Landesstrafvollzugs-
gesetzes Schleswig-Holstein gilt ent-
sprechend.“ 

13. Die Überschrift zu Abschnitt 5 erhält fol-
gende Fassung: 

 14.  unverändert 

„Abschnitt 5 

Arbeitstherapeutische Maßnahmen, Ar-
beitstraining, schulische und berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeit, Ver-
gütung“ 

  

14. § 22 wird wie folgt geändert:  15.  unverändert 

a)  In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Maßnahmen“ ein Komma und 
das Wort „Arbeitstraining“ eingefügt. 

  

b)  Der Wortlaut wird Absatz 1.   

c)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:   

„(2) Arbeitstraining dient dazu, Unter-
gebrachten, die nicht in der Lage sind, 
einer regelmäßigen und erwerbsori-
entierten Beschäftigung nachzuge-
hen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 
vermitteln, die eine Eingliederung in 
das leistungsorientierte Arbeitsleben 
fördern. Die dafür vorzuhaltenden 
Maßnahmen sind danach auszurich-
ten, dass sie den Untergebrachten für 
den Arbeitsmarkt relevante Qualifika-
tionen vermitteln.“ 

  

15. § 23 wird gestrichen.  16.  unverändert 

16. § 24 wird wie folgt geändert:  17. § 24 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:  a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 1 erhält folgende Fassung:  aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

Geeigneten Untergebrachten sol-
len schulische und berufliche Aus- 
und Weiterbildung und vorberufli-
che Qualifizierung im Vollzug 
(schulische und berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen) angeboten 
werden.“ 

 Geeigneten Untergebrachten sol-
len schulische und berufliche Aus- 
und Weiterbildung und vorberufli-
che Qualifizierung im Vollzug 
(schulische und berufliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen) angeboten 
werden.“ 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Sie“ er-
setzt durch „Diese“.  

 bb)  unverändert 

cc)  Folgender Satz wird angefügt:  cc)  unverändert 
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„Die Teilnahme bedarf der Zustim-
mung der oder des Untergebrach-
ten. Die Zustimmung darf nicht zur 
Unzeit widerrufen werden.“ 

  

b)  In Absatz 3 wird das Wort „Geeigne-
ten“ ersetzt durch die Wörter „Hierfür 
geeigneten“. 

 b)  unverändert 

17. § 25 wird wie folgt geändert:  18. In § 25 wird in Absatz 1 das Wort „Den“ 
ersetzt durch „Geeigneten“. 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter „Den 
Untergebrachten ist zu gestatten“ er-
setzt durch die Wörter „Geeigneten 
Untergebrachten soll gestattet wer-
den“. 

 

b)  In Absatz 3 werden die Wörter „Die 
Einrichtung kann verlangen, dass ihr 
das Entgelt“ ersetzt durch die Wörter 
„Das Entgelt ist der Einrichtung“ und 
die Wörter „überwiesen wird“ werden 
ersetzt durch die Wörter „zu überwei-
sen“. 

  

18. Die Überschrift zu Abschnitt 6 erhält fol-
gende Fassung: 

 19.  unverändert 

„Abschnitt 6  
Außenkontakte“ 

  

19. § 27 wird folgender Satz angefügt:  20.  unverändert 

„Der Verkehr mit der Außenwelt ist zu för-
dern.“ 

  

  21. In § 28 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt: 

  „(6) Die Leiterin oder der Leiter der Ein-
richtung kann den Untergebrachten ge-
statten, Besuche mittels einer audiovi-
suellen Verbindung (Videobesuch) 
durchzuführen.“ 

20. § 29 wird wie folgt geändert:  22.  unverändert 

a)  In Absatz 1 Nummer 2 werden nach 
dem Wort „sie“ die Wörter „einen 
schädlichen Einfluss auf die Unterge-
brachten haben oder“ eingefügt. 

  

b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „bei“ die Wörter „der oder“ einge-
fügt und das Wort „Geschädigte“ wird 
ersetzt durch die Wörter „Verletzte o-
der Verletzter“. 

  

21. § 30 wird wie folgt geändert:  23. § 30 wird wie folgt geändert: 
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a)  Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende 
Fassung: 

 a)  unverändert 

„(1) Besuchende Personen und die 
von ihnen mitgeführten Sachen wer-
den mit technischen Mitteln oder 
sonstigen Mitteln kontrolliert (Absu-
chung). Aus Gründen der Sicherheit 
können Besuche davon abhängig ge-
macht werden, dass die besuchenden 
Personen und die von ihnen mitge-
führten Sachen durchsucht werden. 

  

(2) Die Durchsuchung der Besuche-
rinnen darf nur durch weibliche Be-
dienstete, die Durchsuchung der Be-
sucher nur durch männliche Bediens-
tete erfolgen. Sonstige besuchende 
Personen haben die Wahlmöglichkeit 
einer Durchsuchung durch männliche 
oder weibliche Bedienstete. Die be-
troffene Person ist auf ihr Wahlrecht 
hinzuweisen; der Hinweis und die Ent-
scheidung der betroffenen Person 
sind zu dokumentieren. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entschei-
det die Anstalt nach billigem Ermes-
sen. 

  

(3) Bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses steht das Wahlrecht auch 
Besucherinnen und Besuchern zu, so 
dass die Durchsuchung Bediensteten 
des jeweils anderen Geschlechts 
übertragen wird. Die betroffene Per-
son ist auf die Regelung des Satzes 1 
hinzuweisen; Absatz 2 Satz 3 2. Halb-
satz gilt entsprechend. 

  

(4) Bei jeder Durchsuchung ist das 
Schamgefühl zu schonen. 

  

b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5 
und erhält folgende Fassung: 

 b)  unverändert 

„Besuche werden in der Regel durch 
Bedienstete überwacht. Eine akusti-
sche Überwachung ist nur zulässig, 
soweit es im Einzelfall wegen einer 
Gefährdung der Erreichung des Voll-
zugsziels oder aus Gründen der Si-
cherheit erforderlich ist.“ 

  

c)  Der bisherige Absatz 3 wird gestri-
chen. 

 c)  unverändert 

d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 
und wird wie folgt geändert: 

 d)  unverändert 
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In Satz 1 werden nach dem Wort 
„wenn“ werden die Wörter „Besuche-
rinnen oder“ eingefügt. 

  

e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 
erhält folgende Fassung: 

 e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 
und erhält folgende Fassung: 

„(7) Gegenstände dürfen beim Be-
such nur mit Erlaubnis übergeben 
werden. Ausnahmen sind mit vorheri-
ger Genehmigung der Leiterin oder 
des Leiters der Einrichtung zulässig.“ 

 „(7) Gegenstände dürfen beim Besuch 
nur mit Erlaubnis übergeben werden. 
Ausnahmen sind mit vorheriger Geneh-
migung der Leiterin oder des Leiters 
der Einrichtung zulässig.“ 

f)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 
und erhält folgende Fassung: 

 f)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 
und erhält folgende Fassung: 

„(8)  Die Leiterin oder der Leiter der 
Einrichtung kann im Einzelfall die Nut-
zung einer Trennvorrichtung anord-
nen, 

 „(8) Die Leiterin oder der Leiter der Ein-
richtung kann im Einzelfall anordnen, 

1. eine Trennvorrichtung zu nutzen, 
wenn dies zum Schutz von Perso-
nen oder zur Verhinderung einer 
Übergabe von Gegenständen er-
forderlich ist, 

 1. eine Trennvorrichtung zu nutzen, 
wenn dies zum Schutz von Perso-
nen oder zur Verhinderung einer 
Übergabe von Gegenständen er-
forderlich ist, 

2. aus Gründen der Sicherheit der 
Einrichtung den Besuch mit op-
tisch-elektronischen Hilfsmitteln 
zu überwachen; die betroffenen 
Personen sind vorher auf die 
Überwachung hinzuweisen.“ 

 2. aus Gründen der Sicherheit der 
Einrichtung den Besuch mit op-
tisch-elektronischen Hilfsmitteln zu 
überwachen; die betroffenen Per-
sonen sind vorher auf die Überwa-
chung hinzuweisen.“ 

22. § 31 erhält folgende Fassung:  24. § 31 erhält folgende Fassung: 

Besuche von Verteidigern, Rechtsanwäl-
ten und Notaren  

„§ 31 Besuche von Verteidigern, Rechts-
anwälten und Notaren 

(1) Besuche von Verteidigerinnen und 
Verteidigern sowie von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten und Notarinnen 
und Notaren in einer die Untergebrachten 
betreffenden Rechtssache sind zu gestat-
ten. 

 (1)  unverändert 

(2) Im Rahmen der Kontrolle gemäß § 30 
Absatz 1 ist eine inhaltliche Überprüfung 
der von Verteidigern mitgeführten Schrift-
stücke und sonstigen Unterlagen nicht zu-
lässig. § 36 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

 (2)   unverändert 

(3) Besuche von Verteidigerinnen und 
Verteidigern werden nicht überwacht. 

 (3)  unverändert 

(4) Abweichend von § 30 Absatz 4 dürfen 
bei Besuchen der Verteidigerinnen und 
Verteidiger und von Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten und Notarinnen und 

 (4)   unverändert 
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Notaren zur Erledigung einer die Unterge-
brachte oder den Untergebrachten betref-
fenden Rechtssache Schriftstücke und 
sonstigen Unterlagen übergeben werden. 
Bei dem Besuch von Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten oder Notarinnen und 
Notaren kann die Übergabe aus Gründen 
der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
von der Erlaubnis der Anstaltsleiterin oder 
des Anstaltsleiters abhängig gemacht 
werden. § 36 Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 

(5) Die Anordnung einer Trennvorrichtung 
gemäß § 30 Absatz 5 Nummer 1 ist nur 
zulässig, wenn dies zum Schutz von Per-
sonen unerlässlich ist.“ 

 (5)   unverändert 

23. § 32 wird wie folgt geändert:  25. § 32 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Den Untergebrachten kann ge-
stattet werden, Telefongespräche zu 
führen. Die Bestimmungen über den 
Besuch gelten entsprechend. Eine be-
absichtigte Überwachung teilt die Ein-
richtung den Untergebrachten recht-
zeitig vor Beginn des Telefonge-
sprächs und den Gesprächspartnern 
der Untergebrachten unmittelbar nach 
Herstellung der Verbindung mit.“ 

 „(1) Den Untergebrachten ist zu ge-
statten, Telefongespräche zu führen. 
Die Bestimmungen über den Besuch 
gelten entsprechend. Eine beabsich-
tigte Überwachung teilt die Einrichtung 
den Untergebrachten rechtzeitig vor 
Beginn des Telefongesprächs und den 
Gesprächspartnern der Untergebrach-
ten unmittelbar nach Herstellung der 
Verbindung mit.“ 

b)  Die Absätze 3 und 4 werden gestri-
chen. 

 b)  unverändert 

24. § 34 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  26.  unverändert 

a)  In Nummer 1 werden die Wörter „in 
schwerwiegender Weise die“ gestri-
chen. 

  

b)  In Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Schriftwechsel“ die Wörter „einen 
schädlichen Einfluss auf die Unterge-
brachten hat oder“ eingefügt und nach 
dem Wort „behindert“ wird der Punkt 
durch das Wort „oder“ ersetzt. 

  

c)  Folgende Nummer 3 wird angefügt:   

„3. dies von der oder dem Verletzten 
beantragt wird.“ 

  

25. § 35 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  27.  unverändert 

„(2) Ein- und ausgehende Schreiben wer-
den durch Sichtkontrolle auf verbotene 
Gegenstände kontrolliert. Bei der Sicht-
kontrolle des Schriftwechsels der Gefan-
genen mit ihren Verteidigerinnen oder 
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Verteidigern dürfen die ein- und ausge-
henden Schreiben nur ungeöffnet auf ver-
botene Gegenstände untersucht werden.“ 

26. § 36 wird wie folgt geändert:  28. § 36 wird wie folgt geändert: 

a)  In der Überschrift wird das Wort 
„Überwachung“ gestrichen und er-
setzt durch die Wörter „Inhaltliche 
Kontrolle“. 

 a)   unverändert 

b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „ihren“ die Wörter „Verteidigerin-
nen und“ und nach dem Wort „nicht“ 
das Wort „inhaltlich“ eingefügt; die 
Wörter „sowie von Rechtsanwälten 
und Notaren“ werden gestrichen. 

 b)  unverändert 

c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:  c)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

  „(3) Nicht überwacht werden ferner 
Schreiben der Untergebrachten an 

1. Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten, 

 1. Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten, 

2. die Volksvertretungen des Bundes 
und der Länder, 

 2. die Volksvertretungen des Bundes 
und der Länder, 

3. die Verfassungsgerichte des Bun-
des und der Länder, 

 3. die Verfassungsgerichte des Bun-
des und der Länder, 

4. Bürgerbeauftragte oder die Justiz-
vollzugsbeauftrage oder den Jus-
tizvollzugsbeauftragte eines Lan-
des, 

 4. Bürgerbeauftragte oder die Justiz-
vollzugsbeauftrage oder den Jus-
tizvollzugsbeauftragte eines Lan-
des, 

5. die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informations-
freiheit, die für die Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz in den Ländern 
zuständigen Stellen der Länder 
und die Aufsichtsbehörden nach 
§ 40 des Bundesdatenschutzge-
setzes, 

 5. die Bundesbeauftragte oder den 
Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit, 
die für die Kontrolle der Einhaltung 
der Vorschriften über den Daten-
schutz in den Ländern zuständigen 
Stellen der Länder und die Auf-
sichtsbehörden nach § 40 des Bun-
desdatenschutzgesetzes, 

6. das Europäische Parlament,  6. das Europäische Parlament, 

7. den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, 

 7. den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, 

8. die oder den Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, 

 8. die oder den Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, 

9. die oder den Europäischen Bür-
gerbeauftragten, 

 9. die oder den Europäischen Bürger-
beauftragten, 
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10. den Europäischen Ausschuss zur 
Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 

 10. den Europäischen Ausschuss zur 
Verhütung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 

11. den Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen, 

 11. den Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen, 

12. den Ausschuss der Vereinten Na-
tionen gegen Folter, den zugehö-
rigen Unterausschuss zur Verhü-
tung von Folter und den entspre-
chenden Nationalen Präventions-
mechanismen, 

 12. den Ausschuss der Vereinten Nati-
onen gegen Folter, den zugehöri-
gen Unterausschuss zur Verhütung 
von Folter und den entsprechenden 
Nationalen Präventionsmechanis-
men, 

13. sonstige Organisationen oder Ein-
richtungen, mit denen der Schrift-
verkehr aufgrund völkerrechtlicher 
Verpflichtungen der Bundesre-
publik Deutschland geschützt wird 
und 

 13. sonstige Organisationen oder Ein-
richtungen, mit denen der Schrift-
verkehr aufgrund völkerrechtlicher 
Verpflichtungen der Bundesrepub-
lik Deutschland geschützt wird und 

14. die konsularische Vertretung des 
Heimatstaates. 

 14. die konsularische Vertretung des 
Heimatstaates. 

Schreiben der in Satz 1 Nummer 2 bis 
14 genannten Stellen, die an die Un-
tergebrachten gerichtet sind, werden 
nicht überwacht, sofern die Identität 
des Absenders zweifelsfrei feststeht. 
Schreiben an nicht in der Einrichtung 
tätige Ärztinnen und Ärzte, die mit der 
Untersuchung oder Behandlung der 
Untergebrachten befasst sind, werden 
über die in der Einrichtung tätigen 
Ärzte vermittelt und kontrolliert.“ 

 Schreiben der in Satz 1 Nummer 2 bis 
14 genannten Stellen, die an die Unter-
gebrachten gerichtet sind, werden nicht 
überwacht, sofern die Identität des Ab-
senders zweifelsfrei feststeht. Schrei-
ben an nicht in der Einrichtung tätige 
Ärztinnen und Ärzte, die mit der Unter-
suchung oder Behandlung der Unter-
gebrachten befasst sind, werden über 
die in der Einrichtung tätigen Ärzte ver-
mittelt und kontrolliert.“ 

27. § 37 wird wie folgt geändert:  29.  unverändert 

a)  In Absatz 1 Nummer 1 werden die 
Wörter „in schwerwiegender Weise 
die“ gestrichen. 

  

b)  In Absatz 2 werden die Wörter „von 
Verhältnissen der Einrichtung“ gestri-
chen. 

  

28. § 38 erhält folgende Fassung:  30.  unverändert 

„§ 38 Andere Formen der Telekommuni-
kation   

(1) Die Einrichtung richtet Möglichkeiten 
zur Nutzung anderer Formen der Kommu-
nikation ein. 

  

(2) Den Untergebrachten kann gestattet 
werden, andere Formen der Telekommu-
nikation zu nutzen. Die Bestimmungen 
über den Besuch gelten entsprechend. 
Eine beabsichtigte Überwachung teilt die 
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Einrichtung den Untergebrachten recht-
zeitig vor Beginn der Nutzung und den 
Gesprächspartnern unmittelbar nach Her-
stellung der Verbindung mit.“ 

(3) Die Kosten tragen die Untergebrach-
ten. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann 
die Anstalt die Kosten in begründeten Fäl-
len in angemessenem Umfang überneh-
men.“ 

  

29. § 39 wird wie folgt geändert:  31. § 39 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Den Untergebrachten kann ge-
stattet werden, Pakete zu empfangen. 
Die Einrichtung kann Anzahl, Gewicht 
und Größe von Sendungen und ein-
zelnen Gegenständen festsetzen. 
Über § 52 Satz 2 hinaus kann sie Ge-
genstände und Verpackungsformen 
ausschließen, die einen unverhältnis-
mäßigen Kontrollaufwand bedingen.“ 

 „(1) Den Untergebrachten ist zu ge-
statten, Pakete zu empfangen. Die 
Einrichtung kann Anzahl, Gewicht und 
Größe von Sendungen und einzelnen 
Gegenständen festsetzen. Über § 52 
Satz 2 hinaus kann sie Gegenstände 
und Verpackungsformen ausschlie-
ßen, die einen unverhältnismäßigen 
Kontrollaufwand bedingen.“ 

b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Paketen,“ die Wörter „deren Einbrin-
gung nicht gestattet ist oder“ eingefügt 
und das Wort „Absatz“ wird ersetzt 
durch das Wort „Absatzes“. 

 b)  unverändert 

c)  In Absatz 4 werden die Wörter „einer 
schwerwiegenden Gefährdung der“ 
gestrichen. 

 c)  unverändert 

d)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:  d)  Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  „(5) Den Untergebrachten ist zu ge-
statten, Pakete zu versenden. Der In-
halt kann aus Gründen der Sicher-
heit oder der Ordnung überprüft 
werden.“ 

„Den Untergebrachten kann ge-
stattet werden, Pakete zu versen-
den.“ 

 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „aus 
schwerwiegenden Gründen der“ 
gestrichen. 

  

30. Die Überschrift zu Abschnitt 7 erhält fol-
gende Fassung: 

 32.  unverändert 

„Abschnitt 7 

Aufenthalte außerhalb der Anstalt, Locke-
rungen“ 

  

31. § 40 erhält folgende Fassung:  33.  unverändert 

„§ 40 Ausführungen   

(1) Das Verlassen der Einrichtung unter 
ständiger und unmittelbarer Aufsicht 
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(Ausführung) soll den Untergebrachten 
zur Erreichung des Vollzugsziels gestattet 
werden, wenn nicht konkrete Anhalts-
punkte die Gefahr begründen, dass die 
Untergebrachten sich trotz besonderer Si-
cherungsmaßnahmen dem Vollzug ent-
ziehen oder die Ausführungen zu erhebli-
chen Straftaten missbrauchen werden. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 sind jährlich mindestens vier Aus-
führungen durchzuführen. Lockerungen 
nach § 41 werden hierauf angerechnet. 
Die Ausführungen dienen der Erhaltung 
der Lebenstüchtigkeit, der Förderung der 
Mitwirkung an der Behandlung oder der 
Vorbereitung von Lockerungen. Sie unter-
bleiben, wenn die zur Sicherung erforder-
lichen Maßnahmen den Zweck der Aus-
führungen gefährden. 

  

(3) Darüber hinaus kann den Unterge-
brachten aus wichtigem Anlass eine Aus-
führung gestattet werden. Liegt die Aus-
führung ausschließlich im Interesse der 
Untergebrachten, können ihnen die Kos-
ten auferlegt werden, soweit dies die Be-
handlung oder die Eingliederung nicht be-
hindert. 

  

(4) Die Untergebrachten können auch ge-
gen ihren Willen ausgeführt werden, 
wenn dies aus besonderen Gründen not-
wendig ist.“ 

  

32. § 41 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  34. § 41 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Lockerungen sollen gewährt werden, 
wenn verantwortet werden kann zu erpro-
ben, dass die Untergebrachten sich dem 
Vollzug nicht entziehen und die Lockerun-
gen nicht zu Straftaten missbrauchen 
werden.“ 

 „(2) Die Lockerungen sind zu gewähren, 
wenn sie der Erreichung des Vollzugs-
ziels dienen und verantwortet werden 
kann zu erproben, dass die Untergebrach-
ten sich weder dem Vollzug entziehen 
noch die Lockerungen zur Begehung von 
Straftaten missbrauchen werden.“ 

33. § 42 wird wie folgt geändert:  35. § 42 wird wie folgt geändert: 

a)  In der Überschrift werden die Wörter 
„sonstigen Gründen“ ersetzt durch die 
Wörter „wichtigem Anlass“. 

 a)  unverändert 

b)  Der bisherige Text wird Absatz 1 und 
wie folgt geändert: 

 b)  Der bisherige Text wird Absatz 1 und 
wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „sollen“ er-
setzt durch das Wort „können“; die 
Wörter „unter den Voraussetzun-
gen des § 41 Abs. 2“ werden ge-
strichen. 

 aa) In Satz 1 werden die Wörter „unter 
den Voraussetzungen des § 41 
Abs. 2“ gestrichen. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=SHSVVollzG&amp;p=41&amp;verdatabref=20130601
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „im 
Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB“ 
gestrichen. 

 bb)  unverändert 

c)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:  c)  unverändert 

„(2) § 41 Absatz 2 gilt entsprechend.“   

34. In § 43 Satz 2 werden die Wörter „des Op-
fers“ ersetzt durch die Wörter „der Ver-
letzten von Straftaten“. 

 36.  unverändert 

35. Die §§ 44 bis 46 werden gestrichen.  37.  unverändert 

36. § 47 erhält folgende Fassung:  38.  unverändert 

„§ 47 Außenbeschäftigung, Vorführung, 
Ausantwortung   

(1) Den Untergebrachten kann gestattet 
werden, außerhalb der Einrichtung einer 
regelmäßigen Beschäftigung unter ständi-
ger Aufsicht oder unter Aufsicht in unregel-
mäßigen Abständen (Außenbeschäfti-
gung) nachzugehen. § 41 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

  

(2) Auf Ersuchen eines Gerichts werden 
Untergebrachte vorgeführt, sofern ein 
Vorführungsbefehl vorliegt. 

  

(3) Untergebrachte dürfen befristet dem 
Gewahrsam eines Gerichts, einer Staats-
anwaltschaft oder einer Polizei, Zoll- oder 
Finanzbehörde oder dem Landesamt für 
Zuwanderung und Flüchtlinge auf Antrag 
überlassen werden (Ausantwortung).“ 

  

37. In der Abgabe zu Abschnitt 8 werden die 
Wörter „nachgehende Betreuung“ ersetzt 
durch das Wort „Nachsorge“. 

 39.  unverändert 

38. In § 48 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„Führungsaufsichtsstelle werden von der 
Einrichtung frühzeitig unterrichtet und“ er-
setzt durch das Wort „Führungsaufsicht“. 

 40.  unverändert 

39. In § 49 Absatz 1 werden die Wörter „mög-
lichst frühzeitig, jedenfalls noch“ gestri-
chen. 

 41.  unverändert 

40. § 50 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  42.  unverändert 

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Zu-
stimmung“ die Wörter „der Leiterin o-
der“ eingefügt. 

  

b)  Folgender Satz wird angefügt:   

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=StGB&amp;p=11&amp;verdatabref=20130601
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„In der Regel ist sie auf die ersten 
sechs Monate nach der Entlassung 
beschränkt.“ 

  

41. § 51 wird wie folgt geändert:  43.  unverändert 

a)  In Absatz 2 wird das Wort „Vollzugs“ 
ersetzt durch das Wort „Vollzuges“. 

  

b)  Absatz 4 wird gestrichen.   

42. In § 52 Satz 2 werden die Wörter „in 
schwerwiegender Weise die“ gestrichen. 

 44.  unverändert 

43. § 54 wird wie folgt geändert:  45.  unverändert 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 

  

bb) In Satz 2 werden die Wörter „ein-
zeln oder in ihrer Gesamtheit“ und 
„in schwerwiegender Weise die“ 
gestrichen. 

  

b)  Absatz 2 wird gestrichen.   

44. § 55 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  46.  unverändert 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „außer-
halb der Einrichtung verwahren, ver-
werten oder vernichten“ durch die 
Wörter „aus der Einrichtung entfernen 
lassen“ ersetzt. 

  

b)  Satz 2 wird gestrichen.   

45. § 56 wird wie folgt geändert:  47.  unverändert 

a)  In der Überschrift wird nach dem Wort 
„Zeitschriften“ ein Komma eingefügt 
und nach dem Komma werden die 
Wörter „religiöse Schriften und Ge-
genstände“ angefügt. 

  

b)  Vor dem Wort „Die“ wird die Absatz-
bezeichnung „(1)“ eingefügt. 

  

c)  In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
„oder Teile von Zeitungen oder Zeit-
schriften“ und die Wörter „in schwer-
wiegender Weise die“ gestrichen. 

  

d)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:   

„(2)  Die Untergebrachten dürfen 
grundlegende religiöse Schriften so-
wie in angemessenem Umfang Ge-
genstände des religiösen Gebrauchs 
besitzen. Diese dürfen den Unterge-
brachten nur bei grobem Missbrauch 
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entzogen werden. Die Seelsorgerin o-
der der Seelsorger soll vorher gehört 
werden.“ 

46. § 60 wird wie folgt geändert:  48.  unverändert 

a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„sportlichen und“ gestrichen. 

  

b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „motivieren“ die Wörter „und an-
zuleiten“ eingefügt. 

  

47. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt:  49.  unverändert 

„§ 60a Sport   

(1) Dem Sport kommt bei der Erreichung 
des Vollzugsziels besondere Bedeutung 
zu. Sport kann neben der sinnvollen Frei-
zeitgestaltung auch zur Diagnostik und 
gezielten Behandlung eingesetzt werden; 
Erkenntnisse aus der Sportpraxis dienen 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Be-
handlungsangebote. 

  

(2) Es sind ausreichende und geeignete 
Angebote vorzuhalten, um den Unterge-
brachten eine regelmäßige sportliche Be-
tätigung zu ermöglichen. 

  

(3) Die Untergebrachten sind zur Teil-
nahme und Mitwirkung an den Sportange-
boten zu motivieren und anzuleiten.“ 

  

48. In der Überschrift zu Abschnitt 10 werden 
das Wort „Vergütung“ und das Komma 
gestrichen. 

 50.  unverändert 

49. § 61 erhält folgende Fassung:  51.  unverändert 

„§ 61 Vergütung   

(1) Die Untergebrachten erhalten eine 
Vergütung in Form von 

  

1. Arbeitsentgelt für die Teilnahme an 
Arbeitstraining und arbeitstherapeuti-
schen Maßnahmen sowie für Arbeit 
nach §§ 21 und 22 oder 

  

2. Ausbildungsbeihilfe für die Teilnahme 
an schulischen und beruflichen Quali-
fizierungsmaßnahmen nach § 22. 

  

(2) Der Bemessung der Vergütung sind 
16 % der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches zugrunde zu legen (Eck-
vergütung). Ein Tagessatz ist der zweihun-
dertfünfzigste Teil der Eckvergütung.; die 
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Vergütung kann nach einem Stundensatz 
bemessen werden. 

(3) Die Vergütung kann je nach Art der 
Maßnahme und Leistung der Unterge-
brachten gestuft werden. Sie beträgt min-
destens 75 % der Eckvergütung und kann 
nach einem Stundensatz bemessen wer-
den. Das für Justiz zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, in einer Rechtsver-
ordnung Vergütungsstufen zu bestim-
men. 

  

(4) Soweit Beiträge zur Bundesagentur 
für Arbeit zu entrichten sind, kann vom Ar-
beitsentgelt oder der Ausbildungsbeihilfe 
ein Betrag einbehalten werden, der dem 
Anteil der Untergebrachten am Beitrag 
entsprechen würde, wenn sie diese Ver-
gütung als Arbeitnehmer erhielten. 

  

(5) Die Höhe der Vergütung ist den Unter-
gebrachten schriftlich bekannt zu geben. 

  

(6) Die Untergebrachten, die an einer 
Maßnahme nach § 24 teilnehmen, erhal-
ten hierfür nur eine Ausbildungsbeihilfe, 
soweit kein Anspruch auf Leistungen zum 
Lebensunterhalt besteht, die außerhalb 
des Vollzuges aus solchem Anlass ge-
währt werden.“ 

  

50. § 62 wird gestrichen.  52.  unverändert 

51. § 63 erhält folgende Fassung:  53.  unverändert 

„Nehmen die Untergebrachten während 
der Zeit der Arbeit oder Qualifizierung an 
einzel- oder gruppentherapeutischen 
Maßnahmen, an Maßnahmen zur Be-
handlung von Suchtmittelabhängigkeit 
und –missbrauch, an Trainingsmaßnah-
men zur Verbesserung der sozialen Kom-
petenz sowie sozialtherapeutischen Be-
handlungsmaßnahmen teil, erhalten sie 
eine Vergütungsfortzahlung in Höhe der 
ihnen dadurch entgehenden Vergütung 
gemäß § 61 Absatz 1.“ 

  

52. § 64 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  54.  unverändert 

a)  Satz 1 erhält folgende Fassung:   

„Die Untergebrachten können über 
das Eigengeld verfügen, soweit es 
nicht als Überbrückungsgeld notwen-
dig ist.“ 

  

b)  Satz 2 erhält folgende Fassung:   
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„§ 59 Absatz 4 Satz 4, §§ 66 und 67 
bleiben unberührt.“ 

  

53. § 65 erhält folgende Fassung:  55.  unverändert 

„§ 65 Taschengeld   

(1) Untergebrachten wird auf Antrag ein 
angemessenes Taschengeld gewährt, 
soweit sie bedürftig sind. Bedürftig sind 
Untergebrachte, soweit ihnen aus Haus-
geld (§ 67) und Eigengeld (§ 64) monat-
lich ein Betrag bis zur Höhe des Taschen-
gelds voraussichtlich nicht zur Verfügung 
steht. 

  

(2) Das Taschengeld beträgt 24 % der 
Eckvergütung (§ 61 Absatz 2). Unterge-
brachte, die an einzel- oder gruppenthe-
rapeutischen Maßnahmen, an Maßnah-
men zur Behandlung von Suchtmittelab-
hängigkeit und -missbrauch, an Trai-
ningsmaßnahmen zur Verbesserung der 
sozialen Kompetenz sowie sozialthera-
peutischen Behandlungsmaßnahmen 
teilnehmen, erhalten ein Taschengeld in 
Höhe von 36 % der Eckvergütung. Es wird 
zu Beginn des Monats im Voraus gewährt. 
Gehen den Untergebrachten im Laufe des 
Monats Gelder zu, wird zum Ausgleich ein 
Betrag bis zur Höhe des gewährten Ta-
schengelds einbehalten. 

  

(3) Die Untergebrachten dürfen über das 
Taschengeld im Rahmen der Bestimmun-
gen dieses Gesetzes verfügen. Es wird 
dem Hausgeldkonto gutgeschrieben.“ 

  

54. § 66 wird wie folgt geändert:  56.  unverändert 

a)  In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.   

b)  Absatz 3 wird gestrichen.   

55. In § 67 Absatz 1 wird nach dem Wort 
„Vergütung“ die Angabe „(§ 61)“ einge-
fügt. 

 57.  unverändert 

56. In § 68 Satz 1 werden die Wörter „voll-
zugsöffnender Maßnahmen“ ersetzt durch 
das Wort „Lockerungen“. 

 58.  unverändert 

57. § 69 erhält folgende Fassung:  59.  unverändert 

„§ 69 Überbrückungsgeld   

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten 
Bezügen und aus den Bezügen der Unter-
gebrachten, die in einem freien Beschäfti-
gungsverhältnis stehen oder denen ge-
stattet ist, sich selbst zu beschäftigen, ist 
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ein Überbrückungsgeld zu bilden, das 
den notwendigen Lebensunterhalt der 
Untergebrachten und ihrer Unterhaltsbe-
rechtigten in den ersten vier Wochen nach 
der Entlassung sichern soll. 

(2) Das Überbrückungsgeld wird den Un-
tergebrachten bei der Entlassung in die 
Freiheit ausgezahlt. Die Einrichtung kann 
es mit Zustimmung der Untergebrachten 
ganz oder zum Teil einer mit der Entlas-
senenbetreuung befassten Stelle über-
weisen, die darüber entscheidet, wie das 
Geld innerhalb der ersten vier Wochen 
nach der Entlassung an die Unterge-
brachten ausgezahlt wird. Die mit der Ent-
lassenenbetreuung befasste Stelle ist 
verpflichtet, das Überbrückungsgeld von 
ihrem Vermögen gesondert zu halten. Mit 
Zustimmung der Untergebrachten kann 
das Überbrückungsgeld auch den Unter-
haltsberechtigten überwiesen werden. 

  

(3) Das Überbrückungsgeld kann für Aus-
gaben der Untergebrachten in Anspruch 
genommen werden, die ihrer Eingliede-
rung dienen. 

  

(4) Für die Pfändbarkeit des Überbrü-
ckungsgeldes gilt § 51 Absatz 4 und 5 des 
Strafvollzugsgesetzes entsprechend.“ 

  

58. § 71 wird wie folgt geändert:  60.  unverändert 

Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:   

a)  „Für Art und Umfang der medizini-
schen Leistungen gelten die für ge-
setzlich Versicherte maßgeblichen 
Vorschriften des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch und die aufgrund dieser 
Vorschriften getroffenen Regelungen 
entsprechend.“ 

  

b)  Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 4 eingefügt: 

  

„(4) Erhalten Untergebrachte Leistun-
gen nach Absatz 1 infolge einer mut-
willigen Selbstverletzung, sind sie in 
angemessenem Umfang an den Kos-
ten zu beteiligen. Die Kostenbeteili-
gung unterbleibt, wenn hierdurch die 
Erreichung des Vollzugsziels, insbe-
sondere die Eingliederung der Unter-
gebrachten, gefährdet würde.“ 

  

c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 
und die Wörter „gelten auch die §§ 76, 
77 des Strafvollzugsgesetzes“ werden 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=StVollzG&amp;p=51&amp;verdatabref=20130601
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=StVollzG&amp;p=51&amp;x=4&amp;verdatabref=20130601
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=StVollzG&amp;p=51&amp;x=5&amp;verdatabref=20130601


Drucksache 19/3079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 206 - 

ersetzt durch die Wörter „gilt auch § 94 
des Landesstrafvollzugsgesetzes“. 

59. § 72 wird wie folgt geändert:  61.  unverändert 

a)  In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Leistungen,“ das Wort „Kosten-
tragung“ und ein Komma eingefügt. 

  

b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:   

„(4)  Hinsichtlich der Anhörung der o-
der des Untergebrachten gilt § 15 Ab-
satz 8 entsprechend.“ 

  

60. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt:  62.  unverändert 

„§ 72a Ruhen der Ansprüche   

Der Anspruch auf Leistungen ruht, so-
lange die Untergebrachten aufgrund ei-
nes freien Beschäftigungsverhältnisses o-
der Selbstbeschäftigung krankenversi-
chert sind.“ 

  

61. § 74 wird wie folgt geändert:  63.  unverändert 

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen. 

  

b)  Absatz 2 wird gestrichen.   

62. Nach § 74 wird folgender § 74a eingefügt:  64.  unverändert 

„§ 74a Freistunde   

Den Untergebrachten wird ermöglicht, 
sich täglich mindestens zwei Stunden im 
Freien aufzuhalten.“ 

  

63. § 76 erhält folgende Fassung:  65.  unverändert 

„§ 76 Zwangsmaßnahmen auf dem Ge-
biet der Gesundheitsfürsorge   

(1) Medizinische Untersuchungen und 
Behandlungen sind zwangsweise gegen 
den natürlichen Willen der oder des Unter-
gebrachten nur zulässig, soweit die oder 
der Untergebrachte krankheitsbedingt die 
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme 
nicht erkennen oder nicht nach dieser Ein-
sicht handeln kann und die Maßnahme er-
forderlich ist, 

  

1. um eine gegenwärtige Lebensgefahr 
oder die gegenwärtige Gefahr einer 
schwerwiegenden Schädigung der 
Gesundheit der oder des Unterge-
brachten abzuwenden oder 
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2. um die von der oder dem Unterge-
brachten ausgehende gegenwärtige 
Gefahr schwerer gesundheitlicher 
Schädigungen Dritter abzuwenden. 

  

(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 Num-
mer 1 ist eine wirksame Patientenverfü-
gung zu berücksichtigen. 

  

(3) Eine medizinische Zwangsmaßnahme 
nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 

  

1. sie im Hinblick auf das Behandlungs-
ziel Erfolg verspricht, 

  

2. mildere Mittel aussichtslos sind,   

3. sie nicht mit unzumutbaren Belastun-
gen verbunden ist und 

  

4. der von der Maßnahme zu erwartende 
Nutzen die mit der Maßnahme ver-
bundenen Belastungen deutlich über-
wiegt. 

  

Untersuchung und Behandlung müssen 
von einer Ärztin oder einem Arzt durchge-
führt oder überwacht werden. Die Anord-
nung trifft die Leiterin oder der Leiter der 
Einrichtung im Einvernehmen mit der be-
handelnden Ärztin oder dem behandeln-
den Arzt. Die Anordnungsgründe, die Auf-
klärung der oder des Betroffenen, die Art 
und Weise der Durchführung sowie die 
Wirkung der Behandlung sind von der be-
handelnden Ärztin oder dem behandeln-
den Arzt zu dokumentieren. 

  

(4) Eine ärztliche Zwangsmaßnahme 
setzt weiterhin voraus, dass 

  

1. eine den Verständnismöglichkeiten 
der oder des Untergebrachten ent-
sprechende Information über die be-
absichtigte Behandlung und ihre Wir-
kungen vorausgegangen ist, 

  

2. vor Beginn der Behandlung ernsthaft 
versucht wurde, eine auf Vertrauen 
gegründete, freiwillige Zustimmung 
der oder des Untergebrachten zu er-
reichen, 

  

3. das Gericht die Durchführung der 
Maßnahme nach Anhörung der oder 
des Untergebrachten angeordnet hat. 

  

(5) Ist unverzügliches Handeln geboten, 
kann von den Voraussetzungen gemäß 
Absatz 4 Nummer 3 abgesehen werden, 
soweit die dadurch eintretende zeitliche 
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Verzögerung die Abwendung der Gefahr 
gefährden würde. Der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung ist unverzüglich nach 
Beginn der Maßnahme nachzuholen. Die 
Untergebrachten sind darüber zu beleh-
ren, dass sie bei dem nach Absatz 4 Num-
mer 3 zuständigen Gericht auch nach Be-
endigung der Maßnahme die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
sowie der Art und Weise ihres Vollzuges 
beantragen können. Die Belehrung ist ak-
tenkundig zu machen. 

(6) Die zwangsweise körperliche Untersu-
chung der Untergebrachten zum Gesund-
heitsschutz und zur Hygiene ist zulässig, 
wenn sie nicht mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden ist. Sie bedarf der An-
ordnung einer Ärztin oder eines Arztes 
und ist unter deren oder dessen Leitung 
durchzuführen.“ 

  

64. In § 78 Satz 1 werden die Wörter „eine 
Seelsorgerin“ ersetzt durch das Wort 
„Seelsorgerinnen“ und nach dem Wort „o-
der“ wird das Wort „einen“ gestrichen. 

 66.  unverändert 

65. § 79 wird wie folgt geändert:  67.  unverändert 

a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Veranstaltungen“ die Wörter „ihres 
Bekenntnisses“ eingefügt. 

  

b)  In Absatz 3 werden die Wörter „aus 
schwerwiegenden Gründen der“ ge-
strichen. 

  

66. § 82 wird wie folgt geändert:  68.  unverändert 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:   

„Die Untergebrachten sind für das 
geordnete Zusammenleben in der 
Einrichtung mitverantwortlich und 
müssen mit ihrem Verhalten dazu 
beitragen.“ 

  

bb)  Satz 3 wird gestrichen.   

b)  Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

  

„Einen ihnen zugewiesenen Bereich 
dürfen sie nicht ohne Erlaubnis verlas-
sen.“ 

  

67. § 83 erhält folgende Fassung:  69. § 83 erhält folgende Fassung: 
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„§ 83 Absuchung, Durchsuchung  „§ 83 Absuchung, Durchsuchung 

(1) Die Untergebrachten, ihre Sachen und 
die Zimmer dürfen abgesucht und durch-
sucht werden. Die Durchsuchung von 
weiblichen Untergebrachten darf nur 
durch Frauen, die Durchsuchung männli-
cher Untergebrachter nur durch Männer 
erfolgen. Bei Darlegung eines berechtig-
ten Interesses soll dem Wunsch, die 
Durchsuchung einer Person des jeweils 
anderen Geschlechts zu übertragen, ent-
sprochen werden. Die Untergebrachten 
sind auf die Regelung des Satzes 3 hinzu-
weisen; der Hinweis und die Entscheidung 
sind zu dokumentieren und zu beachten. 
Sonstige Untergebrachte haben die 
Wahlmöglichkeit der Durchsuchung durch 
Männer oder Frauen. Die betroffenen Un-
tergebrachten sind auf ihr Wahlrecht hin-
zuweisen; Satz 4 2. Halbsatz gilt entspre-
chend. Wird das Wahlrecht nicht ausge-
übt, entscheidet die Anstalt nach billigem 
Ermessen. 

 (1) Die Untergebrachten, ihre Sachen und 
die Zimmer dürfen abgesucht und durch-
sucht werden. Das Schamgefühl ist zu 
schonen. Die Durchsuchung von weibli-
chen Untergebrachten darf nur durch 
Frauen, die Durchsuchung männlicher Un-
tergebrachter nur durch Männer erfolgen. 
Bei Darlegung eines berechtigten Interes-
ses soll dem Wunsch, die Durchsuchung 
einer Person des jeweils anderen Ge-
schlechts zu übertragen, entsprochen wer-
den. Die Untergebrachten sind auf die Re-
gelung des Satzes 3 hinzuweisen; der Hin-
weis und die Entscheidung sind zu doku-
mentieren und zu beachten. Sonstige Un-
tergebrachte haben die Wahlmöglichkeit 
der Durchsuchung durch Männer oder 
Frauen. Die betroffenen Untergebrachten 
sind auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; Satz 4 
2. Halbsatz gilt entsprechend. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entscheidet die 
Anstalt nach billigem Ermessen. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Ein-
richtung kann allgemein anordnen, dass 
die Untergebrachten in der Regel bei der 
Aufnahme, vor und nach Kontakten mit 
Besucherinnen und Besuchern sowie vor 
und nach jeder Abwesenheit von der Ein-
richtung mit Entkleidung zu durchsuchen 
sind, es sei denn im Einzelfall ist davon 
auszugehen, dass die oder der Unterge-
brachte nicht unerlaubt Gegenstände in 
die Einrichtung oder aus der Einrichtung 
schmuggelt. 

 (2)  unverändert 

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Ein-
richtung kann im Einzelfall eine mit Ent-
kleidung verbundene Durchsuchung so-
wie eine Untersuchung der Körperöffnun-
gen anordnen, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die oder der 
Untergebrachte unter der Kleidung, an o-
der im Körper verbotene Gegenstände 
verbirgt. Bei Gefahr im Verzug können 
auch andere Bedienstete diese Maßnah-
men vorläufig anordnen; die Entschei-
dung der Leiterin oder des Leiters der Ein-
richtung ist unverzüglich einzuholen. Ab-
satz 1 gilt entsprechend. Eine Untersu-
chung intimer Köperöffnungen darf nur 
durch eine Ärztin oder einen Arzt vorge-
nommen werden, bei Gefahr im Verzuge 
auch durch Sanitätsbedienstete.“ 

 (3)  unverändert 

68. § 84 wird wie folgt geändert:  70.  unverändert 
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a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.   

b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:   

„(2) Hinsichtlich der Anhörung der o-
der des Untergebrachten gilt § 15 Ab-
satz 8 entsprechend. Die Anhörung 
nach § 15 Absatz 8 kann unterblei-
ben, wenn die sichere Durchführung 
der Überstellung oder Verlegung ge-
fährdet ist.“ 

  

69. Nach § 84 wird folgender § 84a eingefügt:  71.  unverändert 

„§ 84a Störung und Unterbindung des 
Mobilfunkverkehrs 

  

Die Einrichtung darf technische Geräte 
betreiben, die unerlaubte Mobilfunkver-
bindungen auf dem Gelände der Einrich-
tung unterbinden oder stören. Sie hat hier-
bei die von der Bundesnetzagentur ge-
mäß § 55 Absatz 1 Satz 5 des Telekom-
munikationsgesetzes festgelegten Rah-
menbedingungen zu beachten. Der Mo-
bilfunkverkehr außerhalb des Geländes 
der Einrichtung darf nicht beeinträchtigt 
werden.“ 

  

70. § 87 erhält folgende Fassung:  72. § 87 erhält folgende Fassung: 

„§ 87 Besondere Sicherungsmaßnahmen  „§ 87 Besondere Sicherungsmaßnahmen 

(1) Gegen Untergebrachte können beson-
dere Sicherungsmaßnahmen angeordnet 
werden, wenn nach ihrem Verhalten oder 
aufgrund ihres seelischen Zustandes in 
erhöhtem Maße die Gefahr der Entwei-
chung, von Gewalttätigkeiten gegen Per-
sonen oder Sachen, der Selbsttötung o-
der der Selbstverletzung besteht und die 
besondere Sicherungsmaßnahme zur 
Abwendung der Gefahr verhältnismäßig 
ist. 

 (1) unverändert 

(2) Als besondere Sicherungsmaßnah-
men sind zulässig: 

 (2) unverändert 

1. der Entzug oder die Vorenthaltung 
von Gegenständen, 

  

2. die Beobachtung der Untergebrach-
ten, zusätzlich auch mit technischen 
Hilfsmitteln, 

  

3. die Absonderung von anderen Unter-
gebrachten, 
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4. die Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Raum ohne gefährdende 
Gegenstände, 

  

5. die Fesselung und   

6. eine Fesselung, durch die die Bewe-
gungsfreiheit der oder des Unterge-
brachten vollständig aufgehoben wird, 
einschließlich der hiermit medizinisch 
notwendig verbundenen Medikation 
(Fixierung). 

  

(3) Maßnahmen nach Absatz 2 Num-
mer 1, 3 und 4 sind auch zulässig, wenn 
die Gefahr einer Befreiung oder eine er-
hebliche Störung der Ordnung der Ein-
richtung anders nicht vermieden oder be-
hoben werden kann. 

 (3) unverändert 

(4) Im Rahmen einer Absonderung oder 
Unterbringung in einem besonders gesi-
cherten Raum ohne gefährdende Gegen-
stände kann der Aufenthalt der oder des 
Untergebrachten im Freien entzogen wer-
den, wenn dies unerlässlich ist, um das 
Ziel der Maßnahme zu erreichen. 

 (4) unverändert 

(5) Eine Absonderung von mehr als vier-
undzwanzig Stunden Dauer ist nur zuläs-
sig, wenn sie zur Abwehr einer in der Per-
son der Untergebrachten liegenden Ge-
fahr unerlässlich ist. 

 (5) unverändert 

(6) In der Regel dürfen Fesseln nur an den 
Händen oder an den Füßen angelegt wer-
den. Im Interesse der Untergebrachten 
kann die Leiterin oder der Leiter der Ein-
richtung eine andere Art der Fesselung 
anordnen. Die Fesselung wird zeitweise 
gelockert, soweit dies notwendig ist. 

 (6) unverändert 

(7) Die Fixierung ist nur im Rahmen einer 
Unterbringung in einem besonders gesi-
cherten Raum ohne gefährdende Gegen-
stände gemäß Absatz 2 Nummer 4 zuläs-
sig, wenn eine von einer oder einem Un-
tergebrachten ausgehende gegenwärtige 
Gefahr erheblicher Gesundheitsschädi-
gungen an sich oder anderen trotz der Un-
terbringung nicht anders abgewendet wer-
den kann. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist regelmäßig zu überprüfen. 
Die Fixierung ist unverzüglich zu been-
den, sobald die Gefahr nicht mehr be-
steht. 

 (7) unverändert 

(8) Während der Absonderung oder Un-
terbringung in einem besonders gesicher-

 (8) Während der Absonderung oder Unter-
bringung in einem besonders gesicherten 
Raum ohne gefährdende Gegenstände 
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ten Raum ohne gefährdende Gegen-
stände sind die Untergebrachten in be-
sonderem Maße zu betreuen. Sind die 
Untergebrachten darüber hinaus gefes-
selt oder fixiert, sind sie durch Bediens-
tete ständig und in unmittelbarem Sicht-
kontakt zu beobachten, bei einer Fixie-
rung in unmittelbarer räumlicher Anwe-
senheit. 

sind die Untergebrachten in besonderem 
Maße zu betreuen. Sind die Untergebrach-
ten darüber hinaus gefesselt oder fixiert, 
sind sie durch geschulte Bedienstete 
ständig und in unmittelbarem Sichtkontakt 
zu beobachten, bei einer Fixierung in un-
mittelbarer räumlicher Anwesenheit. 

(9) Bei einer Ausführung, Vorführung oder 
beim Transport ist die Fesselung auch 
dann zulässig, wenn aus anderen Grün-
den als denen des Absatzes 1 in erhöh-
tem Maße die Gefahr der Entweichung 
besteht. Für Fixierungen beim Transport 
gelten die Absätze 6 und 7 entsprechend.“ 

 (9) unverändert 

71. § 88 wird wie folgt geändert:  73. § 88 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird nach dem 
Wort „an“ folgender Halbsatz einge-
fügt: 

 a)  unverändert 

„sofern nicht ein Fall des Absatzes 4 
vorliegt“. 

  

b)  Absatz 2 wird gestrichen.  b)  unverändert 

c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.  c)  unverändert 

d)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 
und erhält folgende Fassung: 

 d)  unverändert 

„(3) Besondere Sicherungsmaßnah-
men dürfen nur soweit aufrechterhal-
ten werden, als es ihr Zweck erfor-
dert.“ 

  

e)  Es wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt: 

 e)  Es wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt: 

„(4) Eine nicht nur kurzfristige Fixie-
rung bedarf der vorherigen Anord-
nung durch das Gericht. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Anordnung der Fixie-
rung auch durch die Leiterin oder den 
Leiter der Einrichtung oder einen an-
deren zuständigen Bediensteten ge-
troffen werden. Ist die gerichtliche 
Entscheidung nicht rechtzeitig herbei-
zuführen, ist der Antrag unverzüglich 
nach Fixierungsbeginn zu stellen. Ist 
eine richterliche Entscheidung bean-
tragt und die Fixierung vor deren Er-
langung beendet worden, ist dies dem 
Gericht unverzüglich mitzuteilen. Die 
Anordnung, die maßgeblichen 
Gründe hierfür, ihre Durchsetzung, 

 „(4) Eine nicht nur kurzfristige Fixierung 
bedarf der vorherigen ärztlichen Stel-
lungnahme und der Anordnung durch 
das Gericht. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung der Fixierung auch 
durch die Anstaltsleitung oder an-
dere zuständige Bedienstete der An-
stalt getroffen werden; die ärztliche 
Stellungnahme ist unverzüglich 
nachträglich einzuholen. Ist die ge-
richtliche Entscheidung nicht rechtzei-
tig herbeizuführen, ist der Antrag un-
verzüglich nach Fixierungsbeginn zu 
stellen. Ist eine richterliche Entschei-
dung beantragt und die Fixierung vor 
deren Erlangung beendet worden, ist 
dies dem Gericht unverzüglich mitzu-
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ihre Dauer und die Art der Überwa-
chung sind durch die Einrichtung zu 
dokumentieren. Nach Beendigung ei-
ner Fixierung, die nicht gerichtlich an-
geordnet wurde, sind die Unterge-
brachten auf ihr Recht hinzuweisen, 
die Zulässigkeit der durchgeführten 
Maßnahme bei dem zuständigen Ge-
richt überprüfen zu lassen. Der Hin-
weis ist aktenkundig zu machen.“ 

teilen. Die Anordnung, die maßgebli-
chen Gründe hierfür, ihre Durchset-
zung, ihre Dauer und die Art der Über-
wachung sind durch die Einrichtung zu 
dokumentieren. Nach Beendigung ei-
ner Fixierung, die nicht gerichtlich an-
geordnet wurde, sind die Unterge-
brachten auf ihr Recht hinzuweisen, die 
Zulässigkeit der durchgeführten Maß-
nahme bei dem zuständigen Gericht 
überprüfen zu lassen. Der Hinweis ist 
aktenkundig zu machen.“ 

f)  Die Absätze 5 und 6 werden gestri-
chen. 

 f)  unverändert 

72. Nach § 88 wird folgender § 88a eingefügt:  74.  unverändert 

„§ 88a Berichtspflichten, Zustimmung der 
Aufsichtsbehörde   

(1) Fesselungen und Fixierung sind der 
Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzutei-
len, wenn sie länger als 24 Stunden auf-
rechterhalten werden, Absonderung und 
die Unterbringung in einem besonders 
gesicherten Raum ohne gefährdende Ge-
genstände, wenn sie länger als drei Tage 
aufrechterhalten werden. 

  

(2) Bei mehr als 30 Tagen Absonderung 
innerhalb von zwölf Monaten ist die Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde erforder-
lich. 

  

(3) Bei mehr als 15 Tagen Unterbringung 
in einem besonders gesicherten Raum 
ohne gefährdende Gegenstände inner-
halb von zwölf Monaten ist die Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde erforderlich. 

  

(4) Soweit eine unausgesetzte Absonde-
rung voraussichtlich längere Zeit erforder-
lich sein wird und dadurch die personellen 
und organisatorischen Kapazitäten der 
Einrichtung überfordert werden, kann sie 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in 
einem Raum einer Justizvollzugsanstalt 
erfolgen.“ 

  

73. § 89 erhält folgende Fassung:  75.  unverändert 

„§ 89 Ärztliche Beteiligung   

(1) Werden die Untergebrachten ärztlich 
behandelt oder beobachtet oder bildet ihr 
seelischer Zustand den Anlass der be-
sonderen Sicherungsmaßnahme, ist vor-
her eine ärztliche Stellungnahme einzuho-
len. Ist dies wegen Gefahr im Verzug nicht 
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möglich, wird die Stellungnahme unver-
züglich nachträglich eingeholt. 

(2) Sind die Untergebrachten in einem be-
sonders gesicherten Haftraum unterge-
bracht und gefesselt oder fixiert, sucht sie 
die Ärztin oder der Arzt unverzüglich und 
in der Folge täglich auf. Im Bedarfsfall wer-
den die Untergebrachten alsbald von ei-
ner Psychologin oder einem Psychologen 
aufgesucht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
bei einer Fesselung während einer Aus-
führung, Vorführung oder eines Transpor-
tes sowie bei Bewegungen innerhalb der 
Anstalt. 

  

(3) In den übrigen Fällen der Unterbrin-
gung im besonders gesicherten Haftraum 
sucht die Ärztin oder der Arzt die Unterge-
brachten alsbald und in der Folge täglich 
auf. 

  

(4) Die Ärztin oder der Arzt ist regelmäßig 
zu hören, solange die Untergebrachten 
länger als vierundzwanzig Stunden abge-
sondert sind.“ 

  

74. § 90 erhält folgende Fassung:  76.  unverändert 

„§ 90 Begriffsbestimmungen   

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung 
auf Personen oder Sachen durch körperli-
che Gewalt, ihre Hilfsmittel oder durch 
Waffen. 

  

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittel-
bare körperliche Einwirkung auf Personen 
oder Sachen. 

  

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt 
sind insbesondere Fesseln und Reiz-
stoffe. 

  

(4) Waffen sind Hieb- und Schusswaffen.   

(5) Es dürfen nur dienstlich zugelassene 
Hilfsmittel und Waffen verwendet wer-
den.“ 

  

75. § 94 erhält folgende Fassung:  77.  unverändert 

„§ 94 Schusswaffengebrauch   

(1) Innerhalb der Einrichtung dürfen Be-
dienstete Schusswaffen auf Anordnung 
der Anstaltsleiterin oder des Anstaltslei-
ters nur während des Nachtdienstes oder 
zur unmittelbaren Vorbereitung einer 
Maßnahme nach Absatz 2 führen. Der 
Gebrauch ist nach Maßgabe der Absätze 
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3 und 4 nur zulässig, wenn dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für Leib oder Leben er-
forderlich ist. Das Recht zum Schusswaf-
fengebrauch aufgrund anderer Vorschrif-
ten durch Polizeivollzugsbedienstete 
bleibt davon unberührt. 

(2) Außerhalb der Einrichtung dürfen 
Schusswaffen nur bei Transporten von 
Untergebrachten sowie Aus- und Vorfüh-
rungen von den dazu bestimmten Be-
diensteten nach Maßgabe der folgenden 
Absätze gebraucht werden. 

  

(3) Schusswaffen dürfen nur gebraucht 
werden, wenn andere Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs bereits erfolglos 
waren oder keinen Erfolg versprechen. 
Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zu-
lässig, wenn der Zweck nicht durch Waf-
fenwirkung gegen Sachen erreicht wer-
den kann. Ihr Gebrauch unterbleibt, wenn 
dadurch erkennbar Unbeteiligte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gefährdet würden. 

  

(4) Der Gebrauch von Schusswaffen ist 
vorher anzudrohen. Als Androhung gilt 
auch ein Warnschuss. Ohne Androhung 
dürfen Schusswaffen nur dann gebraucht 
werden, wenn dies zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich ist. 

  

(5) Gegen Untergebrachte dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht wer-
den, 

  

1. wenn sie eine Waffe oder ein anderes 
gefährliches Werkzeug trotz wieder-
holter Aufforderung nicht ablegen o-
der 

  

2. um ihre Entweichung zu vereiteln,   

3. und nur, um sie angriffs- oder flucht-
unfähig zu machen. 

  

(6) Gegen andere Personen dürfen 
Schusswaffen nur dann gebraucht wer-
den, wenn sie es unternehmen, Unterge-
brachte gewaltsam zu befreien und nur, 
um sie angriffsunfähig zu machen.“ 

  

76. Die Überschrift zu Abschnitt 15 erhält fol-
gende Fassung: 

 78.  unverändert 

„Abschnitt 15  
Disziplinarverfahren“. 
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77. In § 95 Satz 4 wird das Wort „Gefange-
nen“ ersetzt durch das Wort „Unterge-
brachten“. 

 79.  unverändert 

78. § 96 wird wie folgt geändert:  80.  unverändert 

a)  In Absatz 2 werden die Nummern 1 
bis 6 ersetzt durch folgenden Num-
mern 1 bis 8: 

  

„1. andere Personen verbal oder tät-
lich angreifen, 

  

2. fremde Sachen zerstören oder be-
schädigen, 

  

3. in sonstiger Weise gegen Strafge-
setze verstoßen oder eine Ord-
nungswidrigkeit begehen, 

  

4. verbotene Gegenstände in die 
Einrichtung einbringen, sich an 
deren Einbringung beteiligen, sie 
besitzen oder weitergeben, 

  

5. unerlaubt Betäubungsmittel oder 
andere berauschende Stoffe her-
stellen, besitzen, konsumieren, 
die Mitwirkung nach § 85 Absatz 1 
verweigern oder Kontrollen mani-
pulieren, 

  

6. entweichen oder zu entweichen 
versuchen, 

  

7. gegen Weisungen im Zusammen-
hang mit der Gewährung von Lo-
ckerungen und Ausführungen ver-
stoßen oder 

  

8. wiederholt oder schwerwiegend 
gegen sonstige Pflichten versto-
ßen, die ihnen durch dieses Ge-
setz oder aufgrund dieses Geset-
zes auferlegt sind, und dadurch 
das geordnete Zusammenleben in 
der Einrichtung stören.“ 

  

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) In Nummer 2 werden die Wörter 
„einem Monat“ ersetzt durch die 
Wörter „drei Monaten“. 

  

bb) In Nummer 3 werden die Wörter 
„einem Monat“ ersetzt durch die 
Wörter „drei Monaten“. 

  

cc)  In Nummer 4 werden die Wörter 
„der Ausschluss“ ersetzt durch die 
Wörter „die Beschränkung oder 
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der Entzug der Teilnahme“, das 
Wort „von“ wird ersetzt durch das 
Wort „an“ und die Wörter „zwei 
Monaten“ werden ersetzt durch 
die Wörter „vier Wochen“. 

dd) In Nummer 5 werden die Wörter 
„einem Monat“ ersetzt durch die 
Wörter „drei Monaten.“ 

  

79. In § 98 Absatz 3 werden nach dem Wort 
„die“ die Wörter „gegen die Untergebrach-
ten“ eingefügt. 

 81.  unverändert 

80. § 99 wird wie folgt geändert:  82.  unverändert 

a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:   

„(1) Der Sachverhalt ist zu klären. Hierbei 
sind sowohl belastende als auch entlas-
tende Umstände zu ermitteln. Die be-
troffenen Untergebrachten werden in ei-
ner ihnen verständlichen Sprache dar-
über unterrichtet, welche Verfehlungen 
ihnen zur Last gelegt werden. Sie sind da-
rauf hinzuweisen, dass es ihnen freisteht, 
sich zu äußern, sich von einer Rechtsan-
wältin oder einem Rechtsanwalt vertreten 
zu lassen sowie Zeugen oder andere Be-
weismittel zu benennen oder eine einver-
nehmliche Streitbeilegung gemäß § 95 
Satz 2 anzustreben. Bei sprachlichen 
Verständigungsschwierigkeiten ist eine 
Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zu 
bestellen. Die Erhebungen werden in ei-
ner Niederschrift festgelegt; die Einlas-
sung der Untergebrachten wird vermerkt.“ 

  

b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 zweiter Halbsatz wird 
nach dem Wort „die“ das Wort 
„maßgeblich“ eingefügt. 

  

bb) Folgender Satz wird angefügt:   

„Von den Sätzen 1 und 2 kann ab-
gesehen werden, wenn nur ein 
Verweis ausgesprochen werden 
soll.“ 

  

c)  In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Ge-
fangenen“ ersetzt durch das Wort 
„Untergebrachten“. 

  

81. § 100 wird wie folgt geändert:  83.  unverändert 

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Vollzugs“ 
ersetzt durch das Wort „Vollzuges“. 
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a)  In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort 
„unterbleiben“ ersetzt durch die Wör-
ter „versagt werden“. 

  

b)  In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Ab-
satz“ ersetzt durch die Wörter „den 
Absätzen“. 

  

82. In § 102 wird Satz 4 gestrichen.  84.  unverändert 

83. Die Überschrift zu Abschnitt 18 erhält fol-
gende Fassung: 

 85.  unverändert 

„Abschnitt 18  
Organisation, Ausstattung und Aufbau 
der Anstalt“ 

  

84. § 103 wird wie folgt geändert  86.  unverändert 

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen. 

  

b)  Die Absätze 2 und 3 werden gestri-
chen. 

  

85. Nach § 103 wird folgender § 103a einge-
fügt: 

 87.  unverändert 

„§ 103a Ausstattung   

(1) Es ist eine bedarfsgerechte Anzahl 
und Ausstattung von Plätzen insbeson-
dere für therapeutische Maßnahmen, 
schulische und berufliche Qualifizierung, 
Arbeitstraining und Arbeitstherapie sowie 
zur Ausübung von Arbeit, vorzusehen. 
Entsprechendes gilt für Besuche, Freizeit, 
Sport und Seelsorge. § 11 Absatz 3 bleibt 
unberührt. 

  

(2) Zimmer, Gemeinschafts- und Be-
suchsräume sind wohnlich und zweckent-
sprechend auszustatten. Sie müssen hin-
reichend Luftinhalt und ausreichenden 
Lichteinfall haben und für eine gesunde 
Lebensführung ausreichend mit Heizung 
und Lüftung, Boden- und Fensterfläche 
ausgestattet sein.“ 

  

86. § 104 wird wie folgt geändert:  88.  unverändert 

a)  Der bisherige Text wird Absatz 1.   

b)  Es werden folgende Absätze 2 und 3 
eingefügt: 

  

„(2) Zimmer dürfen nur mit einem Un-
tergebrachten belegt werden. 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=SHSVVollzG&amp;p=11&amp;verdatabref=20130601
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&amp;y=100&amp;g=SHSVVollzG&amp;p=11&amp;x=3&amp;verdatabref=20130601
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(3)  Ausnahmen von Absatz 2 sind nur 
vorübergehend und nur mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde 
zulässig.“ 

  

87. Nach § 104 wird folgender Abschnitt 19 
eingefügt: 

 89.  unverändert 

„Abschnitt 19  
Innerer Aufbau, Personal“. 

  

88. § 105 wird folgender Satz 4 angefügt:  90.  unverändert 

„Die Aufsichtsbehörde kann sich die Zu-
stimmung zur Übertragung vorbehalten.“ 

  

89. § 107 erhält folgende Fassung:  91.  unverändert 

„§ 107 Seelsorge   

(1) Den Religionsgemeinschaften wird im 
Einvernehmen mit der Einrichtung die 
Wahrnehmung der Seelsorge ermöglicht. 
Seelsorgerinnen und Seelsorger werden 
im Einvernehmen mit der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt 
oder von der Religionsgemeinschaft ent-
sandt. 

  

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehö-
rigen einer Religionsgemeinschaft eine 
Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, 
ist die seelsorgerische Betreuung auf an-
dere Weise zuzulassen. 

  

(3) Mit Zustimmung der Leiterin oder des 
Leiters der Einrichtung darf die Seelsor-
gerin oder der Seelsorger sich freier Seel-
sorgerinnen oder Seelsorgehelfer bedie-
nen und diese für Gottesdienste sowie für 
andere religiöse Veranstaltungen von au-
ßen zuziehen.“ 

  

90. § 108 erhält folgende Fassung:  92.  unverändert 

„§ 108 Medizinische Versorgung   

(1) Die ärztliche Versorgung ist durch 
hauptamtliche Ärztinnen und Ärzte sicher-
zustellen. Sie kann aus besonderen 
Gründen nebenamtlichen oder vertraglich 
verpflichteten Ärztinnen und Ärzten über-
tragen werden. 

  

(2) Die Pflege der Kranken soll von Be-
diensteten ausgeführt werden, die eine 
Erlaubnis nach dem Pflegeberufegesetz 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) besit-
zen. Solange diese nicht zur Verfügung 
stehen, können auch Bedienstete oder 
externe Kräfte eingesetzt werden, die eine 
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sonstige Qualifikation in der Kranken-
pflege erfahren haben.“ 

91. § 109 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  93.  unverändert 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „ist zu er-
möglichen“ ersetzt durch die Wörter 
„wird ermöglicht“ 

  

b)  Satz 2 erhält folgende Fassung:   

„Diese kann der Einrichtung in Ange-
legenheiten von gemeinsamem Inte-
resse Vorschläge und Anregungen 
unterbreiten.“ 

  

92. § 110 wird wie folgt geändert:  94.  unverändert 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „zur Ge-
staltung und Organisation des Voll-
zugsalltags“ und die Wörter „auf der 
Grundlage dieses Gesetzes“ gestri-
chen 

  

b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 ein-
gefügt: 

  

„Diese informiert in verständlicher 
Form namentlich über die Rechte und 
Pflichten der Untergebrachten und 
enthält Erläuterungen zur Organisa-
tion des Besuchs, zur Arbeitszeit, 
Freizeit und Ruhezeit sowie Hinweise 
zu den Möglichkeiten, Anträge und 
Beschwerden anzubringen.“ 

  

c)  Satz 3 wird gestrichen.   

d)  Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und 
die Wörter „der Hausordnung“ werden 
gestrichen. 

  

93. Der bisherige Abschnitt 19 wird Abschnitt 
20. 

 95.  unverändert 

94. In § 111 Absatz 1 werden die Wörter „den 
Strafvollzug“ ersetzt durch das Wort „Jus-
tiz“ und nach dem Wort „(Aufsichtsbe-
hörde)“ werden die Wörter „und sichert 
gemeinsam mit ihm die Qualität des Voll-
zuges“ angefügt. 

 96.  unverändert 

  97. Nach § 111 Absatz 1 Satz 1 werden fol-
gende Sätze 2 und 3 eingefügt: 

  „Der Umfang und die Mittel der Aufsicht 
richten sich nach § 15 und § 16 des Lan-
desverwaltungsgesetzes. Das für Justiz 
zuständige Ministerium kann in Aus-
übung der Aufsicht übergeordnete Maß-
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nahmen im Rahmen der Gefahrenab-
wehr sowie zur Zusammenarbeit mit na-
tionalen und internationalen Justiz- und 
Sicherheitsbehörden anordnen, steu-
ern und prüfen.“ 

95. In § 112 Absatz 1 werden nach dem Wort 
„regelt“ die Wörter „nach allgemeinen 
Merkmalen durch Erlass“ eingefügt und 
die Wörter „durch Rechtsverordnung“ 
werden gestrichen. 

 98.  unverändert 

96. § 113 wird wie folgt geändert:  99.  unverändert 

a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 
gefasst: 

  

„(1)  Bei der Einrichtung ist ein Beirat 
zu bilden. Bei der Besetzung des Bei-
rats soll auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Frauen und Männern hin-
gewirkt werden. Bedienstete dürfen 
nicht Mitglieder des Beirats sein. 

  

(2) Die Mitglieder des Beirats wirken 
beratend bei der Gestaltung des Voll-
zuges und der Eingliederung der Un-
tergebrachten mit. Sie fördern das 
Verständnis für den Vollzug und seine 
gesellschaftliche Akzeptanz und ver-
mitteln Kontakte zu öffentlichen und 
privaten Einrichtungen.“ 

  

b)  Absatz 3 wird gestrichen.   

c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.   

d)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 
und in Satz 1 werden nach dem Wort 
„Unterbringung“ die Wörter „der Un-
tergebrachten“ eingefügt und das 
Wort „Vollzugs“ wird ersetzt durch das 
Wort „Vollzuges“. 

  

e)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.   

97. Der bisherige Abschnitt 20 wird Abschnitt 
21. 

 100. unverändert 

98. Der bisherige Abschnitt 21 wird Abschnitt 
22. 

 101. unverändert 

99. § 126 erhält folgende Fassung:  102. unverändert 

„§ 126 Einschränkung von Grundrechten   

Durch dieses Gesetz werden die Rechte   

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
(Artikel 2 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), 
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2. auf körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
des Grundgesetzes), 

  

3. auf ungestörte Religionsausübung 
(Artikel 4 Absatz 2 des Grundgeset-
zes), 

  

4. sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten 
(Artikel 5 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), 

  

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 
10 des Grundgesetzes) und 

  

6. auf freie Verfügbarkeit über das Ei-
gentum (Artikel 14 Absatz 1 des 
Grundgesetzes)  

  

eingeschränkt.“   
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 5  
Änderung des  

Jugendarrestvollzugs- 
gesetzes 

 Artikel 5  
Änderung des  

Jugendarrestvollzugs- 
gesetzes 

Das Jugendarrestvollzugsgesetz vom 2. De-
zember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S.356) wird 
wie folgt geändert: 

 Das Jugendarrestvollzugsgesetz vom 2. De-
zember 2014 (GVOBl. Schl.-H. S.356) wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 1.   unverändert 

a)  Nach der Überschrift zu § 9 wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

  

„§ 9a Kosten“   

b)  Nach der Überschrift zu § 17 wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

  

„§ 17a Jugendarrest neben Jugend-
strafe“ 

  

c)  Nach der Überschrift zu § 38 wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

  

„Abschnitt XI Sicherheit und Ordnung“   

d)  Nach der Überschrift zu § 39 wird fol-
gende Überschrift eingefügt: 

  

„§ 39a Störung und Unterbindung des 
Mobilfunkverkehrs“ 

  

e)  Die Überschrift zum Abschnitt XI wird 
die Überschrift zum Abschnitt XII. 

  

f)  Die Überschrift zu § 46 wird gestri-
chen. 

  

g)  Die Überschrift zum Abschnitt XII wird 
die Überschrift zum Abschnitt XIII. 

  

h)  Die Überschrift zum Abschnitt XIII 
wird die Überschrift zum Abschnitt XIV 
und wird gestrichen. 

  

i)  Die Überschriften zu den §§ 50 bis 58 
werden gestrichen. 

  

j)  Die Überschrift zum Abschnitt XIV 
wird die Überschrift zum Abschnitt XV. 

  

k)  Der bisherige Abschnitt XV wird Ab-
schnitt XVI und erhält folgende Fas-
sung: 

  

„Abschnitt XVI Aufbau und Organisa-
tion des Jugendarrestvollzuges“ 
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l)  Die Überschrift zu § 61 erhält fol-
gende Fassung: 

  

§ 61 Formen des Jugendarrestvollzu-
ges“ 

  

m)  Die Überschrift zu § 62 erhält fol-
gende Fassung: 

  

„§ 62 Festsetzung der Belegungsfä-
higkeit, Verbot der Überbelegung, 
Ausstattung“ 

  

n)  Die Überschrift zum Abschnitt XVI 
wird die Überschrift zum Abschnitt 
XVII. 

  

o)  Die Überschrift zum Abschnitt XVII 
wird die Überschrift zum Abschnitt 
XVIII. 

  

2. § 1 erhält folgende Fassung:  2.   unverändert 

„§ 1 Anwendungsbereich   

Dieses Gesetz regelt die Gestaltung des 
Jugendarrestes infolge einer Verurteilung 
von Jugendlichen oder Heranwachsen-
den (im Folgenden „Jugendliche“) oder 
der beschlussweisen Anordnung nach 
den Vorschriften des Jugendgerichtsge-
setzes (JGG). Für den Vollzug des Ju-
gendarrestes sind eine oder mehrere An-
stalten (im Folgenden „Anstalt“) in Form 
von selbständigen Jugendarrestanstalten 
oder abgetrennten Vollzugsbereichen 
baulich getrennt von anderen Formen des 
Justizvollzuges vorzuhalten. Der Arrest 
hat eine maximale Dauer von vier Wo-
chen (§ 16 JGG).“ 

  

3. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:  3.   unverändert 

„§ 9a Kosten   

Bedürftigen Jugendlichen können die 
Kosten für die Fahrt zum Antritt des Ju-
gendarrestes ganz oder teilweise erstattet 
werden und es kann ihnen eine Entlas-
sungsbeihilfe in Form eines Reisekosten-
zuschusses oder sonstige notwendige 
Unterstützung gewährt werden.“ 

  

4. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:  4.   unverändert 

„§ 17a Jugendarrest neben Jugendstrafe   

(1) Die Gestaltung des Arrestes und die 
Einzelmaßnahmen haben sich zusätzlich 
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an den gemäß § 16a Absatz 1 des Ju-
gendgerichtsgesetzes genannten Anord-
nungsgründen zu orientieren. 

(2) Die Bewährungshilfe hält während des 
Arrestes Kontakt zu den Jugendlichen und 
wirkt an der Planung und Einleitung nach-
sorgender Hilfe mit, um eine bestmögli-
che Vorbereitung der Bewährungszeit 
nach dem Arrest zu gewährleisten. 

  

(3) In den Fällen des § 16a Absatz 1 
Nummer 2 des Jugendgerichtsgesetzes 
sind den Jugendlichen Kontakte zu Per-
sonen des sozialen Umfeldes nur dann zu 
gestatten, wenn schädliche Einflüsse 
nicht zu befürchten sind. 

  

(4) Ist der Jugendarrest neben Jugend-
strafe in Form eines Freizeit- oder Kurzar-
restes verhängt worden, findet zusätzlich 
§ 16 Anwendung.“ 

  

5. In § 22 werden nach dem Wort „Finanz-
behörde“ die Wörter „oder dem Landes-
amt für Zuwanderung und Flüchtlinge“ 
eingefügt. 

 5.   unverändert 

  6.  § 27 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

  „(4) Die Anstaltsleitung kann den Ju-
gendlichen gestatten, Besuche mittels 
einer audiovisuellen Verbindung (Vi-
deobesuch) durchzuführen.“ 

6. § 28 wird wie folgt geändert:  7.  unverändert 

a)  Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende 
Fassung: 

  

„(1)  Besuchende Personen und die 
von ihnen mitgeführten Sachen kön-
nen mit technischen Mitteln oder 
sonstigen Mitteln kontrolliert werden 
(Absuchung). Aus Gründen der Si-
cherheit können Besuche davon ab-
hängig gemacht werden, dass die be-
suchenden Personen und die von 
ihnen mitgeführten Sachen durch-
sucht werden. 

  

(2) Die Durchsuchung der Besuche-
rinnen darf nur durch weibliche Be-
dienstete, die Durchsuchung der Be-
sucher nur durch männliche Bediens-
tete erfolgen. Sonstige besuchende 
Personen haben die Wahlmöglichkeit 
einer Durchsuchung durch männliche 
oder weibliche Bedienstete. Die be-
troffene Person ist auf ihr Wahlrecht 
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hinzuweisen; der Hinweis und die Ent-
scheidung der betroffenen Person 
sind zu dokumentieren. Wird das 
Wahlrecht nicht ausgeübt, entschei-
det die Anstalt nach billigem Ermes-
sen. 

(3)  Bei Darlegung eines berechtigten 
Interesses steht das Wahlrecht auch 
weiblichen und männlichen Besu-
chern zu, so dass die Durchsuchung 
Bediensteten des jeweils anderen Ge-
schlechts übertragen wird. Die be-
troffene Person ist auf die Regelung 
des Satzes 1 hinzuweisen; Absatz 2 
Satz 3 2. Halbsatz gilt entsprechend. 

  

(4)  Bei jeder Durchsuchung ist das 
Schamgefühl zu schonen.“ 

  

b)  Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 
Absätze 5 bis 7. 

  

7. In § 30 Absatz 2 wird die Angabe „§ 52 
Absatz 2“ ersetzt durch die Angabe „§ 51 
Absatz 3“ und die Angabe „vom 19. De-
zember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 563), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 15. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-
H. S. 159),“ wird gestrichen. 

 8.   unverändert 

8. § 31 wird wie folgt geändert:  9.   unverändert 

a)  In Absatz 1 wird die Angabe „§ 52 Ab-
satz 2“ ersetzt durch die Angabe „§ 51 
Absatz 3“. 

  

b)  In Absatz 3 wird die Angabe „§§ 53, 
54“ ersetzt durch die Angabe „§§ 50, 
52“. 

  

9. Nach § 38 wird folgende Überschrift ein-
gefügt: 

 10.  unverändert 

„Abschnitt XI Sicherheit und Ordnung“.   

10. Nach § 39 wird folgender § 39a eingefügt:  11.  unverändert 

„§ 39a Störung und Unterbindung des 
Mobilfunkverkehrs 

  

Die Anstalt darf technische Geräte betrei-
ben, die unerlaubte Mobilfunkverbindun-
gen auf dem Anstaltsgelände unterbinden 
oder stören. Sie hat hierbei die von der 
Bundesnetzagentur gemäß § 55 Absatz 1 
Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes 
festgelegten Rahmenbedingungen zu be-
achten. Der Mobilfunkverkehr außerhalb 
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des Geländes der Anstalt darf nicht beein-
trächtigt werden.“ 

11. Der bisherige Abschnitt XI wird Abschnitt 
XII. 

 12.  unverändert 

12. § 46 wird gestrichen.  13.  unverändert 

13. Der bisherige Abschnitt XII wird Abschnitt 
XIII. 

 14.  unverändert 

14. Der bisherige Abschnitt XIII (Daten-
schutzrecht) wird Abschnitt XIV und wird 
gestrichen. 

 15.  unverändert 

15. Der bisherige Abschnitt XIV wird Ab-
schnitt XV. 

 16.  unverändert 

16. Der bisherige Abschnitt XV wird Abschnitt 
XVI und erhält folgende Fassung: 

 17.  unverändert 

„Abschnitt XVI Aufbau und Organisation 
des Jugendarrestvollzuges“ 

  

17. § 61 erhält folgende Fassung:  18.  unverändert 

„§ 61 Formen des Jugendarrestvollzuges   

(1) Der Jugendarrest wird grundsätzlich in 
der Anstalt vollzogen. 

  

(2) Der Vollzug anderer gerichtlich ange-
ordneter freiheitsentziehender Maßnah-
men in der Anstalt ist in der Regel nicht zu-
lässig. Hiervon darf für begründete Einzel-
fälle des Jugendvollzuges abgewichen 
werden. 

  

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der 
Jugendarrest auch in freien Formen 
durchgeführt werden.“ 

  

18. § 62 erhält folgende Fassung:  19.  unverändert 

„§ 62 Festsetzung der Belegungsfähig-
keit, Verbot der Überbelegung, Ausstat-
tung 

  

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Bele-
gungsfähigkeit der Anstalt so fest, dass 
eine Einzelunterbringung während der 
Ruhezeit gewährleistet ist. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass für die Jugendli-
chen ausreichende Räume für die Maß-
nahmen und Programme zur Erziehung 
und Förderung, für Seelsorge, Freizeit, 
Sport sowie für Besuche zur Verfügung 
stehen. 

  

(2) Die für den Aufenthalt während der 
Ruhe- und Freizeit bestimmten Räume 
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sowie die Gemeinschaftsräume sind ju-
gendgerecht und ihrer Nutzung entspre-
chend auszugestalten. 

(3) Arresträume dürfen nicht mit mehr Ju-
gendlichen als zugelassen belegt wer-
den.“ 

  

19. Der bisherige Abschnitt XVI wird Ab-
schnitt XVII. 

 20.  unverändert 

20. Der bisherige Abschnitt XVII wird Ab-
schnitt XVIII. 

 21.  unverändert 

21. § 70 erhält folgende Fassung:  22. § 70 erhält folgende Fassung: 

„§ 71 Einschränkung von 
Grundrechten  

 „§ 70 Einschränkung von 
Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Rechte  Durch dieses Gesetz werden die Rechte 

1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
(Artikel 2 Absatz 1 des Grundgeset-
zes), 

 1. auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
(Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

2. auf körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
des Grundgesetzes), 

 2. auf körperliche Unversehrtheit und 
Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 
des Grundgesetzes), 

3. auf ungestörte Religionsausübung 
(Artikel 4 Absatz 2 des Grundgeset-
zes), 

 3. auf ungestörte Religionsausübung (Ar-
tikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes), 

4. sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len ungehindert zu unterrichten (Artikel 
5 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

 4. sich aus allgemein zugänglichen Quel-
len ungehindert zu unterrichten (Artikel 
5 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 
10 des Grundgesetzes) und 

 5. auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 
10 des Grundgesetzes) und 

6. auf freie Verfügbarkeit über das Ei-
gentum (Artikel 14 Absatz 1 des 
Grundgesetzes)  

 6. auf freie Verfügbarkeit über das Eigen-
tum (Artikel 14 Absatz 1 des Grundge-
setzes)  

eingeschränkt.“  eingeschränkt.“ 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 6  
Schleswig-Holsteinisches 

Gesetz zum Schutz 
personenbezogener  

Daten im Justizvollzug  
(Justizvollzugsdatenschutzge-

setz Schleswig-Holstein – 
JVollzDSG SH)  

 Artikel 6  
Schleswig-Holsteinisches 

Gesetz zum Schutz 
personenbezogener  

Daten im Justizvollzug  
(Justizvollzugsdatenschutzge-

setz Schleswig-Holstein – 
JVollzDSG SH) 

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

unverändert 

Abschnitt 1   

Allgemeine Bestimmungen   

§ 1  Anwendungsbereich   

§ 2  Begriffsbestimmungen   

§ 3  Grundsätze der Datenverarbeitung   

§ 4  Zulässigkeit der Datenverarbeitung, 
Einwilligung 

  

§ 5  Datengeheimnis   

Abschnitt 2    

Erhebung   

§ 6  Zulässigkeit der Datenerhebung   

§ 7  Erhebung bei betroffenen Personen   

§ 8  Erhebung von Daten über Gefangene 
bei Dritten 

  

§ 9  Erhebung von Daten über Personen, 
die nicht Gefangene sind 

  

Abschnitt 3   

Speicherung und Nutzung, Aktenführung   

§ 10  Speicherung und Nutzung   

§ 11  Aktenführung   

Abschnitt 4    

Übermittlung   

§ 12  Übermittlung an öffentliche und nicht-
öffentliche Stellen 

  

§ 13  Sicherheitsrelevante Erkenntnisse   

§ 14  Überprüfung Gefangener   
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§ 15  Überprüfung anstaltsfremder Perso-
nen 

  

§ 16  Fallkonferenzen   

§ 17  Weitere Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen für die Datenverarbeitung mit den 
Sicherheitsbehörden 

  

§ 18  Verantwortung für die Datenübermitt-
lung und Verfahren 

  

§ 19  Förmliche Verpflichtung Dritter   

§ 20  Mitteilung über Haftverhältnisse   

§ 21  Aktenüberlassung   

§ 22  Auskunft und Akteneinsicht für wis-
senschaftliche Zwecke 

  

§ 23  Einsichtnahme in Gefangenenperso-
nalakten und Gesundheitsakten 

  

§ 23a  Verfahren zur Feststellung von Vorin-
haftierungen 

  

Abschnitt 5   

Besondere Formen der Datenverarbeitung   

§ 24  Datenverarbeitung im Auftrag   

§ 25  Datenverarbeitung bei Übertragung 
von Vollzugsaufgaben 

  

§ 26  Gemeinsame Verantwortung der Jus-
tizvollzugsbehörden 

  

§ 26a  Zentrale Datei, Einrichtung automati-
sierter Übermittlungsverfahren 

  

§ 27  Erkennungsdienstliche Maßnahmen   

§ 28 Erkennungsdienstlicher Datenab-
gleich 

  

§ 29  Einsatz optisch-elektronischer Ein-
richtungen 

  

§ 30  Optisch-elektronische Einrichtungen 
im Umfeld der Anstalt 

  

§ 31 Optisch-elektronische Einrichtungen 
innerhalb der Anstalt 

  

§ 32  Optisch-elektronische Einrichtungen 
innerhalb von Hafträumen und Zim-
mern 
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§ 33  Speicherung mittels optischer oder 
akustischer Einrichtungen erhobener 
Daten, Dokumentation 

  

§ 34  Auslesen von Datenspeichern   

§ 35  Identifikation anstaltsfremder Perso-
nen 

  

§ 36  Lichtbildausweise   

Abschnitt 6    

Schutzanforderungen   

§ 37  Zweckbindung   

§ 38  Schutzvorkehrungen   

§ 39  Verzeichnis von Verarbeitungstätig-
keiten 

  

§ 40  Datenschutz durch Technikgestaltung 
und datenschutzfreundliche Vorein-
stellungen 

  

§ 41  Datenschutz-Folgenabschätzung bei 
hohem Risiko 

  

§ 42  Protokollierung   

§ 43  Kenntlichmachung innerhalb der An-
stalt 

  

§ 44  Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, 
Überwachungs- und Kontrollmaßnah-
men 

  

Abschnitt 7   

Besondere Bestimmungen für Geheimnis-
trägerinnen und Geheimnisträger 

  

§ 45  Geheimnisträgerinnen und Geheim-
nisträger 

  

§ 46  Offenbarungspflicht   

§ 47  Offenbarungsbefugnis   

§ 48  Benachrichtigung der Gefangenen 
über Offenbarungen 

  

§ 49  Zweckbindung offenbarter personen-
bezogener Daten, Zulassung von Of-
fenbarungsempfängern 

  

§ 50  Zugriff auf Daten in Notfällen   

Abschnitt 8   

Rechte der betroffenen Personen   
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§ 51  Allgemeine Informationen zur Daten-
verarbeitung 

  

§ 52  Aufklärungspflicht bei der Datenerhe-
bung mit Kenntnis der betroffenen 
Personen 

  

§ 53  Benachrichtigung bei Datenerhebung 
ohne Kenntnis der betroffenen Perso-
nen 

  

§ 54  Auskunftsrecht der betroffenen Perso-
nen 

  

§ 55  Akteneinsichtsrecht   

§ 56  Auskunft und Akteneinsicht in Ge-
sundheitsakten 

  

§ 57  Sperrvermerke   

§ 58  Verfahren für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Personen 

  

Abschnitt 9   

Löschung, Einschränkung der Verarbei-
tung und Berichtigung 

  

§ 59  Löschung   

§ 60  Einschränkung der Verarbeitung   

§ 61  Berichtigung   

§ 62  Rechte der betroffenen Personen auf 
Berichtigung und Löschung sowie 
Einschränkung der Verarbeitung 

  

§ 63  Mitteilungen   

Abschnitt 10   

Befugnisse des Unabhängigen Landes-
zentrums für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein 

  

§ 64  Befugnisse des Unabhängigen Lan-
deszentrum für Datenschutz Schles-
wig-Holstein; Datenschutzaufsichts-
behörde 

  

Abschnitt 11   

Anwendung weiterer Vorschriften   

§ 65  Anwendung weiterer Vorschriften des 
allgemeinen Datenschutzrechts 
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Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

 Abschnitt 1  
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 § 1  
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch Justizvollzugs-
behörden im Vollzug von 

   unverändert 

1. Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Untersu-
chungshaft, Strafarrest, Unterbringung in 
der Sicherungsverwahrung, Jugendarrest 
und 

  

2. Haft nach § 127b Absatz 2, § 230 Ab-
satz 2, §§ 236, 329 Absatz 3, § 412 Satz 1 
und § 453c der Strafprozessordnung so-
wie der einstweiligen Unterbringung nach 
§ 275a Absatz 6 Strafprozessordnung. 

  

(2) Justizvollzugsbehörden sind Justizvoll-
zugsanstalten, Jugend(straf-)anstalten, Ju-
gendarrestanstalten und Einrichtungen für 
den Vollzug der Sicherungsverwahrung (An-
stalten) sowie das für den Justizvollzug zu-
ständige Ministerium (Aufsichtsbehörde). 

  

§ 2  
Begriffsbestimmungen 

 § 2  
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind:   unverändert 

1. „Gefangene“ Personen im Vollzug nach 
§ 1 Absatz 1; 

  

2. „vollzugliche Zwecke“   

a)  die Gefangenen zu befähigen, künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen, 

  

b)  die Allgemeinheit vor weiteren Strafta-
ten der Gefangenen zu schützen, 

  

c)  Leib, Leben und Freiheit der Bediens-
teten und der Gefangenen durch die 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung innerhalb und außerhalb der 
Anstalten zu schützen, 

  

d)  die Mitwirkung des Justizvollzugs an 
den ihm durch Gesetz übertragenen 
sonstigen Aufgaben, insbesondere an 
Gefangene betreffenden Entschei-
dungen der Strafvollstreckungskam-
mern durch vorbereitende Stellung-
nahmen; an die Stelle der in den 
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Buchstaben a und b bestimmten Zwe-
cke tritt im Falle der Haftarten nach 
den §§ 127b Absatz 2, 230 Absatz 2, 
236, 329 Absatz 3 und 412 Satz 1 der 
Strafprozessordnung der jeweils da-
mit verfolgte Zweck; 

3. „personenbezogene Daten“ alle Informa-
tionen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (be-
troffene Person) beziehen; als identifizier-
bar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen, die Ausdruck der physi-
schen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser Person sind, 
identifiziert werden kann; 

  

4. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie 

  

a)  das Erheben, das Erfassen, die Spei-
cherung, die Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, 
den Abgleich, das Löschen, die Ein-
schränkung oder die Vernichtung oder 

  

b)  die Organisation, das Ordnen, die An-
passung, die Verknüpfung oder sons-
tige Verwendung (Nutzung); 

  

5. „Einschränkung der Verarbeitung“ die 
Markierung gespeicherter personenbezo-
gener Daten mit dem Ziel, ihre künftige 
Verarbeitung einzuschränken; 

  

6. „Profiling“ jede Art der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personenbe-
zogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich 
auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere um Aspekte be-
züglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche 
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
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natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen; 

7. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einer 
Weise, in der die Daten ohne Hinzuzie-
hung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Per-
son zugeordnet werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informationen geson-
dert aufbewahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maßnahmen unter-
liegen, die gewährleisten, dass die Daten 
keiner betroffenen Person zugewiesen 
werden können; 

  

8. „Anonymisierung“ das Verändern perso-
nenbezogener Daten derart, dass die Ein-
zelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Auf-
wand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren na-
türlichen Person zugeordnet werden kön-
nen; 

  

9. „Dateisystem“ jede strukturierte Samm-
lung personenbezogener Daten, die nach 
bestimmten Kriterien zugänglich sind, un-
abhängig davon, ob diese Sammlung 
zentral, dezentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichtspunkten ge-
ordnet geführt wird; 

  

10. „Verantwortlicher“ eine natürliche oder ju-
ristische Person, Behörde, Einrichtung o-
der andere Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten entscheidet; 

  

11. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezo-
gene Daten im Auftrag des Verantwortli-
chen verarbeitet; 

  

12. „Empfänger“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Da-
ten offengelegt werden, unabhängig da-
von, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht; Behörden, die im Rah-
men eines bestimmten Untersuchungs-
auftrags nach dem Unionsrecht oder an-
deren Rechtsvorschriften personenbezo-
gene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 
als Empfänger; die Verarbeitung dieser 
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Daten durch die genannten Behörden er-
folgt im Einklang mit den geltenden Da-
tenschutzvorschriften gemäß den Zwe-
cken der Verarbeitung; 

13. „Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten“ eine Verletzung der Sicher-
heit, die zur unbeabsichtigten oder un-
rechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, 
zur Veränderung oder zur unbefugten Of-
fenlegung von oder zum unbefugten Zu-
gang zu personenbezogenen Daten ge-
führt hat, die verarbeitet wurden; 

  

14. „besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten“ 

  

a)  Daten, aus denen die rassische oder 
ethnische Herkunft, politische Mei-
nungen, religiöse oder weltanschauli-
che Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, 

  

b)  genetische Daten,   

c)  biometrische Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Per-
son, 

  

d)  Gesundheitsdaten und   

e)  Daten zum Sexualleben oder zur se-
xuellen Orientierung; 

  

15. „genetische Daten“ personenbezogene 
Daten zu den ererbten oder erworbenen 
genetischen Eigenschaften einer natürli-
chen Person, die eindeutige Informationen 
über die Physiologie oder die Gesundheit 
dieser Person liefern, insbesondere sol-
che, die aus der Analyse einer biologi-
schen Probe der Person gewonnen wur-
den; 

  

16. „biometrische Daten“ mit speziellen tech-
nischen Verfahren gewonnene personen-
bezogene Daten zu den physischen, phy-
siologischen oder verhaltenstypischen 
Merkmalen einer natürlichen Person, die 
die eindeutige Identifizierung dieser na-
türlichen Person ermöglichen oder bestä-
tigen, insbesondere Gesichtsbilder oder 
daktyloskopische Daten; 

  

17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene 
Daten, die sich auf die körperliche oder 
geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen, beziehen 
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und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen; 

18. „internationale Organisation“ eine völker-
rechtliche Organisation und ihre nachge-
ordneten Stellen sowie jede sonstige Ein-
richtung, die durch eine von zwei oder 
mehr Staaten geschlossene Übereinkunft 
oder auf der Grundlage einer solchen 
Übereinkunft geschaffen wurde; 

  

19. „Einwilligung“ jede freiwillig für den be-
stimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willens-
bekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen bestätigen-
den Handlung, mit der die betroffene Per-
son zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einverstanden ist; 

  

20. „anstaltsfremde Personen“ Personen, die 
zu den Justizvollzugsbehörden nicht in ei-
nem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ste-
hen und nicht im Auftrag einer anderen 
Behörde tätig sind; 

  

21. „öffentliche Stellen“   

a)  die Behörden, die Organe der Rechts-
pflege und andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen des Bun-
des, der bundesunmittelbaren Körper-
schaften, der Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sowie deren 
Vereinigungen ungeachtet ihrer 
Rechtsform, 

  

b)  die Behörden, die Organe der Rechts-
pflege und andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen eines Lan-
des, einer Gemeinde, eines Gemein-
deverbandes oder sonstiger der Auf-
sicht des Landes unterstehender juris-
tischer Personen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Vereinigungen 
ungeachtet ihrer Rechtsform und 

  

c)  die Behörden, die Organe der Rechts-
pflege und andere öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtungen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union; 

  

22. „nichtöffentliche Stellen“ natürliche und 
juristische Personen, Gesellschaften und 
andere Personenvereinigungen des pri-
vaten Rechts, soweit sie nicht unter Num-
mer 21 fallen; nimmt eine nichtöffentliche 
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Stelle hoheitliche Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öf-
fentliche Stelle im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 3  
Grundsätze der  

Datenverarbeitung 

 § 3  
Grundsätze der  

Datenverarbeitung 

(1) Die Justizvollzugsbehörden schützen das 
Recht einer jeden Person, grundsätzlich 
selbst über die Preisgabe und Verwendung 
ihrer personenbezogenen Daten zu bestim-
men. 

  unverändert 

(2) Die Justizvollzugsbehörden sehen vor, 
dass personenbezogene Daten 

  

a)  auf rechtmäßige Weise nach Treu und 
Glauben verarbeitet werden, 

  

b)  für festgelegte, eindeutige und rechtmä-
ßige Zwecke erhoben und nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbaren-
den Weise verarbeitet werden, 

  

c)  dem Verarbeitungszweck entsprechen, 
maßgeblich und in Bezug auf die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden nicht über-
mäßig sind, wobei jede Datenverarbei-
tung an dem Ziel auszurichten ist, so we-
nig personenbezogene Daten wie mög-
lich zu verarbeiten und von den Möglich-
keiten der Anonymisierung und Pseudo-
nymisierung Gebrauch zu machen ist, so-
weit dies nach dem Verarbeitungszweck 
möglich ist, 

  

d)  sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 
dem neuesten Stand sind; dabei sind alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, da-
mit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 
berichtigt werden, 

  

e)  nicht länger, als es für die Zwecke, für die 
sie verarbeitet werden, erforderlich ist, in 
einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Person er-
möglicht, 

  

f)  in einer Weise verarbeitet werden, die 
eine angemessene Sicherheit der perso-
nenbezogenen Daten gewährleistet, ein-
schließlich des Schutzes vor unbefugter 
und unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtig-
ter Zerstörung oder unbeabsichtigter 
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Schädigung durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen. 

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist so weit wie möglich danach zu unter-
scheiden, ob diese auf Tatsachen oder auf 
persönlichen Einschätzungen beruhen. 

  

(4) Eine ausschließlich auf einer automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener Da-
ten beruhende Entscheidung, die mit einer 
nachteiligen Rechtsfolge für die betroffenen 
Personen verbunden ist oder sie erheblich 
beeinträchtigt, ist unzulässig. Profiling, das 
zur Folge hat, dass die betroffenen Personen 
auf der Grundlage von personenbezogenen 
Daten besonderer Kategorien diskriminiert 
werden, ist verboten. 

  

§ 4  
Zulässigkeit der 

Datenverarbeitung,  
Einwilligung 

 § 4  
Zulässigkeit der 

Datenverarbeitung,  
Einwilligung 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn 
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvor-
schrift dies für den Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes ausdrücklich erlauben oder an-
ordnen oder die betroffenen Personen einge-
willigt haben und der Einwilligung ein gesetzli-
ches Verbot nicht entgegensteht. 

 (1)  unverändert 

  (2) Werden besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten verarbeitet, sind ge-
eignete Garantien für die Rechtsgüter der 
betroffenen Personen vorzusehen. Geeig-
nete Garantien können insbesondere sein 

  1. spezifische Anforderungen an die Da-
tensicherheit oder die Datenschutzkon-
trolle, 

  2. die Festlegung von besonderen Aus-
sonderungsprüffristen, 

  3. die Sensibilisierung der an Verarbei-
tungsvorgängen Beteiligten, 

  4.  die Beschränkung des Zugangs zu den 
personenbezogenen Daten innerhalb 
der verantwortlichen Stelle, 

  5.  die von anderen Daten getrennte Verar-
beitung, 

  6.  die Pseudonymisierung personenbezo-
gener Daten, 
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  7.  die Verschlüsselung personenbezoge-
ner Daten oder 

  8.  spezifische Verfahrensregelungen, die 
im Fall einer Übermittlung oder Verar-
beitung für andere Zwecke die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung sicherstel-
len. 

  Eine Verarbeitung genetischer und biomet-
rischer Daten ist nur zulässig, wenn sie in 
einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. 

(2) Soweit die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten auf der Grundlage einer Einwilli-
gung erfolgt, muss die Justizvollzugsbehörde 
die Einwilligung der betroffenen Personen 
nachweisen können. 

 (3)  unverändert 

(3) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen 
Personen durch eine schriftliche Erklärung, 
die noch andere Sachverhalte betrifft, muss 
das Ersuchen um Einwilligung in verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer kla-
ren und einfachen Sprache so erfolgen, dass 
es von den anderen Sachverhalten klar zu 
unterscheiden ist. 

 (4)  unverändert 

(4) Die betroffenen Personen haben das 
Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Die betroffenen Personen sind 
vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kennt-
nis zu setzen. 

 (5)  unverändert 

(5) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie 
auf der freien Entscheidung der betroffenen 
Personen beruhen. Bei der Beurteilung, ob 
die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müs-
sen die Umstände der Erteilung, etwa die be-
sondere Situation der Freiheitsentziehung, 
berücksichtigt werden. Die betroffenen Per-
sonen sind auf den Zweck der Verarbeitung 
hinzuweisen. Ist dies nach den Umständen 
des Einzelfalles erforderlich oder verlangen 
die betroffenen Personen dies, sind sie auch 
über die Folgen der Verweigerung der Einwil-
ligung zu belehren. 

 (6)  unverändert 

(6) Soweit besondere Kategorien personen-
bezogener Daten verarbeitet werden, muss 
sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen. 

 (7)  unverändert 

(7) Bei beschränkt geschäftsfähigen Gefan-
genen bestimmt sich die Einwilligungsfähig-
keit nach der tatsächlichen Einsichtsfähigkeit. 

 (8)  unverändert 
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(8) Soweit Gefangene nicht die für eine Ent-
scheidung notwendige Einsichtsfähigkeit be-
sitzen und vollzugliche Zwecke nicht gefähr-
det werden, steht das ihnen nach diesem Ge-
setz zustehende Recht, informiert und gehört 
zu werden oder Fragen und Anträge zu stel-
len, ihren gesetzlichen Vertreterinnen und 
Vertretern zu. Sind mehrere Personen be-
rechtigt, kann jeder von ihnen die in diesem 
Gesetz bestimmten Rechte allein ausüben. 
Sind Mitteilungen vorgeschrieben, genügt es, 
wenn sie an eine oder einen von ihnen gerich-
tet werden. 

 (9)  unverändert 

§ 5 
Datengeheimnis 

 § 5 
Datengeheimnis 

(1) Den in Justizvollzugsbehörden tätigen 
Personen ist es untersagt, personenbezo-
gene Daten unbefugt zu verarbeiten (Daten-
geheimnis). Personen, die nicht Amtsträger 
im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs sind, sind vor der Auf-
nahme ihrer Tätigkeit über die zu beachten-
den Bestimmungen zu unterrichten und auf 
deren Einhaltung förmlich gemäß § 1 des 
Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 
(BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Num-
mer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 
(BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung zu verpflichten. 

  unverändert 

(2) Das Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung der Tätigkeit fort. 

  

Abschnitt 2  
Erhebung 

 Abschnitt 2  
Erhebung 

§ 6  
Zulässigkeit der 
Datenerhebung 

 
 unverändert 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten erheben, soweit dies zu 
vollzuglichen Zwecken erforderlich ist. 

  

(2) Besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten dürfen sie nur erheben, soweit dies 
zu vollzuglichen Zwecken unbedingt erforder-
lich ist. 
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§ 7  
Erhebung bei 

betroffenen Personen 

  

(1) Personenbezogene Daten sind grund-
sätzlich bei den betroffenen Personen und 
mit deren Kenntnis zu erheben. 

  

(2) Eine Erhebung personenbezogener Daten 
bei den betroffenen Personen ohne deren 
Kenntnis ist zulässig, wenn keine Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Personen entgegenstehen. 

  

§ 8  
Erhebung von Daten über  

Gefangene bei Dritten 

  

(1) Soweit die Erhebung personenbezogener 
Daten über Gefangene nach § 6 und § 7 Ab-
satz 2 zulässig ist, dürfen sie auch bei Dritten 
ohne Kenntnis der Gefangenen erhoben wer-
den, wenn 

  

1. dies zur Erreichung des Vollzugsziels o-
der zur Abwehr einer drohenden Gefahr 
für die Sicherheit der Anstalt erforderlich 
ist, 

  

2. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich 
erlaubt oder anordnet, 

  

3. Angaben der betroffenen Personen über-
prüft werden müssen, weil tatsächliche 
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit be-
stehen, 

  

4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer sonst unmit-
telbar drohenden Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit erforderlich ist, 

  

5. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung der Rechte einer ande-
ren Person erforderlich ist, 

  

6. sich die Erhebung auf Daten aus Akten 
der gerichtlichen Verfahren bezieht, die 
der Vollstreckung der gegenwärtigen 
Freiheitsentziehung zugrunde liegen oder 
diese Freiheitsentziehung sonst betreffen, 

  

7. die betroffenen Personen einer durch 
Rechtsvorschrift festgelegten Auskunfts-
pflicht nicht nachgekommen und über die 
beabsichtigte Erhebung bei Dritten unter-
richtet worden sind, 
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8. die Erhebung bei den betroffenen Perso-
nen einen unverhältnismäßigen Aufwand 
erfordern würde oder 

  

9. die Daten allgemein zugänglich sind.   

(2) Soweit die Erhebung personenbezogener 
Daten über Gefangene nach §§ 6 und 7 Ab-
satz 2 zulässig ist und diese nicht die für eine 
Einwilligung notwendige Einsichtsfähigkeit 
besitzen, dürfen personenbezogene Daten 
ohne deren Kenntnis auch bei deren gesetzli-
chen Vertreterinnen und Vertretern erhoben 
werden. 

  

(3) Nichtöffentliche Stellen sind auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, 
ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. 

  

§ 9  
Erhebung von Daten über 

Personen, die nicht  
Gefangene sind 

  

(1) Daten über Personen, die nicht Gefan-
gene sind, können ohne deren Kenntnis bei 
Gefangenen oder sonstigen Dritten erhoben 
werden, soweit dies zu vollzuglichen Zwe-
cken unbedingt erforderlich ist und schutz-
würdige Interessen der betroffenen Personen 
hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

  

(2) Nichtöffentliche Stellen sind auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, 
ansonsten auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen. 

  

Abschnitt 3 
Speicherung und Nutzung,  

Aktenführung 

 Abschnitt 3 
Speicherung und Nutzung,  

Aktenführung 

§ 10  
Speicherung und Nutzung 

 
 unverändert 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten, die sie zulässig erho-
ben haben, speichern und nutzen, soweit 
dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich 
ist. Hinsichtlich besonderer Kategorie perso-
nenbezogener Daten ist dies nur zulässig, so-
weit dies unbedingt erforderlich ist. 

  

(2) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten, die sie zulässig erho-

  



Drucksache 19/3079 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 244 - 

ben haben, zu Zwecken, zu denen sie nicht er-
hoben wurden, nur speichern und nutzen, so-
weit 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine 
Erhebung von Daten nach § 8 oder § 9 bei 
Dritten zulassen; soweit andere Gefan-
gene als diejenigen, deren Freiheitsent-
ziehung ursprünglicher Anlass der Erhe-
bung war, von der anderweitigen Verar-
beitung betroffen sind, können die perso-
nenbezogenen Daten nur zu einem ande-
ren Zweck gespeichert oder genutzt wer-
den, wenn diese Gefangenen zuvor unter 
Angabe der beabsichtigten Datenverar-
beitung angehört wurden und sich hieraus 
kein überwiegendes schutzwürdiges Inte-
resse an einem Ausschluss der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten ergeben hat, 

  

2. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich 
erlaubt oder anordnet, 

  

3. dies dem gerichtlichen Rechtsschutz, der 
Wahrnehmung von Aufsichts- und Kon-
trollbefugnissen, der Automatisierung des 
Berichtswesens, der Rechnungsprüfung, 
der Durchführung von Organisationsun-
tersuchungen oder statistischen Zwecken 
der Justizvollzugsbehörden dient und 
überwiegende schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Personen nicht entgegen-
stehen, 

  

4. dies erforderlich ist zur Abwehr von si-
cherheitsgefährdenden oder geheim-
dienstlichen Tätigkeiten für eine fremde 
Macht oder von Bestrebungen in der Bun-
desrepublik Deutschland, die durch An-
wendung von Gewalt oder darauf gerich-
tete Vorbereitungshandlungen 

  

a)  gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes gerichtet sind, 

  

b)  eine ungesetzliche Beeinträchtigung 
der Amtsführung der Verfassungsor-
gane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben 
oder 

  

c)  auswärtige Belange der Bundesre-
publik Deutschland gefährden, 
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5. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit erforderlich ist, 

  

6. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung der Rechte einer ande-
ren Person erforderlich ist, 

  

7. dies zur Verhinderung oder Verfolgung 
von Straftaten, zur Vollstreckung von 
Strafen und Maßnahmen im Sinne des 
§ 11 Absatz 1 Nummer 8 des Strafgesetz-
buchs sowie zur Verhinderung oder Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten, durch 
welche die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet werden, erforderlich ist 
oder 

  

8. dies für Maßnahmen der Strafvollstre-
ckung oder strafvollstreckungsrechtliche 
Entscheidungen hinsichtlich der betroffe-
nen Personen erforderlich ist. 

  

(3) Das Speichern oder Nutzen von zulässig 
erhobenen besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten für Zwecke, zu denen 
sie nicht erhoben wurden, ist nur zulässig, so-
weit dies zu den in Absatz 2 genannten Zwe-
cken unbedingt erforderlich ist. Soweit die er-
hobenen besonderen Kategorien personen-
bezogener Daten einem Amts- oder Berufs-
geheimnis unterliegen und von den zur Ver-
schwiegenheit Verpflichteten in Ausübung ih-
rer Amts- oder Berufspflicht erlangt wurden, 
dürfen sie, soweit dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt, nur für den Zweck gespeichert 
oder genutzt werden, für den die zur Ver-
schwiegenheit Verpflichteten sie erhalten ha-
ben. 

  

(4) Personenbezogene Daten, die nach § 9 
über Personen, die nicht Gefangene sind, er-
hoben wurden, dürfen nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 
2 Nummer 2, 4 bis 6, unter den Vorausset-
zungen des § 16 oder zur Verhinderung oder 
Verfolgung von Straftaten von erheblicher 
Bedeutung gespeichert und genutzt werden. 

  

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 verarbeitet wer-
den dürfen, weitere personenbezogene Da-
ten von betroffenen Personen oder von Drit-
ten in Akten so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit unvertretbarem Auf-
wand möglich ist, ist die Speicherung auch 
dieser Daten zulässig, soweit nicht berech-
tigte Interessen von betroffenen Personen o-
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der Dritten an deren Geheimhaltung offen-
sichtlich überwiegen. Eine Nutzung dieser 
Daten ist unzulässig. 

(6) Personenbezogene Daten, die aus-
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle, der Datensicherung oder zur Sicher-
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebs ei-
ner Datenverarbeitungsanlage gespeichert o-
der genutzt werden, dürfen für andere Zwe-
cke nur insoweit genutzt werden, als dies zur 
Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit, insbesondere für Leben, 
Gesundheit oder Freiheit, sowie zur Verfol-
gung von Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung erforderlich ist. Für die weitere Verarbei-
tung von Protokolldaten gilt § 42 Absatz 3. 

  

§ 11  
Aktenführung 

  

(1) Über Gefangene werden Gefangenenper-
sonalakten und Gesundheitsakten geführt. 

  

(2) Die Justizvollzugsbehörden können Akten 
auch elektronisch führen. Das für den Justiz-
vollzug zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, Regelungen für die elektronische Füh-
rung von Akten durch Rechtsverordnung zu 
treffen. 

  

Abschnitt 4  
Übermittlung 

 Abschnitt 4  
Übermittlung 

§ 12 
Übermittlung an öffentliche 
und nichtöffentliche Stellen 

 § 12 
Übermittlung an öffentliche 
und nichtöffentliche Stellen 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten, die sie zulässig erho-
ben haben, übermitteln, soweit dies zu vollzu-
glichen Zwecken erforderlich ist. 

 (1)  unverändert 

(2) Nichtöffentlichen Stellen dürfen die Justiz-
vollzugsbehörden zulässig erhobene perso-
nenbezogene Daten für Zwecke, zu denen sie 
erhoben wurden, übermitteln, soweit 

 (2) Nichtöffentlichen Stellen dürfen die Justiz-
vollzugsbehörden zulässig erhobene perso-
nenbezogene Daten für Zwecke, zu denen sie 
erhoben wurden, übermitteln, soweit 

1. sich die Justizvollzugsbehörden zur Errei-
chung einzelner vollzuglicher Zwecke in 
zulässiger Weise der Mitwirkung nichtöf-
fentlicher Stellen bedienen und diese Mit-
wirkung ohne die Verarbeitung der durch 
Justizvollzugsbehörden übermittelten 
personenbezogenen Daten unmöglich o-
der wesentlich erschwert wäre und 

 1. sich die Justizvollzugsbehörden zur Errei-
chung einzelner vollzuglicher Zwecke in zu-
lässiger Weise der Mitwirkung nichtöffent-
licher Stellen bedienen und diese Mitwir-
kung ohne die Verarbeitung der durch Jus-
tizvollzugsbehörden übermittelten perso-
nenbezogenen Daten unmöglich oder we-
sentlich erschwert wäre und 
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2. es dazu erforderlich ist, Gefangenen ins-
besondere 

 2. es dazu erforderlich ist, Gefangenen insbe-
sondere 

a)  den Besuch von Behandlungs-, Bera-
tungs-, Trainings- und Bildungsmaß-
nahmen sowie die Beschäftigung in-
nerhalb und außerhalb von  Anstalten, 

 a)  den Besuch von Behandlungs-, Bera-
tungs-, Trainings- und Bildungsmaß-
nahmen sowie die Beschäftigung in-
nerhalb und außerhalb von Anstalten, 

b)  die Inanspruchnahme von Leistungen 
der Berufsgeheimnisträgerinnen und 
Berufsgeheimnisträger (§ 45 Ab-
satz 2) und deren Hilfspersonen, so-
wie von Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern, 

 b)  die Inanspruchnahme von Leistungen 
der Berufsgeheimnisträgerinnen und 
Berufsgeheimnisträger (§ 45 Absatz 2) 
und deren Hilfspersonen, sowie von 
Seelsorgerinnen und Seelsorgern, 

c)  den Einkauf oder  c)  den Einkauf oder 

d)  die Inanspruchnahme von Telekom-
munikations- und Mediendienstleis-
tungen, 

 d)  die Inanspruchnahme von Telekommu-
nikations- und Mediendienstleistungen, 

e)  die Inanspruchnahme von Maßnah-
men der Entlassungsvorbereitung, 
des Übergangs in die Freiheit, der 
Schuldenregulierung, der Entlassung, 
der Wiedereingliederung, der nachge-
henden Betreuung oder des freiwilli-
gen Verbleibs zu ermöglichen. 

 e)  die Inanspruchnahme von Maßnah-
men der Entlassungsvorbereitung, des 
Übergangs in die Freiheit, der Schul-
denregulierung, der Entlassung, der 
Wiedereingliederung, der nachgehen-
den Betreuung oder des freiwilligen 
Verbleibs zu ermöglichen oder 

  3.  eine Übermittlung an die rechtliche Be-
treuerin oder den rechtlichen Betreuer 
oder die gesetzliche Vertreterin oder 
den gesetzlichen Vertreter wegen man-
gelnder Einsichtsfähigkeit des Gefan-
genen notwendig ist. 

(3) Zuständigen öffentlichen Stellen dürfen 
die Justizvollzugsbehörden zulässig erho-
bene personenbezogene Daten für Zwecke, 
zu denen sie nicht erhoben wurden, übermit-
teln, soweit 

 (3)  unverändert 

1. eine andere gesetzliche Bestimmung dies 
für den Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes ausdrücklich erlaubt oder anordnet 
oder 

  

2. dies erforderlich ist für   

a)  die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
richtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Be-
währungshilfe, Führungsaufsicht oder 
der forensischen Ambulanzen, 

  

b)  Entscheidungen in Gnadensachen,   

c)  gesetzlich angeordnete Statistiken 
der Rechtspflege, 
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d)  die Erfüllung von Aufgaben, die den für 
Sozialleistungen zuständigen Leis-
tungsträgern durch Rechtsvorschrift 
übertragen worden sind, 

  

e)  die Einleitung von Hilfsmaßnahmen 
für Angehörige (§ 11 Absatz 1 Num-
mer 1 des Strafgesetzbuches) der Ge-
fangenen, 

  

f)  f) dienstliche Maßnahmen der Bun-
deswehr im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Entlassung von Solda-
tinnen und Soldaten, 

  

g)  asyl- oder ausländerrechtliche Maß-
nahmen, 

  

h)  die Erfüllung der Aufgaben der Ju-
gendämter, 

  

i)  die Durchführung der Besteuerung o-
der 

  

j)  die Erreichung der in § 10 Absatz 2 
Nummer 2 bis 8 oder § 16 genannten 
Zwecke 

  

k)  die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus oder in einer Ent-
ziehungsanstalt 

  

l)  für Maßnahme von Schulen oder der 
für Schule und Berufsausbildung zu-
ständigen Behörden im Vollzug des 
Jugendarrestes. 

  

(4) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der 
Freiheitsentziehungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 unterbleiben Übermittlungen nach 
Absatz 3 Nummer 2, wenn die Gefangenen 
unter Berücksichtigung der Art der Informa-
tion und ihrer Rechtsstellung ein schutzwürdi-
ges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung haben. 

 (4)  unverändert 

(5) Nichtöffentlichen Stellen dürfen die Justiz-
vollzugsbehörden zulässig erhobene perso-
nenbezogene Daten für Zwecke, zu denen 
sie nicht erhoben wurden, ohne Einwilligung 
der betroffenen Personen nur unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Absatz 2 Nummer 2 
bis 8 übermitteln. 

 (5)  unverändert 

(6) Die Übermittlung von zulässig erhobenen 
besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten darf 

 (6)  unverändert 
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1. an öffentliche Stellen nur unter den Vo-
raussetzungen des § 10 Absatz 3, § 16 
und des § 28, 

  

2. an nichtöffentliche Stellen nur unter den 
Voraussetzungen, dass dies unbedingt 
erforderlich ist und 

  

a)  eine Rechtsvorschrift, dies für den An-
wendungsbereich dieses Gesetzes 
ausdrücklich erlaubt oder anordnet, 

  

b)  dies der Erreichung vollzuglicher Zwe-
cke dient, 

  

c)  dies auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der Gefangenen an der 
Geheimhaltung der personenbezoge-
nen Daten 

  

aa) der Abwehr einer Gefahr für das 
Leben eines Menschen, insbeson-
dere zur Verhütung von Selbsttö-
tungen, 

  

bb) der Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr für die Gesundheit oder ande-
rer lebenswichtiger Interessen ei-
nes Menschen oder 

  

cc)  der Abwehr der Gefahr erheblicher 
Straftaten, dient, 

  

d)  dies zur Abwehr erheblicher Nachteile 
für das Gemeinwohl oder sonst unmit-
telbar drohender Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist, 

  

e)  die Daten von den betroffenen Perso-
nen offenkundig öffentlich gemacht 
wurden. 

  

3. an forensische Ambulanzen zum Zweck 
von Behandlungsmaßnahmen, der Ent-
lassungsvorbereitung und der Nach-
sorge, soweit dies unbedingt erforderlich 
ist, 

  

4. an öffentliche Stellen nach § 12 Absatz 3 
Nummer 2 k, soweit dies unbedingt erfor-
derlich ist,  

erfolgen. 

  

(7) Personenbezogene Daten, die nach § 9 
über Personen, die nicht Gefangene sind, er-
hoben wurden, dürfen nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 oder für die in § 10 
Absatz 2 Nummer 4 bis 6 oder § 16 aufge-
führten Zwecke sowie zur Verhinderung oder 
Verfolgung von Straftaten von erheblicher 

 (7)  unverändert 
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Bedeutung übermittelt werden. Sie dürfen 
auch übermittelt werden, soweit dies für Zwe-
cke der Fahndung und Festnahme der entwi-
chenen oder sich sonst ohne Erlaubnis au-
ßerhalb der Anstalt aufhaltenden Gefange-
nen erforderlich ist. 

(8) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
nach den Absätzen 1, 3 oder 4 übermittelt wer-
den dürfen, weitere personenbezogene Da-
ten von betroffenen Personen oder von Drit-
ten in Akten so verbunden, dass eine Tren-
nung, Anonymisierung oder Pseudonymisie-
rung nicht oder nur mit unvertretbarem Auf-
wand möglich ist, ist die Übermittlung auch 
dieser Daten zulässig, soweit nicht schutz-
würdige Interessen von betroffenen Perso-
nen oder Dritten an deren Geheimhaltung of-
fensichtlich überwiegen. Soweit es sich um 
besondere Kategorien personenbezogener 
Daten handelt, ist regelmäßig von einem 
überwiegenden berechtigten Interesse der 
betroffenen Personen auszugehen. Eine 
Speicherung, Nutzung und Übermittlung die-
ser Daten durch den Empfänger ist unzuläs-
sig. 

 (8)  unverändert 

(9) Soweit nichts anderes bestimmt ist, unter-
bleibt die Übermittlung personenbezogener 
Daten, die 

 (9)  unverändert 

1. den Justizvollzugsbehörden durch Ge-
heimnisträgerinnen und Geheimnisträger 
im Sinne des § 45 Absatz 1 bekannt wur-
den oder 

  

2. in ihrer Verarbeitung eingeschränkt oder 
unrichtig sind. 

  

§ 13  
Sicherheitsrelevante 

Erkenntnisse 

 § 13  
Sicherheitsrelevante 

Erkenntnisse 

(1) Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Si-
cherheit der Anstalt prüfen die Justizvollzugs-
behörden nach Maßgabe der §§ 14 und 15, 
ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über 
Gefangene und anstaltsfremde Personen, die 
Zugang zu den Anstalten begehren, vorlie-
gen. 

  unverändert 

(2) Sicherheitsrelevant sind Erkenntnisse ins-
besondere über extremistische, gewaltorien-
tierte Einstellungen oder Kontakte zu derarti-
gen Organisationen, Gruppierungen oder 
Personen oder Kontakte zur organisierten 
Kriminalität. Wirken anstaltsfremde Personen 
an der Eingliederung von Gefangenen mit, 
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können über Satz 1 hinaus auch Erkennt-
nisse über erhebliche strafrechtliche Verurtei-
lungen, eine bestehende Suchtproblematik o-
der andere für die Beurteilung der Zuverläs-
sigkeit erhebliche Umstände sicherheitsrele-
vant sein. 

§ 14  
Überprüfung Gefangener 

 § 14  
Überprüfung Gefangener 

(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine in einem überschaubaren Zeitraum dro-
hende, einer oder einem Gefangenen zure-
chenbare Gefahr für die Sicherheit der An-
stalt, dürfen die Justizvollzugsbehörden Jus-
tiz- und Sicherheitsbehörden um Auskunft er-
suchen. Insbesondere dürfen sie dazu 

  unverändert 

1. eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 
1229, 1985 I S. 195), das zuletzt durch 
Gesetz vom 22. November 2019 (BGBl. I 
S. 1752) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung einholen,  

  

2. sicherheitsrelevante Erkenntnisse der Po-
lizeibehörden des Bundes und der Länder 
anfragen und, 

  

3. soweit im Einzelfall erforderlich, sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse des Landes-
amts für Verfassungsschutz anfragen. 

  

Tatsächliche Anhaltspunkte für eine in einem 
überschaubaren Zeitraum drohende, den Ge-
fangenen zurechenbare Gefahr können sich 
insbesondere aus deren Verurteilungen oder 
deren Verhalten im Vollzug ergeben. 

  

(2) Die Anfrage nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 erstreckt sich nur auf die personenge-
bundenen Hinweise und die Erkenntnisse des 
polizeilichen Staatsschutzes. Bei der Anfrage 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 erfolgt die 
Anfrage des nachrichtendienstlichen Informa-
tionssystems durch das Landesamt für Ver-
fassungsschutz. 

  

(3) Die Justizvollzugsbehörden übermitteln 
den angefragten Behörden soweit möglich 
den Nachnamen, Geburtsnamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, das Geschlecht, 
den Geburtsort, das Geburtsland und die 
Staatsangehörigkeit der Gefangenen. Über 
Satz 1 hinaus sollen bekannt gewordene Ali-
aspersonalien, die voraussichtliche Vollzugs-
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dauer sowie das Aktenzeichen der der Voll-
streckung zugrunde liegenden Entscheidung 
mitgeteilt werden. 

(4) Die gemäß Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 
Nummer 2 und 3 angefragten Behörden tei-
len den Justizvollzugsbehörden die sicher-
heitsrelevanten Erkenntnisse über die Gefan-
genen mit. 

  

(5) Bestehen auf Grund der übermittelten si-
cherheitsrelevanten Erkenntnisse tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine Gefahr der Sicher-
heit der Anstalt, dürfen die Justizvollzugsbe-
hörden zusätzliche Auskünfte oder Unterla-
gen bei Justiz- und Sicherheitsbehörden, ein-
holen. 

  

(6) Im Rahmen der Anfrage mitgeteilte si-
cherheitsrelevante Erkenntnisse sind in ge-
sonderten Akten oder Dateisystemen zu füh-
ren. 

  

(7) Die Verarbeitungs- und Übermittlungsbe-
fugnis für personenbezogene Daten über Ge-
fangene zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
der Anstalt schließt die Verarbeitungsbefug-
nis zum Zwecke der Vollzugs- und Eingliede-
rungsplanung der Gefangenen ein. 

  

§ 15  
Überprüfung anstaltsfremder 

Personen 

 § 15  
Überprüfung anstaltsfremder 

Personen 

(1) Anstaltsfremde Personen, die in der An-
stalt tätig werden sollen, dürfen zu diesen Tä-
tigkeiten nur zugelassen werden, wenn keine 
Sicherheitsbedenken bestehen. Die Justiz-
vollzugsbehörden sollen zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit der Anstalt mit Einwilli-
gung dieser betroffenen Personen eine Zu-
verlässigkeitsüberprüfung vornehmen. Insbe-
sondere dürfen sie dazu 

 (1) Anstaltsfremde Personen, die in der Anstalt 
tätig werden sollen, dürfen zu diesen Tätigkei-
ten nur zugelassen werden, wenn keine Si-
cherheitsbedenken bestehen. Die Justizvoll-
zugsbehörden sollen zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit der Anstalt mit Einwilligung dieser 
betroffenen Personen eine Zuverlässigkeits-
überprüfung vornehmen. Insbesondere dürfen 
sie dazu 

1. 1. eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
einholen, 

 1. eine Auskunft nach § 41 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
einholen, 

2. 2. sicherheitsrelevante Erkenntnisse der 
Polizeibehörden des Bundes und der Län-
der anfragen und, 

 2. sicherheitsrelevante Erkenntnisse der Poli-
zeibehörden des Bundes und der Länder 
anfragen und, 

3. 3. soweit im Einzelfall erforderlich, sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse des Landes-
amts für Verfassungsschutz anfragen. 

 3. soweit im Einzelfall erforderlich, sicher-
heitsrelevante Erkenntnisse des Landes-
amts für Verfassungsschutz anfragen. 

Ist eine Überprüfung in Eilfällen, insbeson-
dere bei kurzfristig notwendigen Reparaturar-

 Ist eine Überprüfung in Eilfällen, insbesondere 
bei kurzfristig notwendigen Reparaturarbeiten, 
nicht möglich, soll eine Beaufsichtigung der 
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beiten, nicht möglich, soll eine Beaufsichti-
gung der Personen bei deren Tätigkeit in der 
Anstalt erfolgen. 

Personen bei deren Tätigkeit in der Anstalt er-
folgen. 

(2) Die Justizvollzugsbehörden sollen von ei-
ner Anfrage nach Absatz 1 Satz 3 absehen, 
wenn aufgrund des Anlasses, der Art, des 
Umfangs oder der Dauer des Aufenthalts oder 
der Tätigkeit in der Anstalt eine Gefährdung 
der Sicherheit der Anstalt fernliegt. 

 (2)  unverändert 

(3) Darüber hinaus dürfen die Justizvollzugs-
behörden bei tatsächlichen Anhaltspunkten 
einer drohenden Gefahr für die Sicherheit der 
Anstalt auch bei Personen, die die Zulassung 
zum Besuch von Gefangenen oder zum Be-
such der Anstalt begehren, hierfür mit ihrer 
Einwilligung eine Zuverlässigkeitsüberprü-
fung vornehmen. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. In den Fällen des Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2 und 3 teilen die Justizvollzugsbe-
hörden auch mit, ob und für welche Gefange-
nen die Zulassung zum Besuch begehrt wird. 

 (3)  unverändert 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Besuche von Vertei-
digerinnen und Verteidigern und Beiständen 
sowie für Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte 
sowie Notarinnen und Notare in einer die Ge-
fangenen betreffenden Rechtssache sowie 
für die im Rahmen der Überwachung des 
Schriftwechsels der Gefangenen gesetzlich 
privilegierten Personen und Stellen. 

 (4)  unverändert 

(5) Werden den Justizvollzugsbehörden si-
cherheitsrelevante Erkenntnisse bekannt, 
sollen die anstaltsfremden Personen nicht o-
der nur unter Beschränkungen zu der Tätig-
keit oder dem Besuch zugelassen werden. 
Gleiches gilt, wenn die betroffenen Personen 
eine Einwilligung in eine Zuverlässigkeits-
überprüfung verweigert. 

 (5)  unverändert 

(6) Eine erneute Zuverlässigkeitsüberprüfung 
soll erfolgen, wenn neue sicherheitsrelevante 
Erkenntnisse nach § 13 Absatz 2 vorliegen, 
spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jah-
ren, sofern ihre Erforderlichkeit nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 und Absatz 3 weiter besteht. 

 (6)  unverändert 

§ 16  
Fallkonferenzen 

 § 16  
Fallkonferenzen 

(1) Im Rahmen von Fallkonferenzen dürfen 
die Justizvollzugsbehörden personenbezo-
gene Daten, einschließlich solcher besonde-
rer Kategorien, die sie zulässig erhoben ha-
ben, insbesondere den voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche 

  unverändert 
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Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- und 
Eingliederungspläne, den Polizeibehörden 
des Bundes und der Länder übermitteln, so-
fern 

1. tatsächliche Anhaltspunkte für die fort-
dauernde Gefährlichkeit von Gefangenen 
für die Allgemeinheit vorliegen, 

  

2. die Entlassung von Gefangenen aller Vo-
raussicht nach in einem Zeitraum von 
nicht mehr als einem Jahr bevorsteht und 

  

3. dies zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung er-
forderlich ist. 

  

Fallkonferenzen dürfen auch zur Vorberei-
tung von Ausführungen, Vorführungen, Aus-
antwortungen, Überstellungen und Verlegun-
gen bei tatsächlichen Anhaltspunkten für eine 
Gefahr der Entweichung, von Gewalttätigkei-
ten gegen Personen oder Sachen von bedeu-
tendem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen 
Interesse geboten ist, und der Selbstverlet-
zung oder Selbsttötung von Gefangenen 
stattfinden. An den Fallkonferenzen nach Satz 
1 sollen die Bewährungshilfe und die Füh-
rungsaufsichtsstellen beteiligt werden. Im 
Zuge der Fallkonferenzen nach den Sätzen 1 
und 2 dürfen die Justizvollzugsbehörden per-
sonenbezogene Daten, einschließlich solcher 
besonderer Kategorien, bei den Polizeibehör-
den auch abfragen und erheben. 

  

(2) Im Rahmen von Fallkonferenzen dürfen 
die Justizvollzugsbehörden personenbezo-
gene Daten, einschließlich solcher besonde-
rer Kategorien, die sie zulässig erhoben ha-
ben, insbesondere den voraussichtlichen 
Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche 
Entlassungsadresse sowie die Vollzugs- und 
Eingliederungspläne den Verfassungsschutz-
behörden des Bundes und der Länder über-
mitteln, sofern 

  

1. bestimmte Tatsachen den Verdacht von 
Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 10 
Absatz 2 Nummer 4 begründen, 

  

2. eine damit im Zusammenhang stehende 
Gefahr für die Sicherheit der Anstalt oder 
die Erreichung des Vollzugsziels in einem 
überschaubaren Zeitraum einzutreten 
droht und 

  

3. dies zur Verhütung der in Nummer 2 ge-
nannten Gefahren unbedingt erforderlich 
ist. 
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An den Fallkonferenzen sollen die Bewäh-
rungshilfe und die Führungsaufsichtsstellen 
beteiligt werden, sofern die Entlassung der 
Gefangenen in voraussichtlich nicht mehr als 
einem Jahr bevorsteht. Im Zuge dieser Fall-
konferenzen dürfen die Justizvollzugsbehör-
den personenbezogene Daten, einschließlich 
solcher besonderer Kategorien, bei den Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder auch abfragen und erheben. 

  

(3) Fallkonferenzen dürfen zwischen den 
Justizvollzugsbehörden, den Polizeibehör-
den des Bundes und der Länder und den Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder stattfinden, sofern 

  

1. bestimmte Tatsachen die Annahme einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben, 
Gesundheit oder Freiheit einer Person o-
der für Sachen von erheblichem Wert, de-
ren Erhaltung im öffentlichen Interesse 
geboten ist, begründen, 

  

2. bestimmte Tatsachen den Verdacht von 
Tätigkeiten oder Bestrebungen nach § 10 
Absatz 2 Nummer 4 begründen und 

  

3. dies zur Abwehr der in Nummer 1 ge-
nannten Gefahren unbedingt erforderlich 
ist. 

  

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Im Zuge 
dieser Fallkonferenzen dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden personenbezogene Daten, 
einschließlich solcher besonderer Katego-
rien, bei den Polizeibehörden des Bundes 
und der Länder sowie den Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder 
auch abfragen und erheben. 

  

(4) Die wesentlichen Ergebnisse der stattge-
fundenen Fallkonferenzen sind zu dokumen-
tieren. 

  

(5) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung 
bleibt den Justizvollzugsbehörden vorbehal-
ten. 

  

§ 17 
Weitere Zulässigkeitsvoraus-

setzungen für die  
Datenverarbeitung mit  

den Sicherheitsbehörden 

 § 17 
Weitere Zulässigkeitsvoraus-

setzungen für die  
Datenverarbeitung mit  

den Sicherheitsbehörden 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an Sicherheitsbehörden zum Zwecke der 
Gefahrenverhütung, zum Zwecke der Gefah-
renabwehr, zur Verhinderung oder Verfolgung 

  unverändert 
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von Straftaten, zur Verhinderung oder Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten oder zu den in 
§ 10 Absatz 2 Nummer 4 genannten Zwecken 
ist nur zulässig, wenn 

1. sich im Einzelfall konkrete Ansätze erge-
ben 

  

a)  zur Verhütung, Aufdeckung oder Ver-
folgung der Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten oder 

  

b)  zur Abwehr von in einem überschau-
baren Zeitraum drohenden Gefahren 
und 

  

2. mindestens   

a)  der Schutz solch bedeutsamer 
Rechtsgüter oder 

  

b)  die Verhütung, Aufdeckung oder Ver-
folgung solch schwerwiegender Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten  

  

verwirklicht werden soll, dass ein im Vergleich 
zur Datenerhebung gleichwertiger Rechtsgü-
terschutz sichergestellt ist 

  

(2) Absatz 1 gilt für die Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten über Gefangene, an-
staltsfremde oder sonstige Personen durch 
die Justizvollzugsbehörden bei den Sicher-
heitsbehörden zum Zwecke der Gefahrenver-
hütung, zum Zwecke der Gefahrenabwehr, 
zur Verhinderung oder Verfolgung von Straf-
taten oder zur Verhinderung oder Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten entsprechend. 

  

(3) Für die Übermittlung und Erhebung von 
personenbezogenen Daten, die durch einen 
verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder 
aus Wohnungen oder verdeckten Eingriff in 
informationstechnische Systeme erlangt wur-
den, gilt Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b mit 
der Maßgabe entsprechend, dass 

  

1. bei personenbezogenen Daten, die durch 
einen verdeckten Einsatz technischer Mit-
tel in oder aus Wohnungen erlangt wur-
den, im Einzelfall eine dringende Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes für Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person oder Sachen 
von bedeutendem Wert, deren Erhaltung 
im öffentlichen Interesse geboten ist, vor-
liegen muss und 
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2. bei personenbezogenen Daten, die durch 
einen verdeckten Eingriff in informations-
technische Systeme erlangt wurden, im 
Einzelfall bestimmte Tatsachen jedenfalls 
die Annahme rechtfertigen, dass inner-
halb eines überschaubaren Zeitraums auf 
eine zumindest ihrer Art nach konkreti-
sierte Weise eine Schädigung von Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder 
solche Güter der Allgemeinheit, deren Be-
drohung die Grundlagen oder den Be-
stand des Bundes oder eines Landes o-
der die Grundlagen der Existenz der Men-
schen berührt, eintritt. 

  

(4) Die Befugnis zum erkennungsdienstlichen 
Datenabgleich zum Zwecke der Identifikation 
von Gefangenen (§ 28) und anstaltsfremden 
Personen (§ 35 Absatz 4) bleibt hiervon un-
berührt. 

  

§ 18  
Verantwortung für die 

Datenübermittlung 
und Verfahren 

 § 18  
Verantwortung für die 

Datenübermittlung 
und Verfahren 

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der 
Übermittlung trägt die übermittelnde Justiz-
vollzugsbehörde. 

  unverändert 

(2) Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen ei-
ner öffentlichen Stelle, trägt diese die Verant-
wortung. In diesem Fall prüfen die Justizvoll-
zugsbehörden nur, ob das Ersuchen im Rah-
men der Aufgaben der empfangenden öffent-
lichen Stelle liegt und dieses Gesetz der Über-
mittlung nicht entgegensteht, es sei denn, 
dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zu-
lässigkeit der Übermittlung besteht. 

  

(3) Soll die Übermittlung auf Ersuchen einer 
nichtöffentlichen Stelle erfolgen, hat diese die 
hierfür erforderlichen Angaben zu machen, 
insbesondere die Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung anzugeben. 

  

(4) Soweit dies mit angemessenem Aufwand 
möglich ist, sind die personenbezogenen Da-
ten vor ihrer Übermittlung auf Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität zu überprüfen. 

  

(5) Bei der Übermittlung personenbezogener 
Daten zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten o-
der der Strafvollstreckung einschließlich des 
Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit werden nach 
Möglichkeit die erforderlichen Informationen 
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beigefügt, die es den empfangenden öffentli-
chen Stellen ermöglichen, die Richtigkeit, die 
Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der 
personenbezogenen Daten sowie deren Ak-
tualitätsgrad zu beurteilen. 

(6) Personenbezogene Daten, die an nichtöf-
fentliche Stellen übermittelt werden sollen, 
sind vor der Übermittlung zu pseudonymisie-
ren, soweit nicht der Personenbezug für die 
Erfüllung des Übermittlungszweckes erfor-
derlich ist. Dabei ist die Gefangenenbuch-
nummer als Pseudonym zu verwenden, wenn 
nicht besondere Gründe entgegenstehen. 

  

§ 19  
Förmliche Verpflichtung  

Dritter 

 § 19  
Förmliche Verpflichtung  

Dritter 

(1) Personen, die für eine nichtöffentliche 
Stelle Kenntnis von personenbezogenen Da-
ten erlangen sollen, die von Justizvollzugsbe-
hörden übermittelt wurden, sind vor Auf-
nahme ihrer Tätigkeit gemäß § 1 des Ver-
pflichtungsgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung förmlich zu verpflichten. 

  unverändert 

(2) Personen, die nicht nach Absatz 1 förm-
lich verpflichtet wurden, dürfen von personen-
bezogenen Daten nur Kenntnis erlangen, 
wenn 

  

1. die übermittelten Daten vor ihrer Über-
mittlung pseudonymisiert wurden, 

  

2. die förmliche Verpflichtung vor Kenntniser-
langung Leib oder Leben eines Menschen 
oder bedeutende Sachwerte gefährden 
würde und die Verpflichtung veranlasst 
und unverzüglich nachgeholt wird; erfolgt 
die Übermittlung der Daten nicht durch 
die Justizvollzugsbehörden, sind sie un-
verzüglich unter Angabe der Personalien 
der Kenntniserlangenden von der Über-
mittlung zu unterrichten oder 

  

3. sie Amtsträger im Sinne des § 11 Absatz 
1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs sind. 

  

(3) Die Justizvollzugsbehörden stellen auf 
geeignete Weise sicher, dass bei nichtöffent-
lichen Stellen nur solche Personen Kenntnis 
von übermittelten personenbezogenen Daten 
erlangen, die zuvor nach Absatz 1 verpflichtet 
wurden oder die nach Absatz 2 auch ohne 
förmliche Verpflichtung Kenntnis von übermit-
telten personenbezogenen Daten erlangen 
dürfen. 
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§ 20  
Mitteilung über  

Haftverhältnisse 

 § 20  
Mitteilung über  

Haftverhältnisse 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen auf 
schriftlichen Antrag mitteilen, ob und gegebe-
nenfalls in welcher Anstalt sich eine Person in 
Haft befindet, ob ihre Entlassung voraussicht-
lich innerhalb eines Jahres bevorsteht sowie, 
falls die Entlassung innerhalb eines Jahres 
bevorsteht, den vorgesehenen Entlassungs-
termin, soweit 

 (1)  unverändert 

1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zu-
ständigkeit der anfragenden öffentlichen 
Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist 
oder 

  

2. von nichtöffentlichen Stellen ein berech-
tigtes Interesse an dieser Mitteilung 
glaubhaft dargelegt wird und die betroffe-
nen Gefangenen kein schutzwürdiges In-
teresse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung haben. 

  

(2) Verletzten einer Straftat sowie deren 
Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfol-
gern können über Absatz 1 hinaus auf schriftli-
chen Antrag Auskünfte erteilt werden über 

 (2) unverändert 

1. die Entlassungsadresse oder die Vermö-
gensverhältnisse von Gefangenen, wenn 
die Erteilung zur Feststellung oder Durch-
setzung von Rechtsansprüchen im Zu-
sammenhang mit der Straftat erforderlich 
ist, 

  

2. die Gewährung erstmaliger Lockerungen, 
wenn sie ein berechtigtes Interesse darle-
gen und kein überwiegendes schutzwür-
diges Interesse der Gefangenen am Aus-
schluss der Mitteilung vorliegt, oder 

  

3. den Gefangenen erneut gewährte Locke-
rungen, wenn dafür ein berechtigtes Inte-
resse dargelegt oder ersichtlich ist und 
kein überwiegendes schutzwürdiges Inte-
resse der Gefangenen am Ausschluss 
der Mitteilung besteht. 

  

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 
bedarf es der Darlegung eines berechtigten 
Interesses nicht, wenn die Antragstellerin o-
der der Antragsteller Verletzte oder Verletzter 
einer Straftat nach 

 (3) In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 be-
darf es der Darlegung eines berechtigten Inte-
resses nicht, wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller Verletzte oder Verletzter einer 
Straftat nach 

1. §§ 174 bis 182, 184i und 184j des Straf-
gesetzbuchs, 

 1. §§ 174 bis 182, 184i und 184j des Strafge-
setzbuchs, 
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2. 2. §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs, 
die versucht wurde, 

 2. §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuchs, die 
versucht wurde, 

3. §§ 221, 223 bis 226 und 340 des Strafge-
setzbuchs, 

 3. §§ 221, 223 bis 226 und 340 des Strafge-
setzbuchs, 

4. §§ 232 bis 238, § 239 Absatz 3 und 
§§ 239a, 239b und § 240 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuchs oder 

 4. §§ 232 bis 238, § 239 Absatz 3 und 
§§ 239a, 239b und § 240 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuchs oder 

5. § 4 des Gewaltschutzgesetzes vom 11. 
Dezember 2001 (BGBl. I S.3513), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. März 2017 
(BGBl. I S. 386), 

 5. § 4 des Gewaltschutzgesetzes vom 11. 
Dezember 2001 (BGBl. I S.3513), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. März 2017 
(BGBl. I S. 386), 

ist. Satz 1 gilt entsprechend in den Fällen des 
§ 395 Absatz 3 der Strafprozessordnung, 
wenn die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler zur Nebenklage zugelassen wurde. 

 ist. Satz 1 gilt entsprechend in den Fällen des 
§ 395 Absatz 3 der Strafprozessordnung, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller zur 
Nebenklage zugelassen wurde. 

(4) Zuständigen öffentlichen Stellen können 
über Absatz 1 hinaus auf schriftlichen Antrag 
Auskünfte über die Entlassungsadresse oder 
die Vermögensverhältnisse von Gefangenen 
erteilt werden, wenn dies zur Feststellung o-
der Durchsetzung öffentlich-rechtlicher For-
derungen erforderlich ist. 

 (4) unverändert 

(5) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der 
Freiheitsentziehungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 besteht die zulässige Mitteilung 
nach den Absätzen 1 und 2 in der Angabe, ob 
sich eine Person in der Anstalt in Untersu-
chungshaft oder der Freiheitsentziehung be-
findet. Eine Übermittlung unterbleibt, wenn die 
Gefangenen unter Berücksichtigung der Art 
der Information und ihrer Rechtsstellung ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung haben. 

 (5) unverändert 

(6) Die betroffenen Gefangenen werden vor 
der Mitteilung gehört, es sei denn, es ist zu 
besorgen, dass dadurch die Interessen der 
Antragstellerin oder des Antragstellers verei-
telt oder wesentlich erschwert werden wür-
den, und eine Abwägung ergibt, dass diese 
Interessen das Interesse der Gefangenen an 
ihrer vorherigen Anhörung überwiegen. Ist die 
Anhörung unterblieben, werden die betroffe-
nen Gefangenen über die Mitteilung unter An-
gabe des Inhalts nachträglich unterrichtet. 

 (6) unverändert 

(7) Bei Anhörung und Unterrichtung Gefan-
gener nach Absatz 6 ist auf die berechtigten 
Interessen nichtöffentlicher Empfänger an 
der Geheimhaltung ihrer Lebensumstände in 
besonderer Weise Rücksicht zu nehmen. Die 
Anschrift der Empfänger darf den Gefange-
nen nicht übermittelt werden. 

 (7) unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 261 - 

(8) Erfolgte Mitteilungen sind in den Gefan-
genenpersonalakten der betroffenen Gefan-
genen zu dokumentieren. Dabei sind die 
Rechte der Verletzten zu berücksichtigen. 

 (8) unverändert 

(9) Verletzte, die sich an die Justizvollzugsbe-
hörden wenden, sind in geeigneter Form auf 
ihre Auskunftsansprüche nach den Absätzen 
2 und 3 hinzuweisen. 

 (9) unverändert 

§ 21  
Aktenüberlassung 

 § 21  
Aktenüberlassung 

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthal-
tenen Daten zulässig ist, dürfen Akten mit per-
sonenbezogenen Daten nur 

  unverändert 

1. Justizvollzugsbehörden,   

2. Stellen der Gerichtshilfe, Jugendgerichts-
hilfe, Bewährungshilfe oder Führungsauf-
sicht, 

  

3. den für strafvollzugs-, strafvollstreckungs- 
und strafrechtliche Entscheidungen zu-
ständigen Gerichten, 

  

4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfol-
gungsbehörden, 

  

5. den von Justizvollzugs-, Strafverfolgungs- 
oder Strafvollstreckungsbehörden oder 
von einem Gericht mit Gutachten beauf-
tragten Stellen sowie 

  

6. sonstigen öffentlichen Stellen, wenn die 
Erteilung einer Auskunft entweder einen 
unvertretbaren Aufwand erfordern würde 
oder nach Darlegung der die Akteneinsicht 
begehrenden Stelle die Erteilung einer 
Auskunft für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
nicht ausreicht, 

  

überlassen oder im Falle elektronischer Ak-
tenführung in Form von Duplikaten übermit-
telt werden. 

  

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
nach § 12 Absatz 1, 3 oder 5 übermittelt wer-
den dürfen, weitere personenbezogene Da-
ten von betroffenen Personen oder von Drit-
ten in Akten so verbunden, dass eine Tren-
nung, Anonymisierung oder Pseudonymisie-
rung nicht oder nur mit unvertretbarem Auf-
wand möglich ist, ist die Übermittlung nach 
Absatz 1 zulässig, soweit nicht berechtigte In-
teressen von betroffenen Personen oder Drit-
ten an deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen. Soweit es sich um besondere 
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Kategorien personenbezogener Daten han-
delt, ist regelmäßig von einem überwiegen-
den berechtigten Interesse der betroffenen 
Personen auszugehen. Eine Speicherung, 
Nutzung und Übermittlung der weiteren perso-
nenbezogenen Daten nach Satz 1 durch die 
empfangende öffentliche Stelle ist unzuläs-
sig. 

§ 22  
Auskunft und Akteneinsicht 

für wissenschaftliche Zwecke 

 § 22  
Auskunft und Akteneinsicht für 

wissenschaftliche Zwecke 

(1) Für die Übermittlung personenbezogener 
Daten in Akten an Hochschulen, andere Ein-
richtungen, die wissenschaftliche Forschung 
betreiben, und öffentliche Stellen für wissen-
schaftliche Zwecke gilt § 476 der Strafpro-
zessordnung entsprechend mit der Maßgabe, 
dass auch elektronisch gespeicherte perso-
nenbezogene Daten übermittelt werden kön-
nen. Die Übermittlung kann auch auf elektro-
nischem Wege erfolgen. 

  unverändert 

(2) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der 
Freiheitsentziehungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 unterbleiben Übermittlungen nach 
Absatz 1, wenn für die übermittelnde Stelle 
erkennbar ist, dass die Gefangenen unter Be-
rücksichtigung der Art der Information und ih-
rer Rechtsstellung ein schutzwürdiges Inte-
resse an dem Ausschluss der Übermittlung 
haben. 

  

§ 23 
Einsichtnahme in 

Gefangenenpersonalakten 
und Gesundheitsakten 

 § 23 
Einsichtnahme in 

Gefangenenpersonalakten und 
Gesundheitsakten 

Die Mitglieder einer Delegation des Europäi-
schen Ausschusses zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe und der Nationalen 
Stelle zur Verhütung von Folter sowie der Un-
terausschuss der Vereinten Nationen zur 
Verhütung von Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe erhalten während des 
Besuchs in der Anstalt Einsicht in die Gefan-
genenpersonalakten und Gesundheitsakten, 
soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben 
des Ausschusses oder der Nationalen Stelle 
unbedingt erforderlich ist. 

  unverändert 
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§ 23a  
Verfahren zur Feststellung 

von Vorinhaftierungen 

 § 23a  
Verfahren zur Feststellung von 

Vorinhaftierungen 

Zur Feststellung von Vorinhaftierungen darf 
für die Erhebung und Übermittlung personen-
bezogener Daten gemäß § 14 Absatz 3 ein 
automatisiertes Verfahren zwischen den Jus-
tizvollzugsbehörden eingerichtet werden. 

  unverändert 

Abschnitt 5  
Besondere Formen  

der Datenverarbeitung 

 Abschnitt 5  
Besondere Formen  

der Datenverarbeitung 

§ 24  
Datenverarbeitung im Auftrag 

 § 24  
Datenverarbeitung im Auftrag 

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen perso-
nenbezogene Daten durch andere Personen 
oder Stellen im Auftrag verarbeiten lassen. 
Dies gilt auch für Test- und Freigabeverfah-
ren, Prüfungs- und Wartungsarbeiten und 
vergleichbare Hilfstätigkeiten einschließlich 
der Fernwartung. 

  unverändert 

(2) In den Fällen des Absatz 1 bleiben die 
Justizvollzugsbehörden für die Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz verant-
wortlich. Die Rechte der betroffenen Perso-
nen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung und Scha-
densersatz sind in diesem Fall gegenüber 
den Justizvollzugsbehörden geltend zu ma-
chen. 

  

(3) Die Justizvollzugsbehörden dürfen nur 
solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbei-
tung personenbezogener Daten beauftragen, 
die mit geeigneten technischen und organisa-
torischen Maßnahmen sicherstellen, dass die 
Verarbeitung im Einklang mit den gesetzli-
chen Anforderungen erfolgt und der Schutz 
der Rechte der betroffenen Personen ge-
währleistet wird. 

  

(4) Auftragsverarbeiter dürfen weitere Auf-
tragsverarbeiter ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung der Justizvollzugsbehörden 
nicht in Anspruch nehmen. Vor jeder beab-
sichtigten Änderung in Bezug auf die Hinzu-
ziehung oder die Ersetzung anderer Auf-
tragsverarbeiter sind die Justizvollzugsbehör-
den zu unterrichten. 
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(5) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weite-
ren Auftragsverarbeiter hinzu, so legt er die-
sem dieselben Verpflichtungen aus seinem 
Vertrag mit den Justizvollzugsbehörden nach 
Absatz 6 auf, die auch für ihn gelten, soweit 
diese Pflichten für den weiteren Auftragsver-
arbeiter nicht schon aufgrund anderer Vor-
schriften verbindlich sind. Erfüllt ein weiterer 
Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen 
nicht, so haftet der ihn beauftragende Auf-
tragsverarbeiter gegenüber den Justizvoll-
zugsbehörden für die Einhaltung der Pflichten 
des weiteren Auftragsverarbeiters. 

  

(6) Die Verarbeitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage ei-
nes Vertrags oder eines anderen Rechtsin-
struments, der oder das den Auftragsverar-
beiter an die Justizvollzugsbehörden bindet 
und der oder das den Gegenstand, die Dauer, 
die Art und den Zweck der Verarbeitung, die 
Art der personenbezogenen Daten, die Kate-
gorien betroffener Personen und die Rechte 
und Pflichten der Justizvollzugsbehörden 
festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechts-
instrument enthalten insbesondere, dass der 
Auftragsverarbeiter 

  

1. nur auf dokumentierte Weisung der Jus-
tizvollzugsbehörden handelt; ist der Auf-
tragsverarbeiter der Auffassung, dass 
eine Weisung rechtswidrig ist, hat er die 
Justizvollzugsbehörden unverzüglich zu 
informieren, 

  

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet 
werden, soweit sie keiner angemessenen 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen, 

  

3. die Justizvollzugsbehörden mit geeigne-
ten Mitteln dabei unterstützt, die Einhal-
tung der Bestimmungen über die Rechte 
der betroffenen Personen zu gewährleis-
ten, 

  

4. alle personenbezogenen Daten nach Ab-
schluss der Erbringung der Verarbei-
tungsleistungen nach Wahl der Justizvoll-
zugsbehörden zurückgibt oder löscht und 
bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht 
nach einer Rechtsvorschrift eine Ver-
pflichtung zur Speicherung der Daten be-
steht, 

  

5. den Justizvollzugsbehörden alle erforder-
lichen Informationen, insbesondere die 
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gemäß § 42 erstellten Protokolle, zum 
Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten 
zur Verfügung stellt, 

6. Überprüfungen, die von den Justizvoll-
zugsbehörden oder einem von diesen 
hierzu Beauftragten durchgeführt werden, 
ermöglicht und dazu beiträgt, 

  

7. die in den Absätzen 4 und 5 aufgeführten 
Bedingungen für die Inanspruchnahme 
der Dienste eines weiteren Auftragsverar-
beiters einhält, 

  

8. alle gemäß § 40 erforderlichen Maßnah-
men ergreift und 

  

9. unter Berücksichtigung der Art der Verar-
beitung und der ihm zur Verfügung ste-
henden Informationen den Justizvollzugs-
behörden bei der Einhaltung der in den 
§§ 40, 41 und 65 Absatz 1 Nummer 1 und 
5 genannten Pflichten unterstützt. 

  

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung unter Verstoß ge-
gen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug 
auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 

  

(8) § 19 gilt entsprechend.   

(9) Der Vertrag nach Absatz 6 ist schriftlich o-
der elektronisch abzufassen. 

  

§ 25 
Datenverarbeitung  

bei Übertragung von  
Vollzugsaufgaben 

 § 25 
Datenverarbeitung  

bei Übertragung von  
Vollzugsaufgaben 

(1) Werden Aufgaben zu vollzuglichen Zwe-
cken in zulässiger Weise öffentlichen oder 
nichtöffentlichen Stellen zur Erledigung über-
tragen, dürfen personenbezogene Daten 
übermittelt werden, soweit dies für die Erfül-
lung der Aufgaben erforderlich ist. 

  unverändert 

Besondere Kategorien personenbezogener 
Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit 
dies für die Erfüllung der Aufgaben unbedingt 
erforderlich ist. Ist die Übermittlung nach Satz 
1 oder 2 zulässig, dürfen Akten und Dateisy-
steme überlassen werden, soweit dies zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

  

(2) Die Auftragnehmerinnen und Auftragneh-
mer nach Absatz 1 Satz 1 sind sorgfältig aus-
zuwählen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
ob die Auftragnehmerinnen und Auftragneh-
mer ausreichend Gewähr dafür bieten, dass 
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sie die für eine datenschutzgerechte Daten-
verarbeitung erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen in 
der Lage sind. Der Auftrag ist schriftlich oder 
im elektronischen Format zu erteilen. Er ent-
hält Angaben zum Gegenstand und zum Um-
fang der Aufgabenübertragung, zur Erforder-
lichkeit der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung übertragener Auf-
gaben und die förmliche Verpflichtung des 
hierfür einzusetzenden Personals nach § 1 
des Verpflichtungsgesetzes in der jeweils gül-
tigen Fassung. Die Justizvollzugsbehörden 
sind verpflichtet, die Einhaltung der von den 
Auftragnehmern getroffenen datenschutz-
rechtlichen Maßnahmen regelmäßig zu über-
prüfen und dies zu dokumentieren. 

(3) Soweit die Auftragnehmerinnen und Auf-
tragnehmer zur Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben personenbezogene Daten verar-
beiten, finden die Vorschriften dieses Geset-
zes entsprechende Anwendung. 

  

§ 26  
Gemeinsame Verantwortung 
der Justizvollzugsbehörden 

 § 26  
Gemeinsame Verantwortung 
der Justizvollzugsbehörden 

Legen zwei oder mehrere Justizvollzugsbe-
hörden gemeinsam die Zwecke und die Mittel 
der Verarbeitung fest, gelten sie als gemein-
sam verantwortlich. Sie haben ihre jeweiligen 
Aufgaben und datenschutzrechtlichen Ver-
antwortlichkeiten in transparenter Form in ei-
ner Vereinbarung festzulegen, soweit diese 
nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt 
sind. Aus der Vereinbarung muss insbeson-
dere hervorgehen, wer welchen Informations-
pflichten nachzukommen hat und wie und ge-
genüber wem betroffene Personen ihre 
Rechte wahrnehmen können. 

  unverändert 

§ 26a  
Zentrale Datei, Einrichtung  

automatisierter  
Übermittlungsverfahren 

 § 26a  
Zentrale Datei, Einrichtung  

automatisierter  
Übermittlungsverfahren 

(1) Die nach den Vorschriften dieses Geset-
zes erhobenen Daten können für die Justiz-
vollzugsbehörden in einer zentralen Datei ge-
speichert werden. 

  unverändert 

(2) Die Einrichtung eines automatisierten Ver-
fahrens, das die Übermittlung personenbezo-
gener Daten aus der zentralen Datei nach 
§ 12 Absatz 3 ermöglicht, ist zulässig, soweit 
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diese Form der Datenübermittlung unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen Belange 
der betroffenen Personen und der Erfüllung 
des Zwecks der Übermittlung angemessen 
ist. 

(3) Das für den Justizvollzug zuständige Mi-
nisterium bestimmt durch Rechtsverordnung 
die Einzelheiten der Einrichtung automatisier-
ter Übermittlungsverfahren. Die beziehungs-
weise der Landesbeauftragte für Datenschutz 
ist vorher zu hören. Die Rechtsverordnung 
hat die Empfängerin oder den Empfänger, die 
Datenart und den Zweck der Übermittlung 
festzulegen. Sie hat Maßnahmen der Daten-
sicherung und Kontrolle vorzusehen, die in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck stehen. 

  

(4) Für automatische Verfahren, das mehre-
ren Verantwortlichen gemeinsam die Verar-
beitung personenbezogener Daten ermög-
licht, kann die zuständige oberste Landesbe-
hörde durch Verordnung eine zentrale Stelle 
bestimmen, der die Verantwortung für die Ge-
währleistung der Ordnungsmäßigkeit des au-
tomatisierten Verfahrens übertragen wird. 
Aus der Verordnung muss insbesondere her-
vorgehen, wer welchen Informationspflichten 
nachzukommen hat und wie und gegenüber 
wem betroffene Personen ihre Rechte wahr-
nehmen können. 

  

§ 27  
Erkennungsdienstliche  

Maßnahmen 

 § 27  
Erkennungsdienstliche  

Maßnahmen 

(1) Zu vollzuglichen Zwecken, insbesondere 
zur Identitätsfeststellung und Sicherheit der 
Anstalt, sind mit Kenntnis der Gefangenen zu-
lässig: 

  unverändert 

1. die Aufnahme von Lichtbildern,   

2. die Abnahme von Finger- und Handflä-
chenabdrücken, 

  

3. die Feststellung äußerlicher körperlicher 
Merkmale, 

  

4. Messungen,   

5. die Erfassung biometrischer Merkmale 
von Fingern, Händen, Gesicht, Augen, der 
Stimme und 

  

6. die Erfassung der Unterschrift.   
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(2) Die nach Absatz 1 gewonnenen erken-
nungsdienstlichen Daten werden zu den Ge-
fangenenpersonalakten genommen oder in 
personenbezogenen Dateisystemen gespei-
chert. Sie sind so zu sichern, dass eine 
Kenntnisnahme nur zu den in den Absätzen 
3 und 4 genannten Zwecken möglich ist. 

  

(3) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur 
gespeichert und genutzt werden 

  

1. für die Zwecke, zu denen sie erhoben 
wurden, 

  

2. zur Identifikation Gefangener, soweit dies 
für Zwecke der Fahndung und Festnahme 
der entwichenen oder sich sonst ohne Er-
laubnis außerhalb der Anstalt aufhalten-
den Gefangenen erforderlich ist oder 

  

3. für die in § 10 Absatz 2 Nummer 7, § 16 
und § 28 genannten Zwecke. 

  

(4) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur 
übermittelt werden an 

  

1. Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden, soweit dies für Zwecke der Fahn-
dung nach und Festnahme von entwiche-
nen oder sich sonst ohne Erlaubnis außer-
halb der Anstalt aufhaltenden Gefange-
nen erforderlich ist, 

  

2. Polizeibehörden des Bundes und der Län-
der, soweit dies zur Abwehr einer gegen-
wärtigen in der Anstalt drohenden Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit von Perso-
nen oder für erhebliche Sachwerte erfor-
derlich ist, 

  

3. die in § 16 und § 28 genannten öffentli-
chen Stellen unter den dort genannten 
Voraussetzungen sowie 

  

4. öffentliche Stellen auf deren Ersuchen, 
soweit die betroffenen Personen verpflich-
tet wären, eine unmittelbare Erhebung 
der zu übermittelnden Daten durch diese 
zu dulden oder an einer solchen Erhe-
bung mitzuwirken; die ersuchende öffent-
liche Stelle hat in ihrem Ersuchen die 
Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder 
Duldungspflicht mitzuteilen; beruht diese 
Pflicht auf einer Anordnung gegenüber 
den betroffenen Personen im Einzelfall, 
weist die ersuchende Stelle zugleich 
nach, dass eine entsprechende Anord-
nung ergangen und vollziehbar ist. 
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(5) Nach Absatz 1 erhobene Daten sind nach 
der Entlassung der Gefangenen unverzüglich 
zu löschen; §§ 59, 60 bleiben unberührt. Die 
Löschung ist in den Gefangenenpersonalak-
ten zu dokumentieren. 

  

§ 28  
Erkennungsdienstlicher 

Datenabgleich 

 § 28  
Erkennungsdienstlicher 

Datenabgleich 

(1) Bestehen Zweifel an der Identität von Ge-
fangenen, übermitteln die Justizvollzugsbe-
hörden die von ihnen erhobenen oder ander-
weitig bei ihnen vorliegenden erkennungs-
dienstlichen Daten im Sinne des § 27 Ab-
satz 1 sowie die bei ihnen im Sinne des § 14 
Absatz 3 vorliegenden Daten unverzüglich 
dem Landeskriminalamt, soweit dies zur 
Identitätsfeststellung erforderlich ist. Das 
Landeskriminalamt veranlasst einen Abgleich 
der übermittelten Daten mit den dort vorliegen-
den Daten zum Zwecke der Identifizierung der 
Gefangenen und teilt das Ergebnis den Justiz-
vollzugsbehörden mit. 

  unverändert 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Satz 1 dürfen die Justizvollzugsbehör-
den auch das Bundeskriminalamt sowie das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um 
einen Abgleich der erkennungsdienstlichen 
Daten und Identitätsdaten ersuchen. 

  

§ 29 
Einsatz optisch-elektronischer 

Einrichtungen 

 § 29 
Einsatz optisch-elektronischer 

Einrichtungen 

(1) Die Anstalten dürfen Räume und Freiflä-
chen mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen nur beobachten, soweit eine gesetzli-
che Bestimmung dies aus Gründen der Si-
cherheit gestattet. 

  unverändert 

(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische 
Einrichtungen einsetzt, erstellt ein einheitli-
ches Konzept zur optisch-elektronischen Be-
obachtung der baulichen Anlagen. Das Kon-
zept hat alle betriebsfähigen Einrichtungen 
sowie die von ihnen erfassten Bereiche in kar-
tenmäßiger Darstellung zu enthalten und ist 
laufend fortzuschreiben. 

  

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer 
Einrichtungen ist sicherzustellen, dass 

  

1. die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als 
dies aus Gründen der Sicherheit erforder-
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lich ist, insbesondere um das Betreten be-
stimmter Zonen durch Unbefugte zu ver-
hindern und 

2. den Gefangenen in den Anstalten ange-
messene Bereiche verbleiben, in denen 
sie nicht mittels optisch-elektronischer 
Einrichtungen beobachtet werden. 

  

(4) Unbeschadet der in § 51 normierten 
Pflichten ist die Beobachtung mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen von Räumen 
und Freiflächen durch sprachliche und nicht 
sprachliche Zeichen auf eine Weise kenntlich 
zu machen, die die Tatsache und die Reich-
weite der Beobachtung jederzeit eindeutig er-
kennbar macht. 

  

(5) Bei Gefangenentransporten ist in den vom 
Justizvollzug genutzten Fahrzeugen die Be-
obachtung von Gefangenen mittels optisch-
elektronsicher Einrichtungen zulässig; Ab-
satz 4 und § 32 Absatz 4 gelten entspre-
chend. 

  

§ 30 
Optisch-elektronische 

Einrichtungen im Umfeld  
der Anstalt 

 § 30 
Optisch-elektronische 

Einrichtungen im Umfeld  
der Anstalt 

Die Beobachtung öffentlich frei zugänglichen 
Raumes außerhalb der Grenzen der Anstalt 
mittels optisch-elektronischer Einrichtungen 
ist nur und soweit zulässig, wie dies aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten zur Wahrneh-
mung des Hausrechts oder zur Sicherheit der 
Anstalt auch unter Berücksichtigung der Be-
lange Dritter unbedingt erforderlich ist, insbe-
sondere um Entweichungen, Befreiungen 
und Überwürfe von Gegenständen auf das 
Anstaltsgelände zu verhindern. 

  unverändert 

§ 31  
Optisch-elektronische 

Einrichtungen innerhalb  
der Anstalt 

 § 31  
Optisch-elektronische 

Einrichtungen innerhalb  
der Anstalt 

Die Beobachtung von Räumen und Freiflä-
chen innerhalb der Anstalt mittels optisch-
elektronischer Einrichtungen ist zulässig, so-
weit dies aus Gründen der Sicherheit erfor-
derlich ist, insbesondere um die Gefangenen 
zu beaufsichtigen und das Betreten bestimm-
ter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, 
und § 32 nichts anderes bestimmt. 

  unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 271 - 

§ 32 
Optisch-elektronische 

Einrichtungen innerhalb von 
Hafträumen und Zimmern 

 § 32 
Optisch-elektronische 

Einrichtungen innerhalb von 
Hafträumen und Zimmern 

(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträu-
men und Zimmern mittels optisch-elektroni-
scher Einrichtungen ist nicht zulässig, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

 (1)  unverändert 

(2) Im Rahmen einer Beobachtung als beson-
derer Sicherungsmaßnahme (§ 108 Absatz 2 
Nummer 2 LStVollzG, § 71 Absatz 2 Num-
mer 2 UVollzG, § 106 Absatz 2 Nummer 2 
JStVollzG, § 87 Absatz 2 Nummer 2 
SVVollzG) ist die optisch-elektronische Be-
obachtung der betroffenen Gefangenen zu-
lässig, soweit dies zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforder-
lich ist. Soweit die Erforderlichkeit entfällt, ist 
die optisch-elektronische Beobachtung un-
verzüglich zu beenden. Die optisch-elektroni-
sche Beobachtung ist im Rahmen der Anord-
nung der Beobachtung (§ 109 LStVollzG, 
§ 72 UVollzG, § 107 JStVollzG, § 88 
SVVollzG) schriftlich anzuordnen und zu be-
gründen; in der Anordnung ist der Umfang der 
Beobachtung zu bestimmen. Sie ist spätes-
tens nach 72 Stunden zu beenden, sofern sie 
nicht durch eine neue Anordnung verlängert 
wird. 

 (2)  unverändert 

(3) Während der Dauer der optisch-elektroni-
schen Beobachtung ist diese für die Gefange-
nen kenntlich zu machen. 

 (3)  unverändert 

(4) Bei der Gestaltung und Beobachtung op-
tisch-elektronisch beobachteter Hafträume 
und Zimmer ist grundsätzlich auf die elemen-
taren Bedürfnisse der Gefangenen nach 
Wahrung ihrer Intimsphäre angemessen 
Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind sa-
nitäre Einrichtungen von der Beobachtung 
auszunehmen; hilfsweise ist die Erkennbar-
keit dieser Bereiche durch technische Maß-
nahmen auszuschließen. Bei akuter Selbst-
verletzungs- oder Selbsttötungsgefahr ist im 
Einzelfall eine uneingeschränkte Überwa-
chung zulässig. Die Beobachtung weiblicher 
Gefangener soll durch weibliche Bedienstete, 
die Beobachtung männlicher Gefangener 
durch männliche Bedienstete erfolgen. Bei 
Darlegung eines berechtigten Interesses soll 
dem Wunsch, die Bobachtung einer Person 
des jeweils anderen Geschlechts zu übertra-
gen, entsprochen werden. Die Gefangenen 
sind auf die Regelung des Satzes 4 hinzuwei-
sen; der Hinweis und die Entscheidung sind 

 (4)  unverändert 
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zu dokumentieren und zu beachten. Sonstige 
Gefangene haben die Wahlmöglichkeit der 
Beobachtung durch männliche oder weibliche 
Bedienstete. Die betroffenen Gefangenen 
sind auf ihr Wahlrecht hinzuweisen; Satz 5 2. 
Halbsatz gilt entsprechend. Wird das Wahl-
recht nicht ausgeübt, entscheidet die Anstalt 
nach billigem Ermessen 

(5)    (entfällt) 

(6) Die optisch-elektronische Beobachtung ist 
zu unterbrechen, wenn sie im Einzelfall vo-
rübergehend nicht erforderlich oder die Be-
aufsichtigung gesetzlich ausgeschlossen ist. 

 (5)  unverändert 

§ 33  
Speicherung mittels optischer 

oder akustischer  
Einrichtungen erhobener  

Daten, Dokumentation 

 § 33  
Speicherung mittels optischer 

oder akustischer  
Einrichtungen erhobener  

Daten, Dokumentation 

(1) Die mittels optisch-elektronischer Einrich-
tungen zulässig erhobenen Daten dürfen nur 
gespeichert werden, wenn dies zur Errei-
chung des die Erhebung gestattenden 
Zwecks erforderlich ist. Sobald dieser Zweck 
entfällt, sind die Daten unverzüglich, spätes-
tens nach 48 Stunden zu löschen. § 60 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 bleibt unberührt. 

  unverändert 

(2) Für die Speicherung der mittels akustisch-
elektronischer Einrichtungen zulässig erho-
benen Daten gilt Absatz 1 entsprechend. Dar-
über hinaus ist eine Speicherung auch zuläs-
sig, soweit und solange dies zur Übermittlung 
der erhobenen Daten an das Gericht, das die 
inhaltliche Überwachung der Gespräche an-
geordnet hat, erforderlich ist. 

  

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
dürfen die gemäß § 32 Absatz 2 erhobenen 
Daten nicht gespeichert werden. 

  

(4) Mittels optisch-elektronischer oder akus-
tisch-elektronischer Einrichtungen erhobene 
Daten dürfen nicht weiter verarbeitet werden, 
soweit sie dem Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung unterfallen. Durch geeignete 
Maßnahmen und Prüfungen ist sicherzustel-
len, dass keine weitere Verarbeitung dieser 
Daten erfolgt. Dennoch gespeicherte Daten 
sind unverzüglich zu löschen. Nicht vom 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung 
erfasst sind in der Regel Gespräche über 
Straftaten oder Gespräche, durch die Strafta-
ten begangen werden. 
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(5) Die Verarbeitung der mittels optisch-elekt-
ronischer oder akustisch-elektronischer Ein-
richtungen erhobenen Daten ist zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation darf ausschließlich 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwen-
det werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist, spä-
testens jedoch am Ende des Kalenderjahres, 
das dem Jahr der Dokumentation folgt. 

  

§ 34  
Auslesen von Datenspeichern 

 § 34  
Auslesen von Datenspeichern 

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elekt-
ronische Geräte mit Datenspeicher, die sich 
ohne Erlaubnis in der Anstalt befinden, dürfen 
auf Anordnung der Anstaltsleiterin oder des 
Anstaltsleiters ausgelesen werden, soweit 
konkrete Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, dass dies für vollzugliche Zwecke er-
forderlich ist. Die Gründe sind in der Anord-
nung festzuhalten. Sind die betroffenen Per-
sonen bekannt, sind ihnen die Gründe vor 
dem Auslesen mitzuteilen. Beim Auslesen 
sind die schutzwürdigen Interessen der be-
troffenen Personen, insbesondere der Kern-
bereich privater Lebensgestaltung, zu berück-
sichtigen. Das Auslesen ist möglichst auf die 
Inhalte zu beschränken, die zur Erreichung 
der die Anordnung begründenden Zwecke er-
forderlich sind. 

  unverändert 

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dür-
fen zu den Zwecken, zu denen sie erhoben 
wurden, verarbeitet werden, soweit dies erfor-
derlich ist. Darüber hinaus ist die Verarbeitung 
zu den in §§ 10 Absatz 2 und Absatz 3, § 12 
Absatz 3 und Absatz 6 unter Beachtung von 
§ 17 genannten Zwecken zulässig, soweit 
dies erforderlich ist und schutzwürdige Inte-
ressen der betroffenen Personen dem nicht 
entgegenstehen. 

  

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erho-
benen Daten ist unzulässig, soweit sie dem 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung 
unterfallen. Diese Daten sind unverzüglich zu 
löschen. Die Erhebung und die Löschung der 
Daten sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation darf ausschließlich für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist 
zu löschen, wenn sie für diese Zwecke nicht 
mehr erforderlich ist. 

  

(4) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme 
über die Möglichkeit des Auslesens von nicht 
gestatteten Datenspeichern zu belehren. 
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§ 35  
Identifikation anstaltsfremder 

Personen 

 § 35  
Identifikation anstaltsfremder 

Personen 

(1) Das Betreten der Anstalt durch anstalts-
fremde Personen kann davon abhängig ge-
macht werden, dass diese zur Identitätsfest-
stellung 

  unverändert 

1. ihre Vornamen, ihren Namen und ihre An-
schrift angeben und durch amtliche Aus-
weise nachweisen und 

  

2. die Erhebung von eindeutigen Identifikati-
onsmerkmalen des Gesichts, der Augen, 
der Hände, der Stimme oder der Unter-
schrift dulden, soweit dies erforderlich o-
der, wenn es sich um biometrische Daten 
handelt, unbedingt erforderlich ist, um 
Entweichungen von Gefangenen durch 
verwechselungsbedingtes Verlassen der 
Anstalt zu verhindern. 

  

(2) Eine Verarbeitung der nach Absatz 1 
Nummer 2 erhobenen Identifikationsmerk-
male ist nur zulässig, soweit dies erforderlich 
ist zur 

  

1. Identitätsüberprüfung vor dem Verlassen 
der Anstalt oder 

  

2. Verfolgung von Straftaten, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sie während des 
Aufenthalts in der Anstalt begangen wur-
den; die zur Strafverfolgung erforderlichen 
Daten können hierzu der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörde übermittelt wer-
den; dies gilt auch für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 115 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten; die 
hierfür erforderlichen Daten können der 
zuständigen Verwaltungsbehörde über-
mittelt werden. 

  

(3) Die nach Absatz 1 Nummer 2 erhobenen 
Identifikationsmerkmale sind spätestens 24 
Stunden nach ihrer Erhebung zu löschen, so-
weit sie nicht nach Absatz 2 Nummer 2 über-
mittelt werden dürfen; in diesem Fall sind sie 
unverzüglich zu übermitteln und danach zu 
löschen. 

  

(4) § 28 gilt entsprechend.   
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§ 36  
Lichtbildausweise 

 § 36  
Lichtbildausweise 

(1) Die Anstalt kann die Gefangenen ver-
pflichten, einen Lichtbildausweis mit sich zu 
führen, wenn dies aus Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt erforderlich ist. 
Dabei ist sicherzustellen, dass der Ausweis 
nur die zur Erreichung dieser Zwecke not-
wendigen Daten enthält. 

  unverändert 

(2) Der Ausweis ist bei der Entlassung oder 
bei der Verlegung in eine andere Anstalt ein-
zuziehen und unverzüglich zu vernichten. 

  

Abschnitt 6  
Schutzanforderungen 

 Abschnitt 6  
Schutzanforderungen 

§ 37  
Zweckbindung 

 § 37  
Zweckbindung 

Empfänger dürfen personenbezogene Daten 
nur zu dem Zweck speichern, nutzen und 
übermitteln, zu dessen Erfüllung sie übermit-
telt wurden. Für andere Zwecke dürfen sie 
diese Daten nur speichern, nutzen und über-
mitteln, soweit sie ihnen auch für diese Zwe-
cke hätten überlassen werden dürfen und 
wenn im Fall einer Übermittlung an eine nicht-
öffentliche Stelle die Justizvollzugsbehörde 
zugestimmt hat. Die Justizvollzugsbehörden 
weisen die Empfänger auf die Zweckbindung 
nach den Sätzen 1 und 2 hin. 

  unverändert 

§ 38  
Schutzvorkehrungen 

 § 38  
Schutzvorkehrungen 

(1) Personenbezogene Daten in Akten und 
Dateisystem sind gegen unbefugten Zugang 
und unbefugten Gebrauch zu schützen. Für 
Art und Umfang der hierzu erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men gelten §§ 39 bis 41. 

  unverändert 

(2) Soweit nichts anderes geregelt ist, dürfen 
sich die Bediensteten von personenbezoge-
nen Daten nur Kenntnis verschaffen, wenn 
dies zur Erfüllung der ihnen obliegenden Auf-
gaben oder sonst zur Erreichung des Voll-
zugsziels erforderlich ist. 

  

(3) Gesundheitsakten sind getrennt von ande-
ren Unterlagen zu führen und besonders zu si-
chern. 
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§ 39  
Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten 

 § 39  
Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Die Justizvollzugsbehörden haben ein 
Verzeichnis aller Kategorien von Verarbei-
tungstätigkeiten zu führen, die in ihre Zustän-
digkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat die fol-
genden Angaben zu enthalten: 

  unverändert 

1. den Namen und die Kontaktdaten der je-
weiligen Justizvollzugsbehörde und den 
Namen sowie die Kontaktdaten der oder 
des behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten, 

  

2. die Zwecke der Verarbeitung,   

3. eine Beschreibung der Kategorien be-
troffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten, 

  

4. die Kategorien von Empfängern, gegen-
über denen die personenbezogenen Da-
ten offengelegt worden sind oder noch of-
fengelegt werden sollen, 

  

5. die Kategorien von Übermittlungen perso-
nenbezogener Daten an Stellen in einem 
Drittstaat oder an eine internationale Or-
ganisation, 

  

6. die vorgesehenen Fristen für die Lö-
schung oder die Überprüfung der Erforder-
lichkeit der Speicherung der verschiede-
nen Kategorien personenbezogener Da-
ten, 

  

7. eine allgemeine Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 40, 

  

8. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
und 

  

9. die Verwendung von Profiling,   

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeich-
nis aller Kategorien von Verarbeitungen zu 
führen, die er im Auftrag der Justizvollzugs-
behörden durchführt, das folgende Angaben 
zu enthalten hat: 

  

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auf-
tragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, 
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter 
tätig ist, sowie der oder des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten, 
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2. Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten an Stellen in einem Drittstaat oder 
an eine internationale Organisation unter 
Angabe des Staates oder der Organisa-
tion und 

  

3. eine allgemeine Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 40. 

  

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Verzeichnisse sind schriftlich oder in einem 
elektronischen Format zu führen. 

  

(4) Die Justizvollzugsbehörden und Auf-
tragsverarbeiter stellen ihre Verzeichnisse 
der oder dem Landesbeauftragten für Daten-
schutz auf Anforderung zur Verfügung. 

  

§ 40 
Datenschutz durch 
Technikgestaltung 

und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen 

 § 40 
Datenschutz durch 
Technikgestaltung 

und datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen 

(1) Die Justizvollzugsbehörden und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter Berücksichti-
gung des Stands der Technik, der Implemen-
tierungskosten, der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der 
Schwere der mit der Verarbeitung verbunde-
nen Gefahren für die Rechtsgüter der be-
troffenen Personen die erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen, 
um bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ein dem Risiko angemessenes Schutz-
niveau zu gewährleisten, insbesondere im 
Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Ka-
tegorien personenbezogener Daten. 

  unverändert 

(2) Die von den Justizvollzugsbehörden zu 
treffenden technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gewährleisten, dass 

  

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur 
Kenntnis nehmen können (Vertraulich-
keit), 

  

2. personenbezogene Daten während der 
Verarbeitung unversehrt, vollständig und 
aktuell bleiben (Integrität), 

  

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur 
Verfügung stehen und ordnungsgemäß 
verarbeitet werden können (Verfügbar-
keit), 
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4. personenbezogene Daten jederzeit ihrem 
Ursprung zugeordnet werden können 
(Authentizität), 

  

5. festgestellt werden kann, wer wann wel-
che personenbezogenen Daten in welcher 
Weise verarbeitet hat (Revisionsfähig-
keit), 

  

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten vollstän-
dig, aktuell und in einer Weise dokumen-
tiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit 
nachvollzogen werden können (Transpa-
renz), 

  

7. personenbezogene Daten nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
für einen anderen als den ausgewiesenen 
Zweck verarbeitet werden können, sofern 
nicht eine Rechtsvorschrift dies erlaubt o-
der anordnet (Nicht-Verkettbarkeit), und 

  

8. Verfahren so gestaltet werden, dass sie 
den betroffenen Personen die Ausübung 
der in den Abschnitten 8 und 9 genannten 
Rechte wirksam ermöglichen (Intervenier-
barkeit). 

  

(3) Zur Umsetzung der Maßnahmen nach Ab-
satz 2 ergreifen die Justizvollzugsbehörden o-
der der Auftragsverarbeiter im Fall einer au-
tomatisierten Verarbeitung nach einer Risiko-
bewertung Maßnahmen, die Folgendes be-
zwecken: 

  

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbei-
tungsanlagen, mit denen die Verarbeitung 
durchgeführt wird, für Unbefugte (Zu-
gangskontrolle), 

  

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, 
Kopierens, Veränderns oder Löschens 
von Datenträgern (Datenträgerkontrolle), 

  

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe 
von personenbezogenen Daten sowie der 
unbefugten Kenntnisnahme, Verände-
rung und Löschung von gespeicherten 
personenbezogenen Daten (Speicher-
kontrolle), 

  

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter 
Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein-
richtungen zur Datenübertragung durch 
Unbefugte (Benutzerkontrolle), 

  

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung 
eines automatisierten Verarbeitungssys-
tems Berechtigten ausschließlich zu den 
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von ihrer Zugangsberechtigung umfass-
ten personenbezogenen Daten Zugang 
haben (Zugriffskontrolle), 

6. Gewährleistung, dass überprüft und fest-
gestellt werden kann, an welche Stellen 
personenbezogene Daten mit Hilfe von 
Einrichtungen zur Datenübertragung 
übermittelt oder zur Verfügung gestellt 
wurden oder werden können (Übertra-
gungskontrolle), 

  

7. Gewährleistung, dass nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, wel-
che personenbezogenen Daten zu wel-
cher Zeit und von wem in automatisierte 
Verarbeitungssysteme eingegeben oder 
verändert worden sind (Eingabekon-
trolle), 

  

8. Gewährleistung, dass bei der Übermitt-
lung personenbezogener Daten sowie 
beim Transport von Datenträgern die Ver-
traulichkeit und Integrität der Daten ge-
schützt werden (Transportkontrolle), 

  

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Sys-
teme im Störungsfall wiederhergestellt 
werden können (Wiederherstellbarkeit), 

  

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des 
Systems zur Verfügung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden 
(Zuverlässigkeit), 

  

11. Gewährleistung, dass gespeicherte per-
sonenbezogene Daten nicht durch Fehl-
funktionen des Systems beschädigt wer-
den können (Datenintegrität), 

  

12. Gewährleistung, dass personenbezo-
gene Daten, die im Auftrag verarbeitet 
werden, nur entsprechend den Weisun-
gen des Auftraggebers verarbeitet werden 
können (Auftragskontrolle), 

  

13. Gewährleistung, dass personenbezo-
gene Daten gegen Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskon-
trolle) und 

  

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedli-
chen Zwecken erhobene personenbezo-
gene Daten getrennt verarbeitet werden 
können (Trennbarkeit). 

  

Ein Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 kann 
insbesondere durch die Verwendung von dem 
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Stand der Technik entsprechenden Ver-
schlüsselungsverfahren erreicht werden. 

(4) Die Justizvollzugsbehörden treffen geeig-
nete technische und organisatorische Maß-
nahmen, die sicherstellen, dass durch Vorein-
stellungen grundsätzlich nur solche perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden 
können, deren Verarbeitung für den jeweili-
gen bestimmten Verarbeitungszweck erfor-
derlich ist. Dies betrifft die Menge der erhobe-
nen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, 
ihre Speicherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die 
Maßnahmen müssen insbesondere gewähr-
leisten, dass die Daten durch Voreinstellun-
gen nicht automatisiert einer unbestimmten 
Anzahl von Personen zugänglich gemacht 
werden können. 

  

(5) Die zu treffenden technischen und organi-
satorischen Maßnahmen sind auf der Grund-
lage eines zu dokumentierenden Sicherheits-
konzepts zu ermitteln, zu dessen Bestandtei-
len die Abschätzung von Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 
verbundenen Risiken für das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung gehört. Die 
Wirksamkeit der Maßnahmen ist unter Be-
rücksichtigung sich verändernder Rahmen-
bedingungen und Entwicklungen der Technik 
zu überprüfen. Die sich daraus ergebenden 
notwendigen Anpassungen sind zeitnah um-
zusetzen, soweit dies mit einem angemesse-
nen Aufwand möglich ist. § 41 bleibt unbe-
rührt. 

  

§ 41  
Datenschutz- 

Folgenabschätzung  
bei hohem Risiko 

 § 41  
Datenschutz- 

Folgenabschätzung  
bei hohem Risiko 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbe-
sondere bei Verwendung neuer Technolo-
gien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung vo-
raussichtlich eine erhebliche Gefahr für die 
Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, 
führen die Justizvollzugsbehörden vorab eine 
Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen 
Personen durch. 

 (1)  unverändert 

(2) Für mehrere ähnliche Verarbeitungsvor-
gänge mit ähnlich hohem Gefahrenpotential 
kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgen-
abschätzung vorgenommen werden. 

 (2)  unverändert 
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(3) Die Justizvollzugsbehörden beteiligen die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten an 
der Durchführung der Datenschutz-Folgenab-
schätzung. 

 (3)  unverändert 

(4) Die Daten-Folgenabschätzung hat den 
Rechten der von der Verarbeitung betroffenen 
Personen Rechnung zu tragen und zumin-
dest Folgendes zu enthalten: 

 (4) Die Datenschutz-Folgenabschätzung hat 
den Rechten der von der Verarbeitung betroffe-
nen Personen Rechnung zu tragen und zumin-
dest Folgendes zu enthalten: 

1. eine systematische Beschreibung der ge-
planten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung, 

 1. eine systematische Beschreibung der ge-
planten Verarbeitungsvorgänge und der 
Zwecke der Verarbeitung, 

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungs-
vorgänge in Bezug auf deren Zweck, 

 2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Verarbeitungsvor-
gänge in Bezug auf deren Zweck, 

3. eine Bewertung der Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Personen 
und 

 3. eine Bewertung der Gefahren für die 
Rechtsgüter der betroffenen Personen und 

4. die Maßnahmen, mit denen Gefahren ab-
gewendet werden sollen, einschließlich 
der Garantien, der Sicherheitsvorkehrun-
gen und der Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sicher-
gestellt und die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben nachgewiesen werden 
sollen. 

 4. die Maßnahmen, mit denen Gefahren ab-
gewendet werden sollen, einschließlich der 
Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verfahren, durch die der Schutz 
personenbezogener Daten sichergestellt 
und die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben nachgewiesen werden sollen. 

§ 42  
Protokollierung 

 § 42  
Protokollierung 

(1) In automatisierten Verarbeitungssyste-
men sind die folgenden Verarbeitungsvor-
gänge zu protokollieren: 

  unverändert 

1. Erhebung und Speicherung,   

2. Veränderung,   

3. Abfrage,   

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung,   

5. Kombination und   

6. Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung. 

  

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenle-
gungen müssen es ermöglichen, das Datum 
und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit 
wie möglich die Identität der Person, die die 
personenbezogenen Daten abgefragt oder of-
fengelegt hat, und die Identität des Empfän-
gers der Daten festzustellen. Aus der Identität 
der Person muss sich auch die Begründung 
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für eine Abfrage oder Offenlegung ableiten 
lassen. 

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung durch die behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten, dem Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein sowie für die Eigenüberwachung und 
für die Gewährleistung der Integrität und Si-
cherheit der personenbezogenen Daten ver-
wendet werden. Die Protokolldaten dürfen 
auch zur Verfolgung von Straftaten oder für 
beamtenrechtliche oder disziplinarrechtliche 
Maßnahmen im Zusammenhang mit einer 
Verletzung des Datengeheimnisses sowie 
zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher 
Bedeutung verarbeitet werden. 

  

(4) Die Protokolldaten sind zwei Jahre nach 
ihrer Erstellung zu löschen. 

  

(5) Die Protokolle sind dem Unabhängigen 
Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen. 

  

§ 43 
Kenntlichmachung innerhalb 

der Anstalt 

 § 43 
Kenntlichmachung innerhalb 

der Anstalt 

(1) Personenbezogene Daten von Gefange-
nen dürfen innerhalb der Anstalt nur kenntlich 
gemacht werden, soweit dies für ein geordne-
tes Zusammenleben in der Anstalt erforder-
lich ist und Bestimmungen dieses Gesetzes 
nicht entgegenstehen. 

  unverändert 

(2) Besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten von Gefangenen dürfen in der An-
stalt nicht allgemein kenntlich gemacht wer-
den. 

  

§ 44 
Erkenntnisse aus  

Beaufsichtigungs-,  
Überwachungs- und  
Kontrollmaßnahmen 

 § 44 
Erkenntnisse aus  

Beaufsichtigungs-,  
Überwachungs- und  
Kontrollmaßnahmen 

(1) Die bei der Beaufsichtigung oder der 
Überwachung der Besuche, der Überwa-
chung der Telekommunikation, der Sichtkon-
trolle oder der Überwachung des Schrift-
wechsels oder der Kontrolle des Inhalts von 
Paketen in zulässiger Weise bekannt gewor-
denen personenbezogenen Daten sind in Ak-
ten und Dateisystemen des Vollzuges sowie 
bei einer Übermittlung eindeutig als solche zu 

  unverändert 
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kennzeichnen. Sie dürfen nur verarbeitet wer-
den 

1. mit Einwilligung der Gefangenen,   

2. für die Maßnahmen der Vollzugs- und Ein-
gliederungsplanung, 

  

3. zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt oder 

  

4. für die in § 10 Absatz 2 Nummer 2 bis 7 
und § 16 genannten Zwecke. 

  

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 zulässig be-
kannt gewordenen Daten dürfen im Vollzug 
der Untersuchungshaft und der Freiheitsent-
ziehungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 über 
die in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Zwecke 
hinaus auch verarbeitet werden zur 

  

1. Abwehr von Gefährdungen der Aufgabe 
des Vollzugs der Untersuchungshaft oder 

  

2. Umsetzung einer Anordnung nach § 119 
der Strafprozessordnung. 

  

(3) Soweit die in Absatz 1 bezeichneten Daten 
dem Kernbereich der privaten Lebensgestal-
tung unterfallen, dürfen sie nicht aufgezeich-
net, protokolliert oder sonst gespeichert und 
nicht auf andere Art verarbeitet werden. Nicht 
erfasst vom Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung sind in der Regel Gespräche 
über Straftaten oder Gespräche, durch die 
Straftaten begangen werden. Abweichend 
von Satz 1 gespeicherte Daten sind unver-
züglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfas-
sung und der Löschung der Daten sind zu do-
kumentieren. Die Dokumentation darf aus-
schließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, 
wenn sie für diese Zwecke nicht mehr erfor-
derlich ist. 

  

Abschnitt 7  
Besondere Bestimmungen für 

Geheimnisträgerinnen und  
Geheimnisträger 

 Abschnitt 7  
Besondere Bestimmungen für 

Geheimnisträgerinnen und  
Geheimnisträger 

§ 45  
Geheimnisträgerinnen und  

Geheimnisträger 

 § 45  
Geheimnisträgerinnen und  

Geheimnisträger 

(1) Die im Justizvollzug tätigen oder außer-
halb des Justizvollzuges mit der Untersu-
chung, Behandlung oder Beratung von Ge-
fangenen beauftragten 

  unverändert 
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1. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und 
Zahnärzte, Apothekerinnen und Apothe-
ker oder Angehörige eines anderen Heil-
berufs, der für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

  

2. Diplom-Psychologinnen und Diplom-
Psychologen, 

  

3. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter oder staatlich aner-
kannten Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen sowie 

  

4. Seelsorgerinnen und Seelsorger   

unterliegen hinsichtlich der ihnen in der aus-
geübten Funktion von Gefangenen anvertrau-
ten oder sonst über Gefangene bekannt ge-
wordenen Geheimnisse untereinander sowie 
gegenüber der Anstalt und der Aufsichtsbe-
hörde der Schweigepflicht, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. Dies gilt entsprechend für 
ihre berufsmäßig tätigen Gehilfinnen und Ge-
hilfen und die Personen, die bei ihnen zur 
Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, nicht 
aber gegenüber der Berufsgeheimnisträgerin 
oder dem Berufsgeheimnisträger. 

  

(2) Die Anstalt weist externe Geheimnisträge-
rinnen und Geheimnisträger nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 (Berufsgeheimnisträ-
gerinnen und Berufsgeheimnisträger) auf die 
Offenbarungspflichten und -befugnisse hin. 

  

§ 46  
Offenbarungspflicht 

 § 46  
Offenbarungspflicht 

(1) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufs-
geheimnisträger haben der Anstaltsleiterin o-
der dem Anstaltsleiter ihnen bekannte perso-
nenbezogene Daten von sich aus oder auf 
Befragen zu offenbaren, auch wenn sie ihnen 
im Rahmen des beruflichen Vertrauensver-
hältnisses anvertraut wurden oder sonst be-
kannt geworden sind, soweit dies auch unter 
Berücksichtigung der Interessen der Gefan-
genen an der Geheimhaltung der personen-
bezogenen Daten erforderlich ist zur Abwehr 

  unverändert 

1. einer Gefahr für das Leben eines Men-
schen, insbesondere zur Verhütung von 
Selbsttötungen, 

  

2. einer erheblichen Gefahr für Körper oder 
Gesundheit eines Menschen oder 
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3. der Gefahr der Begehung von Straftaten 
von erheblicher Bedeutung. 

  

Handelt es sich bei den zu offenbarenden Da-
ten um personenbezogene Daten besonderer 
Kategorie, haben die Berufsgeheimnisträge-
rinnen und Berufsgeheimnisträger diese zu 
offenbaren, soweit dies zur Erreichung der in 
Satz 1 genannten Zwecke unbedingt erfor-
derlich ist. 

  

(2) Staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter sowie staatlich anerkannte 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, 
die als Bedienstete im Justizvollzug tätig sind, 
haben der Anstaltsleiterin oder dem Anstalts-
leiter ihnen bekannte personenbezogene Da-
ten von sich aus oder auf Befragen zu offen-
baren, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
erforderlich ist; sofern es sich um personen-
bezogene Daten besonderer Kategorie han-
delt, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken un-
bedingt erforderlich ist. Soweit sie im Rahmen 
von besonderen Behandlungsangeboten tä-
tig sind, gilt Absatz 1. 

  

(3) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufs-
geheimnisträger außerhalb des Justizvollzu-
ges können die Verpflichtung nach Absatz 1 
auch gegenüber in der Anstalt beschäftigten 
Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsge-
heimnisträgern erfüllen. 

  

§ 47  
Offenbarungsbefugnis 

 § 47  
Offenbarungsbefugnis 

(1) Die Berufsgeheimnisträgerinnen und Be-
rufsgeheimnisträger sind befugt, die ihnen im 
Rahmen des beruflichen Vertrauensverhält-
nisses anvertrauten oder sonst bekannt ge-
wordenen personenbezogenen Daten gegen-
über der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltslei-
ter zu offenbaren, soweit 

 (1)  unverändert 

1. die Gefangenen einwilligen oder   

2. dies aus ihrer Sicht zu vollzuglichen Zwe-
cken unbedingt erforderlich ist und das In-
teresse der Gefangenen an der Geheim-
haltung nicht überwiegt. 

  

(2) Behandeln Berufsgeheimnisträgerinnen 
oder Berufsgeheimnisträger gleichzeitig oder 
nacheinander dieselben Gefangenen, unter-
liegen sie im Verhältnis zueinander nicht der 
Schweigepflicht und sind zur umfassenden 
gegenseitigen Information und Auskunft be-
fugt, wenn eine wirksame Einwilligung der 

 (2) Behandeln Berufsgeheimnisträgerinnen o-
der Berufsgeheimnisträger gleichzeitig oder 
nacheinander dieselben Gefangenen, unterlie-
gen sie im Verhältnis zueinander nicht der 
Schweigepflicht und sind zur umfassenden ge-
genseitigen Information und Auskunft befugt, 
soweit 
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Gefangenen vorliegt, dies zum Zwecke einer 
zielgerichteten gemeinsamen Behandlung 
unbedingt erforderlich ist und sie in Bezug auf 
die betreffenden Gefangenen nicht mit ande-
ren Aufgaben im Justizvollzug betraut sind. 

 1.  die Gefangenen einwilligen und sie vor 
der Erteilung der Einwilligung aus-
drücklich über exekutive Aufgaben der 
betreffenden Berufsgeheimnisträgerin-
nen oder Berufsgeheimnisträger aufge-
klärt worden sind und die Datenüber-
mittlung zum Zweck einer zielgerichte-
ten gemeinsamen Behandlung erforder-
lich ist oder 

  2.  dies zum Zweck einer zielgerichteten ge-
meinsamen Behandlung erforderlich ist, 
die Berufsgeheimnisträger oder Berufs-
geheimnisträgerinnen in Bezug auf die 
betreffenden Gefangenen nicht mit exe-
kutiven Aufgaben im Vollzug betraut 
sind und das Interesse der Gefangenen 
an der Geheimhaltung nicht überwiegt. 

§ 48 
Benachrichtigung der 

Gefangenen über  
Offenbarungen 

 § 48 
Benachrichtigung der 

Gefangenen über  
Offenbarungen 

(1) Vor der Erhebung personenbezogener 
Daten sind die Gefangenen durch die Berufs-
geheimnisträgerinnen oder Berufsgeheimnis-
träger schriftlich über die nach diesem Gesetz 
bestehenden Offenbarungspflichten und Of-
fenbarungsbefugnisse zu unterrichten. Bei 
Einschaltung von Berufsgeheimnisträgerin-
nen oder Berufsgeheimnisträgern außerhalb 
der Anstalt erfolgt die Unterrichtung nach 
Satz 1 durch die Anstalt. 

  unverändert 

(2) Die Gefangenen sind von einer Offenba-
rung gemäß § 46 Absatz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 und § 47 zu benachrichtigen. Eine 
Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, 
sofern die Gefangenen auf andere Weise 
Kenntnis von der Offenbarung erlangt haben. 
Die Benachrichtigung kann unterbleiben, so-
lange hierdurch der Zweck der Maßnahme 
vereitelt würde. Die Benachrichtigung ist un-
verzüglich nachzuholen, sobald der Zweck 
der Maßnahme entfallen ist. 

  

§ 49  
Zweckbindung offenbarter  
personenbezogener Daten,  

Zulassung von  
Offenbarungsempfängern 

 § 49  
Zweckbindung offenbarter  
personenbezogener Daten,  

Zulassung von  
Offenbarungsempfängern 

(1) Die nach den §§ 46 und 47 offenbarten 
personenbezogenen Daten dürfen nur für 
den Zweck, für den sie offenbart wurden oder 
für den eine Offenbarung zulässig gewesen 

  unverändert 
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wäre, und nur unter denselben Vorausset-
zungen gespeichert, genutzt und übermittelt 
werden, unter denen Berufsgeheimnisträge-
rinnen und Berufsgeheimnisträger selbst 
hierzu befugt wären. 

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter 
kann unter diesen Voraussetzungen die un-
mittelbare Offenbarung gegenüber bestimm-
ten Bediensteten allgemein zulassen. 

  

§ 50  
Zugriff auf Daten in Notfällen 

 
§ 50  

Zugriff auf Daten in Notfällen 

(1) Alle im Justizvollzug tätigen Personen 
dürfen sich Kenntnis auch von besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten zu 
dem Zweck verschaffen, diese Daten unmit-
telbar und unverzüglich den zur Notfallrettung 
eingesetzten Personen zu übermitteln, soweit 
die Gefangene oder der Gefangene 

  unverändert 

1. einwilligt oder   

2. zur Einwilligung unfähig ist und die Kennt-
nisverschaffung zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr für das Leben eines 
Menschen oder einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr für die Gesundheit ei-
nes Menschen unbedingt erforderlich ist. 

  

(2) Soweit dies zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für das Leben oder einer gegen-
wärtigen erheblichen Gefahr für die Gesund-
heit eines Menschen erforderlich ist, dürfen 
sich im Justizvollzug tätige Personen Kenntnis 
von personenbezogenen Daten verschaffen, 
die von Berufsgeheimnisträgerinnen oder Be-
rufsgeheimnisträgern erhoben worden sind. 

  

(3) Die anderweitige Verarbeitung der so er-
langten Daten ist unzulässig. Die Kenntnis-
nahme ist in den Gefangenenpersonalakten 
zu dokumentieren. 
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Abschnitt 8  
Rechte der 

betroffenen Personen 

 Abschnitt 8  
Rechte der 

betroffenen Personen 

§ 51  
Allgemeine Informationen zur 

Datenverarbeitung 

 
 unverändert 

Die verantwortlichen Justizvollzugsbehörden 
stellen den Gefangenen und anderen betroffe-
nen Personen Informationen in allgemeiner 
und verständlicher Form zur Verfügung über 

  

1. die Zwecke, für die die personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden, 

  

2. die Rechte der betroffenen Personen auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung, 

  

3. ihre Namen und ihre Kontaktdaten und 
die Kontaktdaten ihrer behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten, 

  

4. das Recht, das Unabhängige Landes-
zentrum für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein anzurufen, und deren Kontaktdaten. 

  

§ 52 
Aufklärungspflicht bei der  

Datenerhebung mit Kenntnis 
der betroffenen Personen 

  

Werden personenbezogene Daten bei be-
troffenen Personen mit deren Kenntnis erho-
ben, sind sie in geeigneter Weise über den 
Zweck der Datenerhebung und das Bestehen 
von Auskunfts- und Berichtigungsrechten 
aufzuklären. Werden die personenbezoge-
nen Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift er-
hoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist 
die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für 
die Gewährung von Rechtsvorteilen, sind die 
betroffenen Personen hierauf, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 
Sind die Angaben für die Gewährung einer 
Leistung erforderlich, sind die betroffenen 
Personen über die möglichen Folgen einer 
Nichtbeantwortung aufzuklären. 
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§ 53 
Benachrichtigung bei  

Datenverarbeitung ohne 
Kenntnis der betroffenen  

Personen 

  

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenom-
mene Erhebung personenbezogener Daten 
oder eine Übermittlung von Daten zu Zwe-
cken, zu denen sie nicht erhoben worden 
sind, werden die Gefangenen und andere be-
troffene Personen unter Angabe dieser Daten 
benachrichtigt. Diese Benachrichtigung ent-
hält neben den in § 51 aufgeführten allgemei-
nen Informationen insbesondere die folgen-
den Angaben: 

  

1. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,   

2. die für die Daten geltende Speicherdauer 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer und 

  

3. die Empfänger der personenbezogenen 
Daten. 

  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die 
Justizvollzugsbehörden die Benachrichtigung 
aufschieben, einschränken oder unterlassen, 
soweit und solange andernfalls 

  

1. die Erreichung der vollzuglichen Zwecke 
nach § 2 Nummer 2 gefährdet würde, 

  

2. Verfahren zum Zweck der Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten o-
der der Strafvollstreckung gefährdet wür-
den, 

  

3. die öffentliche Sicherheit gefährdet 
würde, 

  

4. dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereitet würden oder 

  

5. die Rechte einer anderen Person gefähr-
det oder beeinträchtigt würden, 

  

und das Interesse an der Vermeidung dieser 
Gefahren und Nachteile das Interesse der be-
troffenen Personen an der Benachrichtigung 
überwiegt. 

  

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die 
Übermittlung personenbezogener Daten an 
Behörden der Staatsanwaltschaft, Polizeibe-
hörden, Landesfinanzbehörden, soweit diese 
personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer 
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gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbe-
reich der Abgabenordnung zur Überwachung 
und Prüfung speichern, Verfassungsschutz-
behörden des Bundes und der Länder, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 
Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit 
des Bundes berührt wird, andere Behörden 
des Bundesministeriums der Verteidigung, ist 
sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zuläs-
sig. Dies gilt für die Erhebung von personen-
bezogenen Daten bei den in Satz 1 genann-
ten Behörden entsprechend. 

(4) Im Fall der eingeschränkten Benachrichti-
gung gemäß Absatz 2 gilt § 54 Absatz 6 ent-
sprechend. Die Justizvollzugsbehörden do-
kumentieren die Gründe für die Entscheidung 
nach Absatz 2. 

  

§ 54  
Auskunftsrecht der  

betroffenen Personen 

  

(1) Die Justizvollzugsbehörden erteilen den 
betroffenen Personen auf Antrag Auskunft 
darüber, ob sie diese Personen betreffende 
personenbezogene Daten verarbeiten. Bei ei-
ner Datenverarbeitung nach Satz 1 haben be-
troffene Personen darüber hinaus das Recht, 
Informationen zu erhalten über 

  

1. die personenbezogenen Daten, die Ge-
genstand der Verarbeitung sind, und die 
Kategorie, zu der sie gehören, 

  

2. die verfügbaren Informationen zur Her-
kunft der Daten, 

  

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren 
Rechtsgrundlage, 

  

4. die Empfänger oder die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen die Daten 
offengelegt worden sind, 

  

5. die für die Daten geltende Speicherdauer 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die Festlegung dieser Dauer, 

  

6. das Recht auf Berichtigung, Löschung o-
der Einschränkung der Verarbeitung der 
Daten durch die Justizvollzugsbehörden, 

  

7. das Recht, das Unabhängige Landes-
zentrum für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein anzurufen, sowie 
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8. Angaben zu den Kontaktdaten des Unab-
hängigen Landeszentrums für Daten-
schutz Schleswig-Holstein. 

  

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene 
Daten, die nur deshalb verarbeitet werden, 
weil sie aufgrund gesetzlicher Aufbewah-
rungsvorschriften nicht gelöscht werden dür-
fen oder die ausschließlich Zwecken der Da-
tensicherung oder der Datenschutzkontrolle 
dienen, wenn die Auskunftserteilung einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde und eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen ausgeschlossen 
ist. 

  

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzuse-
hen, wenn die betroffenen Personen keine 
Angaben machen, die das Auffinden der Da-
ten ermöglichen, und deshalb der für die Er-
teilung der Auskunft erforderliche Aufwand 
außer Verhältnis zu dem von den betroffenen 
Personen geltend gemachten Informationsin-
teresse steht. 

  

(4) Die Justizvollzugsbehörden dürfen unter 
den Voraussetzungen des § 53 Absatz 2 und 
3 von einer Auskunft absehen, diese auf-
schieben oder einschränken. 

  

(5) Die Justizvollzugsbehörden unterrichten 
die betroffenen Personen unverzüglich 
schriftlich über das Absehen von oder die Ein-
schränkung einer Auskunft. Dies gilt nicht, 
wenn bereits die Erteilung dieser Informatio-
nen eine Gefährdung, einen Nachteil oder 
eine Beeinträchtigung im Sinne des § 53 Ab-
satz 2 mit sich bringen würde. Die Unterrich-
tung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 
denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit 
dem Absehen von oder der Einschränkung 
der Auskunft verfolgten Zweck gefährden 
würde. 

  

(6) Werden die betroffenen Personen nach 
Absatz 5 über das Absehen von oder die Ein-
schränkung der Auskunft unterrichtet, können 
sie ihr Auskunftsrecht auch über das Unab-
hängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein ausüben. Die Justizvoll-
zugsbehörden unterrichten die betroffenen 
Personen über diese Möglichkeit sowie dar-
über, dass sie das Unabhängige Landeszent-
rum für Datenschutz Schleswig-Holstein an-
rufen oder gerichtlichen Rechtsschutz su-
chen können. Machen die betroffenen Perso-
nen von ihrem Recht nach Satz 1 Gebrauch, 
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ist die Auskunft auf ihr Verlangen dem Unab-
hängigen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein zu erteilen. Das Unab-
hängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein unterrichtet die betroffe-
nen Personen darüber, dass alle erforderli-
chen Prüfungen erfolgt sind oder eine Über-
prüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. 
Diese Mitteilung kann die Information enthal-
ten, dass datenschutzrechtliche Verstöße 
festgestellt wurden, darf jedoch Rück-
schlüsse auf den Erkenntnisstand der Justiz-
vollzugsbehörden nicht zulassen, soweit 
diese keiner weitergehenden Auskunft zu-
stimmen. Die Justizvollzugsbehörden dürfen 
die Zustimmung nur soweit und solange ver-
weigern, wie sie nach Absatz 4 von einer Aus-
kunft absehen oder sie einschränken können. 
Das Unabhängige Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein unterrichtet zu-
dem die betroffenen Personen über ihr Recht 
auf gerichtlichen Rechtsschutz. 

(7) Die Auskunft kann auch durch die Gewäh-
rung von Akteneinsicht oder die Aushändi-
gung von Kopien oder Ausdrucken erteilt wer-
den. Dabei ist das Interesse der Gefangenen 
und anderer betroffener Personen an einer 
bestimmten Form der Auskunftserteilung zu 
berücksichtigen. 

  

(8) Die Justizvollzugsbehörden dokumentie-
ren die Gründe für die Entscheidung. 

  

§ 55  
Akteneinsichtsrecht 

  

(1) Ist betroffenen Personen Auskunft nach 
§ 54 zu gewähren, erhalten sie auf Antrag Ak-
teneinsicht, soweit eine Auskunft für die 
Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür 
unbedingt erforderlich ist und überwiegende 
berechtigte Interessen Dritter nicht entgegen-
stehen. Soweit Aktenbestandteile mit einem 
Sperrvermerk versehen sind, unterliegen sie 
nicht der Akteneinsicht. 

  

(2) Betroffene Personen können auf eigene 
Kosten bei einer Einsicht hinzuziehen 

  

1. eine Person aus dem Kreis   

a)  der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, 

  

b)  der Notarinnen und Notare,   
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c)  der gewählten Verteidigerinnen und 
Verteidiger (§ 138 Absatz 1 und 2 der 
Strafprozessordnung), 

  

d)  der durch richterliche Entscheidung 
nach § 149 Absatz 1 oder 3 der Straf-
prozessordnung zugelassenen Bei-
stände oder 

  

e)  der Beistände nach § 69 des Jugend-
gerichtsgesetzes, 

  

2. Personensorgeberechtigte sowie   

3. eine allgemein beeidigte Dolmetscherin 
oder einen allgemein beeidigten Dolmet-
scher. 

  

Die betroffenen Personen können ihr Ak-
teneinsichtsrecht auch durch eine Person 
aus dem in Satz 1 Nummer 1 und 2 ge-
nannten Personenkreis allein ausüben 
lassen (Akteneinsicht durch Beauftragte). 
Eine Hinzuziehung oder Beauftragung 
anderer Gefangener ist unzulässig, auch 
wenn diese zu dem in Satz 1 genannten 
Personenkreis gehören. 

  

(3) Bei einer Einsichtnahme haben die be-
troffenen Personen das Recht, sich aus den 
Akten Notizen zu machen. 

  

(4) Den betroffenen Personen sind aus den 
über sie geführten Akten oder Dateisystemen 
auf schriftlichen Antrag Ablichtungen oder 
Ausdrucke einzelner Dokumente zu überlas-
sen, soweit ein berechtigtes Interesse vor-
liegt. Ein solches Interesse ist insbesondere 
anzunehmen, wenn die betroffenen Perso-
nen zur Geltendmachung von Rechten ge-
genüber Gerichten und Behörden auf Ablich-
tungen oder Ausdrucke angewiesen sind. 

  

(5) Die Akteneinsicht ist unentgeltlich. Die 
Fertigung von Ablichtungen und Ausdrucken 
ist gebührenpflichtig. Die betroffenen Perso-
nen entrichten die zu erwartenden Kosten im 
Voraus. Sind die Gefangenen dazu nicht in 
der Lage, können die Justizvollzugsbehörden 
die Kosten in begründeten Fällen in ange-
messenem Umfang übernehmen. 

  

§ 56 
Auskunft und Akteneinsicht in 

Gesundheitsakten 

  

Die Gefangenen erhalten auf Antrag Auskunft 
aus ihren oder Einsicht in ihre Gesundheits-
akten. Für das Recht auf Akteneinsicht gilt 
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§ 55 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2, 3 und 5 ent-
sprechend. 

§ 57  
Sperrvermerke 

  

(1) Sperrvermerke dürfen nur angebracht 
werden, soweit dies 

  

1. aus medizinischen Gründen allein zum 
Wohl der Gefangenen, 

  

2. zum Schutz überwiegender schutzwürdi-
ger Interessen sowie von Leib oder Leben 
Dritter oder 

  

3. aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur 
Geheimhaltung verpflichtet, und auch un-
ter Berücksichtigung des Informationsin-
teresses der betroffenen Personen unbe-
dingt erforderlich ist. Der Sperrvermerk ge-
mäß Satz 1 Nummer 1 wird von den Be-
rufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträgern angebracht, die die zu 
sperrenden Aktenbestandteile zur Akte 
verfügt haben; die übrigen Sperrvermerke 
bringt die Anstaltsleiterin oder der An-
staltsleiter an. 

  

(2) Der Grund und der Umfang der Sperrung 
sind in der Akte zu vermerken. Dieser Ver-
merk nimmt an der Sperrung teil. Gesperrte 
Aktenbestandteile sind gesondert von den 
übrigen Akten zu verwahren, soweit die Akten 
in Papierform geführt werden; im Übrigen 
sind sie besonders zu sichern. 

  

§ 58  
Verfahren für die Ausübung 
der Rechte der betroffenen 

Personen 

  

(1) Die Justizvollzugsbehörden kommunizie-
ren mit den betroffenen Personen in präziser, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form 
und verwenden hierbei eine klare und einfa-
che Sprache. Unbeschadet besonderer 
Formvorschriften sollen sie bei der Beantwor-
tung von Anträgen die für den Antrag ge-
wählte Form verwenden. 

  

(2) Die Justizvollzugsbehörden informieren 
die betroffenen Personen unverzüglich 
schriftlich darüber, wie mit ihrem Antrag ver-
fahren wurde. § 54 Absatz 5 und § 62 Ab-
satz 3 bleiben unberührt. 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 295 - 

(3) Die Erteilung von allgemeinen Informatio-
nen nach § 51, die Aufklärungspflicht bei der 
Datenerhebung nach § 52, die Benachrichti-
gungen nach den §§ 53 und 65 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 zweiter Teilsatz und die Bearbei-
tung von Anträgen nach den §§ 54 und 62 er-
folgen gebührenfrei. Bei offenkundig unbe-
gründeten oder exzessiven Anträgen nach 
den §§ 54, 55 und § 62 können die Justizvoll-
zugsbehörden es ablehnen, aufgrund des An-
trags tätig zu werden. In diesem Fall müssen 
die Justizvollzugsbehörden den offenkundig 
unbegründeten oder exzessiven Charakter 
des Antrags belegen können. 

  

(4) Haben die Justizvollzugsbehörden be-
gründete Zweifel an der Identität einer be-
troffenen Person, die einen Antrag nach den 
§§ 54 oder 62 gestellt hat, können sie von ihr 
zusätzliche Informationen anfordern, die zur 
Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind. 

  

Abschnitt 9  
Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung und  
Berichtigung 

 Abschnitt 9  
Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung und  
Berichtigung 

§ 59  
Löschung 

 
 unverändert 

(1) Personenbezogene Daten sind zu lö-
schen, soweit ihre weitere Verarbeitung nicht 
mehr zulässig oder aus anderem Grund 

  

1. für die Erfüllung vollzuglicher Zwecke o-
der 

  

2. für die Durchführung wissenschaftlicher 
Forschungsvorhaben gemäß § 22 oder 
statistische Zwecke 

  

nicht erforderlich ist.   

(2) Personenbezogene Daten sind spätes-
tens fünf Jahre nach der Entlassung oder der 
Verlegung der Gefangenen zu löschen; im 
Vollzug der Jugendstrafe beträgt die Frist drei 
Jahre und beim Jugendarrest zwei Jahre. 
Hiervon können bis zum Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist für die Gefangenenpersonal-
akte die Angaben über Familienname, Vor-
name, Geburtsname, Geburtstag, Geburts-
ort, Eintritts- und Austrittsdatum der Gefange-
nen ausgenommen werden, soweit dies für 
das Auffinden der Gefangenenpersonalakte 
erforderlich ist. 
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(3) Soweit die Justizvollzugsbehörden im 
Vollzug der Untersuchungshaft und einer der 
Freiheitsentziehungen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 von einer nicht nur vorläufigen Ein-
stellung des Verfahrens, einer unanfechtba-
ren Ablehnung der Eröffnung des Hauptver-
fahrens oder einem rechtskräftigen Frei-
spruch Kenntnis erlangen, haben sie die per-
sonenbezogenen Daten unverzüglich zu lö-
schen. Darüber hinaus sind in diesen Fällen 
auf Antrag der Gefangenen die Stellen, die 
eine Mitteilung nach § 20 erhalten haben, 
über den Verfahrensausgang in Kenntnis zu 
setzen. Die Gefangenen sind auf ihr Antrags-
recht bei der Anhörung oder der nachträgli-
chen Unterrichtung (§ 20 Absatz 6) hinzuwei-
sen. 

  

§ 60  
Einschränkung  

der Verarbeitung 

  

(1) Statt die gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu löschen, ist deren Verarbeitung 
einzuschränken, wenn dies erforderlich ist, 

  

1. weil tatsächliche Anhaltspunkte zur Ge-
fahrenverhütung, zur Gefahrenabwehr, 
zur Verhinderung und Verfolgung von 
Straftaten oder zur Erreichung der in § 10 
Absatz 2 Nummer 4 genannten Zwecke 
bestehen, 

  

2. zur Feststellung, Durchsetzung oder Ab-
wehr von Rechtsansprüchen im Zusam-
menhang mit dem Justizvollzug, 

  

3. weil Grund zu der Annahme besteht, dass 
durch die Löschung schutzwürdige Inte-
ressen betroffener Personen beeinträch-
tigt werden können, 

  

4. zu Zwecken der Datensicherung oder Da-
tenschutzkontrolle, 

  

5. zu sonstigen Beweiszwecken,   

6. weil eine Löschung wegen der besonde-
ren Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand mög-
lich ist oder 

  

7. weil einer Löschung nach § 59 die Aufbe-
wahrungsfrist eine andere Rechtsnorm 
entgegensteht. 

  

Der Zweck der Einschränkung der Verarbei-
tung ist zu dokumentieren. 
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(2) In ihrer Verarbeitung nach Absatz 1 einge-
schränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck 
verarbeitet werden, der ihrer Löschung entge-
genstand; sie dürfen auch verarbeitet werden, 
soweit dies zur Behebung einer Beweisnot o-
der zur Verfolgung von Straftaten unerlässlich 
ist oder die betroffenen Personen einwilligen. 
Bei automatisierten Dateisystemen ist tech-
nisch sicherzustellen, dass eine Einschrän-
kung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist 
und eine Verarbeitung für andere Zwecke 
nicht ohne weitere Prüfung möglich ist. Der 
Verarbeitungszweck ist zu dokumentieren so-
wie im Fall der Übermittlung der Empfänger. 

  

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten ist abweichend von Absatz 2 wieder un-
eingeschränkt möglich und die Einschrän-
kung der Verarbeitung ist aufzuheben, wenn 

  

1. die betroffenen Personen eingewilligt ha-
ben oder 

  

2. die Gefangenen erneut in den Justizvoll-
zug aufgenommen werden. 

  

(4) Nach Absatz 1 in der Verarbeitung einge-
schränkte Daten dürfen nicht über zehn Jahre 
hinaus aufbewahrt werden. Dies gilt nicht, 
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Aufbewahrung für die in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das 
Jahr der Weglegung folgenden Kalenderjahr. 
Die Bestimmungen des Landesarchivgeset-
zes vom 11. August 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 
444, ber. 498), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 02. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) 
bleiben unberührt. 

  

§ 61  
Berichtigung 

  

(1) Personenbezogene Daten sind zu berich-
tigen, wenn sie unrichtig, unvollständig oder 
nicht mehr aktuell sind. Bei Aussagen oder 
Beurteilungen betrifft die Frage der Richtig-
keit nicht den Inhalt der Aussage oder Beur-
teilung. Soweit dies mit angemessenem Auf-
wand möglich ist, sind die personenbezoge-
nen Daten vor ihrer Verarbeitung auf Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität zu überprü-
fen. In Akten genügt es, in geeigneter Weise 
kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt 
oder aus welchem Grund sie unrichtig waren 
oder unrichtig geworden sind. Eine Vervoll-
ständigung personenbezogener Daten kann 
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auch mittels einer ergänzenden Erklärung er-
folgen. 

(2) Kann die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der 
personenbezogenen Daten nicht festgestellt 
werden, tritt an die Stelle der Berichtigung 
eine Einschränkung der Verarbeitung. Vor 
der Aufhebung der Einschränkung sind die 
betroffenen Personen zu unterrichten. 

  

§ 62  
Rechte der betroffenen  

Personen auf Berichtigung 
und Löschung sowie  

Einschränkung  
der Verarbeitung 

  

(1) Die betroffenen Personen haben das 
Recht, von den Justizvollzugsbehörden un-
verzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger Daten gemäß § 61 zu verlangen. 
Die betroffenen Personen können zudem die 
Vervollständigung unvollständiger personen-
bezogener Daten verlangen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke 
angemessen ist. 

  

(2) Die betroffenen Personen können unter 
den Voraussetzungen von § 59 die Löschung 
der Daten verlangen. 

  

(3) Die Justizvollzugsbehörden unterrichten 
die betroffenen Personen schriftlich über ein 
Absehen von der Berichtigung oder Löschung 
personenbezogener Daten oder über die an 
deren Stelle tretende Einschränkung der Ver-
arbeitung. Dies gilt nicht, wenn bereits die Er-
teilung dieser Informationen eine Gefährdung 
im Sinne des § 53 Absatz 2 mit sich bringen 
würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu 
begründen, es sei denn, dass die Mitteilung 
der Gründe den mit dem Absehen von der 
Unterrichtung verfolgten Zweck gefährden 
würde. § 54 Absatz 6 und 8 gilt entsprechend. 

  

§ 63 
Mitteilungen 

  

(1) Die Justizvollzugsbehörden teilen die Be-
richtigung personenbezogener Daten der 
Stelle mit, die sie ihnen zuvor übermittelt hat. 
Gleiches gilt in den Fällen der Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung wegen un-
zulässiger Verarbeitung oder der Berichti-
gung der Daten für die Empfänger von Daten. 
Die Empfänger haben die Daten in eigener 

  



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3079 
 

 - 299 - 

Verantwortung zu löschen, ihre Verarbeitung 
einzuschränken oder zu berichtigen. 

(2) Die Einhaltung der vorgenannten Maßga-
ben ist durch geeignete technische oder or-
ganisatorische Vorkehrungen sicherzustel-
len. 

  

Abschnitt 10  
Befugnisse des Unabhängi-
gen Landeszentrums für Da-

tenschutz Schleswig-Holstein 

 Abschnitt 10  
Befugnisse des Unabhängigen 

Landeszentrums für Daten-
schutz Schleswig-Holstein 

§ 64  
Befugnisse des Unabhängi-

gen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein; 

Datenschutzaufsichtsbehörde 

 
 unverändert 

(1) Stellt die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz bei Datenverarbeitungen durch 
die Justizvollzugsbehörden, deren Auf-
tragsverarbeiter oder die Stellen, auf die die 
Justizvollzugsbehörden ihre Aufgaben ganz 
oder teilweise übertragen haben, Verstöße 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder 
gegen andere Vorschriften über den Daten-
schutz oder sonstige Mängel bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten fest, so be-
anstandet sie oder er dies gegenüber der 
Justizvollzugsbehörde und fordert diese zur 
Stellungnahme innerhalb einer ihm zu be-
stimmenden Frist auf. Die oder der Landes-
beauftragte für Datenschutz kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine Stel-
lungnahme verzichten, insbesondere wenn 
es sich um unerhebliche oder inzwischen be-
seitigte Mängel handelt. Die Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die auf Grund der Beanstandung 
der oder des Landesbeauftragten für Daten-
schutz getroffen worden sind. Die oder der 
Landesbeauftragte für Datenschutz kann die 
Justizvollzugsbehörden auch davor warnen, 
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge 
voraussichtlich gegen in diesem Gesetz ent-
haltene und andere auf die jeweilige Daten-
verarbeitung anzuwendende Vorschriften 
über den Datenschutz verstoßen. Sofern die 
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz 
Verstöße gemäß Satz 1 gegenüber der Jus-
tizvollzugsbehörde beanstandet hat und der 
Verstoß nach deren Stellungnahme fortbe-
steht, kann sie oder er gegenüber der Justiz-
vollzugsbehörde geeignete Maßnahmen an-
ordnen, wenn dies zur Beseitigung eines er-
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heblichen Verstoßes gegen datenschutz-
rechtliche Vorschriften erforderlich ist. Die o-
der der Landesbeauftragte für Datenschutz 
darf nicht die sofortige Vollziehung gemäß 
§ 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung anordnen. 

(2) Stellt die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz einen strafbewehrten Verstoß 
gegen dieses Gesetz oder gegen andere Vor-
schriften des Datenschutzes fest, ist sie oder 
er befugt, diesen zur Anzeige zu bringen. 

  

(3) Die Justizvollzugsbehörden, ihre Auf-
tragsverarbeiter und die Stellen, auf die die 
Justizvollzugsbehörden ihre Aufgaben ganz 
oder teilweise übertragen haben, sind ver-
pflichtet, der oder dem Landesbeauftragten 
für Datenschutz 

  

1. jederzeit Zugang zu den Grundstücken 
und Diensträumen, einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, 
sowie zu allen personenbezogenen Da-
ten und Informationen, die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben notwendig sind, zu ge-
währen und 

  

2. alle Informationen, die für die Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich sind, bereit-
zustellen. 

  

Abschnitt 11  
Anwendung weiterer  

Vorschriften 

 Abschnitt 11  
Anwendung weiterer  

Vorschriften 

§ 65 
Anwendung weiterer 

Vorschriften des allgemeinen 
Datenschutzrechts 

 
 unverändert 

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht etwas Ab-
weichendes geregelt ist, gilt das allgemeine 
Datenschutzrecht. Insbesondere finden die 
Vorschriften für 

  

1. die Meldung von Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten an das 
Unabhängige Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein (§ 41 Landes-
datenschutzgesetz vom 02. Mai 2018 
(GVOBl. 2018, 162) und die Benachrichti-
gung der von einer Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten betroffe-
nen Personen (§ 42 des Landesdaten-
schutzgesetzes), 
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2. die Benennung, Stellung und die Aufga-
ben der behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten (§§ 58 bis 60 des Landesdaten-
schutzgesetzes), 

  

3. die Übermittlung von personenbezoge-
nen Daten an Stellen in Drittstaaten oder 
an internationale Organisationen (§§ 54 
bis 57 des Landesdatenschutzgesetzes), 

  

4. Aufgaben des Unabhängigen Landes-
zentrums für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein (§§ 61 bis 63 und 65 Landesdaten-
schutzgesetzes), 

  

5. die Zusammenarbeit mit dem Unabhängi-
gen Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (§§ 44 und 45 des 
Landesdatenschutzgesetzes), 

  

6. den Anspruch auf Schadensersatz, Ent-
schädigung und die Strafvorschriften und 
Ordnungswidrigkeiten (§§ 66 und 68 des 
Landesdatenschutzgesetzes), 

  

7. die Anrufung des Unabhängigen Landes-
zentrum für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein und den Rechtsschutz gegen des-
sen Entscheidungen (§§ 36 und 37 des 
Landesdatengesetzes)  

  

entsprechende Anwendung.   

(2) Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch Justizvollzugsbehörden im sach-
lichen Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 134 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) gelten ausschließlich deren Bestimmun-
gen und die hierzu erlassenen Vorschriften. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 7  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Artikel 7  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 5 tritt dieses 
Gesetz am 1. Januar 2021 in Kraft. 

 (1) Vorbehaltlich des Absatzes 5 tritt dieses 
Gesetz am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Jugendstrafvollzugs-
gesetz vom 19. Dezember 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 563), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 618), außer Kraft. 

 (2) unverändert 

(3) Gleichzeitig tritt das Untersuchungshaft-
vollzugsgesetz vom 16. Dezember 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 322), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juli 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 618), außer Kraft. 

 (3) unverändert 

(4) Gleichzeitig tritt das Justizvollzugsdaten-
schutzgesetz Schleswig-Holstein vom 21. Juli 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 618) außer Kraft. 

 (4) unverändert 

(5) Artikel 6 § 42 tritt am 6. Mai 2023 in Kraft.  (5) unverändert 

 


